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(mit Karten)

Anlage G - Übersichtskarte / Straßennetzkarte (1:25.000)
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- Übersichtshöhenplan (1:5.000 / 1:500)
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- betriebsbedingten 
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Hinweis:

Die folgenden Fachgutachten sind als Anhang zu Unterlage 12.1 / LBP do-
kumentiert und werden zur Vermeidung umfänglicher Wiederholungen
nicht nochmals als Anlage zur Umweltverträglichkeitsstudie dokumentiert:

• DIPL.-BIOL. M. KOLTZENBURG, SAXIFRAGA - BÜRO FÜR BOTANIK

UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE,Tübingen im Juli 2008:
Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als
Grundlage für die UVS (Überprüfung der Variantenentscheidung) und den LBP;
im Auftrag von Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung,
Tübingen [Anhang B zur Unterlage 12.1 / LBP]

• DIPL.-BIOL. M. KOLTZENBURG, SAXIFRAGA - BÜRO FÜR BOTANIK

UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, Tübingen im Mai 2014:
Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation,
Aktualisierung 2014, Korridor;
im Auftrag von Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung,
Tübingen [Anhang B zur Unterlage 12.1 / LBP]

• DIPL.-BIOL. M. KRAMER, Tübingen im Dezember 2014:
Neckartalhochbrücke bei Horb im Zuge der B 32 neu - Fachbeitrag Fauna 2008
und Plausibilitätsprüfung Dez. 2014;
im Auftrag von Dipl.-Ing. (TU) B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturpla-
nung, Tübingen [Anhang C zur Unterlage 12.1 / LBP]

• DIPL.-BIOL. M. KRAMER, Tübingen im Dezember 2014:
Neckartalhochbrücke bei Horb im Zuge der B 32 neu - Artenschutzrechtlicher
Beitrag - Plausibilitätsprüfung Dez. 2014;
im Auftrag von Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung,
Tübingen [Anhang C zur Unterlage 12.1 / LBP]

• DIPL.-BIOL. M. KRAMER, Tübingen im September 2008:
Umfahrung Horb-Hohenberg im Zuge der B 28 neu - Fachbeitrag Fauna;
im Auftrag von Dipl.-Ing. (TU) B. Stocks - Umweltsicherung und
Infrastrukturplanung, Tübingen [Anhang C zur Unterlage 12.1 / LBP]
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Zu Anlage A / Kartenverzeichnis - Raumanalyse

Karte 1a: Realnutzung: Siedlungsstruktur (großräumig)
Karte 1b: Realnutzung: Siedlungsstruktur (s/w)

Karte 2: Realnutzung / Biotopstruktur / FFH-Lebensraumtypen

Karte 3: Bodengesellschaften

Karte 4a: Schutzgut Boden / Bodenfunktion
- Standort für naturnahe Vegetation

Karte 4b: Schutzgut Boden/ Bodenfunktion
 - Natürliche Bodenfruchtbarkeit

Karte 4c: Schutzgut Boden / Bodenfunktion
- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf

Karte 4d: Schutzgut Boden / Bodenfunktion
- Filter und Puffer für Schadstoffe

Karte 4e: Schutzgut Boden / Natürliche Bodenfunktionen / Gesamtbewertung 

Karte 5: Bodennutzung

Karte 6a: Schutzgut Wasser / Grundwasser
(- Grundwasservorkommen
- Grundwasserneubildung
- Grundwasserschutz)

Karte 6b: Schutzgut Wasser / Oberflächenwasser
(- Oberflächenwasserrückhaltung
- Oberflächengewässer)

Karte 7: Wasserwirtschaft

Karte 8: Schutzgut Klima

Karte 9a: Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Vegetation
Karte 9b: Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt /  Fauna
Karte 9c: Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt /  Biotopverbund

Karte 10a und b: Naturschutz

Karte 11: Schutzgut Landschaft

Karte 12a: Schutzgut Mensch - Wohnen / Wohnumfeld (großräumig)
Karte 12b: Schutzgut Mensch - Erholungsnutzung (großräumig)
Karte 12c: Schutzgut Mensch - Erholungsinfrastruktur (großräumig)

Karte 13: Kulturgüter

Karte 14: Sachgüter
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Separater Anhang zur UVS

Als separater Anhang zur UVS wird in den Ordnern 2 und 3 dokumeniert:

• Ergänzende Schalltechnische Untersuchung zur B 32, Ortsumgehung Horb
(Neckartalbrücke) - Netzbetrachtung im Rahmen der UVS
[Textteil + Pläne / Teil 1]
[Pläne / Teil 2]
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1  Einführung

1.1   Anlass und Aufgabenstellung

Der Bund als Straßenbaulastträger hat vor, zur Verbesserung der überörtlichen
und regionalen Verkehrsbeziehungen zwischen Freudenstadt und der A 81 sowie
zur Beseitigung unzureichender Verkehrsverhältnisse im Stadtgebiet Horb eine
ortsnahe Umfahrung im Zuge der B 32 neu zu realisieren.

Abb. 1 Übersicht Planung B 32 neu - Neckartalhochbrücke bei Horb

Untersuchungsanlass 
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Für die Planung der Neckartalhochbrücke bei Horb sind - parallel zur Erstellung
der Planfeststellungsunterlagen - die entsprechenden umweltfachlichen Beiträ-
ge zu erarbeiten. 

Ziel der Gesamtheit der umweltfachlichen Beiträge ist es generell, die Umwelt-
belange gemäß Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz sowie Naturschutzge-
setzgebung aufzubereiten und somit eine Entscheidung über die oben genannte
Maßnahme in einem Planfeststellungsverfahren fachlich vorzubereiten.

Dies umfasst folgende Leistungen:

• Floristisch / faunistische Erhebungen als Grundlage für

- die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS),

- den Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP)

- die FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)

- den artenschutzfachlichen bzw. -rechtlichen Beitrag.

• Umweltverträglichkeitsstudie (UVS),

- Erarbeitung einer umfassenden Raumanalyse zu den Schutzgütern und Umweltnut-
zungen sowie Sach- und Kulturgütern;

- Ermittlung eines oder mehrerer vergleichsweise konfliktarmer Korridore sowie ent-
sprechender Grobtrassierungen innerhalb der Korridore;

- vergleichende Risikoanalyse von Trassenvarianten und/oder baulich-konstruktiven
Ausführungsvarianten / Variantenempfehlung;

- Betrachtung mittelbarer bzw. betriebsbedingter Wirkfaktoren des Vorhabens im zu-
bzw. nachgeordneten Netz;

- Einbeziehung der Ergebnisse der FFH-VP und des artenschutzfachlichen / -rechtli-
chen Beitrags.

• FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)
Für das FFH-Gebiet DE 7517-341 „Horber Neckarhänge“ ist auf Grund der
unmittelbaren Betroffenheit durch das Vorhaben eine FFH-Verträglichkeitsprü-
fung durchzuführen.
Im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 (1) BNatSchG ist zu
klären, ob bedingt durch das projektierte Vorhaben, ggf. im Zusammenhang mit
anderen Projekten oder Plänen und bei Ausschöpfen der gegebenen Möglich-
keiten zur Schadensbegrenzung erhebliche Beeinträchtigungen für das betrof-
fene Gebiet oder Teilflächen desselben zu erwarten sind, oder aber, ob
berechtigterweise davon ausgegangen werden kann, dass solche nicht eintre-
ten.
Maßstab für die Prüfung der Verträglichkeit sind nach § 34 (1) BNatSchG die
Erhaltungsziele, in denen in der Regel die für den Schutzzweck maßgeblichen
Bestandteile eines Natura 2000-Gebietes aufgeführt werden.
Als solche sind in einem FFH-Gebiet regelmäßig anzusehen…
- dort vorkommende oder zu etablierende Lebensraumtypen nach Anhang I

der FFH-Richtlinie und die in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier-
und Pflanzenarten, die in einem FFH-Gebiet vorkommen, 

Aufgabenstellung 
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- die charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften des jeweiligen
Lebensraumtyps, welche den angestrebten Erhaltungszustand (mit)bestim-
men (können), 

- die Lebensräume der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (sofern sie
nicht im Anhang I aufgeführt sind), 

- die standörtlichen Voraussetzungen (z.B. abiotische Standortfaktoren wie
z.B. Wasserhaushalt) und ggf. funktionalen Beziehungen zu Teillebensräu-
men (auch außerhalb) des Gebietes. 

Falls die FFH-Verträglichkeitsprüfung zum Ergebnis kommt, dass begründet
von erheb-lichen Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile des Natura
2000-Gebietes und der hierauf gerichteten Erhaltungsziele auszugehen ist, so
ist das Vorhaben zunächst einmal unzulässig (§ 34 (2) BNatSchG). 

Abb. 2 FFH-Verträglichkeitsprüfung und FFH-Ausnahmeprüfung

Die Unzulässigkeit kann im Rahmen einer eigenständigen FFH-Ausnahmeprü-
fung (FFH-AP) gemäß § 34 (3) – (5) BNatSchG überwunden werden. 

• Artenschutzfachlicher / -rechtlicher Beitrag

Die Auswirkungen der B 32 neu / Neckartalbrücke auf streng geschützte Tierar-
ten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie auf besonder geschützte europäi-
sche Vogelarten sind in einem Artenschutzrechtlichen Beitrag zu erfassen und
dahingehend zu beurteilen, ob für die relevanten Arten die folgenden arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt werden:
- Fang / Verletzung / Tötung (gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 1 BNatschG)

- Störung (gemäß § 44 Abs. 1, Nr. 2 BNatschG)

- Verlust oder Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (gemäß § 44
Abs. 1, Nr. 3 BNatschG).
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• Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit

- Konkretisierung der Raumanalyse und deren problemorientierte Aufbereitung zum
Zweck der Eingriffsermittlung (Darstellung von Wert- und Funktionselementen allge-
meiner und besonderer Bedeutung in Text und Karten gemäß RAS-LB)

- Vorhabensoptimierung

- Eingriffsermittlung

- Ausgleichskonzeption 

- Eingriffs- / Ausgleichsbilanz

[... unter Einbeziehung der Ergebnisse der FFH-VP und des artenschutzfachli-
chen / -rechtlichen Beitrag]

Im Zuge der Herstellung der Planfeststellungsunterlagen sind darüber hinaus die
so genannte „Allgemeinverständliche Zusammenfassung (AVZ)“ sowie Bei-
träge zum Straßenplanerischen Erläuterungsbericht zu erarbeiten.

1.2   Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen für die Erstellung der UVS sind u.a:

• das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24.02.2010 zuletzt
geändert am 25.07.2013 bzw. 

• das Umweltverwaltungsgesestz (UVwG) BaWü vom 25.11.2014,

• das Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten vom 19.11.2002 zuletzt geändert am
14.10.2008,

• das Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung - FSV
Ausgabe 2001,

• die Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege beim Bundesfernstraßenbau (BMV 1999) (nach RLPB 2011 entfallen:
Kap. 3),

• das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege / Bundesnaturschutzge-
setz vom 29.07.2009 zuletzt geändert am 07.08.2013 bzw.

• das Landesgesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über
die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft / Naturschutzgesetz vom
13.12.2005 zuletzt geändert am 03.12.2013, 

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanie-
rung von Altlasten / Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998 zuletzt geän-
dert am 24.02.2012 bzw. 

• das Landesgesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes / Landes-
Bodenschutz- und Altlastengesetz vom 14.12.2004 zuletzt geändert am
17.12.2009 und 

• das Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vom
10.05.2007 zuletzt geändert am 23.07.2013

in der jeweils gültigen Fassung.
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Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) versteht sich als fachinhaltlicher (gutach-
terlicher) Beitrag zum formalrechtlichen Verfahren der Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) im Sinne des Gesetzes (UVPG). Die Umweltverträglichkeitsprüfung
wiederum ist unselbständiger Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens. 

1.3   Gegenstand der Untersuchung / Kurzbeschreibung des 
Vorhabens

1.3.1  Ausgangssituation

1.3.1.1  Klassifiziertes Straßennetz

Das klassifizierte Straßennetz im Untersuchungsraum und in dessen unmittelba-
ren Umgebung (vgl. Abb. 3) besteht aus

- der Bundesstraße B 14 (... - Rottweil - Oberndorf - Sulz - Horb - Herrenberg - ...),

- der Bundesstraße B 32 (Horb / B14 - A 81 / AS Horb),

- der Landesstraße L 355 / L 355b (Haiterbach - Horb / B 14),

- der Landesstraße L 370 ( Schopfheim - Horb /B 14 - Rottenburg),

- der Landesstraße L 396 (Nordstetten / B 32 - Empfingen - A 81 / AS Empfin-
gen),

- der Kreisstraße K 4764 (Horb / B 32 - Isenburg - Burghöfe) sowie

- der Kreisstraße K 4765 / Altheimer Straße (Horb / B 14 - Horb / Zentrum).

Im erweiterten Untersuchungsraum für die Netzbetrachtung treten ergänzend fol-
gende klassifizierte Straßen hinzu:

- der Landesstraße L 395 ( Nordstetten - Mühringen),

- der Kreisstraße K 4706 (L 355 - Altheim / Grünmettstetten),

- der Kreisstraße K 4708 / Bildechinger Steige (Mühlen - Bildechingen),

- der Kreisstraße K 4709 (Mühlen - Eutingen) sowie

- der Kreisstraße K 4769 (Mühlen - Ahldorf).
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Abb. 3 Klassifiziertes Straßennetz im Untersuchungsraum

K 4764

B 32

L 370

L 396

L 355b

B 14

B 14

K 4765
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1.3.1.2  Heutige und prognostizierte Verkehrsmengen

Die nachfolgenden Abb. 4 und Abb. 5 zeigen die Verkehrsbelastungen im relevan-
ten Straßennetz für 

- den Analyse-Nullfall 2008 sowie

- den Vergleichsfall 2025.

Der Analyse-Nullfall 2008 stellt die erhobenen und an Hand der Netzeichung
überprüften Verkehrsbelastungen für das im Erhebungsjahr 2008 bestehende Stra-
ßennetz dar. 

Abb. 4 Verkehrsbelastung im Analyse-Nullfall 2008: Kfz / 24h (Dimension 100 
Kfz/24h (Unterlage 11.1.1 / Abb. 15b)
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Der Vergleichsfall 2025 stellt die Verkehrsbelastungen für das heutige Straßennetz
einschließlich der folgenden, sich im Bau befindlichen bzw. bereits fertiggestellten
Maßnahmen im Zuge der B 28 neu dar:

• 4-spuriger Ausbau der Stuttgarter Straße in Freudenstadt (mittlerweile fertigge-
stellt),

• Umgehung Schopfloch (mittlerweile fertiggestellt)

• Ausbau der L 370 zwischen Schopfloch und Grünmettstetten (mittlerweile fertig-
gestellt).

Abb. 5 Verkehrsbelastung im Vergleichsfall 2025: Kfz / 24h (Dimension 100 
Kfz/24h (Unterlage 11.1.1 / Abb. 19b)
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Für repräsentative Belastungsquerschnitte werden in der nachfolgenden Abbil-
dung mit Tabelle (Abb. 6) die Belastungen im Vergleichsfall 2025 dargestellt.

Abb. 6 Verkehrsbelastungen im Vergleichsfall 2025 (Kfz / 24h) an Hand 
repräsentativer Belastungsquerschnitte im Untersuchungsraum; 
(Unterlage 11.1.1 / Abb. 43)
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1.3.2  Zielsetzung und Kurzbeschreibung

Die Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln 1.3.2.1 - 1.3.2.3 sind Textaus-
züge aus Unterlage 1 / Kap. 1.1, 1.2, 2.2.

Hinweis:
Kap. 4 dieser UVS beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens und
seiner bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen.

1.3.2.1  Planerische Beschreibung

Die Bundesstraße B 32 stellt einen wichtigen Abschnitt der West-Ost-Achse B 28 –
A 81 in der Region Nordschwarzwald in Baden – Württemberg dar. Diese Achse
verläuft von Offenburg bis zur A 81 und bindet den Landkreis Freudenstadt an das
überregionale Fernstraßennetz an. Im aktuellen Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen ist die B 32, Ortsumgehung Horb (OU Horb) in die Dringlichkeitsstufe „Vor-
dringlicher Bedarf“ ausgewiesen.

Die Feststellung des Bedarfs für die OU Horb ist insbesondere auf die hohe Ver-
kehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt zurückzuführen.

In Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass eine umfassende Entlastung der
Ortsdurchfahrt Horb durch die Schaffung einer zusätzlichen Querung des Neckar-
tals erzielt werden kann. Entsprechend umfasst die Planung für das Projekt den
Bau einer Hochbrücke einschließlich der beiden Verknüpfungspunkte mit den
bestehenden Bundesstraßen B 14 und B 32.

(...)

1.3.2.2  Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhältnisse mit ihren 
negativen Erscheinungsformen – Warum eine Ortsumgehung Horb 
sinnvoll ist

Die bestehende Verbindung des Raumes Freudenstadt mit der BAB A 81,
Anschlussstelle Horb verläuft im zu planenden Bereich über die B 14 (Stuttgarter
Straße) in die Kernstadt Horb, quert auf der Christophorusbrücke den Neckar und
führt von dort über die B 32 (Hornaustraße) aus der Stadt heraus zur A 81. Eine
Umfahrung der Kernstadt von Horb ist zur Zeit nicht direkt möglich.

FREUDENSTADT
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Über die Verkehrssituation wurde im Dezember 2008 ein umfangreiches Verkehrs-
gutachten mit zwei Teilabschnitten für das Prognosejahr 2025 erstellt.

Abschnitt 1 beinhaltet die Neckartalbrücke im Zuge der B 32, Abschnitt 2 die
Ortsumgehung des Gewerbegebietes Hohenberg. Diese Abschnitte wurden
jeweils ohne und mit den Tunneln B 28 und B 462 in Freudenstadt und dem so
genannten „Rauhen Stich“ betrachtet. Die Verkehrserhebungen ergaben für den
Vergleichsfall eine Belastung der Christophorusbrücke von 22.400 Kfz/24h, die der
Neckarstraße/Stuttgarter Straße (B 14) innerhalb der Altstadt zwischen 17.600 Kfz/
24h und 19.900 Kfz/24h.

Im Februar 2014 wurde ein ergänzendes Verkehrsgutachten erstellt, das die aktu-
ell möglichen Varianten der parallel laufenden Planung der Ortsumgehung Horb
Hohenberg berücksichtigt. Für den Planfall / Variante 7a mit der OU Horb Hohen-
berg, die für den Neubaustreckenzug der B 32 von den Verkehrsbelastungen her
den „worst-case“ darstellt, mit ergeben sich in Gegenüberstellung zum entspre-
chenden Vergleichsfall 2 auf der Christophorusbrücke eine Reduzierung der Ver-
kehrsbelastung von 20.500 Kfz/24h auf 9.900 Kfz/24h und für die Neckarstraße/
Stuttgarter Straße (B 14) eine Reduzierung von 12.500 Kfz/24h auf 5.600 Kfz/24h.

Fazit der Untersuchung ist, dass die Neckartalbrücke zu einer massiven Verkehrs-
entlastung insbesondere in der unteren Altstadt von Horb führt und somit aus ver-
kehrlicher Sicht nicht nur sinnvoll sondern unbedingt erforderlich ist.

Durch eine Umgehung der Kernstadt, wie sie durch den Neubau der Neckartal-
brücke möglich wird, kann die Verkehrssituation und die daraus resultierenden
Belastungen in Horb deutlich verbessert werden.

Darüber hinaus werden die bestehenden engen Kurvenradien im Kontext mit der
hohen Zahl an Fahrzeugen des Schwerverkehrs durch die Maßnahme bereinigt
und somit nicht mehr relevant sein.

1.3.2.3  Straßenbauliche Beschreibung

Der Planungsabschnitt erstreckt sich von der bestehenden B 14, Stuttgarter
Straße, Abzweig Haugenstein (km 0-162) über die Neckartalbrücke auf eine
Gesamtlänge von 2,012 km bis zur bestehenden B 32, Hornaustraße am Ortsende
Nordstetten (km 1+850).

Beginnend am Bestand der B 14 (km 0-161,87) wird die B 32 neu auf der alten
Trasse mit verbreitertem Querschnitt Richtung Süden geführt. Hierbei wird die B
32 in einem ersten Ausbauabschnitt bis km 0+100 so trassiert, dass ein Anschluss
an den Bestand am Knoten Haugenstein problemlos möglich ist. Im Zuge der spä-
ter anschließenden Ortsumgehung Hohenberg wird dieser Bereich in einem zwei-
ten Ausbauabschnitt mit großzügigeren Kurvenradien überplant Im Bereich des
vorhandenen Parkplatzes „Rauschbart“ schwenkt die neue Trasse nach Osten von
der alten B 14 ab und verläuft dann über eine Länge von rund 670 m (km 0+213
bis 0+883) auf einer Talbrücke über das Neckartal. Hierbei werden die DB-Strecke
4860 Stuttgart – Horb (km 0+424), die L 370 Horb – Mühlen (km 0+469), der Nek-
kar (km 0+610) und die DB-Strecke 4600 Plochingen – Immendingen (km 0+681)
gekreuzt.

Vom südlichen Widerlager der Neckartalbrücke verläuft die neue B 32 in Damm-
lage, bis sie nach rund 70 m auf die alte Trassierung der B 32 trifft (km 0+950). Ab
hier bis km 1+730 wird sie mit 3-streifigem Querschnitt hergestellt. Es folgt die
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Verziehung auf einen 2-streifigen Querschnitt mit Anschluss an den Bestand.

Der Höhenverlauf der neuen B 32 orientiert sich am Bestand der B 14 alt nördlich
der Talbrücke und der B 32 alt südlich der Talbrücke. Die maximale Steigung von
rd. 6% in diesem Bereich ist praktisch identisch mit der vorhandenen Gradiente
und durch die vorhandene Topographie bedingt. Auf der Neckartalbrücke mit einer
Länge von ca. 670 m erreicht die Gradiente eine Höhe von bis zu 70 m über Tal-
grund bei einer Längsneigung von bis zu 2,5%.

Als Regelquerschnitt wird aufgrund der prognostizierten Verkehrsbelastung der
RQ 11,5+ mit Überholstreifen gewählt. Auf der Talbrücke kommt der RQ 11,5B mit
Überholstreifen zur Anwendung. Überholstreifen werden jeweils für die Bergfahrt
vorgesehen (Fahrtrichtung Süd: von km 0+760 bis km 1+730, Fahrtrichtung Nord:
von km 0+700 bis 0-162). Zusätzlich werden im Bereich von Knotenpunkten Abbie-
gestreifen mit einer Breite von 3,25 m angeordnet. Die Länge für die einzelnen
Abbiegestreifen wurde der Verkehrsbelastung entsprechend dimensioniert. Für die
Rampen des planfreien Knotens Nordstetten werden die Querschnitte RRQ1 und
RRQ2 und für die Ein- und Ausfahrten eine Breite von 3,50 m gewählt.

Plangleiche, signalisierte Knotenpunkte entstehen bei km 0+154 (Einmündung der
B 14 alt, Stuttgarter Straße, Knoten Nr. 5) und bei km 0+913 (Einmündung B 32 alt,
Hornaustraße, Knoten Nr. 6). Der bestehende plangleiche Knoten (Einmündung
der L 396, Knoten Nr. 7) in Nordstetten wird durch einen neuen planfreien Knoten
in km 1+430 ersetzt.

1.4   Untersuchungsraum

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ist der Abb. 7 zu entnehmen.

Der Untersuchungsraum umfasst in Zuordnung zur geplanten Neckartalquerung

- den südlichen Ortsrand von Bildechingen, 

- den nördlichen Bereich der Ortslage von Horb (Hohenberg / Haugenstein),

- die Kernstadt von Horb,

- den überwiegenden Bereich der Ortslage von Nordstetten, 

- den betroffenen Abschnitt des Neckartals jeweils ca. 1.000 m flussauf- bzw.
flussabwärts, 

- das umgebende übergeordnete Staßennetz mit B 32, B 14, L 335b, L 370,

- den Bereich möglicher Verknüpfungen der Linienvarianten mit dem nachge-
ordeten Netz sowie 

- die Bereiche, die erfahrungsgemäß alle auch über den unmittelbaren Tras-
senbereich hinausgehenden be- und entlastenden Wirkungen erfassen (z.B.
Verlärmung, Schadstoffeintrag oder Zerschneidung / Störung funktionaler
Bezüge).

Der Untersuchungsraum ist so abgegrenzt, dass neben den unmittelbaren Fol-
gen der möglichen Neubauvarianten (inkl. Spielraum für eine räumliche Modifizie-
rung derselben) durch Flächeninanspruchnahme und Zerschneidungen sowie
durch Sichtbezüge und Verlärmung (Relevanz für Fauna / Artenschutz und Erho-
lung / Erholungsnutzung) auch die artenschutzrechtlichen Fragestellungen
(Störung europarechtlich streng geschützter Arten vor dem Hintergrund des Erhal-
tungszustandes der lokalen Populationen) einbezogen werden können. 
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Der Untersuchungsraum für die Überprüfung so genannter mittelbarer Effekte, z.B.
durch Änderung betriebsbedingter Belastungen auf den netzsystemar zugeordne-
ten Teilstrecken der L 355a / L 355b / B14 / L 370, ist der nachfolgenden Abb. 8 zu
entnehmen; hier sind die maßgeblichen Siedlungsbereiche von Nordstetten, Horb-
Hohenberg, Bildechingen und Mühlen beinhaltet.

Abb. 7 Abgrenzung des Untersuchungsraums zur UVS
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Abb. 8 Untersuchungsraum für die Netzbetrachtung
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1.5   Untersuchungsinhalte, methodisches Vorgehen

Die UVS hat als fachspezifischer Beitrag das Ziel, an einer umweltschonenden
Planung der Straße mitzuwirken. Sie liefert alle Informationen, die als Entschei-
dungsgrundlage für das Straßenbauvorhaben auf der Stufe der Linien- und Stand-
ortfindung zur Prüfung der Umweltauswirkungen erforderlich sind. Dabei ist der
Untersuchungsrahmen dem jeweiligen Vorhabenstyp und der Aufgabenstellung
anzupassen.

Aufgabe der UVS ist

• die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen eines
Vorhabens und der Vorhabensalternativen entsprechend dem Stand der Pla-
nung auf die Schutzgüter nach §2 (1) UVPG in Verbindung mit § 8 (1) UVwG
BaWü

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

- Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

- Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 

- die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern

• das Aufzeigen der Möglichkeiten zur Vermeidung / Minimierung sowie 

• erste Ansätze für die Kompensation potentiell erheblicher Beeinträchtigungen 

zu geben und somit die Bereitstellung der entscheidungserheblichen Unterlagen
gemäß §6 (3, 4) UVPG in Verbindung mit § 7 UVwG BaWü

Mit der Betrachtung der Schutzgüter incl. der raumbedeutsamen Umweltnutzun-
gen wird gleichzeitig auch der Mensch in die Untersuchung einbezogen. Letztlich
steht der Mensch sogar im Mittelpunkt der Betrachtung, denn die natürlichen Res-
sourcen / Landschaftspotentiale sind Lebensgrundlage des Menschen und seiner
Nutzungsansprüche (vgl. hierzu auch § 1 NatSchG BW).

Bei der Beurteilung der straßen- und verkehrsbedingten umweltrelevanten Auswir-
kungen auf die natürlichen Ressourcen / Landschaftspotentiale Boden, Wasser
(Grundwasser, Oberflächenwasser), Klima / Luft, Pflanzen, Tiere und die biologi-
sche Vielfalt, Landschaftsbild / Ruhe sind die Ansprüche des Menschen an eine
langfristige Umweltvorsorge sowie der Aspekt der nachhaltigen Leistungsfähigkeit
und Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen / Landschaftspotentiale abzudecken.

Mit der Beurteilung der straßen- und verkehrsbedingten umweltrelevanten Auswir-
kungen auf die Umweltnutzungen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirt-
schaft, Naturschutz, Erholung / Freizeit, Siedlung / Städtebau / Wohnen sind die
aktuellen Nutzungsansprüche des Menschen / der Gesellschaft (sowie entspre-
chende rechtliche Festsetzungen, gesamt- oder fachplanerische Vorgaben) im
Sinne der Gefahrenabwehr wie auch der (Gesundheits-)Vorsorge zu berücksichti-
gen.

Untersuchungsinhalte 
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Die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) gliedert sich in zwei wesentliche Teile. 

Eine detaillierte Gliederung des Untersuchungsablaufes zeigt das Ablaufschema
der Abb. 9. Im Einzelnen ergeben sich hierbei ganz grundsätzlich folgende
Arbeitsschritte (von denen jedoch im Einzelfall abgewichen werden kann):

• Phase I: Raumanalyse / Bewertung

- Charakterisierung des Untersuchungsraumes;

- Darlegung übergeordneter Ziele und Grundsätze der Raumordnung;

- Ermittlung der aktuellen Nutzungssituation, der rechtlichen, fach- und
gesamtplanerischen Festsetzungen und Einschätzung der Entwicklung des
Raumes ohne die geplante Maßnahme;

- Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter (im Sinne ökologischer
und sozialer Funktionen von Landschaft und Naturhaushalt), der Umweltnut-
zungen (nutzungsbezogene Funktionen), der Kulturgüter und sonstigen Sach-
güter hinsichtlich der Leistungsfähigkeit / Bedeutung und der Empfindlichkeiten; 

- Ermittlung der aktuellen Belastungssituation (Vorbelastung);

- Hinweise zu potenziellen Problemschwerpunkten sowie zu Vermeidung /
Minimierung von Konflikten.

• Phase II: Risikoeinschätzung

- Ermittlung und Einschätzung der mit dem Vorhaben verbundenen bau-,
anlage-, und betriebsbedingten Effekte (Wirkfaktoren);

- Ermittlung und Einschätzung der direkten bau-, anlage- und betriebsbeding-
ten Risiken für die Schutzgüter und Umweltnutzungen;

- Ermittlung und Einschätzung der indirekten Risiken (raumstrukturelle, sekun-
däre oder kumulative Folgewirkungen, Be- und Entlastungswirkungen);

- Ermittlung risikovermeidender bzw. -vermindernder Maßnahmen sowie Ein-
schätzung des verbleibenden Risikos;

- Hinweise für die nachfolgenden Planungsebenen (insbesondere den Land-
schaftspflegerischen Begleitplan).

Vorgehensweise / Ablauf 
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Abb. 9 Inhalte und Ablauf der Umweltverträglichkeitsstudie
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Folgende Fachgutachten wurden im Rahmen der Raumanalyse und der Risikoana-
lyse einbezogen:

Beiträge zur Raumanalyse:

• DIPL.-BIOL. M. KOLTZENBURG, SAXIFRAGA - BÜRO FÜR BOTANIK UND LAND-
SCHAFTSÖKOLOGIE, Tübingen 

- Juli 2008: 
Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 neu:
Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprüfung
der Variantenentscheidung) und den LBP; 
im Auftrag von Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturpla-
nung, Tübingen

- Mai 2014: 
Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 neu:
Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014, Korridor;
im Auftrag von Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturpla-
nung, Tübingen

[Die Fachgutachten sind dokumentiert als Anhang B in Unterlage 12.1 / LBP.]

• DIPL.-BIOL. M. KRAMER, Tübingen

- Dezember 2014: 
Neckartalhochbrücke bei Horb im Zuge der B 32 neu -
Fachbeitrag Fauna 2008 und Plausibilitätsprüfung Dez. 2014; 
im Auftrag von Dipl.-Ing. (TU) B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastruktur-
planung, Tübingen 

- September 2008: 
Umfahrung Horb-Hohenberg im Zuge der B 28 neu -
Fachbeitrag Fauna; 
im Auftrag von Dipl.-Ing. (TU) B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastruktur-
planung, Tübingen 

[Die Fachgutachten sind dokumentiert als Anhang C in Unterlage 12.1 / LBP.]

• DR. ING. GEORG ULRICH, Leutkirch

- Juli 1993:
Umfahrung von Horb mit den Bundesstraßen B 28 und B 32
Hydrogeologisches Sondergutachten zur UVS

[Dokumentiert als Anlage F dieser UVS.]

• SMOLTCZYK & PARTNER, Stuttgart

- 22. 05. 2009:
Baugrund- und Gründungsgutachten
Horb, B14 / B32: Neubau Neckartalbrücke

Fachgutachten
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- 30. 07. 2009:
Hydrogeologisches Gutachten
Horb, B14 / B32: Neubau Neckartalbrücke

- 03. 11. 2009:
Hydrogeologisches Gutachten; Ergänzende Stellungnahme zur Bauausführung
Horb, B14 / B32: Neubau Neckartalbrücke

- 30.03.2011:
Hydrogeologisches Gutachten Horb, B 14 / B 32: Neubau Neckartalhoch-
brücke

[Die Fachgutachten sind dokumentiert als Unterlage 13.3.]

Beiträge zur Risikoanalyse: 

Technische Planung

• INGENIEURBÜRO KREBS & KIEFER GMBH, Karlsruhe

[Unterlagen 1 - 10]

Verkehrsuntersuchung

• INGENIEURBÜRO DIPL.-ING. DIETER BAUER, Jockgrim

[Unterlage 11.1.1]

Allgemeinverständliche Zusammenfassung zur Verkehrsuntersuchung 

• REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE, REF. 44

[Unterlage 1 / Anlage I]

Schalltechnische Untersuchungen

• INGENIEURBÜRO KREBS & KIEFER GMBH, Darmstadt

[Unterlage 11.2]

Ergänzende schalltechnische Untersuchung / Netzbetrachtung im Rahmen der 
UVS

• INGENIEURBÜRO KREBS & KIEFER GMBH, Darmstadt

[separater Anhang zur UVS]

Luftschadstoffuntersuchung

• INGENIEURBÜRO LOHMEYER GMBH & CO KG, Karlsruhe

[Unterlage 11.4]
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2  Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens

2.1   Kurzbeschreibung des Untersuchungsraumes

2.1.1  Natürliche Gegebenheiten

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Naturraum „Gäuplatten des Neckarlandes“
(Naturräumliche Einheit 12), Teileinheit „Obere Gäu“ (122). 

Abb. 10 Naturräumliche Einheiten (HUTTENLOCHER, F., 1959)
Erläuterung:

12 Gäuplatten des Neckarlandes
122 Obere Gäu

122.21 Gäuplatten über der Glatt

122.30 Eyach-Gäuplatten
122.40 Nagold - Heckengäu

122.41 Korngäu

Naturräumliche Gliederung (vgl. Abb. 10)

122.41

122.21

122.30

122.40
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Die Landschaft im Einzugsbereich des Neckars wird nach HUTTENLOCHER (1959)
durch die tief eingegrabenen Täler und scharf abgegrenzten Stufenränder geprägt.
Die Gäue beginnen an der Buntsandstein-Muschelkalkgrenze, die zugleich die
Grenze zum Schwarzwald bildet. Die Gäuplatten differenzieren sich je nach
Gestein in das westliche Heckengäu bzw. in das östliche Korngäu. Der Name
’Heckengäu’ stammt von den mit Hecken besetzten Lesesteinwällen zwischen den
Äckern, während ’Korngäu’ sich von der Fruchtbarkeit der Böden ableitet.

Abgesehen vom nördlichen Randbereich liegt der Untersuchungsraum im Bereich
der Eyach-Gäuplatten (122.30), die aufgrund der Lettenkohlen- und Lössdecken
über Hauptmuschelkalk dem Korngäutypus zuzurechnen sind. Die Gäuplatte ist an
der welligen, von flachen Mulden und Trockentälern belebten Hochfläche zu
erkennen, die durch die Kastentäler der Fließgewässer gegliedert wird. Beim
Übergang in den Muschelkalk werden die Täler wie z.B. das Neckartal, das ca.
120 - 150 m tief in die Hochfläche eingegraben ist, wieder weiter und gestreckter.
Die alten Talschlingen sind jedoch auch im Neckartal noch an zahlreichen Terras-
senresten zu erkennen.

In den Mulden der Hochfläche entspringen vielfach Quellen und kleine Bäche.
Diese Orte waren auch die Standorte der älteren Dörfer. Die Bäche verlieren aber,
wenn sie sich tiefer in die Hochfläche eingeraben haben, ihr Wasser an den Unter-
grund; es tritt in Karstquellen wieder an die Oberfläche.

Ausgehend vom Neckartal greifen nach Norden mehrere Taleinschnitte in die
nördliche Gäufläche ein: 
Im Westen wird Horb vom Grabenbachtal entwässert; das Tal setzt sich über den
Käppleshof in Richtung Nordwest fort.

Das Haugenloch befindet sich als Talkessel östlich von Horb und grenzt mit einer
Steilwand an die Hochfläche an. In der Fortsetzung bildet das Haugenloch ein
Hochtal, das sich bis über das Gewann ’Rosengarten’ in Richtung Bildechingen
zieht.

Bereits außerhalb des Untersuchungsraumes in Höhe Mühlen schneidet sich das
Eutinger Tal schluchtartig nach Norden in die Gäuhochfläche ein und weist mit
Talmühlequelle und Lochbrunnen zwei große Quellaustritte auf.

Zwischen Grabenbachtal und Haugenloch liegt der Hohenberg, zwischen Hau-
genloch und Eutinger Tal erhebt sich der Mühlenberg.

Die Südseite des Neckartals weist ebenfalls Talanschnitte auf, von denen das
Egelstal mit rasch ansteigender Talsohle bis in die Hochflächen östlich von Nord-
stetten ansteigt. Im Ausgang des Egelstals befindet sich eine ebenfalls stark
schüttende Quelle. 

Die bestehende B 32 führt westlich des Egeltals über einen kleineren, dem Hau-
genloch genau gegenüberliegenden Talanschnitt auf die Hochfläche. Auf der
Hochfläche westlich dieses Talanschnittes liegt Nordstetten, östlich davon die
Hochfläche Steinbühl. 
(gekürzt aus: DR. ING. G. ULRICH, Juli 1993, S. 5)

Morphologie
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Der Untersuchungsraum wird aus den Schichten der mittleren und oberen Trias-
zeit, dem Muschelkalk und dem Lettenkohlenkeuper aufgebaut. 

Das Neckartal und die tieferen Abschnitte der Seitentäler schneiden sich am tief-
sten in die Schichtenabfolge ein und reichen bis in den Mittleren Muschelkalk
(mm). Darüber folgen 85 m mächtige Schichten des Oberen Muschelkalkes, die
in drei Unterschichten zu untergliedern sich: Der zuunterst liegende Trochitenkalk
(mo1) mit rund 40 m Mächtigkeit, darüber die rd 25 m mächtigen Nodosusschich-
ten (mo2) und zuoberst der rd 20 m mächtige Trigonodusdolomit (mo3). Letzterer
steht meist an der Oberkante der Talanschnitte an und setzt sich mit seinen Aus-
strichen bis in die Gäuhochfläche fort, während die beiden darunterliegenden
Schichten den Steilhang zum Neckar hin bilden.

Auf der Gäuhochfläche wird der Trigonodusdolomit von rd 25 m mächtigen Schich-
ten des Lettenkohlekeupers überlagert, der wiederum in eine untere (lku) und
eine obere Schicht (lko) unterteilt werden kann.

Die Schichten fallen auf der Gäufläche normalerweise flach mit Neigungswinkeln
von bis zu 3° nach Südosten ein. Nördlich des Untersuchungsraumes tritt jedoch
ein größeres Störsystem auf, welches die Schichten an steil stehenden Verwer-
fungen um Vertikalbeiträge von bis zu 20 m gegeneinander versetzt und auch
noch aus der üblichen Lage heraus verkippt. Dieses Verwerfungssystem wird der
„Eutinger Grabenbruch“ genannt; die Ost-West gerichteten Verwerfungen setzen
sich vom Riedgraben über das Nesseltal und den Talbach südlich Eutingen bis
zum Bahnhof Eutingen fort. Die Schichten sind hier beiderseits des Grabens so
tief zum Grabenbruch abgesenkt, dass das Zentrum des Grabens bis zu 100 m tie-
fer liegt als der Grabenrand. Zu den Verwerfungen des Grabenbruchs kommen
weitere Störungen, die von Nord nach Süd verlaufen. Solche kommen z.B. östlich
des Untersuchungsraumes im Eutinger Tal vor und ziehen von dort über den Gra-
benbruch hinweg nach Norden.

In steilen Lagen kam es durch Verwitterung zur Ablagerung von Hangschuttde-
cken, die sich an Hangfußbereichen akkumulieren und dort mehrere Meter Mäch-
tigkeit aufweisen.

Im Neckartal und an den flacheren Abschnitten der Seitentäler stehen unter Hoch-
flutlehm kiesige Talfüllungen an, die aus ca. 2-3 m Schwemmlehm über ca. 10
m mächtigen Kiesschichten bestehen. Der Höhenunterschied zwischen den Sei-
tentälern und dem Neckartal wird durch die Ablagerungen kiesiger Schwemmke-
gel überwunden. In den Talflanken des Neckartals finden sich desweiteren
Vorkommen von Terrassenschotter, die beim Eintiefen des Neckartals abgelagert
und später zum großen Teil wieder abgetragen wurden, sodass sie hier nur noch
mit wenigen Metern Mächtigkeit anzutreffen sind.

Auf der Gäuhochfläche deckt eiszeitlich entstandener Lösslehm mit bis zu 3 m
Mächtigkeit weite Teile des Untersuchungsraumes ab. 

(gekürzt aus: DR. ING. G. ULRICH, Juli 1993, S. 6f)

Geologie (vgl. Abb. 11 und Abb. 12)
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Abb. 11 Anstehende geologische Schichten im Untersuchungsraum
(Auszug aus: DR. ING. G. ULRICH, Juli 1993, Karte 1)
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Im Folgenden werden die im Untersuchungsraum vorgefundenen geologischen
Schichten hinsichtlich ihrer für die Grundwasserbewegung relevanten Eigenschaf-
ten beschrieben:

Der Tonstein des Oberen Lettenkohlekeupers, der erst nördlich des Untersu-
chungsraumes vorkommt, ist ebenso wie dessen tonige Verwitterungsdecke als
wasserstauend einzustufen. Die eingelagerten Dolomitbänke sind dagegen klüftig,
z.T. sogar mit karstartigen Aufweitungen beschrieben und somit wasserwegsam.
Sie bilden aufgrund der umgebenden Tonschichten Schichtwasserhorizonte, in
denen begrenzte Wassermengen zirkulieren können.

Die Mergel-Dolomitlagen in den unteren Schichten des Unteren Lettenkohlekeu-
pers sind relativ schlecht wasserdurchlässig und bilden häufig staunasse Böden;
gleiches gilt sowohl für verwitterte als auch für unverwitterte Lagen. Die darüber lie-
genden geklüfteten Sandsteinschichten stellen hingegen einen mäßig leistungsfähi-
gen Kluftwasserleiter dar, der in kleineren Schichtwasserquellen entwässern kann. 

Der Obere Muschelkalk ist im gesamten anstehenden Gestein (Trigonodusdolo-
mit, Nodosusschichten und Trochitenkalk) als gut durchlässiger, verkarsteter Fels-
untergrund einzustufen, dessen Hohlraumanteil erfahrungsgemäß um 2%
betragen kann. Das Gestein kann somit große Mengen anfallender Niederschläge,
ja sogar die Abflüsse kleinerer Bachläufe über Klüfte in die Tiefe abführen. Im ver-
witterten Zustand geben zumindest der Trigonodusdolomit und die Nodosus-
schichten das Wasser verzögert in den Untergrund ab. In steileren Lagen bildet
der Obere Muschelkalk eine steinige, z.T. blockhaltige Hangschuttdecke, in die der
Niederschlag nahezu ungehindert eindringen kann. 

Die Schichten des Mittleren Muschelkalks stehen zuoberst noch als mehrere
Meter mächtige Lage aus klüftigem Dolomit an, darunter folgt Dolomit mit Ton-
steinschichten und Gipslagen wechselnd. Durch Auslaugung der Gipsschichten
erscheint der Schichtverband stark verändert, an den Talrändern des Neckartals
sogar stark zerrüttet, sodass hier ein toniger Schluff mit eingelagerten Dolomit-
bruchstücken und Gipsresten ansteht. Abgesehen von den obersten, dolomitisch
ausgebildeten Schichtmetern wirkt der Mittlere Muschelkalk wasserstauend und
stellt die Grundwassersohlschicht für das in den Oberen Muschelkalk eingesik-
kerte Wasser dar. Daher sind an die Obergrenze des Mittleren Muschelkalks stark
schüttende Quellaustritte gebunden.

Nachdem der Mittlere Muschelkalk nur an den Hangfußbereichen der großen Tal-
einschnitte ansteht, sind seine Deckschichten im wesentlichen aus Hangschuttma-
terial des im Oberhang anstehenden Oberen Muschelkalks aufgebaut. Dabei ist
zum Tal hin ein erhöhter, auf die Verwitterung der Tonschichten zurückführender
Schluffanteil zu beobachten. Die Hangschuttdecke lässt die anfallenden Nieder-
schläge versickern; das Sickerwasser läuft auf der Oberkante des Muschelkalks in
die quartärzeitlichen Talfüllungen ab. Lediglich stark verlehmter Hangschutt, wie er
im Hangfußbereich ansteht, kann sowohl Oberflächenwasser als auch Sickerwas-
ser nicht mehr vollständig ableiten und erzeugt somit Oberflächenabfluss bzw.
Austritt von Hangschichtwasser in Vernässungen.

Im Neckartal steht bis zu 10 m mächtiger Talkies an. Diese Kiesschichten sind als
steiniger und stark sandiger Fein- bis Grobkies anzusprechen. Die Komponenten
sind im Neckartal gut gerundet; an den Talrändern und in den Seitentälern bzw.
deren Schwemmkegeln sind die Kieskomponenten wegen beigemengten Hang-

Hydrologie
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schutts zum Teil schlecht gerundet bzw. noch kantig. Der Talkies ist als gut durch-
lässiger Lockerboden zu bewerten, der auf der Grundwassersohlschicht des
Mittleren Muschelkalks einen talparallel ablaufenden Grundwasserabstrom ermög-
licht. 

Auf dem Talkies steht Hochflutlehm mit 1,5 m bis 3,0 m Schichtdicke als Deck-
schicht an. Der Hochflutlehm ist als feinsandiger Schluff steifer Konsistenz mit ver-
einzelten Kieskomponenten anzusprechen. Der ohnehin nicht sehr mächtige
Hochflutlehm ist jedoch nicht flächig entwickelt, sondern vom Flussbett des Ne-
ckars zerschnitten und durch Wühlgänge von Mäusen und Bisamratten
geschwächt. 

Der Lösslehm stellt für anfallende Niederschläge eine Sperrschicht dar, die
besonders in Schwemmmulden und abflusslosen Senken auch längere Zeit nach
Niederschlägen für staunasse Böden sorget. Er verhindert somit ein rasches
Absickern in den Untergrund. 

(gekürzt aus: DR. ING. G. ULRICH, Juli 1993, S. 8f)

Nach der Bodenkarte von Baden-Württemberg im M 1:50.000 (digitale BK 50)
haben sich im Bereich des Lettenkeupers der Gäuhochfläche verschiedene
Bodentypen gebildet:

Am nördlichen Rand des Untersuchungsraumes (Gewann Rosengarten) haben
sich aufgrund der dort tonreichen Fließerden Pelosole und Braunerde-Pelosole
(Kartiereinheit g24) gebildet. Im Bereich des Mühlenbergs südwestlich und südlich
Bildechingen kommen v.a. Braunerden über Sandstein vor (Kartiereinheit g26).
Im Bereich der Breitenbaumhöfe sowie östlich von Haugenstein und Nordstetten
kommen Parabraunerden aus lösslehmreichen Fließerden vor (Kartiereinheiten
g28, g37, g39 und g42). Östlich von Nordstetten zeigen sie großflächig Tendenz
zur Pseudovergleyung (Katiereinheit g50).

An den steilen Hangflanken zum Neckar incl. Seitentäler findet man im Bereich
des offenliegenden Muschelkalks Rendzinen aus Kalk- und Dolomitstein oder
Hangschutt, die meist flachgründig und steinig sind (Kartiereinheiten g3, g4, g7
und g9). 

In den Tälchen der Gäuhochfläche haben sich z.T. tiefe Kolluvien gebildet (Kar-
tiereinheit g60). Bestehen sie auf dem Weg zum Neckar aus Abschwemmmassen
des Muschelkalks, sind sie kalkhaltig und weniger tief (Kartiereinheit g63).

Nur im Niederungsbereich des Neckars kommen typische Talböden mit kalkreichen
Braunen Auenböden oder Braunen Auenböden mit Vergleyungen im nahen
Untergrund oder Tendenzen zu Auengleyen vor (Kartiereinheiten g74 und g82).

Ebenfalls im Niederungsbereich des Neckars in Höhe der Kläranlage liegt ein
großflächig anthropogen aufgefüllter Bereich (Kartiereinheit g95). Kleinflächig,
westlich Haugenstein auch in größerem Ausmaß, kommen an den Hängen zum
Neckar Abbauflächen (Kartiereinheit 501) vor. 

Das Klima im Untersuchungsgebiet ist nach der Standorteignungskarte von
Baden-Württemberg (WELLER & SILBEREISEN 1978) im Neckartal mittelmäßig, auf
den Gäuhochflächen dagegen kühl mit einem Jahresmittel der Temperatur um 8°C

Boden (vgl. Karte 3)

Klima
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(bei Rottweil 7,3°C, bei Rottenburg-Kiebingen 8,3°C). Der mittlere Jahresnieder-
schlag liegt bei etwa 800 mm (bei Bondorf 750 mm, bei Bieringen 780 mm, bei
Horb-Betra 867 mm, bei Haiterbach 880 mm; jeweils Mittelwerte aus den Jahren
1961 - 1990 nach DEUTSCHER WETTERDIENST).

2.1.2  Nutzungsstruktur

Der nicht besiedelte Bereich des Untersuchungsgebiets wird überwiegend acker-
baulich genutzt. In hängigen Bereichen sowie im Neckartal kommt kleinflächig
auch Grünland vor. 

Die steilen Hanglagen des tief in den Muschelkalk eingeschnittenen Neckars mit
Seitentälern sind überwiegend bewaldet, weisen z.T Gehölzsukzessionen auf oder
zeigen offene Geröllfelder und Steinbrüche.

2.1.3  Übergeordnete Ziele und Grundsätze der Raumordnung

2.1.3.1  Umweltplan Baden-Württemberg

Im Umweltplan werden - abseits förmlicher Gesetze oder Verordnungen - künftige
Schwerpunkte und Ziele für die Umweltpolitik bzw. den Umweltschutz formuliert.
Darin heißt es u.a., dass 

„das Land für eine nachhaltige Ressourcennutzung, die sich bei Eingriffen und Stoffeinträgen in
die Umwelt an der Belastbarkeit und Regenerationsfähigkeit der Umweltmedien (Luft, Wasser,
Boden) orientiert und an einer dauerhaften Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes unter Vorsor-
gegesichtspunkten Rechnung trägt, eintritt.
(UMWELTPLAN BADEN-WÜRTTEMBERG, Fortschreibung 2007, S.20) 

Ziel ist u.a. die Reduzierung des Flächenverbrauchs sowie die Minderung von
Lärm- und Schadstoffbelastungen. Konkrete raumbezogene Ziele für den Vorha-
benbereich / Untersuchungsraum werden nicht benannt.

2.1.3.2  Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg

Der Landesentwicklungsplan gibt ebenso wie das Landschaftsrahmenprogramm
die wesentlichen landesplanerischen Zielsetzungen vor. 

Als Leitbild für die Standortbestimmung und Realisierung / Erweiterung von Bau-
flächen und Infrastruktureinrichtungen / -anlagen ist neben dem Grundsatz, die
Entwicklung des Landes am Prinzip der Nachhaltigkeit auszurichten, insbesondere
der Punkt 1.9 des Landesentwicklungsplanes hervorzuheben:

“Die natürlichen Lebensgrundlagen sind dauerhaft zu sichern. Die Naturgüter Boden, Wasser,
Luft und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren und die Landschaft in ihrer
Vielfalt und Eigenart zu schützen und weiterzuentwickeln. Dazu sind die Nutzung von Freiräumen
für Siedlungen, Verkehrswege und Infrastruktureinrichtungen durch Konzentration, Bündelung,
Ausbau vor Neubau sowie Wiedernutzung von Brachflächen auf das für die weitere Entwicklung
notwendige Maß zu begrenzen, Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen zu minimieren und
nachteilige Folgen nicht vermeidbarer Eingriffe auszugleichen. Zur langfristigen Sicherung von
Entwicklungsmöglichkeiten ist anzustreben, die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen
für Siedlungs- und Verkehrszwecke deutlich zurückzuführen. Für den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild bedeutsame Freiräume sind zu sichern und zu einem großräumigen Freiraumver-
bund zu entwickeln. ...“ 
(LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2002 BADEN-WÜRTTEMBERG, S.7) 

Für das Obere Gäu, wozu auch der Geltungsbereich der Stadt Horb gehört, sind
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im Landesentwicklungsplan folgende besondere Entwicklungsaufgaben
genannt: 

„Wegen seiner Standortgunst an der Nahtstelle zwischen der Europäischen Metropolregion Stutt-
gart und den bedeutenden Erholungslandschaften des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb,
wegen des starken Siedlungsdrucks, der notwendigen Abstimmung im Infrastrukturbereich und
zur Schonung der landschaftlichen und ökologischen Gegebenheiten sowie wegen des besonde-
ren Koordinationsbedarfs im Zuständigkeitsbereich von vier Regierungsbezirken und vier Regio-
nen werden besondere regionale Entwicklungsaufgaben für den Raum Oberes Gäu festgelegt.
Der Raum umfasst insbesondere die Mittelbereiche Herrenberg (Region Stuttgart), Rottenburg
(Region Neckar-Alb), Nagold und Horb (Region Nordschwarzwald). 
Besondere regionale Entwicklungsaufgaben für den Raum Oberes Gäu sind 

- die Intensivierung der räumlichen Kooperation und die Abstimmung bei größeren Planungs-
vorhaben auf regionaler und kommunaler Ebene, 

- die Erstellung eines grenzübergreifenden räumlichen Entwicklungskonzepts unter Berücksich-
tigung der Verflechtungen mit angrenzenden Räumen, 

- die Ausformung der Landesentwicklungsachsen, insbesondere zwischen Nagold und Herren-
berg sowie zwischen Rottenburg und Horb mit Weiterführung nach Freudenstadt, 

- die Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf die verkehrliche Erschließung durch den öffent-
lichen Personenverkehr, 

- die Erhaltung größerer zusammenhängender Freiflächen und der Böden mit hoher natürlicher
Ertragsfähigkeit, 

- die Vereinbarung regionaler Leitziele für ein eigenständiges Entwicklungsprofil unter Einbe-
ziehung weiterer Akteure im Raum und Intensivierung der Vernetzung mit den benachbarten
Großräumen.“

(a.a.O., S. 69) 

Unter Plansatz 5 des Landesentwicklungsplanes werden folgende überregional
bedeutsame naturnahe Landschaftsräume als Bestandteil zur Entwicklung
eines ökologisch wirksamen großräumigen Freiraumverbunds „festgelegt: 

- Gebiete, die Teil des […] europaweiten, kohärenten Schutzgebietsnetzes "NATURA 2000"
sind, 

- Gebiete, die sich durch eine überdurchschnittliche Dichte schutzwürdiger Biotope oder über-
durchschnittliche Vorkommen landesweit gefährdeter Arten auszeichnen und die eine beson-
dere Bedeutung für die Entwicklung eines ökologisch wirksamen Freiraumverbunds und im
Hinblick auf die Kohärenz des europäischen Schutzgebietsnetzes besitzen, 

- unzerschnittene Räume mit hohem Wald- und Biotopanteil und einer Größe über 100 km², 

- Gewässer mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die bereits lange natür-
liche und naturnahe Fließstrecken und Auen aufweisen.“ 
(a.a.O., S.45f). 

Abb. 13 zeigt diese im Landesentwicklungsplan herausgehobenen „Überregional
bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume“. 

Der Untersuchungsraum der vorliegenden UVS liegt, dies haben Projektionen in
einem anderen Kartenmaßstab ergeben, im Randbereich eines solchen „überre-
gional bedeutsamen naturnahen Landschaftsraumes“; die Maßnahme selbst tan-
giert diesen jedoch nicht mehr. 
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Abb. 13 LEP 2002 / Karte 4: Überregional bedeutsame naturnahe 
Landschaftsräume - mit Markierung der Maßnahme

B 32 n bei Horb
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2.1.3.3  Zielartenkonzept Baden-Württemberg

Gemäß Zielartenkonzept Baden-Württemberg kommen innerhalb des Untersu-
chungsraumes folgende Habitatpotenzialflächen vor:

• Kalkfelsen, Kalkschotterflächen (vgl. Abb. 14),

• Rohbodenbiotope, punktförmig (vgl. Abb. 14),

• Kalkmagerrasen (vgl. Abb. 14),

• Streuobstgebiete (vgl. Abb. 14),

• Mittleres Grünland (vgl. Abb. 15) sowie

• Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus tierökologischer Sicht (vgl. Abb.
16)

Abb. 14 Zielartenkonzept Baden-Württemberg: 
Habitatpotentialflächen Kalkfelsen / Kalkschotterflächen, 
Rohbodenbiotope, Kalkmagerrasen sowie Streuobstgebiete
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014) 
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Abb. 15 Zielartenkonzept Baden-Württemberg: 
Habitatpotentialflächen Mittleres Grünland
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014) 
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Abb. 16 Zielartenkonzept Baden-Württemberg: 
Habitatpotentialflächen Ackergebiete mit Standort- und Klimagunst aus 
tierökologischer Sicht
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014) 

Die Stadt Horb a. N. hat aus landesweiter Sicht für folgende Anspruchstypen (Ziel-
artenkollektive) besondere Schutzverantwortung bzw. entsprechende Ent-
wicklungspotentiale: 

- größere Stillgewässer, 

- Rohbodenbiotope (incl. entsprechender Kleingewässer) und 

- Steinriegel. 

Darüber hinaus ist der Neckar nach Zielartenkonzept ein prioritäres Fließgewäs-
ser. 
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Abgesehen vom prioritären Fließgewässer „Neckar“ liegen zwei Rohbodenbiotope
innerhalb des Untersuchungsraumes zur UVS (vgl. Abb. 17). Größere Stillgewäs-
ser sowie Steinriegel sind innerhalb des Untersuchungsraumes im landesweiten
Datensatz nicht erfasst.

Abb. 17 Zielartenkonzept Baden-Württemberg: 
Besondere Schutzverantwortung der Stadt Horb a.N. 
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014) 

Rohbodenbiotope
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2.1.3.4  Regionalplan

Die räumliche Entwicklung einer Region wird in Baden-Württemberg im Wesentli-
chen durch den Regionalplan bestimmt, der die Grundsätze und Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung weiter konkretisiert. Das Untersuchungsgebiet liegt
im Geltungsbereich des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald (REGIONALVERBAND

NORDSCHWARZWALD, 2005 incl. 1. und 3. Änderung sowie Teilregionalplan Roh-
stoffsicherung und Entwurf Teilregionalpläne Windenergie und Landwirtschaft).1

Horb liegt im ländlichen Raum im engeren Sinne und ist als Mittelzentrum aus-
gewiesen. Dem Mittelbereich Horb sind die beiden Kleinzentren Empfingen und
Eutingen i.G. zugeordnet.

Die Mittelzentren sollen so ausgestattet sein, dass sie den gehobenen, seltener auftretenden spezia-
lisierten Bedarf eines Verflechtungsbereiches mit i.d.R. mehr als 35.000 Einwohnern decken können.
(a.a.O., S. 10)

Horb liegt im Schnittpunkt folgender der Landesentwicklungsachsen 

- Horb - Nagold - Calw - Pforzheim ...

- ... Ergenzingen i.G. - Eutingen i.G. - Horb - Empfingen - Rottweil ... 

- Alpirsbach - Loßburg - Freudenstadt - Dornstetten - Schopfloch - Horb sowie 

- Horb - Rottenburg - Tübingen.

Das System der Entwicklungsachsen soll als Netz leistungsfähiger, gebündelter Verkehrs- und Ver-
sorgungsinfrastruktur zur ausgewogenen Raumentwicklung beitragen und den großräumigen Lei-
stungsaustausch innerhalb des Landes und der Region fördern. Zur Sicherung einer ausgewogenen
Raumstruktur und Vermeidung einer ungeregelten flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die
Siedlungsentwicklung in den Entwicklungsachsen, den Zentralen Orten sowie Siedlungsbereichen
möglichst im Zuge der Achsen konzentriert werden. In den Achsen sollen die für den Leistungsaus-
tausch notwendigen Infrastrukturen, im Verkehr verstärkt auch der Schienen- und der öffentliche
Nahverkehr, gebündelt und so ausgebaut werden, dass zwischen den Zentralen Orten leistungsfä-
hige Verbindungen gewährleistet sind. Zwischen den Entwicklungsachsen und zwischen den Ver-
dichtungen im Verlauf der Achsen sollen ausreichende Freiräume erhalten werden; bandartige
Siedlungsstrukturen sollen so vermieden werden.
(a.a.O., S. 15)

Die Siedlungstätigkeit soll im Bereich Horb in der Kernstadt sowie in Altheim,
Bildechingen und Nordstetten konzentriet werden. Darüber hinaus ist Horb als
Schwerpunkt für Dienstleistungseinrichtungen sowie Industrie und Gewer-
be ausgewiesen. Der Bereich „Heiden-Rehgrund“ nördlich der Bahnlinie Freu-
denstadt - Herrenberg wird als Vorratsstandort für Gewerbegroßansiedlung
genannt.

Dem Vorschlag der Verwaltung der Stadt Horb entsprechend ist die Innenstadt
Horb als Versorgungskern erfasst. Als Ergänzungsstandort wird der Bereich
Hohenberg-Ost festgelegt.

1. Im Folgenden ’klein’ gesetzte Textteile sind Auszug aus dem Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (2005)

Siedlungsstruktur
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Bzgl. Verkehrsinfrastruktur im Raum Horb macht der Regionalplan Nord-
schwarzwald folgende Aussagen:

Wichtige überregionale Anbindungen
Die Anbindung der Mittelbereiche Nagold, Freudenstadt und Horb an die Bundesautobahn A
81 ist durch den Aus- und Neubau von Straßen zu verbessern.
Mit Nachdruck ist ... die Planung und der Bau einer neuen Bundesstraße aus dem Raum Freu-
denstadt zur A 81 nach Osten durch die B 28neu/28a samt B 32-Brücke östlich Horb voran zu
treiben. Besonderer Wert ist dabei auf eine Entlastung der Städte und Gemeinden Freuden-
stadt, Schopfloch, Horb und Eutingen im Gäu zu legen.
Begründung:

Im Dezember 1978 wurde die Autobahn A 81 Stuttgart - Horb - Singen vollständig in Betrieb genom-
men. Seitdem fehlen jedoch mit Ausnahme der B 32 südlich Horb direkte Zubringer aus dem mittle-
ren und südlichen Teil der Region Nordschwarzwald. Auf die Verbesserung dieses mangelhaften
Zustandes ist insbesondere die Wirtschaft der Region dringend angewiesen.
Der derzeitige „Zubringer“ von Nagold zur A 81 über die nicht ausgebaute L 1361 mit zwei Ortsdurch-
fahrten im Lkr. Böblingen ist sowohl für die Straßenbenutzer als auch die dortige Wohnbevölkerung
unzumutbar. Die Realisierung der mittlerweile planfestgestellten L 1361 neu samt der für die Zubrin-
gerfunktion zwingend notwendigen B 28 neu-Umgehung Ergenzingen (Lkr. Tübingen) ist daher drin-
gend voranzutreiben. [Anm.: Mittlerweile realisiert!]

Zur Anbindung des Mittelbereiches Freudenstadt Richtung Landeshauptstadt Stuttgart und mittlerer
Neckarraum konnte bislang lediglich ein erster Teilabschnitt in Form der B 28a - Ortsumgehung
Dornstetten bis Schopfloch realisiert werden. Die Landesstraße L 370 zwischen Schopfloch und Horb
hat fast den gesamten Verkehr aus dem Mittelbereich zur A 81 mit hohen LKW-Anteilen zu tragen
und ist dafür völlig unzureichend trassiert, so dass der weitere Aus- bzw. Neubau als B 28 neu (nach
Realisierung: Bezeichnung zw. Dornstetten und A 81 als B 28a) unumgänglich und vordringlich ist.

Die Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 ist im Regionalplan dem GVP
1986 folgend der Kategorie II zugeordnet. Sie gehört damit zu den regional /
überregional bedeutsamen Verbindungen zwischen dem Mittelzentrum Horb
und dem zugehörigen Oberzentrum bzw. den benachbarten Mittelzentren, die
das Hauptnetz für den regionalen und überregionalen Verkehr unterhalb der
großräumigen Verbindungen der Kategorie I bilden. Es wird vorgeschlagen, die
B 14 / OU Horb nach Realisierung der B 32 Hochbrücke abzustufen (a.a.O., S.
69f).

Im folgenden werden die wesentlichen freiraumbezogenen Ziele wie die Grünzüge
/ Grünzäsuren und Vorranggebiete / Vorbehaltsgebiete für Landschaftsfunktionen,
natürliche Ressourcen und Landnutzungen, die im Regionalplan ausgewiesen
wurden, thematisiert (vgl. Abb. 18). Die genannten Ausweisungen sind Vorgaben
u.a. für Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Verkehrsinfrastruktur

Freiraumstruktur
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Grundsatz (1):
Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere in den Entwicklungsachsen ein ausgewogenes Ver-
hältnis und Verteilungsmuster von Siedlungsflächen und Freiflächen gewährleisten. Sie dienen der
nachhaltigen Entwicklung der Region in wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und auch gestalteri-
scher Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Landschaft hat Vorrang vor konkurrierenden Raumnut-
zungsansprüchen. Die Regionalen Grünzüge nehmen eine Vielzahl von sich oft überlagernden
Freiraumaufgaben wahr:

- Gliederung der Siedlungsflächen

- Sicherung der Produktion von Land- und Forstwirtschaft
- Sicherung von Bodenfunktionen, Mindestfluren

- Sicherung von Biotopen der Kultur- und Naturlandschaft

- Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen
- Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer Bedeutung

- Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern.

Die Nutzungen in den Regionalen Grünzügen sollen auf diese Funktionen ausgerichtet werden. Wei-
tere zusätzliche Belastungen sind zu vermeiden, soweit sie dem Erhaltungszweck entgegen stehen.
Soweit Eingriffe aus öffentlichem Interesse unvermeidbar sind, sind diese quantitativ bzw. qualitativ
auszugleichen.
Ziel (2):
In der Raumnutzungskarte sind die Regionalen Grünzüge gebietsscharf als eigenständiges Frei-
raumsystem ausgewiesen. Zur Sicherung ihrer ökologischen, gestalterischen und Erholungsfunktion
sind in ihnen neue Siedlungs- und Gewerbeansätze nicht zulässig. Entgegenstehende Nutzungen
und Maßnahmen sind zu unterlassen, soweit in den Plansätzen Z (4) ... nichts anderes geregelt ist.
Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der verbindlichen Bauleitplanung.

Grundsatz (3):
In den Regionalen Grünzügen werden die Freiraumfunktionen unterstützt durch in der Raumnut-
zungskarte ausgewiesene Vorranggebiete/Vorbehaltsgebiete für die Freiraumsicherung. Ergänzt wird
die Erhaltung der Freiraumfunktionen durch die dargestellten fachgesetzlichen Schutzgebiete.

Ziel (4):
In den Regionalen Grünzügen sind folgende raumordnerische Zielsetzungen zulässig und können
sich mit ihnen überlagern:

- Gebiete für die Nutzung der Windenergie

- Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Nach Beendigung des Abbaus ist
die jeweilige Folgenutzung dem Gebietscharakter des Regionalen Grünzuges anzupassen.

- Regionalbedeutsame Verkehrs- und Energietrassen.
Grundsatz (6):
Die in den Plansätzen Z (4) ... genannten Vorhaben stellen Eingriffe in die regionale Freiraumstruktur
der Grünzüge dar. Auf die Umweltverträglichkeit hinsichtlich Standortwahl und Ausführung soll des-
halb besonderes Gewicht gelegt werden. Ein funktionaler Ausgleich soll gewährleistet werden.

Vorschlag (8):
Maßnahmen zur Gestaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund von gesetzlichen
Regelungen oder öffentlichen Programmen sollen nach Möglichkeit in den Regionalen Grünzügen
durchgeführt werden.
(a.a.O., S. 42)

Abgesehen von wenigen Siedlungsrandflächen ist der gesamte Außerortsbereich
als Regionaler Grünzug ausgewiesen.

Regionaler Grünzüge (vgl. Abb. 18)
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Abb. 18 Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 
Nordschwarzwald (Mai 2005)
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Ziel (1):
Die in der Raumnutzungskarte festgesetzten gebietsscharfen Grünzäsuren sollen im Nahbereich von
dicht aufeinander folgenden Siedlungen ein Mindestmaß an Freifläche sichern, dass nicht weiter
unterschritten werden darf. Sie sollen gewährleisten, dass keine städtebaulichen Bandstrukturen ent-
stehen oder sich verdichten. In den Grünzäsuren findet keine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung
statt, zusätzliche bauliche Anlagen oder entgegenstehende Nutzungen sind in ihnen nicht zulässig.
... Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der verbindlichen Bauleitplanung.

Grundsatz (2):
Die Aufgaben der Regionalen Grünzäsuren entsprechen denen der Regionalen Grünzüge mit dem
besonderen Schwerpunkt der Siedlungsgliederung. Freiraumnutzungen, die ihre ökologische, gestal-
terische und Erholungsfunktion sichern oder verbessern, sind besonders zu fördern.
(a.a.O., S. 43)

Der Bereich zwischen Hohenberg, Bildechingen und Haugenstein ist in der Raum-
nutzungskarte des Regionalplans als Grünzäsur ausgewiesen.

Grundsatz (1):
In der Raumnutzungskarte sind Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz ausgewiesen. Die Vorbe-
haltsgebiete umfassen Böden, die die Bodenfunktionen nach dem Bundesbodenschutzgesetz in
besonderem Maße erfüllen. Sie sollen auf Dauer erhalten werden. Die Inanspruchnahme von Böden
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare
zu beschränken.

Grundsatz (2):
Böden als nicht erneuerbare und begrenzte Ressource sollen im Hinblick auf die Agenda 21 im Sinne
der Nachhaltigkeit verstärkt geschützt werden. Bei der Flächeninanspruchnahme durch Bau- und
Infrastrukturvorhaben soll der Innenentwicklung in den Ortslagen Vorrang eingeräumt werden. Aus-
weisungen im Außenbereich sind auf ihr Erfordernis eingehend zu prüfen.

Grundsatz (3):
Zur Gewährleistung der regionalen Eigenversorgung sollen besonders ertragreiche Böden für die
Landwirtschaft gesichert werden. Ihre Bodengüte soll dauerhaft bewahrt werden.
(a.a.O., S. 46)

Die Bereiche im Gewann ’Breitenbaumhöfe’, am Mühlenberg, im Haugenlochtal,
Teilflächen der Neckarniederung sowie die Hochfläche östlich von Nordstetten
sind als Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz ausgewiesen.

Ziel (1):
Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege werden
als Vorranggebiete festgelegt, soweit sie außerhalb der Bereiche zwischen den Ortslagen und dem
Innenrand der Grünzüge liegen. In ihnen ist die Erhaltung der natürlich und historisch gewachsenen
Vielfalt an Biotopen mit ihrem charakteristischen Inventar an Tier- und Pflanzenarten zu sichern. Der
typische Charakter der verschiedenen Landschaftsräume der Region aufgrund der Art, Häufigkeit
und Verteilung der Biotope ist auf Dauer zu erhalten. Nutzungen und Maßnahmen zur Biotoperhal-
tung haben dazu in den festgelegten Gebieten Vorrang. Entgegenstehende Nutzungen oder Maß-
nahmen, vor allem baulicher Art, sind ausgeschlossen.

Grünzäsur (vgl. Abb. 18)

Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz (vgl. Abb. 18)

Vorrang- / Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
(vgl. Abb. 18)
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Grundsatz (2): 
Die Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zwischen den Ortslagen und dem Grünzug-
Innenrand werden als Vorbehaltsgebiete festgelegt. Diese Gebiete sollen geschont werden. Dazu
soll ihre Inanspruchnahme auf den im öffentlichen Interesse unabweisbar notwendigen Umfang
begrenzt werden.
(a.a.O., S. 48)

Der nördlich des Neckars gelegene Steilhang ist westlich der Haugenlochgrabens
als Vorbehaltsgebiet bzw. östlich davon als Vorranggebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege ausgewiesen. Diese Ausweisungen sind im Regionalplan
jedoch generell von der Verbindlichkeit ausgeschlossen.

Grundsatz (1):
Die Region Nordschwarzwald weist in allen Landschaftsräumen eine hohe Erholungseignung auf, die
es zu erhalten gilt. Neue Raumnutzungen sind auf ihre Auswirkung auf die Erholungseignung zu
überprüfen.

Grundsatz (2):
Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Vorbehaltsgebiete für Erholung sind für einen zusätzli-
chen Ausbau für Erholungszwecke geeignet. Die natürliche und nutzungsbezogene Erholungsfunk-
tion dieser Räume ist zu sichern.
(a.a.O., S. 42)

Abgesehen von Flächen im Gewann Rosengarten im Norden des Untersuchungs-
raumes ist der gesamte Außerortsbereich als Vorbehaltsgebiet für Erholung aus-
gewiesen.

Es liegt der Entwurf zum Teilregionalplan Landwirtschaft 2015 vor, der sich mit
Stand März 2014 in der öffentlichen Auslegung befindet. 

Vorgesehen ist, Teilflächen südlich von Bildechingen und östlich von Nordstetten
als Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft auszuweisen (vgl. Abb. 19). 
Grundsatz (9):
Regionalbedeutsame Flächen für die Landwirtschaft sind als Vorbehaltsgebiete für die Landwirt-
schaft festgelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

Grundsatz (10):
Die Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft stellen ein Abwägungsbelang dar und sollen für andere
Nutzungen nur in einem unbedingt erforderlichen Umfang beansprucht werden. Die Beanspruchung
sollte unvermeidbar sein, insbesondere sollten für andere Nutzungen keine geeigneten Standortalter-
nativen zur Verfügung stehen. Die agrarstrukturellen Belange sollten nicht wesentlich berührt wer-
den. 
(a.a.O., S. 3f)

Vorbehaltsgebiet für Erholung (vgl. Abb. 18)

Teilregionalplan Landwirtschaft im Entwurf (vgl. Abb. 19)
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Abb. 19 Auszug aus dem Teilregionalplan Landwirtschaft des 
Regionalverbandes Nordschwarzwald (Entwurf, Stand 2013)
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2.1.4  Kommunale Planungen

Für das Untersuchungsgebiet liegt der rechtskräftige Flächennutzungsplan (FNP)
der Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. (Empfingen - Eutingen i.G. - Horb a.N.)
aus dem Jahr 1998 im Stand der Teilfortschreibung vom Juli 2006 vor.1

Alle in diesem Stand des FNP dargestellten Flächenbelegungen für Wohnbauflä-
chen, gemischte Bauflächen, Aussiedlerhöfe und gewerbliche Bauflächen, Indu-
strie-, Sonderbau- und Gemeinbedarfsflächen incl. sensible Nutzungen bzw.
empfindliche Einrichtungen wie Schule, Kinder-, Jugend- oder Alteneinrichtungen
wurden für das Untersuchungsgebiet in Karte 1a „Realnutzung - Siedlungsstruktur“
aufgenommen. Hinsichtlich der wohnungsnahen Nutzung öffentlich zugänglicher
Freiflächen (Wohnumfeldaspekt) wurden alle Grünflächen wie z.B. Parkanlagen,
Sport- und Spielplätze u.ä. erfasst und dargestellt.

Die Stadt Horb hat die in Karte 1a dargestellten Flächen geprüft und mit Schrei-
ben vom 20. 03. 2014 auf folgende, noch nicht rechtskräftige Änderungen hin-
gewiesen (vgl. hierzu auch Nummerierung in Abb. 20): 

1. Der Standortübungsplatz ist derzeit noch als Sondergebiet Bund ausgewie-
sen. Ein Aufstellungsbeschluss zur Änderung der Gebietsausweisung wurde
bereits gefasst. Das Verfahren ist inhaltlich jedoch noch nicht vorangeschritten,
da die Stadt Horb das Verfahren mit den anderen Konversionsbereichen syn-
chron fahren möchte. Für den Standortübungsplatz wird zukünftig im FNP eine
Darstellung als Landwirtschaftliche Fläche und Wald gemäß der tatsächli-
chen Nutzung angestrebt. ln Prüfung befindet sich derzeit, eine Teilfläche als
Sondergebiet Photovoltaik auszuweisen. Eine Siedlungsentwicklung ist nicht
geplant.

2. Die im Bereich des GE Hohenberg dargestellten geplanten Gewerbe- und
Sondergebietsflächen sind mittlerweile komplett erschlossen und bebaut. Tat-
sächlich handelt es sich also um Bestands-Flächen auch wenn im FNP immer
noch die Signatur für geplante Siedlungsflächen verwendet wird.

3. Für die Hohenbergkaserne, derzeit Sondergebiet Bund, wurde bereits ein Auf-
stellungsbeschluss zur Änderung des FNP und zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes gefasst. Weiter wird ein Sanierungsgebiet des Typs Stadtumbau
West angestrebt. Die lnhalte des B-Planes werden noch erarbeitet und sind
noch nicht vom Gemeinderat beschlossen. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass im nördlichen Bereich der Hohenbergkaserne (Nummer 3) Gewerbenut-
zungen (G) und Sondergebietsnutzungen bzw. Gemeinbedarf „Feuerwehr
und Rettungsdienste" ausgewiesen werden. 

4. Für den mittleren Teil des Sondergebietes Bund werden eingeschränkte
gewerbliche Nutzungen (GEe) oder Mischgebietsnutzungen (Ml) ange-
strebt.

Bauleitplanung

1. Bearbeitung: ORplan Stuttgart, Mai 2005
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Abb. 20 Ausschnitt aus der Karte 1a: Realnutzung - Siedlungsstrutur (Anlage 
A); Nummerierung siehe Text

5. Für den südlichen Teil des Sondergebietes Bund werden wohnbauliche
Nutzungen (W) angestrebt. Es ist beabsichtigt, somit das gesamte bisherige
Sondergebiet Bund als Siedlungsfläche zu überplanen. ln diesem Zusammen-
hang wurde stadtseits auch beantragt, das die Kaserne derzeit teilweise überla-
gernde Landschaftsschutzgebiet (LSG) zu überarbeiten und am tatsächlichen
Siedlungsrand auszurichten.

1

4
3

7
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5
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8
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6. Für das Offiziersheim wurde bereits ein Aufstellungsbeschluss zur Änderung
des FNP gefasst. Es ist beabsichtigt, hier den bisherigen Bereich Sondergebiet
Bund als Wohnbaufläche (W) auszuweisen. Aktuell liegt bereits tatsächlich
eine wohnbauliche Nutzung vor.

Hinweis zu 3) bis 6):
Im Hinblick auf die Lärmvorsorge wird das gesamte ehemalige Sondergebiet Bund
auf Grund der unklaren zukünftigen Gebietseinstufung als Mischgebiet eingestuft.]

7. Im Bereich der Haugensteinsiedlung ist ein Kindergarten dargestellt. Derzeit
wird privatwirtschaftlich ein Um- oder Neubau für Wohnbauzwecke untersucht.
Eine Änderung des FNP ist hierfür derzeit nicht vorgesehen.

Lediglich für den unter Nr. 8 aufgeführten Bereich ist der FNP inzwischen gemäß
Schreiben vom 20. 03. 2014 rechtskräftig geändert worden (vgl. hierzu auch
Nummerierung in Abb. 20); allerdings wurde die entsprechende Berichtigung des
FNP grafisch noch nicht vorgenommen: 

8. lm Bahnhofsbereich Horb a.N. sieht der FNP u.a. auch explizit Kernbereiche
vor (MK). Tatsächlich wurde in diesem Bereich in einem Bebauungsplanverfah-
ren nach §13a ein Sondergebiet ,,Einkaufszentrum" ausgewiesen.

Langfristige Entwicklungsabsichten der Stadt Horb bestehen im Gewann
Lachen nördlich der L355b. Dieser Bereich ist deshalb im Sinne einer „Vormer-
kung“ in Karte 1a dargestellt.

Für die Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. liegt ein flächendeckender Land-
schaftsplan aus dem Jahr 1997 vor.1 

Folgende, in der textlichen Erläuterung stichwortartig zusammengefasste „wesent-
lichen ökologischen Entwicklungsziele“ haben für die Umweltverträglichkeitsstudie
u. U. Relevanz:

Bildechingen

- Der südliche und östliche Ortsrand von Bildechingen sollte durch Eingrü-
nungsmaßnahmen besser in die Landschaft eingebunden werden.

Horb a.N.

- Die Zäsur zwischen Hohenberg und dem Gewerbegebiet Horb ist unbedingt
zu erhalten, ebenso die Grünzäsur zwischen Hohenberg und Bildechingen.

- Schwerpunkt der Biotoppflege und Entwicklung liegt im Bereich der Neckar-
aue, aber vor allem auch im Bereich der warm-trockenen Neckarsüdhänge.

Mühlen

- Der Auenbereich des Neckartals und das Eutinger Tal ist als vorrangiger Bio-
topentwicklungsbereich zu betrachten. Eine weitere bauliche Inanspruch-
nahme der Aue ist zu vermeiden.

Landschaftsplanung

1. Bearbeitung: lenhoff + partner, Stuttgart, Febr. 1997
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Nordstetten

- Eine Biotopverbundplanung für die Gemarkung Nordstetten zur Sicherung
noch vorhandener wertvoller Bereiche sollte durchgeführt werden. Vorhan-
dene ’linienhafte’ Landschaftselemente (Täler) könnten als Verbundelemente
aufgewertet werden.

Die genannten Bereiche, die z.T. im Flächennutzungsplan als „Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“
ausgewiesen wurden, können Ansatzpunkte für Kompensationsmaßnahmen, die
bei Realisierung einer Ortsumfahrung von Horb erforderlich werden, bieten. 
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2.2   Ermittlung und Beschreibung der Schutzgüter

2.2.1  Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit
(vgl. Karten 1a sowie 12a - 12c)

Hinweis: Als Grundlage für die Prüfung mittelbarer verkehrsbedingter bzw.
betriebsbedingter Effekte (z.B. Lärm- und Schadstoffbelastung) im nachgeord-
neten / zugeordneten Netz wurde der Untersuchungsraum bzw. Betrachtungsraum
erweitert.

2.2.1.1  Werthintergrund

„Als den primären Aufenthaltsorten des Menschen kommt den bewohnten Siedlungsbereichen mit
ihrem näheren Umfeld, das für wohnungsnahe Nutzungsansprüche zur Verfügung steht (Naherho-
lungsraum für das Erleben von Natur- und Landschaft/Bewegungsraum für Spiel, Sport und Freizeit),
eine besondere Bedeutung für die Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohlbefinden des Men-
schen zu. Daher ist die Wohn- und Wohnumfeldfunktion als wesentliches Kriterium zu betrachten,
wobei im Sinne des Vorsorgegedankens auch solche Flächen zu berücksichtigen sind, die für künf-
tige Wohn- und Wohnumfeldnutzungen vorgehalten werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine
ausreichende planerische Verfestigung.

Hinsichtlich der Erholungs- und Freizeitfunktion ist eine inhaltliche Abgrenzung zum Schutzgut
Landschaft, das den Teilaspekt der natürlichen Erholungseignung der Landschaft beinhaltet, erfor-
derlich. Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Menschen sind erholungsrelevante Freiflächen im
Siedlungsraum, siedlungsnahe sowie ausgewiesene Erholungsräume sowie Erholungszielpunkte
und Elemente der freizeitbezogenen Infrastruktur zu erfassen.“

(aus RUVS, 2010, MB8.1)

2.2.1.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes
Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit herangezogen:

- Stadt Horb a.N.: Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Horb
a.N. (Empfingen - Eutingen i.G. - Horb a.N.) aus dem Jahr 1998 mit letzter
Änderung / Teilfortschreibung vom Juli 2006 

- Stadt Horb a.N., 20. 03. 2014: Anmerkungen der Stadtverwaltung zu geplan-
ten und teilweise bereits vollzogenen Änderungen der Flächennutzung im
Bereich Horb a.N.

- Regionalverband Nordschwarzwald, 2005: Regionalplan Nordschwarzwald
2015 incl. 1. und 3. Änderung sowie Teilregionalplan Rohstoffsicherung und
Entwurf Teilregionalpläne Windenergie und Landwirtschaft

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP 

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW): Schutzgebietsausweisungen Natur und Landschaft, Daten aus dem
Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS), Datenabruf Mai 2008
sowie Prüfung auf Aktualität im April 2014
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- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, Freiburg, Stand 2008: Wald-
funktionenkarte (FOGIS - digitaler Datensatz) 

- Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, 2005: Amtliche Freizeitkarte
Baden-Württemberg Nr. 504, Freudenstadt 

- Landkreis Freudenstadt, 2006: Radkarte M 1: 50.000 

- Stadt- und Wanderplan Horb a.N., 16. Auflage, o.J.

- Ortsbegehung

2.2.1.3  Geschützte Gebietskategorien

2.2.1.3.1  Wohnen / Wohnumfeldnutzung (vgl. Karte 12a)

Alle im vorliegenden Flächennutzungsplan1 dargestellten Flächenbelegun-
gen, darunter 

- Wohnbauflächen, 

- gemischte Bauflächen,

- gewerbliche Bauflächen, 

- Sonderbauflächen (Sondergebiete großflächiger Einzelhandel und Bund /
Kaserne),

- Außenbereichsbebauung (Landwirtschaft), 

- Flächen für den Gemeinbedarf, z. T. mit den gegenüber Verkehrsbelastun-
gen besonders empfindlichen Einrichtungen wie Krankenhaus / Seniorenein-
richtung, Jugendeinrichtung, Bildungseinrichtung (Schule, Musikschule,
Berufsakademie) oder Kindergarten,

sowie im Zusammenhang mit der Wohnumfeldnutzung die öffentlich zugänglichen
Grünflächen, darunter 

- Sport- und Tennisplätze, 

- Bolz- und Spielplätze, 

- Freibad (incl. Badeplatz und Liegewiese), 

- Festplatz,

- Friedhöfe, 

- Parkanlagen,

- Flächen für Tierhaltung sowie 

- sonstige Grünanlagen ohne weitere Zuweisung einer Nutzung 

werden für das Untersuchungsgebiet im Rahmen der UVS erfasst, um deren Emp-
findlichkeit gegenüber dem Straßenbauvorhaben beurteilen zu können.

1. Verwaltungsgemeinschaft Horb a.N. (Empfingen - Eutingen i.G. - Horb a.N.) aus dem Jahr 1998 im Stand der 
Teilfortschreibung vom Juli 2006
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Die Bewertung der Flächenkategorien des Siedlungsbereiches sowie der woh-
nungsnahen Freiräume hinsichtlich Empfindlichkeit gegenüber Flächeninan-
spruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge sowie
Verlärmung geschieht unabhängig von ihrer aktuellen Qualität, da Entwicklungs-
bzw. Sanierungsmöglichkeiten einbezogen werden müssen.

Die Richt- und Grenzwerte bzgl. Verlärmung nach VLärmSchR 97 und 16. BIm-
SchV (siehe Tab. 1 und Tab. 2) und die eigenen Einschätzungen der Empfindlich-
keit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / Störung
funktionaler Zusammenhänge und der damit zusammenhängenden Beeinträchti-
gung der Wohn- und Lebensqualität der Siedlungsbereiche legen die nachfol-
gende Einstufung nahe:

Eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschnei-
dung (Trenneffekte) sowie Lärmbelastung weisen 

- die bestehenden und geplanten Wohnbauflächen und 
- die Flächen mit empfindlichen Einrichtungen (Krankenhaus / Seniorenein-

richtung, Bildungseinrichtung, Kindergarten) 
auf. Eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschnei-
dung (Trenneffekte) und Lärmbelastung weisen 

- die Mischgebietsflächen1, 
- die Flächen für den Gemeinbedarf, sofern sie keine empfindlichen Einrich-

tungen beherbergen, 
- das Sondergebiet Bund / Kaserne aufgrund der dort stattfindenden Wohnnut-

zung, 
- die Außenbereichsbebauung (Landwirtschaft) und 
- die Flächen für ruhebedürftige Freiraumnutzungen (Spielplätze, Friedhöfe

und Parkanlagen)
auf. Eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschnei-
dung (Trenneffekte) und Lärmbelastung weisen 

- die Gewerbegebiete, 
- das Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel sowie 
- die Sport-, Tennis- und Bolzplätze, Freibad / Badeplatz / Liegewiese, Fest-

platz, Flächen für Tierhaltung sowie die Grünflächen ohne weitere Nutzungs-
zuweisungen 

auf. 

Zur Beurteilung der Lärmbelastung in bestehenden innerörtlichen Straßenzügen
sind die Immissionsgrenzwerte gemäß Verkehrslärmschutz-Richtlinie (VLärmSchR
97) relevant (vgl. Tab. 1). 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung

1. Anmerkung: In Mischgebieten muss z.B. nach BImSchG bereits eine gewisse Lärmbelastung geduldet werden.
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Tab. 1 Immissionsgrenzwerte nach VLärmSchR 97 (Lärmsanierung)

Die nachfolgende Tab. 2 gibt eine Übersicht über die jeweils anzusetzenden
Grenzwerte bzgl. Verlärmung gemäß 16. BImSchV wieder, deren Einhaltung zum
Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrs-
geräusche beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Stra-
ßen anzusetzen sind:

Tab. 2 Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV (Lärmvorsorge)

Es gelten generell - unabhängig von der Art der Flächennutzung - die Grenzwerte
nach 39. BImSchV 2010. Es wird auf die einschlägigen Beurteilungsmaßstäbe für
Luftschadstoffimmissionen gemäß Tab. 3 verwiesen.

Im Siedlungsbereich ist generell von einer sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber
Schadstoffeintrag / Luftschadstoffbelastung auszugehen. 

Gebietsnutzung nach der VLärmSchR 97

Immissionsgrenzwerte: 
Lärmsanierung bei bestehenden Straßen

Tag Nacht

Wohnen 70 dB(A) 60 dB(A)

Mischnutzung 72 dB(A) 62 dB(A)

Gewerbegebiet 75 dB(A) 65 dB(A)

Gebietsdefinition nach der 16. BImSchV

Immissionsgrenzwerte: 
Lärmvorsorge beim Bau oder der wesentlichen Änderung von 

öffentlichen Straßen

Tag Nacht

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, 
Altenheime

57 dB(A) 47 dB(A)

reine und allgemeine Wohngebiete, Klein-
siedlungsgebiete

59 dB(A) 49 dB(A)

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)

Außenwohnbereiche, Kleingartenanlagen 64 dB(A) 64 dB(A)

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag / Schadgasbelastung
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Tab. 3 Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffimmissionen nach 
39. BImSchV (2010)  

2.2.1.3.2  Erholungsnutzung (vgl. Karte 12b)

Im Zusammenhang mit der Erholungsnutzung sind die beiden Landschafts-
schutzgebiete „Wacholderheide Rauschbart“ und „Südhänge des Neckartals,
Berghänge des Haugenloches, Alte Bildechinger Steige, Altheimer Tal und angren-
zende Hochflächen“ zu berücksichtigen (vgl. hierzu Kap. 2.2.7), die unter anderem
den Erhalt des Landschaftsbildes im Hinblick auf die Erholungsfunktion der Land-
schaft zum Ziel haben. 

Darüber hinaus ist der gesamte Untersuchungsraum Teil des Naturparks
Schwarzwald Mitte / Nord, dessen Zweck es ist, dieses Gebiet als vorbildliche
Erholungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern.

Die Landschaftsschutzgebiete und der Naturpark weisen eine hohe Empfindlich-
keit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler
Zusammenhänge sowie Verlärmung auf, da sie bei diesbezüglichen Beeinträchti-
gungen großflächig entwertet werden.

2.2.1.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

2.2.1.4.1  Wohnen / Wohnumfeldnutzung (vgl. Karte 12a)

Zwischen den Siedlungsbereichen von Horb-Hohenberg sowie Haugenstein im
Westen und Bildechingen im Osten ist eine Grünzäsur ausgewiesen, die eine
bandartige Siedlungsentwicklung verhindern und ein Mindestmaß an Freifläche
zwischen den Siedlungsteilen sichern soll, das nicht weiter unterschritten werden
darf. In den Grünzäsuren findet keine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung statt,
zusätzliche bauliche Anlagen oder entgegenstehende Nutzungen sind in ihnen
nicht zulässig.

Die langfristigen Entwicklungsabsichten der Stadt Horb im Gewann Lachen
nördlich der L355b sind in Karte 12a im Sinne einer „Vormerkung“ dargestellt.

Schadstoff
Grenzwert in µg/m3

Jahresmittel Kurzzeit

NO2 40
200

(Stundenwert, max. 18 Überschreitungen/a)

PM10 40
50 

(Tagesmittelwert, max. 35 Überschreitungen/a)

PM2,5
25 

(ab Januar 2015)
-

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung
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Grünzäsuren weisen eine vergleichsweise hohe Empfindlichkeit gegenüber Flä-
cheninanspruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge
sowie Verlärmung auf.

2.2.1.4.2  Erholungsnutzung (vgl. Karte 12b)

Der Regionalplan 20015 Nordschwarzwald weist den Bereich westlich der Breiten-
baumhöfe, westlich Horb sowie den gesamten Bereich östlich Horb / Nordstetten
zwischen Bildechingen im Norden und der B 32 im Süden als Vorbehaltsgebiet
für Erholung aus. Diese Gebiete sind gemäß Regionalplan für einen zusätzlichen
Ausbau für Erholungszwecke geeignet; die natürliche und nutzungsbezogene
Erholungsfunktion dieser Räume ist zu sichern.

Darüber hinaus ist im Regionalplan - abgesehen von wenigen Siedlungsrandflä-
chen - der gesamte Außerortsbereich des Untersuchungsraumes als Regionaler
Grünzug ausgewiesen. Unter anderem ist die Sicherung der Erholungseignung im
Umfeld der Siedlungen Ziel dieser Ausweisung. Regional bedeutsame Verkehrs-
trassen sind hier jedoch explizit zulässig.

Des Weiteren sind im Zusammenhang mit der Erholungsnutzung die in der Wald-
funktionenkarte als Erholungswald ausgewiesenen Bereiche zu berücksichtigen.
„Erholungswald dient der Gesundheit, Freude, Abwechslung und dem Naturge-
nuss seiner Besucher. Seine Anziehungskraft beruht im Wesentlichen auf der
guten Erreichbarkeit, der besonderen Naturausstattung sowie dem Vorhandensein
von Erholungseinrichtungen“ (aus: Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, 1992: Allgemeine Erläuterungen zur Waldfunktio-
nenkartierung). Die Waldfunktionenkartierung unterscheidet - je nach Besucherfre-
quenz - zwischen Erholungswald Stufe 1 und 2. Im Untersuchungsraum sind die
Waldgebiete an den steilen Hanglagen zum Neckar westlich Horb und Nordstetten
sowie östlich Horb am Rauschbart als Erholungswald der Stufe 2 ausgewiesen.

Die in Karte 12b dargestellten Erholungswälder der Stufe 2, das Vorbehaltsgebiet
für die Erholung und der Regionale Grünzug weisen eine hohe Empfindlichkeit
gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler
Zusammenhänge sowie Verlärmung auf, da sie bei diesbezüglichen Beeinträchti-
gungen großflächig entwertet werden.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung
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2.2.1.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

2.2.1.5.1  Wohnen / Wohnumfeldnutzung (vgl. Karte 12a)

Aufgrund gutachterlicher Erwägung werden die außerhalb der geschlossenen
Siedlungskörper liegenden Gärten / Feldgärten, wie sie durch die Biotopstruktur-
typenkartierung erfasst wurden, bei der Bewertung berücksichtigt. 

Alle ruhebedürftigen Freiraumnutzungen, also auch die Gärten / Feldgärten, weisen
eine vergleichsweise hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme,
Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung auf.

2.2.1.5.2  Erholungsnutzung (vgl. Karte 12b und 12 c)

Besondere Berücksichtigung finden die siedlungsnahen Erholungsbereiche
(vgl. hierzu Karte 12b):
Die sog. Kurzzeiterholung am Feierabend und an Wochenenden, zum „Kinderwa-
genschieben“ oder „Hundeausführen“ findet i.d.R. im siedlungsnahen Bereich in
einer Entfernung bis zu 750 m (fußläufige Entfernung) um die Wohn- und Mischge-
bietsflächen herum statt und zwar unabhängig von der strukturellen Qualität dieser
Bereiche. Eine gute Zugänglichkeit vorausgesetzt sind das diejenigen Bereiche,
die einem erhöhten Nutzungsdruck bzgl. Erholung unterliegen und deshalb anfällig
gegenüber Störungen sind, da Erholungssuchende neben den landschaftlichen
Qualitäten (vgl. Kap. 2.2.7) und bestimmten Infrastrukturangeboten v.a. störungs-
freie / -arme Räume suchen. Die 750m-Pufferbereiche um die Wohn- und Misch-
gebietsflächen, die nahezu den gesamten Flurbereich des Untersuchungsraums
einnehmen, sind in der Karte 12b dargestellt. Der siedlungsnahe Erholungsraum
ist vergleichsweise gut erschlossen; die Zugänglichkeit zwischen Wohnnutzung
und Erholungsraum ist für die Ortslagen Bildechingen, Haugenstein, Mühlen und
Nordstetten ausgesprochen gut, für das Gebiet Hohenberg und die Kernstadt Horb
ist die Zugänglichkeit aufgrund der Verkehrsbelastung auf der B 14 und der L 355
in Verbindung mit fehlenden Querungshilfen eher ungünstig.

Aufgenommen wurde darüber hinaus die Erholungsinfrastruktur im Untersu-
chungsraum (vgl. hierzu Karte 12c). 

Dazu gehören 

- Radfernwanderwege Baden-Württemberg, im Untersuchungsraum ist das
der Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg sowie der Neckartal-Rad-
weg,

- regionale und lokale Radwanderwege,

- Wanderwege des Schwäbischen Albvereins sowie 

- regionale und lokale Wanderwege.

Nicht in Karte 12c dargestellt werden konnten die zwar ausgeschilderten, aber nur
in ungenauen Karten verzeichneten Jakobswege, die ebenfalls besondere Rele-
vanz besitzen. Folgende tangieren auch den Untersuchungsraum (vgl. Abb. 21): 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung
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- Der Jakobusweg Tübingen – Horb – Schutterwald – Straßburg bleibt nördlich
des Neckars und führt von Bildechingen kommend über die B 14 und die Bil-
dechinger Steige zur Liebfrauenkirche in der Altstadt von Horb. 

- Ein weiterer verläuft von Hechingen / Rangendingen über Dettensee und
Nordstetten nach Horb und hat ebenfalls die Liebfrauenkirche als Ziel. Im
Abschnitt Nordstetten - Horb nutzt er das Tälchen nordöstlich von Nordstet-
ten, um von der Gäuhochfläche in das Neckartal zu gelangen.

Abb. 21 Jakobswege im Raum Horb 
(aus: Jakobswege in Süddeutschland, internet unter www.s-line.de/homepages/

jakobsweg)

Darüber hinaus sind (Wander-)Parkplätze, Sehenswürdigkeiten wie die Altstadt
von Horb und das Nordstettener Schloss sowie Schutzhütten und Aussichtspunkte
im Rahmen der UVS berücksichtigt.
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Der in Karte 12b dargestellte siedlungsnahe Erholungsbereich im 750m-Puffer um
die Siedlungsbereiche mit überwiegender Wohnnutzung weist eine sehr hohe
Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Störung
funktionaler Zusammenhänge und Verlärmung auf.

Die Empfindlichkeit der Erholungsinfrastruktur gegenüber Flächeninanspruch-
nahme, Zerschneidung (Trenneffekte) und Lärmbelastung ist sehr heterogen und
muss bei Betroffenheit durch eine der Trassenvarianten jeweils argumentativ
begründet werden.

Es gelten generell - unabhängig von der Art der Flächennutzung - die Grenzwerte
nach BImSchG. Es wird auf die einschlägigen Beurteilungsmaßstäbe für Luft-
schadstoffimmissionen gemäß Tab. 3 verwiesen.

Die siedlungsnahen Freiräume in einer Distanz von 750 m um Wohn- und Misch-
gebiete werden jedoch - auf Grund ihrer besonderen Erholungsfunktion für die
Horber Bevölkerung - als hoch empfindlich eingestuft. 

Die Empfindlichkeit der Erholungsinfrastruktur ist auch gegenüber Schadstoffein-
trag / Schadstoffbelastung sehr heterogen und bei Betroffenheit durch eine der
Trassenvarianten im Einzelfall zu begründen.

2.2.1.6  Vorbelastungen

Die bestehende Lärmbelastungssituation entlang des Straßennetzes im Untersu-
chungsraum wird in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Die - unabhängig von verkehrsbedingten Zusatzbelastungen der in dieser UVS
betrachteten Straßen - vorhandene Schadstoff- / Schadgasbelastung der Luft ent-
steht durch die Überlagerung von Immissionen aus Industrie, Hausbrand, weiter
entfernt fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstof-
fen. Diese Schadstoffbelastung (die sog. Hintergrundbelastung), die aus Messda-
ten abgeleitet werden kann, liegt im Untersuchungsraum ohne Verkehr auf dem
relevanten Straßennetz vor. 

Für den Untersuchungsraum wird gemäß Unterlage 11.4 / Luftschadstoffunter-
suchung / Kap. 4.3 von folgenden Hintergrundbelastungswerten ausgegangen:

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Verlärmung

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag (Luftschadstoffbelastung)

Lärmbelastung

Großräumige Schadstoff- und / oder Schadgasbelastung der Luft 
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Tab. 4 Angesetzte Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet

Die bestehende Luftschadstoffbelastungssituation entlang des Straßennetzes im
Untersuchungsraum wird in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Als Indikator für möglicherweise kleinräumig erhöhte Schadstoff-, Staub- und/oder
Geruchsbelastungen gelten vorhandene und geplante Gewerbeflächen (vgl. hierzu
Karte 1a „Realnutzung - Siedlungsstruktur“).

Zerschneidungseffekte bzw. Störungen funktionaler Zusammenhänge werden
sowohl durch Infrastrukturbauwerke selbst als auch durch die Intensität / Nut-
zungsfrequenz von Verkehren auf Infrastrukturbauwerken hervorgerufen.

Bei den im Untersuchungsraum gegeben Straßenzügen sind nutzungsbedingte Zer-
schneidungseffekte entsprechend der Verkehrsmengen unterschiedlich einzustufen.

Trenneffekte für den Menschen: 

Folgende überschlägige Einteilung wird vorgenommen:

Tab. 5 Zerschneidungseffekt von Straßen in Abhängigkeit von der 
Verkehrsbelastung

Diese Einteilung wurde aufbauend auf der Einschätzung von HARDER (1989) vor-
genommen, dass Straßen mit einer Verkehrsbelastung von 300 - 350 Kfz/Stunde

Schadstoffkomponente Jahresmittelwert 98-Perzentilwert

NO2 18 µg/m3 60 µg/m3

PM10 18 µg/m3 ---

PM 2,5 13 µg/m3 ---

Schadstoffbelastung durch Verkehr 

Schadstoffbelastung durch andere Emittenten 

Zerschneidung / (Zer-)Störung funktionaler Zusammenhänge 

Kfz / DTV Zerschneidungseffekt / Barrierewirkung

> 10.000 sehr hoch

8.000 - 10.000 hoch

6.000 - 8.000 mittel - hoch

3.000 - 6.000 mittel 

< 3.000 gering
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ohne besondere Hindernisse, Wartezeiten, Stockungen oder Gefährdungen von
Fußgängern überquert werden können und sich die Trennwirkung bei darüberlie-
genden Verkehrsmengen kontinuierlich steigert. (Dabei wurde zu Grunde gelegt,
dass 1/10 der DTV überschlägig der Stundenbelastung am Tage entspricht.)

Die B 14 und die B 32 weisen heute schon Verkehrsbelastungen von über 10.000
Kfz/DTV auf. Da die Querung dieser Straßenzüge - wenn überhaupt - nur höhen-
gleich möglich ist, sind die Trenneffekte für den Menschen entlang dieser Stra-
ßen sehr hoch (vgl. Abb. 22).

Gleiches gilt für den Straßenzug L 355b. 

Trenneffekte für die Tierwelt:

Sämtliche Straßentrassen im Außenbereich stellen darüber hinaus für bodenge-
bundene Tierarten im Sinne einer Kleinklimabarriere eine Einschränkung des Akti-
onsraumes dar.

Diese Einschränkung durch Trenneffekte kann durch die jeweilige Verkehrsbela-
stung (Überfahrensgefährdung) massiv verstärkt werden.
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Abb. 22 Trenneffekte für den Menschen

sehr hoch / hoch

mittel / mittel - hoch

gering

Trenneffekte für den Mensch
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2.2.2  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
(vgl. Karten 2, 9a - c sowie 10a und 10b)

2.2.2.1  Werthintergrund

„Neben § 2 UVPG bilden das BNatSchG, insbesondere die Abschnitte 1, 3 und 5, die jeweiligen lan-
desgesetzlichen Regelungen der Länder, das Bundeswaldgesetz (Bezug über § 1) sowie die Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie der EU und die EU-Vogelschutzrichtlinie (sowohl direkt als auch in ihrer
Umsetzung in deutsches Recht) den gesetzlichen Hintergrund der Beschreibung des Schutzgutes.

Gemäß UVPG § 2 Abs. 1 lit. 1 sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter

- Tiere

- Pflanzen

- die biologische Vielfalt
zu ermitteln, beschreiben und zu bewerten.“

(aus RUVS, 2010, MB8.2)

Betrachtet werden freilebende Pflanzenarten, -gemeinschaften sowie freilebende
Tierarten, -gemeinschaften als Teil des Naturhaushalts sowie ihre Lebensräume.
Nach §1 BNatSchG ist die Pflanzen- und Tierwelt - aufgrund ihres eigenen Wertes
und als Lebensgrundlage des Menschen - zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln
und, soweit erforderlich, wiederherzustellen. 

Ziel ist es, Lebensräume gefährdeter und seltener einheimischer Arten und
Lebensgemeinschaften zu sichern sowie Lebensräume aller übrigen, für den
Raum charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften sowohl in ihrem funk-
tionalen Zusammenhang als auch unter dem Gesichtspunkt der biologische Viel-
falt in überformten und intensiv genutzten Räumen zu entwickeln. 

2.2.2.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt herangezogen:

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW): Schutzgebietsausweisungen Natur und Landschaft, Daten aus dem
Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS), Datenabruf Mai 2008
sowie Prüfung auf Aktualität im April 2014

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW): Biotopverbund Baden-Württemberg, Daten aus dem Räumlichen
Informations- und Planungssystem (RIPS), Datenabruf April 2014

- Regionalverband Nordschwarzwald, 2005: Regionalplan Nordschwarzwald
2015 incl. 1. und 3. Änderung sowie Teilregionalplan Rohstoffsicherung und
Entwurf Teilregionalpläne Windenergie und Landwirtschaft

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP 

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor
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- Kramer, Dipl.-Biol. M., Tübingen im Dezember 2014: Neckartalhochbrücke
bei Horb im Zuge der B 32 neu - Fachbeitrag Fauna 2008 und Plausibili-
tätsprüfung Dez. 2014 

- Kramer, Dipl.-Biol. M., Tübingen im Dezember 2014: Neckartalhochbrücke
bei Horb im Zuge der B 32 neu - Artenschutzrechtlicher Beitrag - Plausibili-
tätsprüfung Dez. 2014

- Kramer, Dipl.-Biol. M., Tübingen im September 2008: 
Umfahrung Horb-Hohenberg im Zuge der B 28 neu - Fachbeitrag Fauna; 
i.A. Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanungg, Tübingen

- Bundesamt für Naturschutz, 2012: Lebensraumnetzwerk, Datenbereitstel-
lung April 2014

- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Stand Juli
2010: Generalwildwegeplan Baden-Württemberg

2.2.2.3  Geschützte Gebietskategorien

2.2.2.3.1  Naturschutzschutzgebiet (vgl. Karte 10a)

Der Südosthang zum Hohenberg nördlich der Altstadt von Horb ist als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen.

• NSG „Kugler Hang“ (LfU-Nr. 2.060) 
Lage im Untersuchungsraum: nördlich der Altstadt von Horb am Südosthang
zum Hohenberg;
Verordnung vom 12.11.1982
Kurzbeschreibung:

Früher als extensive Schafweide genutzte Wacholderheide mit charakteristischen Pflanzen- und
Tiergemeinschaften.
Auszug aus der Verordnung:

§ 3 Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung einer früher als extensive Schafweide genutzten Wacholderheide
mit ihrer Ausstattung an natürlichen Landschaftselementen. Insbesondere sollen geschützt und
gefördert werden:
1. die offene Wacholderheide in ihrer Vegetationsstruktur sowie ihre charakteristischen Pflanzen- 

und Tiergemeinschaften in ihrer Artenzusammensetzung und Vielfalt;
2. der Halbtrockenrasen in seiner besonderen Ausprägung als Lebensraum für wildlebende Tiere 

und Pflanzen.
§ 4 Verbote
(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädi-

gungen oder Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu einer nachhalti-
gen Störung oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Forschung führen können.

(aus LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ

BADEN-WÜRTTEMBERG / LUBW, RIPS-Kartendienst)

Bei Naturschutzgebieten ist von eienr sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber Flä-
cheninanspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammen-
hänge auszugehen.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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2.2.2.3.2  Landschaftsschutzgebiet (vgl. Karte 10a)

Der Bereich westlich der B14 südlich des Ortsteils Horb-Haugenstein ist als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

• LSG „Wacholderheide Rauschbart“ (LfU-Nr. 2.37.031) 
letzte Verordnung vom 04.02.1964
Kurzbeschreibung:
Landschaftlich schönes Ödland mit Wacholderbeständen, durchsetzt von einzelnen Forchen.
Auszug aus der Verordnung:

§ 2
Im geschützten Gebiet ist es verboten, Veränderungen vorzunehmen, die die Landschaft verun-
stalten oder die Natur schädigen oder den Naturgenuss beeinträchtigen.
§ 3
(1) Der Erlaubnis des Landratsamtes bedarf, wer Maßnahmen durchführen will, die geeignet sind,
eine der in § 2 genannten Wirkungen hervorzurufen.
(2) Der Erlaubnis bedarf insbesondere, wer beabsichtigt:

a) Bauten aller Art, auch wenn sie einer baurechtlichen Genehmigung nicht bedürfen;
...
e) Bäume, Hecken und Gehölze außerhalb des geschlossenen Waldes zu beseitigen oder zu

verändern;
...
g) Wege, Parkplätze, Zeltplätze und Badeplätze anzulegen;
...

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte Maßnahme nicht gegen das Verbot des §
2 verstößt. Sie ist mit entsprechenden Auflagen und Bedingungen zu erteilen, wenn durch diese
ein Verstoß der Maßnahme gegen das Verbot des § 2 abgewendet werden kann. In den übrigen
Fällen ist sie zu versagen.
(aus LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ

BADEN-WÜRTTEMBERG / LUBW, RIPS-Kartendienst)

Darüber hinaus ist der Südhang zum Neckartal beidseits der B14 Landschafts-
schutzgebiet: 

• LSG „Südhänge des Neckartals, Berghänge des Haugenloches, Alte Bilde-
chinger Steige, Altheimer Tal und angrenzende Hochflächen“ (LfU-Nr.
2.37.032) 
letzte Verordnung vom 16.12.1995
Kurzbeschreibung
Typische Muschelkalklandschaft am oberen Neckar.
Auszug aus der Verordnung
wie oben
(aus LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ

BADEN-WÜRTTEMBERG / LUBW, RIPS-Kartendienst)

Bei Landschaftsschutzgebieten ist von einer hohen Empfindlichkeit gegenüber
Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusam-
menhänge auszugehen.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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2.2.2.3.3  Naturpark

Der gesamte Untersuchungsraum ist Teilgebiet des Naturparks (NP):

• NP „Schwarzwald Mitte / Nord“ (LfU-Nr. 7) 
Verordnung vom 16.12.2003
Auszug aus der Verordnung:
§ 2 (4)

Der Naturpark umfasst ein großräumiges Gebiet im Schwarzwald im Bereich der Naturräume
Schwarzwald Randplatten, Nördlicher Talschwarzwald, Grindenschwarzwald und Enzhöhen
sowie Mittlerer Schwarzwald (bis zur Grenze des Naturparks Südschwarzwald) einschließlich in
angrenzende Naturräume hineinragende Gemeinde- und Gemarkungsgebiete innerhalb der
Landkreise Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Ortenaukreis, Rastatt, Rottweil sowie der
Stadtkreise Baden-Baden und Pforzheim, das als vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln
und zu pflegen ist und das 

- überwiegend sich durch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft auszeich-
net,

- wegen seiner Naturausstattung sich für die Erholung größerer Bevölkerungsteile besonders
eignet und

- nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung bestimmt wurde.

§ 3 Zweck des Naturparks
(1) Zweck des Naturparks „Schwarzwald Mitte/Nord“ ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern, insbesondere
1. die charakteristische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft einschließlich deren
Offenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensräumen für eine vielfältige,
freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln;
2. die Pflege und Entwicklung der im Naturpark befindlichen „Natura 2000“-Gebiete zu unterstüt-
zen;
3. die besondere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als bedeut-
same Landschaft für naturverträglichen Tourismus einschließlich des Sports zu fördern;
4. eine naturverträgliche Erholung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, die Errichtung, Unter-
haltung und Nutzung von umweltverträglichen Erholungseinrichtungen zu fördern und dabei dem
Prinzip der Konzentration von Sommer- und Winternutzung zielgerecht zu folgen, Überlastungen
zu vermeiden, sowie bereits überlastete bzw. gestörte Bereiche durch geeignete Maßnahmen zu
entlasten;
5. auf der Basis der natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualität des Gebietes durch Akti-
vierung der vorhandenen Potenziale und durch positives Zusammenwirken verschiedener Berei-
che, einschließlich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale Wertschöpfung unter Beachtung
der Ziele der Raumordnung zu erhöhen;
6. die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Pflege der
Kultur- und Erholungslandschaft, auch mit ihrer landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und
die biologische Vielfalt im Naturparkgebiet zu erhalten, zu berücksichtigen und fortzuentwickeln.
(2) Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie der städ-
tebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.
(3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden innerhalb des Naturparks insbesondere auf der Grundlage
eines Naturparkplans festgelegt sowie ideell und finanziell gefördert. Der Naturparkplan wird in
Abstimmung mit den beteiligten Behörden vom Träger des Naturparks, dem Verein „Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord e. V.“, aufgestellt.
§ 4 Erlaubnisvorbehalt
...
(1) Handlungen, die den Charakter des Naturparks verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlau-
fen können, bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der jeweils örtlich zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde.

...
(2) Der Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 bedürfen insbesondere folgende Handlungen:

...
2. Anlegen von Straßen, Wegen oder sonstiger Verkehrsanlagen;
...;
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4. Abbau, Entnahme oder Einbringung von Steinen, Kies, Sand, Lehm oder anderen Bodenbe-
standteilen im Sinne von § 13 NatSchG oder die wesentliche Veränderung der Bodengestalt
auf andere Weise;
...
10. Beseitigung, Zerstörung oder Änderung von wesentlich prägenden Landschaftsbestandtei-
len wie freistehenden Bäumen oder Baumgruppen in der offenen Landschaft, Alleen, Feldge-
hölzen oder sonstigen charakteristischen Naturgebilden, mit Ausnahme des erforderlichen
Rückschnitts von Hecken bzw. der Beseitigung von Verbuschungen.

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung weder den naturschutzrechtlichen Vorschrif-
ten, noch dem Zweck des Naturparks oder den Feststellungen des Naturparkplans zuwiderläuft
oder wenn nachteilige Wirkungen durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden können.
Die Erlaubnis kann unter Auflagen oder Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt werden.
Bei der Entscheidung ist insbesondere den notwendigen Entwicklungen land- und forstwirtschaft-
licher Betriebe sowie den Zielen der Raumordnung Rechnung zu tragen.
(4) Bedarf eine Handlung nach anderen Vorschriften einer Gestattung, tritt die Zustimmung der
jeweils zuständigen unteren Naturschutzbehörde an die Stelle der Erlaubnis nach dieser Verord-
nung. Die Erlaubnis wird durch eine nach anderen Vorschriften notwendige Gestattung ersetzt,
wenn diese mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde ergangen ist.
(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die nach anderen Vorschriften keiner Gestat-
tung bedürfen, wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen der jeweils zuständigen unteren
Naturschutzbehöde ersetzt. Das gleiche gilt für Handlungen, die unter Leitung oder Betreuung
staatlicher Behörden durchgeführt werden.
(aus LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ

BADEN-WÜRTTEMBERG / LUBW, RIPS-Kartendienst)

Bei Naturparkausweisungen ist ebenfalls von einer hohen Empfindlichkeit auszu-
gehen.

2.2.2.3.4  FFH-Gebiet (vgl. Karte 10a)

Teilflächen des folgenden FFH-Gebietes liegen mittig im Untersuchungsraum zur
UVS und werden von der Neckartalbrücke gequert (siehe Übersichtskarte und
Datenauswertebogen in Anlage C). 

• FFH-Gebiet „Horber Neckarhänge“ (Nr. DE 7517-341), Gebietsmeldung 2005; 

Im FFH-Gebiet kommen folgende Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtli-
nie vor (fett: der FFH-LRT kommt im Untersuchungsraum vor):
- Dystrophe Seen

- Wacholderheiden (vgl. Biotoptyp LfU 36.30)
- prioritäre FFH-LRT: Kalk-Pionierrasen (vgl. Biotoptyp LfU 36.70); nur äußerst kleinflä-

chig und reliktisch, nicht separat abgrenzbar
- FFH-LRT: Kalk-Magerrasen (keine orchideenreichen Bestände, deshalb nicht als priori-

tärer FFH-Lebensraumtyp eingestuft) (vgl. Biotoptypen LfU 35.20, 36,50, 36,70, 42,12)
- Feuchte Hochstaudenfluren
- Magere Flachland-Mähwiesen (vgl. Biotoptyp LfU 33.3)
- Übergangs- und Schwingrasenmoore

- prioritäre FFH-LRT: Kalktuffquellen
- prioritäre FFH-LRT: Kalkschutthalden

- Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (vgl. Biotoptyp LfU 21.12)
- Waldmeister-Buchenwald (vgl. Biotoptyp LfU 55.20)

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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- prioritäre FFH-LRT: Schlucht- und Hangmischwälder
- prioritäre FFH-LRT: Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (vgl. Biotoptyp LfU 52.33)

Mit Hinweis auf Anhang II der FFH-Richtlinie werden folgende Tier- und Pflan-
zenarten genannt (fett: die Art ist im Untersuchungsraum nachgewiesen):
- Kammmolch

- Großes Mausohr 

Bei FFH-Gebieten ist von einer sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber Flächenin-
anspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge
auszugehen.

Hinweis: 
Im Hinblick auf die möglicherweise betroffenen Natura 2000-Belange wurde
eine seperate FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt (Unterlage 12.9);
das Ergebnis ist in Kapitel 7.1 dokumentiert.

2.2.2.3.5  FFH-Lebensraumtypen (vgl. Karte 2 und Karte 9a)

Am 10.11.2007 trat das Umweltschadensgesetz1 in Kraft; es dient der Umset-
zung der EU-Umwelthaftungsrichtlinie2 und formuliert Mindestanforderungen für
die Vermeidung sowie Sanierung der Schädigung von Arten und natürlichen
Lebensräumen sowie von Gewässern und des Bodens. 

Gemäß § 21a Abs. 2 und 3 BNatSchG bezieht sich der Geltungsbereich des
USchadG u.a. auf 

- natürliche Lebensräume des Anhangs I FFH-Richtlinie.

Als Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen ist dabei jeder Schaden
anzusehen, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszustandes dieser Arten oder Lebensräume hat.
Nach derzeitiger Auslegung bezieht sich das Umweltschadensgesetz (in Anleh-
nung an die EU-Umwelthaftungsrichtlinie / Stellungnahme der EU-Kommission auf
eine entsprechende Anfrage der Bundesregierung // Deutscher Bundestag / Druck-
sache 16/3806.13.12.2006) auf alle gelisteten Lebensräume und Arten und zwar
auch außerhalb der nach der FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie ausgewie-
senen Gebiete.

Die Erfassung der Lebensraumtypen (Koltzenburg, Juli 2008 und Mai 2014 / doku-
mentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B) erfolgte unabhängig von ihrer Lage
innerhalb eines FFH-Gebietes für den gesamten Untersuchungsraum. 

Folgende kommen vor: 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge

1. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Umwelthaftung
zur Vermeidung und Sicherung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz) i. d. F. d. Bek. vom 10.05.2007
(BGBI I S.666).

2. Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21.04.2004 über die Umwelthaftig-
keit zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Umwelthaftungsrichtlinie) (ABI.EG L 143 S.56).
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• FFH-LRT 5130 „Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -
rasen“
vgl. Biotoptyp LfU 36.30 / Wacholderheide
Kurzbeschreibung:
Magerrasen sowie Zwergstrauchheiden mit landschaftsprägenden Wacholderbüschen und meist
auch anderen Sträuchern und Bäumen (Wacholderheide). Eingeschlossen sind auch Brachesta-
dien. Bei traditioneller Nutzung von Schafen beweidet, heute vielfach brachliegend oder durch
Pflegemaßnahmen offen gehalten. In Baden-Württemberg typischerweise auf mäßig trockenen
bis frischen, flachgründigen, kalkreichen Böden (zumeist Rendzina) auftretend. 
Kriterien für die Erfassung sind Vorkommen von Wacholder-Beständen in landschaftsprägender
Ausbildung und eine Krautschicht aus Arten der Festuco-Brometea oder der Nardo-Callunetea.
Einzelbüsche oder stark fragmentierte Vorkommen von Wacholder werden bei entsprechender
Vegetation anderen Lebensraumtypen zugeordnet. Nicht erfasst werden Gehölzbestände mit
Wacholder (z.B. Vorwaldstadien und Schlehen-Liguster-Gebüsche). 
Vorkommen:
Teile des Naturschutzgebiets „Kugler Hang“ und des Kreuzkapellenbergs nördlich des Ortskerns
von Horb sind mit Wacholderheidefragmenten bedeckt. 
Bewertung:
Die Bestände im Gebiet weisen insbesondere aufgrund der starken Sukzessionstendenzen den
Erhaltungszustand C auf. 

• FFH-LRT 6110 „Lückige, basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion
albi)“ – Prioritärer Lebensraum im Sinne der FFH-Richtlinie
vgl. Biotoptyp LfU 36.70 / Trockenrasen
Kurzbeschreibung:
Von einjährigen oder sukkulenten Arten dominierte, sehr lückige Vegetation der Verbände Alysso-
Sedion albi oder Festucion pallentis. Standorte sind feinerdearme Rohböden auf Felskuppen,
Felsschutt und Felsbändern aus kalk- oder zumindest basenreichen Gesteinen (Kalk, Gips oder
Vulkanit). Ansätze zur Bodenbildung finden sich oftmals nur sehr kleinflächig an geschützten Stel-
len. 
Vorkommen:
Im Gebiet sind Pionierrasen im anstehenden Muschelkalk vor allem an anthropogen freigelegten
Stellen wie dem Steinbruch im Rauschbart und an Anrissen unterhalb des nahe gelegenen Gast-
hauses nachzuweisen. Am unteren Steilhang des Galgenfeldes und am offenen Steilhang mit
kleinen Felsen direkt oberhalb der Bahnlinie östlich der Hundepension sind auf einzelnen nicht
überschirmten Felsen noch kleinflächige Vorkommen feststellbar. 
Bewertung:
Die kleinflächigen Bestände im Gebiet weisen den Erhaltungszustand B auf. 

Hinweis: Dieser FFH-Lebensraumtyp wird lagemäßig nicht separat dargestellt,
da die Bestände flächenmäßig klein sind. Er wird im Sinne von eng verzahnten
Komplexbeständen den FFH-Lebenrsaumtypen 6210 und 8210 zugeordnet.
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• FFH-LRT 6210 „Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen“ 
incl. FFH-LRT 6212 „Submediterrane Halbtrockenrasen“ (Mesobromion), 
und FFH-LRT 6213 „Trockenrasen“ (Xerobromion) 

vgl. Biotoptypen LfU 35.20 / Saumvegetation trockenwarmer Standorte,
LfU 36.50 / Magerrasen basenreicher Standorte, 
LfU 36.70 / Trockenrasen, 
tlw. LfU 42.12 / Gebüsch trockenwarmer, basenreicher Standorte

Kurzbeschreibung:
In der Regel sehr artenreiche Trocken- und Halbtrockenrasen, die hohe Anteile sub-mediterraner
und/oder subkontinentaler Arten enthalten können. Der Lebensraumtyp kommt zumeist auf flach-
gründigen Böden aus kalkreichen, zumindest aber basisch verwitternden Ausgangsgesteinen
(Kalkstein, Mergel, Basalt, Löss) vor und findet sich oft an wärme-begünstigten Sonderstandorten
in klimatisch milden und niederschlagsärmeren Regionen. Die Wasserversorgung dieser Stand-
orte ist demzufolge zumeist eingeschränkt. Zu diesem Lebensraumtyp gehören sowohl primäre
Trockenrasen an edaphischen Extremstandorten als auch sekundäre, durch Beweidung oder
Mahd entstandene Halbtrockenrasen. Die meisten Arten reagieren ausgesprochen empfindlich
auf Düngung. Besonders die (ehemals) genutzten Halbtrockenrasen zeichnen sich vielfach durch
Orchideenreichtum aus (prioritäre Bestände, nicht im Gebiet). Soweit die Vegetation noch den
entsprechenden Syntaxa entspricht, gehören zum Lebensraumtyp auch nach Nutzungsaufgabe
verbuschte Bestände und Brachestadien mit höheren Anteilen an Saumarten. 
Erfasst werden Bestände der Klasse Festuco-Brometea, wobei nach Möglichkeit eine Unterschei-
dung der Subtypen nach dem Vorkommen charakteristischer Arten vorzunehmen ist: hier also die
Subtypen 6212 und – kartografisch nicht differenziert – 6213. Angrenzende Trockensäume sind
einzuschließen. Darüber hinaus gehören verbuschte Bestände und Brachestadien mit Saumarten
zum Lebensraumtyp, sofern neben den Gehölzen beziehungsweise den Arten der Trifolio-Gera-
nietea noch die typischen Arten des Festuco-Brometea vorhanden sind. 
Charakteristisch für Magerrasen sind Arten wie Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Fieder-
Zwenke (Brachypodium pinnatum), Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Ragwurz-Arten
(Ophrys spp.), Knabenkraut-Arten (Orchis spp.), Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris),
Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumanniana), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias),
Stängellose Kratzdistel (Cirsium acaule), Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum), Pyra-
miden-Kammschmiele (Koeleria pyramidata), Aufrechter Ziest (Stachys recta) u.a. 
Charakteristisch für Trockenrasen sind Arten wie Erd-Segge (Carex humilis), Gewöhnliche Kugel-
blume (Globularia punctata), Eiblättriges Sonnenröschen (Helianthemum ovatum), Hufeisenklee
(Hippocrepis comosa), Zarter Lein (Linum tenuifolium), Aufrechter Ziest (Stachys recta), Edel-
Gamander (Teucrium chamaedrys) u.a. 
Vorkommen:
Prioritär wären "besondere orchideenreiche Bestände". Aufgrund der fortgeschrittenen Sukzes-
sion an den in Frage kommenden Stellen im Untersuchungsgebiet sind trotz zerstreuter Orchide-
envorkommen die Wuchsbedingungen für Orchideen suboptimal, so dass im
Untersuchungsgebiet dieser Lebensraumtyp nicht als prioritär eingestuft werden kann. 
An den nach Süden abfallenden Muschelkalkhängen östlich von Horb und nördlich der Landes-
straße 370 bzw. Bundesstraße 14 sind mehrere offene, ± gehölzfreie Flächen und Flächen früher
Sukzessionsstadien dem Lebensraumtyp zuzuordnen. Bei den Untersuchungen 1992 und 2003
konnten an dem Galgenfeld-Steilhang noch mehr und häufiger xerothermophile Gefäßpflanzenar-
ten nachgewiesen werden, die aufgrund der Sukzession weiter zunehmend in Bedrängnis geraten
(sind). 
Bewertung:
Die Bestände im Gebiet weisen insbesondere aufgrund der starken Sukzessionstendenzen den
Erhaltungszustand C auf. 

• FFH-LRT 6510 „Magere Flachland-Mähwiese“
vgl. Biotoptyp LfU 33.43 / Magerwiese mittlerer Standorte
Kurzbeschreibung:

Artenreiche bis sehr artenreiche, meist blumenbunte Wiesen mit einer bisweilen nur lückigen
Schicht aus Obergräsern und hochwüchsigen Stauden; Mittel- und Untergräser sowie Magerkeits-
zeiger können dagegen mit hohen Deckungsanteilen auftreten. In der Regel auf schwach bis
mäßig gedüngten, seltener auf nicht gedüngten, mäßig trockenen bis mäßig feuchten Standorten
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in planarer bis submontaner Höhenlage. Die Bestände werden meist ein- bis zwei-, selten dreimal
pro Jahr gemäht (gelegentlich auch Mähweidenutzung). Baden-Württemberg weist überregional
bedeutsame Bestände auf. 
Zu erfassen sind artenreiche Bestände des Arrhenatherion. Das Merkmal „Artenreichtum“ bezieht
sich dabei auf die lebensraumtypischen Arten und nicht auf Störzeiger. Sofern die typische Arten-
kombination noch erhalten ist, sind auch Bestände zu erfassen, die aktuell eine Nutzungsände-
rung erfahren haben (Beweidung, Brache, Intensivierung der Mahd, Düngung). 
Vorkommen:
Magere Flachland-Mähwiesen finden sich in den Gewannen Rosengarten/Buchenberg, am Nor-
drand der Haugenstein-Siedlung, kleinflächig auf der Hochebene nördlich von Nordstetten sowie
am Unterhang an der Landesstraße 370 gegenüber der Kläranlage im Neckartal. 
Bewertung:
Die Bestände im Gebiet weisen aufgrund der durch das mittlere Nährstoffniveau bedingten Verar-
mung nur einen mittleren Artenreichtum und damit den Erhaltungszustand B auf. 

• FFH-LRT 8210 „Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation“
vgl. Biotoptyp 21.12 / Anthropogen freigelgte Felsbildung
Kurzbeschreibung:
Geklüftete oder gebankte Kalkfelsen mit Vorkommen von Felsspaltenvegetation oder mit Moos-
und Flechtenbewuchs. Zumeist natürliche Felsen, die aufgrund ihrer Größe und wegen höchstens
spärlicher Bodenbildung in Felsspalten nicht von Gehölzen bewachsen oder beschattet werden.
Die Standorte unterliegen aufgrund ihrer Exposition und fehlender Bodenbildung oft extremen
Temperaturschwankungen. Kennzeichnende Biotoptypen: Offene Felsbildung (einschließlich
Felsbänder) (21.10) [§ 32], Trockenrasen (36.70) [§ 32]. 
Erfasst werden Felsen ab einer Felsfläche von 10 m², an denen in Felsspalten eine lebensraum-
typische Gefäßpflanzenvegetation vorkommt oder die von Moosen und Flechten besiedelt sind.
Zum Lebensraumtyp gehören auch entsprechende künstlich freigelegte Felsen, z.B. in Steinbrü-
chen. Nicht zum Lebensraumtyp gehört dagegen Felsspaltenvegetation an Mauern und Ruinen. 
Vorkommen:
In der Klinge südlich der Siedlung Haugenstein, am südlichen Abhang des Gewanns Rauschbart,
wurde früher der anstehende Muschelkalk abgebaut.
Bewertung:
Erhaltungszustand B.

Nicht in der Karte 2 oder 9a dargestellt: 
In der von Nordstetten nach Norden führenden Schlucht westlich der Bundesstraße 32 und am
Nordosthang zwischen Nordstetten und Horb steht Gestein an, das stark überwachsen ist. Ober-
halb der nördlichen Bahnstrecke östlich von Horb wurde lokal der Muschelkalk freigelegt; im obe-
ren Egelstal sowie auf der anderen Neckarseite am Hang nordöstlich der Kläranlage sind kleine
ehemalige Steinbrüche vom Wald überwachsen; nördlich des Kegelhofs liegt ein ehemaliger
Steinbruch in einem Sukzessionswald; sie wurden als Waldbiotope kartiert. Diese im Waldbereich
liegenden Vorkommen des Lebensraumtyps werden nicht als Lebensraumtyp erfasst, weil sie
keine deutliche Unterbrechung im Kronenschluss verursachen. 

Anmerkung zu den folgenden FFH-Wald-Lebensraumtypen: 

Befunde vorbehaltlich der Bestätigung durch die Forstverwaltung. 

Bislang wurde eine Erfassung der Lebensraumtypen durch die Forstverwaltung
nach Auskunft der Außenstelle Horb der Abt. Forst des Landratsamts Freuden-
stadt vom 22.07.2008 nicht durchgeführt. Unterlagen der Forsteinrichtungen wur-
den im Rahmen der Untersuchung nicht eingesehen.
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• FFH-LRT 9130 „Waldmeister-Buchenwälder“ (Asperulo-Fagetum)
vgl. Biotoptyp LfU 55.20 / Buchen-Wald basenreicher Standorte
Kurzbeschreibung:
Buchenwald auf basenreichen, stellenweise aber auch oberflächlich entkalkten Standorten mit
zumeist ausgeglichenem Wasserhaushalt, jedoch auch auf mäßig trockenen Standorten. Humus-
form: Mull oder mullartiger Moder. Buche gut bis sehr gut wüchsig, andere Baumarten daher von
Natur aus höchstens in geringem Umfang beigemischt, in den Tieflagen meist auch Traubeneiche
beigemischt. Regional tritt die Tanne mit wechselnden Anteilen auf. Krautschicht in der Regel
artenreich, zumeist gekennzeichnet durch Basenzeiger. Oft einschichtige Wälder. Erfasst werden
natürliche und naturnahe Bestände, in denen die Buche die führende Baumart ist und einen Flä-
chenanteil von > 40 % hat. LRT fremde Baumarten dürfen einen Anteil von max. 30 % haben. Die
regional differenziert zu betrachtende Rolle der Tanne ist zu beachten. Innerhalb des LRT lie-
gende Flächen ohne LRT-Eigenschaft > 0,5 ha werden ausgegrenzt. Kartierschwelle > 4 ha
zusammenhängende Fläche.
Vorkommen:
Oberhalb des rechten Neckarufers zieht sich entlang des Steilhangs ein ± geschlossener Wald-
streifen entlang, der zum großen Teil als Buchenwald ansprechbar ist. Auch der Südhang ober-
halb des linken Neckarufers flussabwärts der Kläranlage ist mit Buchenwald bestanden.
Bewertung:
Der Erhaltungszustand ist B, weil die Baumartenzusammensetzung durch Forstbaumarten zu
Lasten der Buche verändert ist, die Verjüngungssituation, Altersphasen und Totholzvorrat mittelstu-
fig sind. Habitatbäume sind kaum vorhanden.

• FFH-LRT 91E0 „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior“ (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
vgl. Biotoptyp LfU 52.33 / Gewässerbegleitender Auwaldstreifen

Kurzbeschreibung:
Der Lebensraumtyp umfasst bachbegleitende Erlen- und Eschen-Auwälder, Erlen-Eschen-Wälder
im Druckwasserbereich sowie Wälder quelliger oder durchsikkerter Standorte an Hängen und
Hangfüßen in Gebirgstälern. Eingeschlossen sind die Weichholzauen an regelmäßig und oft län-
ger überfluteten Flussufern. Häufig nur sehr schmale Bestände entlang von Gewässern oder frag-
mentarisch im unmittelbaren Quellbereich, häufig mit nitrophiler Krautflora. Sehr lückige
Bestände an Gewässern zählen nicht zum LRT. 
Erfasst werden natürliche und naturnahe Bestände. Neben der lebensraumtypischen Baumarten-
zusammensetzung muss ein weitgehend natürliches Überflutungsregime vorhanden sein. Kartier-
schwelle bei Erfassung durch die WBK 0,5 ha, im Offenland keine Kartierschwelle. 
Vorkommen:
Ein Abschnitt des Neckars wird am östlichen Rand des Untersuchungsgebiets von einem Gehölz-
bestand auf beiden Seiten galeriewaldartig begleitet. 
Bewertung:
Der Erhaltungszustand ist aufgrund der niedrigstufigen Verjüngungssituation und weniger Alters-
phasen mit C zu benennen. 

Bei FFH-Lebensraumtypen ist von einer sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber
Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusam-
menhänge auszugehen.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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Bis auf den FFH-Lebensraumtyp 91E0 „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior“ sind die im Untersuchungsraum erfassten FFH-Lebensraumtypen
sehr hoch empfindlich gegenüber Schadstoffeintrag.

2.2.2.3.6  Gesetzlich geschützte Biotope (vgl. Karte 2 und Karte 10b)

Folgende, im Rahmen der vorliegenden UVS erfassten Biotoptypen sind nach § 30
BNatSchG und § 32 NatSchG BW gesetzlich geschützt (vgl. Karte 2):

- 12.12 naturnaher Abschnitt eines Flachlandbaches,

- 21.12 antropogen freigelegte Felsbildung (incl. 42.11 Felsengebüsch),

- 36.30 Wacholderheide,

- 36.50 Magerrasen basenreicher Standorte (incl. 36.70 Trockenrasen),

- 42.12 Gebüsch trocken warmer Standorte und

- 52.33 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen.

Darüber hinaus stehen in Baden-Württemberg auch zahlreiche, nicht in § 30
BNatSchG explizit genannte Feldgehölze und Feldhecken incl. der Steinriegel, auf
denen viele der Feldgehölze / -hecken stocken, in Abhängigkeit von im Gesetz
genannten Mindestlängen nach § 32 NatSchG BW unter Schutz. 

Letztere wurden auf Veranlassung der LUBW in den Jahren 1996 erfasst und 2006
überarbeitetet; sie sind in Karte 10b dargestellt (vgl. hierzu auch Tabelle in
Anlage D).

An den Neckartalhängen liegen darüber hinaus auch etliche nach § 30a Landes-
waldgesetz geschützte Waldbiotope, die im Jahr 1998 auf Veranlassung der FVA
erfasst bzw. im Jahr 2012 überarbeitet wurden. Darunter finden sich 

- geologische Sonderformen, 

- offene Felsbildungen, 

- Sukzessionswälder, 

- Mager- und Trockenrasen sowie 

- ein Kellergewölbe 

(vgl. hierzu auch Tabelle im Anlage E). 

Bei gesetzlich geschützten Biotopen - und zwar sowohl bei den im Jahr 2008 im
Rahmen der vorliegenden UVS erfassten und 2014 im Trassennahbereich aktuali-
sierten als auch bei den durch die LUBW / FVA ausgewiesenen - ist von einer sehr
hohen Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge auszugehen.

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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2.2.2.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen 
(vgl. Karte 10b)

Im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald sind die Neckartal-Südhänge großflächig
als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftsplanung ausgewiesen.

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege gemäß Regionalplan
Nordschwarzwald sind vergleichsweise hoch empfindlich gegenüber Flächenin-
anspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge.

2.2.2.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

Gegenstand der Betrachtung ist das Vermögen der Landschaft, den einheimischen
und landschaftstypischen Tier- und Pflanzenarten bzw. -gesellschaften, insbeson-
dere den schutzwürdigen (seltenen und gefährdeten) Arten bzw. Gesellschaften
dauerhaft Lebensraum im Untersuchungsgebiet zu bieten. Dabei spielt auch die
Bedeutung des Lebensraumes im räumlich-funktionalen Zusammenhang, u.a.
auch auf regionaler bzw. überregionaler Ebene, eine Rolle.

Unter Biotop wird in der Ökologie der Lebensraum einer Biozönose von bestimmter
Mindestgröße und einheitlicher, gegenüber seiner Umgebung abgrenzbarer
Beschaffenheit verstanden. Die Vielfalt an Biotopen ergibt sich aus der speziellen
Kombination charakteristischer Standortmerkmale und Nutzungsaspekte. Daher
gibt es zwischen Biotopen, in denen allein die Flächennutzung bestimmend ist, und
Biotopen mit einer nutzungsunbeeinflussten, in erster Linie milieubestimmten
Eigendynamik ihrer Biozönose ein breites Spektrum unterschiedlicher Biotoptypen.

Grundsätzlich übernimmt jede Fläche bestimmte Biotopfunktionen, indem sie den
Lebensraum oder Teile eines Lebensraumkomplexes für bestimmte Pflanzen- und
Tierarten darstellt. 

Von besonderem Interesse sind jedoch

• seltene Biotope, die besondere Standortbedingungen aufweisen, z.B. hinsicht-
lich des Wasserhaushaltes (nass / trocken), des Nährstoffhaushaltes (extrem
sauer oder nährstoffarm) oder der Nutzungsintensität;

• vielfältige Biotope, die Lebensraumfunktion für häufig vorkommende, charak-
teristische Tier- und Pflanzenarten des Landschaftsraumes übernehmen.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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2.2.2.5.1  Biotopstrukturtypen1 (vgl. Karte 2 und 9a)

Die Biotopstrukturtypen, die im Zeitraum Ende Mai bis Ende Juli 2008 flächen-
deckend im Maßstab 1:2.500 erfasst und im Mai 2014 im trassennahen Bereich
aktualisiert wurden, sind in Karte 2 dargestellt. Die beiden Erläuterungsbe-
richte zur Biotopstrukturtypenkartierung 2008 und 2014 sind in Unterlage 12.1 /
LBP / Anhang B dokumentiert; auf die dortige Beschreibung der Biotoptypen
wird verwiesen. 

Die Differenzierung und Bewertung der Biotopstrukturtypen erfolgt in Anlehnung
an den Datenschlüssel der Naturschutzverwaltung (Breunig et al. 2001 / 2009); es
werden die in Tab. 6 dargestellten Wertstufen verwendet. Zur Methodik der Bewer-
tung wird auf die Erläuterungen im Fachbeitrag incl. dessen Aktualisierung verwie-
sen (siehe Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B).

Tab. 6 Wertstufen der Biotoptypen

Im Untersuchungsraum kommen Biotoptypen der Wertstufen 1 bis 5 vor.

Die Regenerierbarkeit der Biotoptypen (vgl. Tab. 7) ist ein Maß dafür, innerhalb
welchen Zeitraums ein Biotoptyp in typischer Ausprägung und Wertigkeit wieder-
hergestellt werden kann. Definition und Einstufungen der Regenerierbarkeit lehnen
sich an die Kategorien der Roten Liste der Biotoptypen Baden-Württemberg an.

Tab. 7 Regenerierbarkeit der Biotoptypen (nach BREUNIG 2002)

1. Das Kapitel ist Zusammenfassung aus:
Koltzenburg, Dipl.-Biol. M., Tübingen im Juli 2008 incl. Aktualisierung im Mai 2014:
Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32 neu - Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS und
den LBP; vollständig dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B

Wertstufe Bedeutung Definition

1 sehr geringe / ohne Bedeutung weitgehend oder völlig versiegelte Fläche

2 geringe Bedeutung ohne besondere ökologische Funktion

3 mittlere Bedeutung ökologische Ausgleichsfunktion

4 hohe Bedeutung lokale Bedeutung

5 hohe bis sehr hohe Bedeutung lokale Bedeutung und gute Ausprägung

6 sehr hohe Bedeutung regionale Bedeutung

Regenerierbarkeit für Regeneration notwendiger Zeitraum

keine Regeneration nur in erdgeschichtlichen Zeiträumen möglich

(sehr) langfristig Regeneration in historischen Zeiträumen (> 150 Jahre) möglich

mittelfristig Regeneration in einem Zeitraum von 15 bis 150 Jahren möglich

kurzfristig Regeneration in einem Zeitraum unter 15 Jahren möglich

keine Einstufung sinnvoll Regeneration aus naturschutzfachlicher Sicht nicht sinnvoll
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In Tab. 8 sind die Wertstufen / die Bedeutung der Biotoptypen für Belange des
Artenschutzes sowie deren Schutzstatus, Regenerierbarkeit und Empfindlichkeit
zusammengefasst aufgeführt. 

Die Bewertung der Biotoptypen ist in Karte 9a dargestellt. Bei Nennung mehrerer
Wertstufen pro Biotoptyp in Tab. 8 ist die Wertstufe in Karte 9 jeweils flächengenau
zugewiesen.
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Tab. 8 Bedeutung, Schutzstatus, Regenerierbarkeit und Empfindlichkeit der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen 
(zusammengefasst aus Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B, Koltzenburg, M., Juli 2008 und Mai 2014; 
Hinweis: eingrückte Biotopstrukturtypen sind nicht separat in Karte 2 und Karte 9a dargestellt)

LfU-
Code

Biotoptyp Wertstufe FFH-Code
gesetzlich 

geschütztes 
Biotop nach

Regenerierbarkeit

Empfindlichkeit gegenüber 

Flächeninanspruchnahme / 
Zerschneidung

Schadstoffeintrag

Gewässer

11.20 Naturferne Quellen 4 / 3 - - keine hoch / mittel sehr hoch

12.12
Naturnaher Abschnitt eines 
Flachlandbaches

4 -
§30 BNatSchG / 

§32 NatSchG
mittelfristig hoch sehr hoch

12.42 Stark ausgebauter Flussabschnitt 4 - - keine hoch -

12.50 Kanal 2 - - keine gering -

12.60 Graben 2 - - keine gering -

13.72
Offene Wasserfläche eines

Teiches
2 - - kurzfristig gering -

13.80 Naturfernes Kleingewässer 2 - - kurzfristig gering -

Terrestrisch-morphologische Biotoptypen

21.12 Anthropogen freigelegte Felsbildung 5 / 4 8210
§30 BNatSchG / 

§32 NatSchG
kurzfristig sehr hoch sehr hoch

Gehölzarme terrestrische Biotoptypen 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 3 - - kurzfristig mittel -

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 5 6510 - mittelfristig sehr hoch sehr hoch

33.52 Fettweide mittlerer Standorte 3 - - kurzfristig mittel -

33.70 Trittpflanzenbestand 3 - - kurzfristig mittel -

33.80 Zierrasen 2 - - kurzfristig gering -
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3

LfU-
Code

Biotoptyp Wertstufe FFH-Code
gesetzlich 

geschütztes 
Biotop nach

Regenerierbarkeit

Empfindlichkeit gegenüber 

Flächeninanspruchnahme / 
Zerschneidung

Schadstoffeintrag

35.00
Saumvegetation, Dominanzbestände, 
Hochstauden- und Schlagfluren, 
Ruderalvegetation

3 - - kurzfristig mittel -

35.20
Saumvegetation trockenwarmer 

Standorte
5 6210 tlw. §32 mittelfristig sehr hoch sehr hoch

36.30 Wacholderheide 5 5130
§30 BNatSchG /

§32 NatSchG
mittelfristig sehr hoch sehr hoch

36.50 Magerrasen basenreicher Standorte 5 6210
§30 BNatSchG /

§32 NatSchG
mittelfristig sehr hoch sehr hoch

36.70 Trockenrasen 5 6110 / 6210
§30 BNatSchG /

§32 NatSchG
mittelfristig sehr hoch sehr hoch

37.10 Acker 2 - - kurzfristig gering -

37.30 Feldgarten (Grabeland) 3 - - kurzfristig mittel -

Gehölzbestände und Gebüsche

41.10 Feldgehölz 4 / 5 - tlw. §32 mittelfristig hoch / sehr hoch -

41.20 Feldhecke 4 / 5 - tlw. §32 mittelfristig hoch / sehr hoch -

42.11 Felsengebüsch 5 §32 kurzfristig sehr hoch -

42.12
Gebüsch trockenwarmer, basenreicher 
Standorte

5 tlw. 6210
§30 BNatSchG / 

§32 NatSchG
kurzfristig sehr hoch sehr hoch

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 3 - - kurzfristig mittel -

44.20
Naturraum- oder standortfremde 
Hecke

2 - (§32)a kurzfristig gering -

45.12 Baumreihe 2 / 3 - - mittelfristig gering / mittel -

45.20 Baumgruppe 2 / 3 - - mittelfristig gering / mittel -
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LfU-
Code

Biotoptyp Wertstufe FFH-Code
gesetzlich 

geschütztes 
Biotop nach

Regenerierbarkeit

Empfindlichkeit gegenüber 

Flächeninanspruchnahme / 
Zerschneidung

Schadstoffeintrag

45.30 Einzelbaum 2 / 3 - - mittelfristig gering / mittel -

45.40 Streuobstbestand 4 - - mittelfristig hoch -

Wälder

52.33 Gewässerbeleitender Auwaldstreifen 5 91E0
§30 BNatSchG / 

§32 NatSchG
mittelfristig hoch -

55.20 Buchen-Wald basenreicher Standorte 4 / 5 9130 - langfristig mittel sehr hoch

58.00 Sukzessionswälder 3 - - kurz- bis mittelfristig mittel -

59.00 Naturferne Waldbestände 3 - - kurz- bis mittelfristig mittel -

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturtypen

60.21 / 
60.22

Völlig versiegelte oder gepflasterte 
Straße oder Platz

1 - - - gering -

60.23
Weg oder Platz mit wassergebundener 
Decke, Kies oder Schotter

1 - - - gering -

60.24 / 
60.25

Unbefestigter Weg oder Platz incl. 
Grasweg

2 - - - gering -

60.30 Gleisbereich 1 - - - gering

60.41 Lagerplatz 1 - - - gering -

60.60 Garten 2 - - - gering -

-- Friedhof 3 - - - mittel

-- Siedlung 1 - - - gering -

a. Biotoptyp wäre nach neueren Kriterien aufgrund standortfremder Artenzusammensetzung nicht nach § 32 NatSchG BW geschützt
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Die Empfindlichkeit der Biotoptypen gegenüber Eingriffen leitet sich aus dem Bio-
topwert ab.

Die Einstufung der Empfindlichkeit der Biotopstrukturtypen gegenüber Flächen-
inanspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge
kann der Tab. 8 entnommen werden. Auch hier kann bei Nennung mehrerer
Empfindlichkeitsstufen pro Biotoptyp die flächengenaue Einschätzung der Karte
entnommen werden. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die höchsten Empfindlichkeiten im Un-
tersuchungsraum bei Eingriffen in die Felsen, Magerwiesen und Magerrasen,
Wacholderheide, Felsengebüsch, Gebüsche trockenwarmer basenreicher
Standorte, gewässerbegleitende Auwaldstreifen sowie in gut ausgebildete Feld-
gehölze, Feldhecken und Buchen-Wald basenreicher Standorte auftreten.

Hohe Empfindlichkeiten weisen weniger gut ausgebildete Feldgehölze, Feldhe-
cken und Buchen-Wälder, Streuobstbestände auf sonstigem bzw. oben nicht ge-
nanntem Grünland, naturnahe Quellen und naturnahe Abschnitte der Flachland-
bäche sowie der Neckar auf. 

Biotoptypen mit mittlerer sowie geringer Empfindlichkeit können im Einzelnen
der Tab. 8 entnommen werden.

Bei allen naturnahen Quellen und Bachabschnitten, Magerwiesen und Magerra-
sen, Wacholderheide und Gebüschen basenreicher Standorte besteht hohe Emp-
findlichkeit gegenüber Eintrag von Schadstoffen. Gleiches gilt für den Bereich der
offenen Felsbildungen aufgrund der dort kleinräumig vorkommenden Vegetations-
typen.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
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2.2.2.5.2  Fauna1 (vgl. Karte 9b)

Im Zusammenhang mit der geplanten Neckartalhochbrücke bei Horb im Zuge der B
32 neu wurde 2008 ein faunistisches Gutachten vorgelegt (DIPL.-BIOL. M. KRAMER

ET AL., Tübingen, Sept. 2008). Bei der Bearbeitung wurden neben Bestandserfas-
sungen in den Monaten März bis Juni 2008 auch auf frühere faunistische Bestands-
erhebungen diverser Vorgänger-Gutachten zurückgegriffen, die im Zusammenhang
mit Planungen der Neckartalhochbrücke sowie der Ortsumfahrungen Bildechingen
und Horb-Hohenberg bearbeitet wurden. Für die artenschutzrechtlich relevanten
Reptilienarten erfolgte 2010 lediglich eine Abgrenzung der Lebensstätten unter
Berücksichtigung der Lebensraumansprüche der beiden im Gesamtgebiet nachge-
wiesenen Arten (Schlingnatter, Zauneidechse). Im Hinblick auf die aktuelle Rechts-
sprechung zum Tötungsverbot von Individuen gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1 in
Verbindung mit § 44 Absatz 5 wurden die potentiellen Lebensstätten beider Arten
im Eingriffsbereich im Rahmen mehrerer Begehungen gezielt nachkartiert.

Bis zum Jahr 2010 lagen nachfolgende Bestandsdaten vor, die im Fachbeitrag
Fauna aus dem Jahr 2008 sowie dem Artenschutzfachbeitrag aus dem Jahr 2010
zusammengefasst sind:

Vögel: Bestandserfassungen 2003 und 2008

Fledermäuse: Bestandserfassung 2008

Reptilien: Auswertung von Zufallsfunden und Abgrenzung der Lebens-
stätten 2008 und 2010

Haselmaus: Relevanzprüfung 2008

Wildbienen, Tagfalter und Heuschrecken: Bestandserfassungen 2003

sonstige Arten: Überprüfung potentieller Vorkommen sonstiger europarechtlich
streng geschützter Arten 2010

Die Zusammenfassung der bislang durchgeführten Untersuchungen zeigt, dass
die bis dato vorliegenden faunistischen Daten mindestens vier bis sechs Jahre alt
waren. Es war daher im Zuge einer Plausibilitätsprüfung erforderlich, zu prüfen, ob
sich in der Zwischenzeit im Wirkungsbereich der geplanten Neckarquerung struk-
turelle Veränderungen ergeben haben, die sich auf die Lebensraumfunktionen ins-
besondere der artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgewirkt haben können.
Das Arbeitsprogramm für die Plausibilitätsprüfung umfasste mehrere Begehungen
zur Überprüfung verschiedener Artvorkommen der Brutvögel sowie jeweils Über-
sichtsbegehungen zur Gruppe der Fledermäuse und zur Haselmaus. Im Falle rele-
vanter Veränderungen waren zu den zuletzt genannten Gruppen optional
vertiefende Untersuchungen vorgesehen.

Der aktuelle, in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C vollständig dokumentierte Fach-
beitrag Fauna mit Stand Dez. 2014 basiert im Wesentlichen auf dem Fachbeitrag
Fauna aus dem Jahr 2008. Neben den Ergebnissen der im Jahr 2014 durchgeführ-
ten Plausibilitätsprüfungen wurden die im Jahr 2010 durchgeführten Erhebungen
bzw. Auswertungen zur Spanischen Flagge sowie zu den Reptilienarten Schling-
natter und Zauneidechse ergänzt.

(Zur detaillierten Chronologie der Erfassungen siehe Fachbeitrag Fauna 2014 in
Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, Kap. 1)

1. Das Kap. 2.2.2.5.2 ist Auszug aus: DIPL.-BIOL. MATHIAS KRAMER, Tübingen im Dezember 2014: Neckartal-
hochbrücke bei Horb im Zuge der B 32 neu - Fachbeitrag Fauna 2008 und Plausibilitätsprüfung Dez. 2014; 
i. A. Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung, Tübingen
(Dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C.)
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Zur Ermittlung der faunistischen Bedeutung des Untersuchungsraums und zur Klä-
rung evtl. artenschutzrechtlicher Tatbestände wurden folgende Artengruppen
untersucht:

- Vögel, 

- Fledermäuse,

- Haselmaus,

- Schlingnatter und Zauneidechse,

- Wildbienen, Tagfalter und Heuschrecken sowie 

- Spanische Flagge. 

(Zum Arbeitsprogramm und den Methoden der Bestandserfassung im Einzelnen
siehe Gesamtgutachten 2014 in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, Kap.2 und 3).

Die Flächen- bzw. Gebietsbewertung für die o.g. Arten erfolgt nach dem neunstufi-
gen Bewertungsrahmen von KAULE (1991). Die Wertstufen reichen von bundeswei-
ter oder gesamtstaatlicher Bedeutung (Wertstufe 9) bis zu stark verarmten bzw.
belastenden Flächen der Wertstufen 1 bis 3. 

RECK (1996) hat einen umfangreichen Kriterienkatalog für eine Flächenbewertung
für die Belange des Arten- und Biotopschutzes erstellt, der in der vorliegenden
Auswertung herangezogen wurde. Die wichtigsten Bewertungskriterien sind:

- Gefährdung der Arten (landes- und bundesweite Rote Listen)

- Schutzpriorität (Schutzverantwortung) der nachgewiesenen Arten (Zielarten-
konzept Baden-Württemberg)

- Seltenheit der Arten

- arealgeographische Aspekte (besondere Schutzverantwortung für Arten mit
geographischer Restriktion)

- Artenvielfalt biotoptypischer Arten, Vollständigkeit einer Lebensgemeinschaft
(orientiert an regionalen Erwartungswerten)

- Entwicklungspotential

In Tab. 9 sind Kriterien für die einzelnen Wertstufen aufgeführt:
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Tab. 9 Hinweise und Orientierungswerte zur Bewertung von Flächen für die 
Belange des Artenschutzes (verändert nach RECK 1996)

Wertstufe Kriterien

9
bundesweit 
bedeutsam

• Individuenreiches, regelmäßiges Vorkommen einer bundesweit vom Aussterben 
bedrohten oder extrem seltenen Art.

• Vorkommen zahlreicher stark gefährdeter Arten mit artenreicher Begleitfauna mit 
weiteren gefährdeten Arten.

• Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland sehr selten sind.

• Überdurchschnittliches Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die 
Deutschland eine besondere Schutzverantwortung hat.

• Überwinterungs- oder Rastbiotope für vom Aussterben bedrohte oder stark 
gefährdete Arten, in denen diese in überdurchschnittlichen Individuenzahlen auftreten 
(z.B. Kriterien für Feuchtgebiete internationaler oder nationaler Bedeutung für Vögel)

8
überregional 

bis 
landesweit 
bedeutsam

• Vorkommen einer landesweit vom Aussterben bedrohten Art oder

• Vorkommen von mindestens zwei stark gefährdeten Arten

• Vorkommen zahlreicher gefährdeter Arten mit artenreicher und biotoptypischer 
Begleitfauna.

• Vorkommen einer bundes- oder landesweit sehr seltenen oder einer landesweit 
extrem seltenen Art.

• Vorkommen zahlreicher landesweit seltener Arten.

• Wichtige Überwinterungsgebiete oder Rastbiotope von vom Aussterben 
bedrohten oder stark gefährdeten Arten.

7
regional 

bedeutsam

• Vorkommen einer landesweit stark gefährdeten Art.

• Individuenreiches Vorkommen einer landesweit gefährdeten Art oder Vorkommen 
mehrerer landesweit gefährdeten Arten mit biotoptypischer Begleitfauna

• Vorkommen zahlreicher landesweit rückläufiger Arten in z.T. 
überdurchschnittlichen Individuendichten mit artenreicher Begleitfauna.

• Vorkommen einer bundesweit seltenen oder landesweit sehr seltenen oder 
regional extrem seltenen Art.

• Überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen von im Bundesland 
ungefährdeten und häufigen Arten des Anhanges II und IV der FFH-Richtlinie.

• Wichtige Überwinterungsgebiete oder Rastbiotope von stark gefährdeten oder 
gefährdeten Vogelarten.

6
lokal 

bedeutsam

• Vorkommen mehrerer im Bestand rückläufiger Arten oder gefährdete oder 
seltene Arten in geringer oder lokal durchschnittlichen Individuendichten und 
erkennbar stabil

• Lokal bis regional durchschnittliche, biotoptypische Artenvielfalt 
wertbestimmender Taxozönosen oder hohe allgemeine Artenvielfalt.

5
verarmt

• Im Bestand rückläufige Arten nur randlich einstrahlend, euryöke, eurytope und 
ubiquitäre Arten überwiegen deutlich oder unterdurchschnittliche Artenzahlen.

4
stark verarmt

• Stark unterdurchschnittliche Artenzahlen, nahezu ausschließlich Vorkommen 
euryöker, eurytoper bzw. ubiquitärer Arten.

3 • Tiervorkommen benachbarter Flächen durch Störung oder Emissionen 
belastend; deutliche Trennwirkung oder extreme Artenverarmung.

2 • Nachbarflächen stark beeinträchtigend oder hohe Trennwirkung; für höhere 
Tierarten kaum mehr besiedelbare Flächen (Ausnahme z.B. Gebäudebrüter)

1 • Nachbarflächen sehr stark beeinträchtigend oder extrem hohe Trennwirkung; für 
höhere Tierarten nicht besiedelbare Flächen.
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2.2.2.5.2.1 Vögel (vgl. Karte 9b)

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2003 und 2008

Im Untersuchungsraum der geplanten Neckarbrücke bei Horb (vgl. Abb. 23) wur-
den unter Einbeziehung der 2003 und 2008 erhobenen Daten insgesamt 61 Vogel-
arten nachgewiesen, die im faunistischen Fachbeitrag 2014 in Unterlage 12.1 /
LBP / Anhang C, Tabelle S. 74ff aufgeführt sind. Im Bereich der Neckartal-Süd-
hänge umfasst die Nachweisliste 41 Arten, von denen 15 als Nahrungsgäste ein-
gestuft wurden. Bei den übrigen 26 Arten handelt es sich um Brutvögel in der
Umgebung des Rauschbarts. Auf der gegenüberliegenden Hangseite wurden 2003
und 2008 insgesamt 36 Arten beobachtet, wobei die Anzahl der Nahrungsgäste
mit drei Arten deutlich geringer ist. Schließlich wurden für die Neckaraue 33 Vogel-
arten notiert, von denen 18 Arten hier wahrscheinlich brüten. Die Wasserralle
wurde im Bereich eines Altwassers am Rande des Untersuchungsgebietes als
Durchzügler beobachtet, während 14 Arten als Nahrungsgäste zu führen sind.

Abb. 23 Untersuchungsgebiet der Brutvogelkartierung

Bestandsübersicht

Neckaraue



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

80 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung 2014 wurden die Ergebnisse weitgehend
bestätigt. Gegenüber den Kartierungen in den Jahren 2003 und 2008 wurden mit
Wanderfalke und Kolkrabe zwei zusätzliche Arten notiert, die jeweils einmalig als
Nahrungsgäste beobachtet wurden. 

Das 2003 kartierte Vorkommen des Waldlaubsängers am Neckartal-Nordhang
wurde auch 2014 nicht bestätigt. Der Grauschnäpper, der 2008 unterhalb der
Nordstettener Steige kartiert wurde, konnte ebenfalls nicht bestätigt werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Brutvogelgemeinschaften in den Teilräumen Ne-
ckartal-Südhänge, Neckartal-Nordhänge und Neckaraue kann dem Fachgutachten
2014 in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, S. 19ff entnommen werden.

Ergebnisse der Überichtsbegehung 2008 in nicht vertieft untersuchten Bereichen

Für die Bewertung der nicht vertieft untersuchten Landschaftsausschnitte des
Untersuchungsraums wurde eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Dabei wur-
den nach Möglichkeit wertgebende Arten gezielt erfasst.

Auf der Neckartal-Südseite stellen die vertieft untersuchten Buchenwälder östlich
der B 32 die artenreichsten Teilflächen mit Vorkommen mehrerer wertgebender
Arten (Hohltaube, Schwarz- und Grünspecht, Dohle) dar. Die genannten Arten feh-
len sowohl in den östlich als auch in den westlich angrenzenden Wäldern als Brut-
vögel und sind dort aufgrund der Baum- und Alterszusammensetzung der
Bestände aktuell auch nicht zu erwarten. Bei einer Begehung wurden dort durch-
schnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaften angetroffen, wobei im Bestand
gefährdete Arten fehlen. Ein vergleichbares Bild zeigt sich in den Wäldern der
Neckartal-Nordseite, wo zwar eine charakteristische Artengemeinschaft angetrof-
fen wurde, wo aber im Bestand rückläufige Arten weitgehend fehlen. Dies betrifft
sowohl die Wälder östlich des Rauschbarts als auch die Wälder entlang der Hänge
südlich von Horb-Hohenberg.

Die Feldfluren westlich und östlich von Nordstetten sind weitgehend ausgeräumt
und werden ackerbaulich genutzt. In diesen Teilflächen wurde die Feldlerche
nachgewiesen, die dort allerdings nur geringe Bestandsdichten erreicht. Dort, wo
einzelne Heckenstrukturen ausgebildet sind, treten im Bestand rückläufige Arten
wie Goldammer, Dorn- und Klappergrasmücke auf.

Tab. 10 gibt eine Übersicht über die nachgewiesenen im Bestand gefährdeten und
rückläufigen Arten der Vorwarnliste. Im Bereich der Neckartal-Südhänge wurden
keine im Bestand gefährdeten Brutvogelarten kartiert, Dorngrasmücke, Klapper-
grasmücke und Grauschnäpper finden sich in der Vorwarnliste. Von den Brutvö-
geln der Hangwälder am Neckartal-Nordhang ist die Dohle landesweit gefährdet,
während Hohltaube, Star, Grauschnäpper und Gimpel in der Vorwarnliste stehen.
Der landesweit stark gefährdete Waldlaubsänger wurde 2003 östlich der Untersu-
chungsfläche als Brutvogel notiert. Das Vorkommen wurde in der Kartierung 2008
aber nicht bestätigt. In der Neckaraue wurden schließlich keine im Bestand gefähr-
deten Brutvogelarten erfasst, immerhin fünf Arten der Brutvogelgemeinschaft fin-
den sich aber in der landesweiten Vorwarnliste. Unter den Nahrungsgästen sind
Wespenbussard, Baumfalke, Rauch- und Mehlschwalbe in Baden-Württemberg
gefährdet, Eisvogel und Star stehen in der Vorwarnliste.

Gefährdung
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Nach der neuen bundesweiten Roten Liste ist der Baumfalke, der als Nahrungs-
gast im Untersuchungsgebiet auftrat, gefährdet. Vier Arten stehen in der Vorwarn-
liste, von denen wiederum der Haussperling im Gebiet brütet. Die übrigen Arten
wurden als Nahrungsgäste (Wespenbussard, Rauch- und Mehlschwalbe) oder
Durchzügler (Wasserralle) dokumentiert (vgl. Tab. 10).

Tab. 10 Liste der 2003 und 2008 nachgewiesenen im Bestand gefährdeten und 
rückläufigen Vogelarten

Erläuterungen:
Status: B Brutvogel N Nahrungsgast D Durchzügler

Br Brutvogel am Rand des Untersuchungsgebietes

Rote Liste: BW HÖLZINGER et al. (2007) D SÜDBECK et al. (2007)
2 stark gefährdet 3 gefährdet V Art der Vorwarnliste

Zu geschützten Arten siehe auch Kap. 2.2.2.5.3.

Art Rote Liste Teilfläche

BW D Neckartal-
Südhang

Neckaraue Neckartal-
Nordhang

Wespenbussard Pernis apivorus 3 V N - -

Baumfalke Falco subbuteo 3 3 N - -

Turmfalke Falco tinnunculus V - N N -

Wasserralle Rallus aquaticus 2 V - D -

Hohltaube Columba oenas V - - - B

Mauersegler Apus apus V - N N -

Eisvogel Alcedo atthis V - - N -

Neuntöter Lanius collurio V - - B -

Dohle Corvus monedula 3 - N N B

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V N N -

Mehlschwalbe Delichon urbica 3 V N N -

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 - - - B (nur 2003)

Sumpfrohrsänger Acrocephalus 
palustris

V - - Br -

Dorngrasmücke Sylvia communis V - B - -

Klappergrasmücke Sylvia curruca V - B - -

Star Sturnus vulgaris V - - N B

Wacholderdrossel Turdus pilaris V - - B -

Grauschnäpper Muscicapa striata V - B B B

Haussperling Passer domesticus V V - B -

Gimpel Pyrrhula pyrrhula V - - - B

Girlitz Serinus serinus V - - B -

Goldammer Emberiza citrinella V - B - -
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Bewertung gemäß Bestandserfassungen 2003 und 2008

Die Bewertung verschiedener Landschaftsausschnitte als Lebensraum für Vögel ist
in Tab. 11 zusammengefasst. Die höchste Wertigkeit im Untersuchungsraum
besteht für die naturnahen Buchenwälder der Neckartal-Nordhänge, die sich durch
ein Brutvorkommen der landesweit gefährdeten Dohle sowie weiteren typischen
Höhlenbrütern wie Hohltaube, Schwarz- und Grünspecht auszeichnen. Für das Vor-
kommen der Dohle besteht auf regionaler Ebene eine hohe Schutzpriorität, da in
den Oberen Gäuen Brutvorkommen der Art in Wäldern sehr selten sind. Diese Teil-
flächen sind daher von regionaler Bedeutung für den Artenschutz (Wertstufe 7).

Die stärker mit Nadelhölzern durchsetzten, meist jüngeren Laub-Mischwälder
westlich der Talklinge und östlich der Buchenaltholzbestände bis zum Egelstal
werden aus avifaunistischer Sicht als lokal bedeutsame Lebensräume (Wertstufe
6) eingestuft. Diese Wälder weisen eine den lokalen Erwartungswerten entspre-
chende, durchschnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaft mit einzelnen Vor-
kommen im Bestand rückläufiger Arten auf.

Die Neckaraue stellt ebenfalls ein lokal bedeutsamer Lebensraum für Vögel dar. In
den gewässerbegleitenden Gehölzen wurden mehrere im Bestand rückläufige
Arten (Wacholderdrossel und Grauschnäpper) beobachtet, als typische Fließge-
wässerart brütet am Neckar die Gebirgsstelze, während der Eisvogel als Nah-
rungsgast beobachtet wurde. In den parkartigen Anlagen tritt schließlich der im
Bestand rückläufige Girlitz als Brutvogel auf. 

Die Neckartal-Südhänge schließlich sind aus avifaunistischer Sicht ebenfall von
lokaler Bedeutung. Neben einzelnen Nachweisen im Bestand rückläufiger Arten
weisen die Wälder eine durchschnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaft auf. 

Tab. 11 Bewertung des Untersuchungsgebietes für die Gruppe der Vögel

Bewertung

Fläche/Gewann wertbestimmende Kriterien Wertstufe

Neckartal-Nordhang

Schlucht- und 
Buchenwälder östlich B 
32

• Brutvorkommen der landesweit gefährdeten Dohle mit 
hoher Schutzpriorität auf regionaler Ebene

• Brutvorkommen der im Bestand rückläufigen 
Hohltaube sowie Revierzentren von Schwarz- und 
Grünspecht

7
regional 

bedeutsam

Mischwälder der 
Neckartal-Nordhänge 

• durchschnittlich artenreiche, den lokalen Erwar-
tungswerten entsprechende Brutvogelgemeinschaft 
mit Vorkommen einzelner im Bestand rückläufiger 
Arten der Vorwarnliste (Grauschnäpper, Star), 
Teillebensraum von Schwarz- und Grünspecht

6
lokal 

bedeutsam

Feldflur westlich und 
östlich von Nordstetten

(außerhalb vertieft 
untersuchtem Bereich)

• Vorkommen der landesweit gefährdeten Feldlerche in 
geringer Bestandsdichte und einzelne Vorkommen im 
Bestand rückläufiger Arten der Vorwarnliste 
(Goldammer, Dorn- und Klappergrasmücke)

6
lokal 

bedeutsam
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Bewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung können die vorliegenden Ergeb-
nisse und somit auch die darauf aufbauenden Flächenbewertungen bestätigt wer-
den.

Bewertung nicht vertieft untersuchter Bereiche

Die Feldflur westlich und östlich von Nordstetten wird auf der Grundlage einer
Übersichtsbegehung 2008 ebenfalls als lokal bedeutsamer Lebensraum bewertet,
wobei als wertbestimmende Kriterien einzelne Nachweise der gefährdeten Feldler-
che sowie im Bestand rückläufiger Arten (Dorn- und Klappergrasmücke, Goldam-
mer) angeführt werden können.

Der Fachbeitrag Fauna zur Umfahrung Horb-Hohenberg im Zuge der B 28 neu
(vgl. Dipl.-Biol. M. Kramer, Tübingen, Sept. 2008, ebenfalls dokumentiert in Unter-
lage 12.1 / LBP / Anhang C) gibt Hinweise zur Bewertung der nördlichen Randbe-
reiche des Untersuchungsraumes: Danach weist das Gewann Rosengarten am
nördlichen Rand des Untersuchungsraumes aus avifaunistischer Sicht eine lokale
Bedeutung (Wertstufe 6) auf. Das Gebiet ist zwar strukturreich und beherbergt
daher nur geringe Bestände der Feldlerche; die Beurteilung stützt sich aber auf die
Nachweise zahlreicher im Bestand rückläufiger Arten der Vorwarnliste (z.B. Klap-
per- und Dorngrasmücke, Feldsperling, Bluthänfling und Goldammer).

Die Bewertung des Gewanns Rosengarten kann auch auf benachbarte Gewanne
südlich der B 14 (Mühlenberg, Haugenstein) übertragen werden, wo vergleichbare
Brutvogelgemeinschaften anzutreffen sind (a. a. O., S. 38). 

2.2.2.5.2.2 Fledermäuse

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2008

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung (siehe hierzu auch Abb. 24) wurden
insgesamt neun Fledermausarten sicher nachgewiesen. 

Hinzu kommen mit der Fransen- und der Zweifarbfledermaus zwei Arten, die
anhand der Lautaufzeichnungen zwar nicht eindeutig bestimmt werden konnten,
für die ein Vorkommen im Gebiet aber sehr wahrscheinlich ist (vgl. Tab. 12). 

Fläche/Gewann wertbestimmende Kriterien Wertstufe

Neckartal-Südhang

Sukzessions- und 
Mischwälder im 
Gewann Rauschbart 
und südlich Hohenberg

• artenreiche, den lokalen Erwartungswerten 
entsprechende Brutvogelgemeinschaft mit Vorkommen 
einzelner im Bestand rückläufiger Arten der 
Vorwarnliste (Grauschnäpper, Neuntöter, 
Klappergrasmücke, Goldammer), Teillebensraum von 
Schwarz- und Grünspecht

6
lokal 

bedeutsam

Neckaraue

Neckaraue • Brutvorkommen mehrerer im Bestand rückläufiger 
Arten (Neuntöter, Grauschnäpper, Wacholderdrossel, 
Girlitz)

6
lokal 

bedeutsam

Bestandsübersicht



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

84 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

Abb. 24 Abgrenzung der Teilflächen der Fledermauskartierung
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Tab. 12 Liste der 2008 nachgewiesenen Fledermausarten

Erläuterungen: 
Rote Liste 

BW BRAUN et al. (2003), D: BOYE et al. (1998);

i Gefährdete wandernde Tierart, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; V: Art der Vorwarnliste; 
G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
D Daten defizitär

Die Abendbegehungen zeigten, dass sich die Verteilung der Fledermausaktivität
zwischen der Nord- und der Südseite des Neckartales deutlich unterscheidet.
Während auf der nördlichen Talseite eine eher durchschnittliche Jagdaktivität
(allerdings bei einer relativ hohen Artenzahl) zu verzeichnen war, wiesen die Laub-
waldbereiche am Nordhang des Neckars bei Nordstetten im Vergleich dazu eine
stark erhöhte Jagdaktivität auf. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass
diese Waldgebiete die bevorzugten Jagdreviere für eine große Anzahl von Zwerg-
fledermäusen aus Nordstetten sowie zahlreichen weiteren Arten darstellen. Da die
Hangwälder neben geeigneten Jagdgebieten auch gute Quartiermöglichkeiten bie-
ten, konnten dort auch Arten angetroffen werden, die Wälder eher selten zur Jagd
aufsuchen (Wasser- und Mückenfledermaus). In der Neckaraue wurde ebenfalls
eine hohe Jagdaktivität festgestellt, wobei es hier keine ausgesprochenen Jagd-
schwerpunkte gab.

Der Großteil der akustischen Nachweise der Transektbegehungen betrifft die
Zwergfledermaus und den Abendsegler. Darüber hinaus konnten im Rahmen der
Transektbegehungen fünf weitere Arten sicher nachgewiesen werden. Der Groß-
teil der automatisch aufgezeichneten akustischen Nachweise betrifft wiederum die
Zwergfledermaus. Zusätzlich zu den Transektbegehungen konnte über diese
Methode am Neckar-Nordhang bei Nordstetten das Mausohr und die Mückenfle-
dermaus nachgewiesen werden.

Art Rote Liste

BW D

Über Lautaufzeichnungen sicher belegtes Vorkommen

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 -

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus G D

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii i G

Mausohr Myotis myotis 2 3

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 -

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 3

Abendsegler Nyctalis noctula i 3

Kleinabendsegler Nyctalis leisleri 2 G

Breitflügelfledermaus Epthesicus serotinus 2 V

Anhand von Lautaufzeichnungen vermutetes Vorkommen

Fransenfledermaus Myotis natteri 2 3

Zweifarbfledermaus Verspertilio murinus i G
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Von zwei Arten, der Fransen- und der Zweifarbfledermaus ist nach den vorliegen-
den Lautaufzeichnungen und unter Berücksichtigung ihrer Verbreitung von einem
Vorkommen im Untersuchungsgebiet auszugehen. 

Im Untersuchungsgebiet finden sich vor allem in den Wäldern der Neckartal-Nord-
hänge zahlreiche Quartiermöglichkeiten in Altholzbeständen. Die Kontrolle von
Spalten und Höhlungen an einigen größeren Bäumen erbrachte bei den Untersu-
chungen mit dem Endoskop jedoch keinen direkten Nachweis von Fledermäusen.
Allerdings war es in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich, eine flächen-
deckende Quartiersuche zu betreiben. Aus früheren Jahren ist bekannt, dass die
höhlenreichen Altholzbestände des Schluchtwaldes östlich der B 32 von einigen
Baumfledermäusen als Quartier genutzt werden (vgl. Tab. 13). Am Neckartal-Süd-
hang bieten die Felsspalten am Rauschbart für Fledermäuse ganzjährig geeignete
Quartiere, eine Untersuchung ist aufgrund der schweren Zugänglichkeit und der
extremen Brüchigkeit der Felsbereiche jedoch nicht möglich. Aus früheren Jahren
ist bekannt, dass Fledermäuse im Frühherbst vor den Felsabbrüchen des Rausch-
bartes schwärmen, ein Verhalten das üblicherweise im Bereich großer Winterquar-
tiere erfolgt und als Erkundung für eine Überwinterung gedeutet wird.

Eine Kurzbeschreibung der nachgewiesenen Fledermausarten sowie der Artenge-
meinschaften in den verschiedenen Teilräumen 

- Neckartal-Südhänge (Rauschbart)

- Neckartal-Nordhänge (Mischwald nördlich sowie Schluchtwald östlich der B 32) 

- Neckaraue

kann dem Fachgutachten 2014 in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, S. 28ff ent-
nommen werden.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der 2014 durchgeführten Übersichtsbegehung werden die
2008 dargestellen Ergebnisse von Seiten der Gutachter als plausibel bewertet,
weitere vertiefende Untersuchungen waren im Rahmen der Plausibilitätsprüfung
daher nicht erforderlich.

Der Kleinabendsegler, das Mausohr, die Breitflügel- und Fransenfledermaus sind
nach BRAUN et al. (2003) in Baden-Württemberg stark gefährdet. Die Zwerg-, Was-
ser- und Bartfledermaus werden in der Roten Liste als  gefährdet eingestuft. Der
Abendsegler, die Rauhhaut- und die Zweifarbfledermaus haben in Baden-Würt-
temberg den Status gefährdeter wandernder Tierarten. Für die Mückenfledermaus
ist die Datenlage für eine Einstufung nicht ausreichend. Für die Art ist nach derzei-
tigem Kenntnisstand eine Gefährdung anzunehmen (Kategorie G).

In Deutschland sind die Zwerg- und die Wasserfledermaus derzeit in ihrem
Bestand nicht bedroht. Dahingegen gelten die Arten Abendsegler, Mausohr-, Fran-
sen- und Bartfledermaus als gefährdet. Die Breitflügelfledermaus wird als Art der
Vorwarnliste geführt. Für die Rauhhautfledermaus, den Kleinabendsegler und die
Zweifarbfledermaus wird von BOYE et al. (1998) eine Gefährdung angenommen,
während für die Mückenfledermaus keine ausreichenden Daten für eine Einstu-
fung vorliegen (Kategorie D).

Gefährdung
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Tab. 13 Übersicht über die in den 2008 untersuchten Teilgebieten 
nachgewiesenen Fledermausarten einschließlich früherer Ergebnisse 
der Bearbeiter aus der Datenbank der AGF

Zu geschützten Arten siehe auch Kap. 2.2.2.5.3.

Bewertung gemäß Bestandserfassungen 2003 und 2008

Die von der geplanten Neckartalbrücke betroffenen Hangbereiche beider Talseiten
werden nach den vorliegenden Ergebnissen als lokal bedeutsame Jagdlebens-
räume für Fledermäuse beurteilt (Wertstufe 6). Am Rauschbart und entlang der
Neckartal-Nordhänge sowie in der Neckaraue wurden zwischen fünf und elf Arten
nachgewiesen (vgl. Tab. 13), wobei die meisten Beobachtungen auf Zwergfleder-
mäuse entfielen. Daneben wurden in den Teilflächen weitere typische Siedlungsar-
ten wie Bart- und Breitflügelfledermäuse erfasst, die die ortsnahen Wälder als
Jagdgebiet nutzen. In den Probeflächen wurden mehrere Arten aufgezeichnet, die
sich sehr wahrscheinlich weder im Untersuchungsgebiet noch im Naturraum repro-
duzieren (Abendsegler, Kleinabendsegler, Zweifarbfledermaus, Rauhhautfleder-
maus). Einige der genannten Arten beziehen hier vermutlich sogenannte
Männchenquartiere und suchen in den Hangwäldern sowie in der Neckaraue nach
Nahrung. Von weiteren typischen Waldarten wie Mausohr und Fransenfledermaus
liegen von den Neckartal-Nordhängen Einzelbeobachtungen vor.

Insbesondere in den Buchenaltholzbeständen östlich der B 32 befinden sich zahl-
reiche Höhlenbäume, die potentiell von Fledermäusen als Quartier genutzt werden
können (z.B. für die Arten Abendsegler, Kleinabendsegler, Fransenfledermaus,
Wasserfledermaus). Aber auch in allen anderen Teilflächen sind potentiell geeig-
nete Quartiere vorhanden, wobei in der vorliegenden Kartierung keine aktuelle

Art

Teilfläche

Neckartal-
Südhang / 

Rauschbart
Neckaraue

Neckartal-Nordhang

Schluchtwald 
östlich B 32

Mischwald 
südl. B 32

Bartfledermaus Jagd- und 
Quartiergebiet Jagdgebiet - Jagdgebiet

Wasserfledermaus - Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet

Fransenfledermaus - - - Jagdgebiet

Mausohr - Jagdgebiet - Jagdgebiet

Abendsegler Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet

Kleinabendsegler Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet

Zwergfledermaus Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet

Mückenfledermaus - Jagdgebiet - Jagdgebiet

Rauhhautfledermaus Jagd- und 
Quartiergebiet Jagdgebiet - Jagdgebiet

Zweifarbfledermaus Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet Jagdgebiet

Breitflügelfledermaus Jagdgebiet Jagdgebiet - Jagdgebiet

Bewertung
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Nutzung nachgewiesen werden konnte. 

Obwohl einzelne Teilflächen von bis zu elf Arten als Jagdgebiet genutzt werden
und die Arten teilweise hohe landes- und bundesweite Gefährdungseinstufungen
aufweisen, werden die Teilflächen “nur” als lokal bedeutsame Gebiete beurteilt.
Dies wird einerseits dadurch begründet, dass die vertieft untersuchten Teilflächen
nach den vorliegenden Kenntnissen keine essentiell bedeutsamen, d.h. im Ver-
gleich zu benachbarten Flächen besonders nahrungsreichen Flächen darstellen.
Qualitativ vergleichbare Wälder sind im gesamten Neckartal bei Horb vorhanden.
Die nachgewiesenen landesweit stark gefährdeten Arten wurden außerdem nur
einzeln oder in geringer Anzahl beobachtet, was u.a. darauf zurückzuführen ist,
dass die Arten in der Regel sehr große Landschaftsausschnitte als Jagdgebiet nut-
zen und hierzu teilweise sehr große Strecken zurücklegen (z.B. Mausohr). Aus
vergleichbaren Gründen wird die Neckaraue im Bereich der geplanten Brücke als
lokal bedeutsames Jagdgebiet für Fledermäuse beurteilt.

Tab. 14 Bewertung von Teilflächen des Untersuchungsgebietes als Jagdgebiet 
für Fledermäuse (zur Abgrenzung der Flächen siehe Abb. 24)

Bewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung können die vorliegenden Ergeb-
nisse und somit auch die darauf aufbauenden Flächenbewertungen bestätigt wer-
den.

Fläche/Gewann wertbestimmende Kriterien Wertstufe

Rauschbart • Jagdgebiet von insgesamt sieben Fledermausarten.

• regelmäßig genutztes Jagdgebiet verschiedener 
Siedlungsarten (Zwergfledermaus, Bartfledermaus, 
Breitflügelfledermaus).

• Es liegen ältere Quartiernachweise vor.

6
lokal bedeutsam

Neckaraue • Jagdgebiet von insgesamt zehn Fledermausarten, 
wobei typische Siedlungsarten und die 
Wasserfledermaus überwiegen.

• Es liegen keine Quartiernachweise vor.

6
lokal bedeutsam

Mischwald 
nördlich B 32

• Jagdgebiet von insgesamt elf Fledermausarten.

• Bevorzugtes Jagdgebiet zahlreicher Siedlungsarten 
(Zwergfledermaus, Bartfledermaus, 
Breitflügelfledermaus).

• Es liegen keine Quartiernachweise vor.

6
lokal bedeutsam

Schluchtwald 
östlich B 32

• Jagdgebiet von fünf Fledermausarten, häufigste Art 
ist die Zwergfledermaus.

• Im Osten der Teilfläche und östlich angrenzend 
befinden sich in Buchenaltholzbeständen zahlreiche 
potentielle Baumquartiere (Höhlenbäume).

6
lokal bedeutsam
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2.2.2.5.2.3 Haselmaus

Ergebnisse der Relevanzprüfung 2008

Für das Messtischblatt 7518 Horb (TK 25) sind Vorkommen der Haselmaus aus der
landesweiten Kartierung der Säugetiere Baden-Württembergs bekannt (SCHLUND

2005). Deshalb erfolgte vor Ort zunächst eine Beurteilung der strukturellen Gege-
benheiten und Eignung im Untersuchungsgebiet. Zumindest im Hangbereich ober-
halb und unterhalb des Rauschbarts war eine Eignung des Lebensraumes für die
Haselmaus nicht grundsätzlich auszuschließen. In diesen Hangbereichen konnten
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung etwa 350 aufgenagte Haselnuss-Scha-
len gefunden und überprüft werden. Ein konkreter Hinweis auf ein Vorkommen der
Haselmaus ergab sich hierbei jedoch nicht, obwohl sich der Stichprobenumfang in
vergleichbaren Untersuchungen als ausreichend erwies.

Der gegenüberliegende Hangbereich unterhalb der B 32 bei Nordstetten ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als Lebensraum für die Haselmaus geeignet, da
sich auf der betroffenen Fläche kaum ältere Bäume befinden und auch wenig
Unterwuchs vorhanden ist. Haselsträucher, die einen Artnachweis ermöglicht hät-
ten, waren auf dieser Fläche ebenfalls nicht zu finden. Aufgrund der vorliegenden
Befunde konnte somit auf eine zeitaufwändige weiterführende Untersuchung ver-
zichtet werden.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen einer Übersichtsbegehung befinden sich im unmittelbaren
Eingriffsbereich sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite der geplanten
Brücke wie bereits 2008 keine für die Haselmaus geeigneten Lebensräume. Nach
gutachterlicher Beurteilung waren im Rahmen der Plausibilitätsprüfung daher
keine vertiefenden Untersuchungen erforderlich.

2.2.2.5.2.4 Schlingnatter und Zauneidechse

Erfassung der Lebensstätten 2008 und 2010

Von den beiden streng geschützten Reptilienarten Schlingnatter und Zaunei-
dechse liegen aus früheren Kartierungen verschiedene Nachweise von den Ne-
ckartal-Südhängen vor. Aus diesem Grund konnte insbesondere in Bezug auf die
Schlingnatter auf eine zeitaufwändige Arterfassung zugunsten einer Kartierung
potentiell geeigneter Lebensräume verzichtet werden. Dabei ist von Vorteil, dass
die Schlingnatter und die Zauneidechse vergleichbare Habitatansprüche zeigen
und somit gemeinsam betrachtet werden können.

Die Schlingnatter ist in allen Landesteilen Baden-Württembergs nachgewiesen,
wobei sie im südöstlichen Württemberg fast fehlt und in der Oberrheinebene deut-
lich seltener ist (vgl. LAUFER et al. 2007). Aus den Oberen Gäuen liegen zahlreiche
Nachweise der Art vor, nach BECK et al. (1998) besiedelt die Schlingnatter die
Schotterflächen der Bahngleise in den Gewannen Froschlache und Lauterbrunnen
östlich des Untersuchungsgebietes. Das nächste dem Bearbeiter bekannte Vor-
kommen befindet sich beim Alten Bahnhof Eutingen, wo die Schlingnatter im Rah-
men faunistischer Bestandserhebungen im Bereich der Bahngleise nachgewiesen
wurde (vgl. KRAMER 2002). Die Schlingnatter ist eine wärmeliebende Art, die
bevorzugt sonnenexponierte Lebensräume wie z.B. steinige und/oder felsige
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Hänge, Halbtrockenrasen, Wacholderheiden, Weinberglandschaften mit Brachen
und Trockenmauern aber auch Sekundärlebensräume wie z.B. Bahndämme besie-
delt. Voraussetzung für eine Ansiedlung ist eine enge Verzahnung offener, wärme-
begünstigter Teilflächen mit gebüschreichen Flächen, die als Versteckmöglich-
keiten dienen. Die Zauneidechse, die zu den bevorzugten Beutetieren der Schling-
natter gehört, besitzt vergleichbare Lebensraumansprüche wie die Schlingnatter.
Auch für diese Art ist das Vorkommen offener, besonnter Teilflächen im Wechsel
mit gehölzreichen Teilflächen für eine Besiedlung ausschlaggebend. Die Art ist wie
die Schlingnatter in Baden-Württemberg noch weit verbreitet.

Die 2010 abgegrenzten Lebensstätten von Zauneidechse und Schlingnatter im
Bereich der Neckartal-Südhänge sind in Abb. 25 dargestellt. Die größten zusam-
menhängenden Lebensräume beider Arten befinden sich im oberen Hangbereich
in Wacholderheiden, sich daran anschließenden mit Felsen, alten Mauern und
Trockengebüschen durchsetzten Hängen sowie dem Gleiskörper der Bahnstrecke
Horb-Stuttgart. Die Böschungen zwischen der Bahnlinie und der L 370 sind dabei
zu den Lebensräumen beider Arten zu rechnen. 

Abb. 25 Abgrenzung der Lebensstätten von Schlingnatter und Zauneidechse 
auf der Basis von Einzelbeobachtungen und der Lebensraumansprüche 
der Arten

Unterhalb der geplanten Brücke befinden sich überwiegend Nadelwälder, die nicht
zu den Lebensstätten von Schlingnatter und Zauneidechse gerechnet werden. Die
Bahngleise hingegen sind für beide Arten als Lebensraum geeignet und stellen
eine Verbindung zwischen den ausgedehnten Trockenhängen östlich und kleinflä-
chigen, teilweise durch Pflegemaßnahmen geöffneten Hängen unterhalb der B 14
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her. Die Hänge nördlich der B 14 stellen ebenfalls geeignete Lebensräume für die
beiden Reptilienarten dar, wobei aus diesen Teilflächen bislang keine Artnach-
weise vorliegen. 

Der Steilhang unterhalb der Rauschbartgaststätte kann aufgrund seiner strukturel-
len Ausstattung ebenfalls zum Lebensraum von Zauneidechse und/oder Schling-
natter gerechnet werden. Schließlich wurden die Bahngleise südlich des Neckars
(Bahnstrecke Horb-Tübingen) als Lebensstätten abgegrenzt. Aus diesem Bereich
liegt aus der vorliegenden Kartierung ein Nachweis der Zauneidechse vor.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Im Rahmen der 2014 durchgeführten Plausibilitätsprüfung wurden die in Abb. 26
dargestellten Lebensstätten, die im direkten Eingriffsbereich der geplanten Ne-
ckarbrücke liegen (Flächen beidseits der B 14 auf der Nordseite der Brücke), im
Rahmen von fünf Begehungen kontrolliert. Die Kartierungen erfolgten teilweise
während der Sperrung und Sanierung der B 14 (Horber Steige), so dass es mög-
lich war, die teilweise straßennahen potentiell geeigneten Lebensräume entlang
der B 14 problemlos auf Vorkommen beider Arten zu kontrollieren. Weitere Kon-
trollen erfolgten von der Talseite her im Bereich geplanter Brückenpfeiler.

Abb. 26 Untersuchungsfläche zur Erfassung von Reptilien 2014

Bei den insgesamt fünf Begehungen zwischen Ende April und Anfang August
konnten weder Tiere der Zauneidechse noch Exemplare der Schlingnatter nachge-
wiesen werden. Als einzige Reptilienart wurde im Tal nahe des Hundeheims ein
Tier der Waldeidechse notiert, von der Blindschleiche liegen aus dem Eingriffsbe-
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reich ebenfalls keine Nachweise vor.

Die Schlingnatter ist im Vergleich zur Zauneidechse schwer nachweisbar. Bei den
Begehungen wurden insbesondere geeignete Sonnplätze sowie Versteckmöglich-
keiten beispielsweise entlang der allerdings meist verfugten Mauern kontrolliert,
ohne dass Nachweise der Art gelangen. Im Unterschied zur Schlingnatter ist die
Zauneidechse in besiedelten Lebensräumen meist auffällig und im Rahmen von
fünf Begehungen in der Regel sehr gut nachweisbar. Es wäre somit im Rahmen
der Begehungen zu erwarten gewesen, dass selbst ein kleines Vorkommen der Art
entdeckt worden wäre.

Die Gründe für die fehlenden Nachweise sind zum einen auf die weit fortgeschrit-
tene Gehölzsukzession der Hänge ober- und unterhalb der B 32 zurückzuführen.
Die vom Eingriff betroffenen offenen und besonnten Böschungen im Bereich der
B 32 sind nur sehr schmal ausgeprägt und somit nur bedingt als dauerhaft besie-
delbarer Lebensraum für Zauneidechse und Schlingnatter geeignet. Hinzu kommt,
dass geeignete offene Bereiche durch Gehölze des Unterhangs verschattet sind.
Zum anderen besitzen die vom Eingriff betroffenen potentiellen Lebensstätten
aktuell keinen Kontakt zu den großen und zusammenhängenden Lebensräumen
südöstlich vom Rauschbart. Die Erstpflegeflächen unterhalb der Kehre der Horber
Steige sind noch vergleichsweise jung und vermutlich daher (noch) nicht von den
genannten Reptilienarten besiedelt. Bei der Schlingnatter, die sich überwiegend
von anderen Reptilienarten ernährt (Eidechsen, Blindschleichen), dürfte sich auch
das fehlende Nahrungsangebot negativ auf eine Besiedlung auswirken.

Zu geschützten Arten siehe auch Kap. 2.2.2.5.3.

2.2.2.5.2.5 Wildbienen

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2003

Auf den 2003 untersuchten vier Probeflächen im engeren Brückenkorridor (vgl.
Abb. 27) wurden insgesamt 42 Arten nachgewiesen, die im Fachgutachten 2014 in
Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, Tabelle S. 77ff) aufgeführt sind. 

Die Probeflächen 2 und 3 weisen eine ausgesprochen artenarme Wildbienenfauna
mit Vorkommen nur einzelner Arten auf, während auf den Probeflächen 1 und 4
immerhin 18 bzw. 21 Arten festgestellt wurden. Auf der Vergleichsfläche 1 im
Gewann Lauterbrunnen wurden die mit Abstand meisten Arten, nämlich 42 nach-
gewiesen, wobei hier nur ein kleiner Ausschnitt vorhandener Lebensräume unter-
sucht wurde. Insgesamt wurden in den letzten etwa zehn Jahren für die Horber
Neckartal-Südhänge 108 Wildbienenarten nachgewiesen, deren Lebensräume
aber vornehmlich im Gewann Lauterbrunnen und somit außerhalb des geplanten
Brückenkorridors liegen (vgl. KRAMER et al. 1993, WESTRICH unveröff.). 

Bestandsübersicht
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Abb. 27 Lage der Probe- und Vergleichsflächen der Wildbienen-, Tagfalter- und 
Heuschreckenkartierung 

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Durch die nach 2010 durchgeführten Erstpflegemaßnahmen mit der Beseitigung
von Gehölzen und der Wiederherstellung von Halbtrocken-. und Trockenrasen in
einem Steilhang westlich vom Hundeheim wurden die Lebensräume innerhalb der
Probefläche 2 (vgl. Abb. 27) für die Gruppe der Wildbienen aufgewertet. Mögliche
Veränderungen in der Besiedlung der Flächen in Bezug auf das Artenspektrum
bzw. die Häufigkeit einzelner Arten - in der Probefläche 2 wurden 2003 nur ein-
zelne wertgebende Arten nachgewiesen - sind für die Bewertung und Planung
allerdings nicht von Bedeutung. Auf eine Vertiefung der 2003 durchgeführten Kar-
tierungen konnte daher verzichtet werden.

Im engeren Untersuchungskorridor wurden fünf Arten der Roten Liste der Bienen
Baden-Württembergs (WESTRICH et al. 2000) nachgewiesen (vgl. Tab. 15). Zwei
Arten gehören zur Gefährdungskategorie 2 („stark gefährdet“), drei Arten zur Kate-
gorie 3 („gefährdet“). Bei allen handelt es sich um besonders wärmeliebende
Arten, deren Siedlungsschwerpunkte in südexponierten, naturnahen Lebensräu-
men des Hügel- und Berglandes liegen. 

Gefährdung
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Tab. 15 Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Bienen der Roten Liste 
Baden-Württembergs (WESTRICH et al. 2000)

Fünf der nachgewiesenen Bienenarten wurden aufgrund ihrer Seltenheit, Gefähr-
dung oder regionaler Vorkommensschwerpunkte in das Zielartenkonzept Baden-
Württemberg (ZAK) aufgenommen, in dem räumlich differenzierte Schutzprioritäten
für den Arten- und Biotopschutz Baden-Württembergs erarbeitet wurden (vgl. RECK

et. al. 1996). Eine der Hauptaufgaben dieses Konzeptes ist es, räumlich präzisierte
Vorgaben bzw. Leitlinien zur Erhaltung und Wiederherstellung langfristig überle-
bensfähiger Tier- und Pflanzenbestände heimischer Arten in einer den naturräumli-
chen Standort- und Lebensbedingungen entsprechenden Verbreitung zu entwickeln.

Die Rote Schneckenhausbiene (Osmia andrenoides) und die Französische Mauer-
biene (Osmia ravouxi) wurden aufgrund ihrer Seltenheit, engen Lebensraumbin-
dung und Gefährdung im Zielartenkonzept zu den Landesarten (Gruppe B)
gestellt, das sind Arten mit herausragender Bedeutung auf Landesebene. Natur-
raumarten (Arten mit besonderer regionaler Bedeutung) sind die Weißfleckige
Wollbiene (Anthidium punctatum), die Schmale Schneckenhausbiene (Osmia rufo-
hirta) und die Bedornte Schneckenhausbiene (Osmia spinulosa). 

Die Kalkmager-, Trocken- und Pionierrasen am Rauschbart (Probefläche 1) zeich-
nen sich durch eine vergleichsweise artenreiche Wildbienenfauna mit dem einzigen
Vorkommen der stark gefährdeten Französischen Mauerbiene (Osmia ravouxi) im
gesamten Oberen Neckartal aus. Außerdem finden sich hier vier in leeren Schnek-
kenhäusern nistende Arten, deren Hauptvorkommen allerdings in den ausgedehn-
ten Trockenlebensräumen im Gewann Lauterbrunnnen liegen (Vergleichsfläche 1).
Am Rauschbart kommen nämlich alle vier Schneckenarten vor, die von heimischen
Osmia-Arten als  Nistmöglichkeiten bevorzugt werden. Unter ihnen sind besonders
die gefährdete Schmale Schneckenhausbiene (Osmia rufohirta) und die gefährdete
Bedornte Schneckenhausbiene (Osmia spinulosa) erwähnenswert, die beide zu
den Naturraumarten im Zielartenkonzept gehören. Die Erhaltung der Kalk-Magerra-
sen am Rauschbart ist aber in erster Linie aufgrund der engen Lebensraumbindung
der Französischen Mauerbiene (Osmia ravouxi) unabdingbar. 

In den Sukzessionsflächen mit nur wenigen Mager- und Trockenrasenfragmenten
westlich des Hundeheims (Probefläche 2) wurden lediglich zwei Wildbienenarten
nachgewiesen, die hier nicht bodenständig sind. Die ausgesprochen artenarme
Probefläche kommt zwar als Teillebensraum für einige wenige anspruchsvolle Bie-

Bienenart Gefährdungsstatus

Rote Schneckenhausbiene Osmia andrenoides Stark gefährdet (2)

Französische Mauerbiene Osmia ravouxi Stark gefährdet (2)

Weißfleckige Wollbiene Anthidium punctatum Gefährdet (3)

Schlanke Schneckenhausbiene Osmia rufohirta Gefährdet (3)

Behornte Schneckenhausbiene Osmia spinulosa Gefährdet (3)

Bunthummel Bombus sylvarum Vorwarnliste (V)

Veränderliche Hummel Bombus humilis Vorwarnliste (V)

Große Harzbiene Anthidium byssinum
(Trachusa byssina)

Vorwarnliste (V)
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nenarten (z.B. Osmia andrenoides) durchaus in Frage, sie liegt aber aufgrund des
östlich angrenzenden, als Barriere fungierenden Waldes zu isoliert von den ande-
ren Teillebensräumen (Probefläche 3, Vergleichsfläche 1). Derzeit hat die Probe-
fläche 2 somit keine Bedeutung für die Erhaltung der wertgebenden Arten des
Untersuchungsraums. 

Dagegen sind die ebenfalls isoliert gelegenen Mager-, Trocken- und Pionierrasen
östlich des Hundeheims zumindest Teillebensraum der stark gefährdeten Osmia
andrenoides, die hier mehrfach an Gamander-Ehrenpreis (Teucrium chamaedrys)
beim Pollensammeln beobachtet werden konnte. Diese Fläche besitzt als Teil des
Gesamtlebensraumes dieser charakteristischen Bienenart eine sehr hohe Wertigkeit
und ist daher unbedingt zu erhalten. Außerdem konnte hier neben einigen anderen
Begleitarten die Weißfleckige Wollbiene (Anthidium punctatum) festgestellt werden,
die gefährdet ist und im Zielartenkonzept zu den Naturraumarten gehört.

In der südexponierten Bahnböschung (Probefläche 4) wurden zwar die meisten Arten
(21) nachgewiesen, jedoch handelt es sich hierbei überwiegend um weit verbreitete,
mehr oder weniger häufige Arten. Rote-Liste-Arten wurden hier nicht festgestellt.

Bewertung gemäß Bestandserfassungen 2003

Die ausgedehnten Trockenhänge im Osten der Neckartal-Südhänge stellen die mit
Abstand artenreichsten und somit auch wertvollsten Lebensräume für Wildbienen
dar. Aus zahlreichen Untersuchungen sind für diese Teilfläche mehr als hundert
Arten, darunter stark gefährdete und gefährdete Arten sowie Arten mit hoher Schutz-
priorität auf regionaler und auf Landesebene belegt. Die Teilflächen weisen damit
eine überregionale bis landesweite Bedeutung für den Wildbienenschutz auf (Wert-
stufe 8, vgl. Karte 9b). 

Eine ebenfalls überregionale Bedeutung kommt den Magerrasen südlich des
Rauschbarts zu (Probefläche 1, vgl. Abb. 27), wo sich das vermutlich einzige Vor-
kommen der stark gefährdeten Französischen Mauerbiene (Osmia ravouxi) im
gesamten Oberen Neckartal befindet. Die Art ist Bestandteil einer - bezogen auf
die geringe Flächengröße - artenreichen Wildbienenfauna mit weiteren Vorkom-
men hoch spezialisierter und gefährdeter Arten.

Die Probefläche 3 ist als Teillebensraum der stark gefährdeten Osmia andrenoides
funktional den östlich benachbarten, großflächig offenen Trockenhängen zuzu-
rechnen und besitzt somit ebenfalls eine überregionale Bedeutung. Dagegen wur-
den in den Böschungen nördlich der L 370 (Probefläche 4) ausschließlich weit
verbreitete und nicht gefährdete Arten erfasst, die aber zumindest eine lokale
Bedeutung für Wildbienen begründen (Wertstufe 6).

Bewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung können die vorliegenden Ergeb-
nisse und somit auch die darauf aufbauenden Flächenbewertungen bestätigt wer-
den.

Bewertung



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

96 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

2.2.2.5.2.6 Tagfalter und Widderchen

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2003

Im Bereich der in Abb. 27 abgegrenzten Probeflächen wurden insgesamt 51 Tag-
falter- und 5 Widderchenarten nachgewiesen, die im Fachgutachten 2014 in
Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C Tabelle S. 82ff, aufgeführt sind. Aus älteren
Untersuchungen liegen Meldungen von insgesamt 64 Tagfalterarten für die Nek-
kar-Südhänge bei Horb vor, die allerdings ein deutlich größeres Bearbeitungsge-
biet umfassen. Drei Arten wurden ausschließlich in den 1980er-Jahren beobachtet
(Komma-Dickkopffalter, Hesperia comma; Kleiner Esparsetten-Bläuling, Polyom-
matus thersites; Kleiner Feuerfalter, Lycaena phlaeas, vgl. ZACHAY 1985), fünf wei-
tere konnten bislang nur von TREIBER (1991) bzw. BECK et al. (1998) im Gebiet
festgestellt werden (Roter Scheckenfalter - Melitaea didyma; Ehrenpreis-Schek-
kenfalter - Melitaea aurelia; Weißbindiger Mohrenfalter - Erebia ligea; Sonnenrös-
chen-Grünwidderchen - Adscita geryon; Bibernell-Widderchen - Zygaena minos). 

Tagfalterarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie kommen im Gebiet erwar-
tungsgemäß nicht vor. 21 der aktuell nachgewiesenen Arten gehören jedoch zur
charakteristischen Artengemeinschaft der Kalk-Trockenrasen bzw. Kalk-Pio-
nierrasen. Das Gesamtgebiet ist somit durch eine überdurchschnittlich artenrei-
che Kalkmagerrasenzönose gekennzeichnet, die fast 90% der im Naturraum
Obere Gäue aktuell nachgewiesenen Magerrasenarten der Tagfalter und Widder-
chen beinhaltet. 

Tab. 16 verdeutlicht, dass die innerhalb des potenziellen Brückenkorridors liegen-
den Probeflächen P2 bis P4 mit einer bis maximal sechs charakteristischen Arten
insgesamt eine geringere Bedeutung als Tagfalterlebensraum aufweisen. Dagegen
wurden in den umliegenden Vergleichsflächen bis zu 15 charakteristische Arten
der Trockenlebensräume registriert. Mit Ausnahme des gefährdeten Schlüsselblu-
men-Würfelfalters (Hamearis lucina), der auf Probefläche 1 allerdings nicht boden-
ständig ist (s. u.), wurde keine charakteristische Art ausschließlich im
Brückenkorridor nachgewiesen. Ebensowenig ergeben sich hinsichtlich der relati-
ven Individuendichten einzelner Arten Anhaltspunkte für eine besondere oder her-
ausgehobene Funktion der im Brückenkorridor gelegenen Probeflächen P1 bis P3.
Nachfolgend werden Habitatansprüche und Bestandssituation der charakteristi-
schen Arten im Brückenkorridor (Probeflächen P2 - P4) ausführlicher vorgestellt.
Eine Beschreibung der Habitatansprüche und Bestandssituation der charakteristi-
schen Arten im Brückenkorridor (Probeflächen P2 - P4) wird im Fachgutachten in
Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, S. 46ff ausführlich vorgestellt. 

Bestandsübersicht
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Tab. 16 Vorkommen charakteristischer Tagfalter- und Widderchenarten auf 
verschiedenen Untersuchungsflächen im Bereich der Neckartal-
Südhänge (Lage der Probeflächen Abb. 27)

Erläuterungen: 

Dichteangaben (Imagines):
E Einzelfund auf der Gesamtfläche
I 1-4Individuen/100 m2 

 an den Hauptfundstellen

II 5-10Individuen/100 m2 
 an den Hauptfundstellen

III  >10Individuen/100 m2 
 an den Hauptfundstellen

0 Eifund/Eiablagebeobachtung
** Raupenfund

Art
Probefläche (P) / Vergleichsfläche (V)

P 1 P 2 P 3 P 4 V 1 V 2 V 3 V 4

Thymian-Widderchen - - - - I - - I

Beilfleck-Widderchen E E - - I II - I

Hufeisenklee-Widderchen I** - - - I - - -

Roter Würfel-Dickkopffalter I - - - E 0 - E

Leguminosen-Dickkopffalter E - 0 - - - 0 **

Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter - - - - E - - E

Hufeisenklee-Gelbling - E* - - I E - I*

Kreuzdorn-Zipfelfalter 0 - - - I* - - E*

Kleiner Schlehen-Zipfelfalter - ** - - I E - -

Grüner-Zipfelfalter I* - - - - E - I*

Zwerg-Bläuling - - - - - - - 0

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling - - - - - - - 0

Silbergrüner Bläuling E ** I* - II - I** I

Himmelblauer Bläuling II II** II** - II I II** II*

Schlüsselblumen-Würfelfalter - - - (E) - - - -

Magerrasen-Perlmutterfalter - - I - I I I -

Wegerich-Scheckenfalter - - - - E - - -

Östlicher Scheckenfalter - - - - - I - -

Mauerfuchs - - E* - I - - I

Weißbindiges Wiesenvögelchen - - E - I - - I

Rotbraunes Wiesenvögelchen - - - - E I - -

Artenzahlen (gesamt 21) 8 5 6 (1) 15 9 4 13
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Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Durch die vor wenigen Jahren durchgeführten Erstpflegemaßnahmen mit der
Beseitigung von Gehölzen und der Wiederherstellung von Halbtrocken- und Tro-
ckenrasen in einem Steilhang westlich vom Hundeheim wurden die Lebensräume
innerhalb der Probefläche 2 (vgl. Abb. 27) für die Gruppe der Tagfalter aufgewer-
tet. Mögliche Veränderungen in der Besiedlung der Flächen in Bezug auf das
Artenspektrum bzw. die Häufigkeit einzelner Arten - in der Fläche wurden 2003 nur
einzelne charakteristische Tagfalterarten nachgewiesen - sind für die Bewertung
und Planung allerdings nicht von Bedeutung. Auf eine Vertiefung der 2003 durch-
geführten Kartierungen konnte daher verzichtet werden.

Nach der Roten Liste Baden-Württembergs (EBERT et al. 2005) gilt eine der aktuell
nachgewiesenen Arten als stark gefährdet (Wegerich-Scheckenfalter, Melitaea
cinxia). Acht weitere Arten finden sich in Kategorie 3 (gefährdet) während 17 in
Kategorie V (Arten der Vorwarnliste) geführt werden (vgl. Tab. 17). Auf Bundes-
ebene sind zwei der nachgewiesenen Arten als stark gefährdet eingestuft (Wege-
rich-Scheckenfalter, Melitaea cinxia; Kleiner Schlehen-Zipfelfalter, Satyrium
acaciae). Zwölf weitere gelten als gefährdet und 13 als Arten der Vorwarnliste
(PRETSCHER 1998). 

Tab. 17 Liste der nachgewiesenen im Bestand gefährdeten und rückläufigen 
Tagfalterarten

Gefährdung

Art
Rote Liste

BW D

Thymian-Widderchen Zygaena purpuralis 3 3

Beilfleck-Widderchen Zygaena loti V 3

Kleines Fünffleck-Widderchen Zygaena viciae V V

Hufeisenklee-Widderchen Zygaena transalpina 3 3

Roter Würfel-Dickkopffalter Spialia sertorius V V

Kleiner Würfel-Dickkopffalter Pyrgus malvae V V

Leguminosen-Dickkopffalter Erynnis tages V V

Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter Thymelicus acteon V 3

Schwalbenschwanz Papilio machaon ssp. gorganus - V

Hufeisenklee-Gelbling Colias alfacariensis - V

Ulmen-Zipfelfalter Satyrium w-album V 3

Kreuzdorn-Zipfelfalter Satyrium spini 3 3

Pflaumen-Zipfelfalter Satyrium pruni - V

Kleiner Schlehen-Zipfelfalter Satyrium acaciae ssp. nostras 3 2

Grüner-Zipfelfalter Callophris rubi V V

Zwerg-Bläuling Cupido minimus V V
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Erläuterungen: 

Rote Listen
D Gefährdungsstatus in der Bundesrepublik Deutschland (PRETSCHER 1998)
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (EBERT et al 2005.)
Gefährdungskategorie:
2 stark gefährdet
3 gefährdet
V Vorwarnliste
- nicht gefährdet

Zu geschützten Arten siehe auch Kap. 2.2.2.5.3.

Bewertung gemäß Bestandserfassungen 2003

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Wildbienenkartierung stellen die
Trockenhänge im Osten der Neckartal-Südhänge die mit Abstand artenreichsten
und wertvollsten Lebensräume für Tagfalter dar. Nach einer im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführten Auswertung wurden in diesem Bereich
etwa 90% der aus dem Naturraum Obere Gäue bekannten Arten der Trockenle-
bensräume nachgewiesen. Die Teilfläche ist aus Sicht des Tagfalterschutzes somit
ebenfalls von überregionaler Bedeutung (Wertstufe 8). 

An den untersuchten Probestellen im Bereich des Brückenkorridors (P 1 - P 4)
wurden insgesamt zwischen 13 und 22 Tagfalterarten beobachtet, wobei an den
Probeflächen P 2 bis P 4 charakteristische Halbtrocken- und Trockenrasenarten
entweder nur vereinzelt auftraten oder fehlten. Die höchste Artenzahl wurde unter-
halb der Rauschbart-Gaststätte ermittelt (P 1, 22 Arten), wobei Nachweise von
vier gefährdeten und neun im Bestand rückläufigen Arten eine regionale Bedeu-

Art
Rote Liste

BW D

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling Polyommatus agestis - V

Rotklee-Bläuling Polyommatus semiargus V V

Silbergrüner Bläuling Polyommatus coridon V -

Himmelblauer Bläuling Polyommatus bellargus 3 3

Schlüsselblumen-Würfelfalter Haemaris lucina 3 3

Silbriger Perlmutterfalter Issoria lathonia V -

Mädesüß-Perlmutterfalter Brenthis ino V V

Magerrasen-Perlmutterfalter Boloria dia V 3

Wegerich-Scheckenfalter Meliaea cinxia 2 2

Östlicher Scheckenfalter Melitaea britomartis 3 3

Kleiner Eisvogel Limenitis camila V 3

Mauerfuchs Lasiommata megera V -

Weißbindiges Wiesenvögelchen Coenonympha arcania V V

Rotbraunes Wiesenvögelchen Coenonympha glycerion 3 3

Bewertung
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tung der Probeflächen begründen (Wertstufe 7). Die Probeflächen P 2 - P 4 wer-
den mit Nachweisen von 13 bis 20 Arten als lokal bedeutsame Tagfalterlebens-
räume bewertet (Wertstufe 6), da hier aufgrund der fortgeschrittenen Gehölzsuk-
zession besonders wertgebende Arten weitgehend fehlen.

Aus dem südexponierten Hang unterhalb von Horb-Hohenberg (Vergleichsflächen
V 3, V 4, vgl. Abb. 27) liegen Nachweise von insgesamt 40 Tagfalterarten vor,
unter denen sich zahlreiche gefährdete oder im Bestand rückläufige Arten befin-
den. Die nicht bewaldeten Teilflächen des Hangs oberhalb der B 14 werden auf
dieser Grundlage als regional bedeutsamer Tagfalterlebensraum bewertet (Wert-
stufe 7). 

Bewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung können die vorliegenden Ergeb-
nisse und somit auch die darauf aufbauenden Flächenbewertungen bestätigt wer-
den.

2.2.2.5.2.7 Heuschrecken

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2003

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 2003 wurden drei Probeflächen
(P 1- 3, vgl. Abb. 27) sowie eine Vergleichsfläche im östlich an das Planungsgebiet
angrenzenden Gewann Lauterbrunnen auf Heuschreckenvorkommen untersucht.
Dabei wurden insgesamt 14 Arten nachgewiesen, die in Tab. 18 aufgeführt sind.
Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die Vergleichsfläche im Gewann Lauter-
brunnen (V 1) nur stichprobenartig untersucht wurde und die Artenliste im Ver-
gleich zu früheren Untersuchungen (vgl. KRAMER et al. 1993, BECK et al. 1998)
daher nicht vollständig ist. Für die Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung ist
dies allerdings nicht von Belang. Als fehlende Arten sind z.B. Kurzflügelige Beiß-
schrecke sowie Kleine und Große Goldschrecke zu nennen, die in den stärker ver-
saumten Teilflächen im Gewann Froschlache vorkommen.

Tab. 18 Liste der auf den Probe- und der Referenzfläche (Gewann 
Lauterbrunnen) nachgewiesenen Heuschrecken

Bestandsübersicht

Name Wiss. Name
Probe / Referenzfläche Rote Liste

P 1 P 2 P 3 R 1 BW D

Gemeine Sichelschrecke Phaneroptera falcata �z - - �z - -

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima �z - - �z - -

Westliche Beißschrecke Platycleis albopunctata �z - � z � z3 3

Gewöhnliche Strauchschrecke Pholidoptera griseoaptera � z � z � z � z- -

Feldgrille Gryllus campestris �z - �z - V 3

Waldgrille Nemobius sylvestris � z � z � z � z- -
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Erläuterungen: 

Rote Listen:
BW Baden-Württemberg: DETZEL & WANCURA (1998); 
D Deutschland: INGRISCH & KÖHLER (1998); 
Gefährdungskategorien:
1 vom Aussterben bedroht 3 gefährdet V Art der Vorwarnliste.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Durch die nach 2010 durchgeführten Erstpflegemaßnahme mit der Beseitigung
von Gehölzen und der Wiederherstellung von Halbtrokken-. und Trockenrasen in
einem Steilhang westlich vom Hundeheim wurden die Lebensräume innerhalb der
Probefläche 2 (vgl. Abb. 27) für die Gruppe der Heuschrecken aufgewertet. In die-
ser Fläche wurden 2003 lediglich drei Arten erfasst und es ist davon auszugehen,
dass die nunmehr deutlich offenere Fläche sukzessive von weiteren Arten besie-
delt wird. Die prognostizierbaren Veränderungen in der Besiedlung der Probeflä-
che 2 sind für die Bewertung und Planung allerdings nicht von Bedeutung. Auf
eine Vertiefung der 2003 durchgeführten Kartierungen konnte daher verzichtet
werden.

Fünf der nachgewiesenen Arten stehen in Baden-Württemberg auf der Roten Liste
einschließlich der Vorwarnliste. Die Italienische Schönschrecke ist landesweit vom
Aussterben bedroht, Westliche Beißschrecke, Heidegrashüpfer und Verkannter
Grashüpfer sind gefährdet. Als einzige Art der Vorwarnliste wurde die Feldgrille
nachgewiesen. Bundesweit ist die Italienische Schönschrecke vom Aussterben
bedroht, Westliche Beißschrecke und Feldgrille sind gefährdet. 

Die Trockenrasen im Gewann Rauschbart (Probefläche 1) stellen mit neun Arten
die artenreichste Probefläche innerhalb des engeren Untersuchungskorridors dar.
Als einzige landesweit gefährdete Art wurde dort die Westliche Beißschrecke
nachgewiesen, die hier mit einer individuenreichen Population die Trockenlebens-
räume unterhalb der Gaststätte besiedelt. Die Art ist im Bereich der Neckartal-
Südhänge weit verbreitet und in allen größeren (noch) offenen Lebensräumen

Name Wiss. Name
Probe / Referenzfläche Rote Liste

P 1 P 2 P 3 R 1 BW D

Langfühler-Dornschrecke Tetrix tenuicornis - - - �z - -

Italienische Schönschrecke Calliptamus italicus - - - �z 1 1

Heidegrashüpfer Stenobothrus lineatus - - - �z 3 -

Rote Keulenschrecke Gomphocerippus rufus � z � z � z � z- -

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus �z - � z � z- -

Brauner Grashüpfer Chorthippus brunneus �z - � z � z- -

Verkannter Grashüpfer Chorthippus mollis - - � z � z3 -

Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus - - - �z - -

Artenzahl 9 3 8 13 - -

Gefährdung
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anzutreffen. Bundesweit gefährdet ist die Feldgrille, die am Rauschbart ihr einzi-
ges Vorkommen im engeren Planungsraum besitzt. Weitere Lebensräume dieser
charakteristischen Art trockener bis mäßig feuchter Grünlandstandorte befinden
sich beispielsweise in Magerwiesen im Gewann Froschlache. Neben einigen typi-
schen Arten trockener und lückig bewachsener Lebensräume (Nachtigall-Gras-
hüpfer, Brauner Grashüpfer) leben am Rauschbart mehrere Arten gebüschreicher
Trockenstandorte und trockenwarmer Waldsäume (z.B. Gemeine Sichelschrecke,
Waldgrille, Rote Keulenschrecke).

Auf der Probefläche 2 im Gewann Galgenfeld westlich des Hundeheims wurden
lediglich vier Heuschreckenarten nachgewiesen. Sowohl von der gefährdeten
Westlichen Beißschrecke als auch von der Roten Keulenschrecke wurden dabei
nur einzelne Tiere gefunden. Ursache für die “Heuschreckenarmut” dieser Teilflä-
che ist in der weit fortgeschrittenen Gehölzsukzession zu suchen, die zum weitge-
henden Lebensraumverlust trockenheits- und wärmeliebender Offenlandarten
geführt hat. In den überwiegend von Sukzessionsgehölzen geprägten Flächen tre-
ten noch, ebenfalls nur in geringer Dichte, die weit verbreiteten Arten Grünes Heu-
pferd und Waldgrille auf. 

Deutlich artenreicher zeigt sich demgegenüber der offene Steilhang mit Mager-,
Trocken- und Pionierrasen an der Bahn unmittelbar östlich des Hundeheims (Pro-
befläche 3). Hier wurden insgesamt acht Arten nachgewiesen, wobei die beiden
gefährdeten Heuschrekken Westliche Beißschrecke und Verkannter Grashüpfer in
mittlerer Bestandsdichte angetroffen wurden. Für den Verkannten Grashüpfer stellt
diese Fläche derzeit den einzigen Lebensraum im Bereich eines möglichen Brü-
ckenkorridors dar, die individuenreichen Hauptvorkommen dieser Art befinden sich
allerdings weiter östlich im Gewann Lauterbrunnen außerhalb des Untersuchungs-
raums, wo die Art zusammen mit der Italienischen Schönschrecke Schutthalden
und Trockenrasen besiedelt. Die Rotflügelige Ödlandschrecke, die noch 1992 auf
dem Steilhang oberhalb der Bahn nachgewiesen wurde (KRAMER et al. 1993), ist in
den südexponierten Steillagen mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
storben. Das bereits 1992 individuenarme Vorkommen mit maximal 25 Tieren/pro
Begehung (KRAMER et al. 1993) konnte weder im Rahmen der Untersuchungen
zum Pflege- und Entwicklungsplan (BECK et al. 1998) noch bei der vorliegenden
Untersuchung bestätigt werden. Die Gründe für das Verschwinden von Oedipoda
germanica sind nicht genau bekannt. Sie dürften jedoch mit der isolierten Lage
und der zumindest langsam fortschreitenden Verbuschung des ohnehin sehr klei-
nen, zuletzt besiedelten Lebensraumes zusammenhängen. 

In Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen befinden sich die Hauptlebens-
räume wärme- und trockenheitsliebender Heuschrekken in der Vergleichsfläche V
1 im Gewann Lauterbrunnen und Froschlache (vgl. KRAMER et al. 1993, BECK et al.
1998). Bemerkenswert ist das individuenreiche Vorkommen der landes- und bun-
desweit vom Aussterben bedrohten Italienischen Schönschrecke, die hier ein iso-
liert gelegenes Vorkommen aufweist. Die nächsten bekannten Fundorte dieser
extrem wärmeliebenden Art befinden sich im Hegau, weitere Funde sind aus
Baden-Württemberg beispielsweise aus den Trockengebieten im Taubertal und
vom südlichen und nördlichen Oberrhein bekannt (vgl. DETZEL 1998). Calliptamus
italicus besiedelt im Gewann Lauterbrunnen lückig bewachsene Trokkenrasenge-
sellschaften und Schutthalden, wobei sie weitgehend vegetationsfreie Flächen
meidet. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass die Art nicht den offenen
Steilhang östlich des Hundeheims besiedelt, der weitgehend vegetationsarm ist
und sich auch bezüglich des Substrates von den aktuell besiedelten Teilflächen
unterscheidet (tonig-mergelige Abwitterungshalde mit eingestreuten Felsen). Als
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weitere typische Arten von Trocken- und Halbtrokkenrasen wurden in der Refe-
renzfläche Westliche Beißschrecke, Heidegrashüpfer und Verkannter Grashüpfer
beobachtet, die hier jeweils ihre Hauptlebensräume besitzen. Insbesondere das
Vorkommen des Heidegrashüpfers ist auf einen relativ engen Raum im Gewann
Lauterbrunnen/Froschlache begrenzt. 

Innerhalb des von einer möglichen Brückenquerung betroffenen Korridors wurden
zwei charakteristische Heuschrecken nachgewiesen. Es handelt sich um die
gefährdete Westliche Beißschrecke, die am Rauschbart sowie im Steilhang östlich
des Hundeheimes auftritt, sowie um den ebenfalls gefährdeten Verkannten Gras-
hüpfer, der im engeren Planungsraum nur auf dem zuletzt genannten Steilhang zu
finden war.

Detaillierte Erläuterungen zur Westlichen Beißschrecke und zum Verkannten
Grashüpfer können dem Fachgutachten in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C, S.
54f entnommen werden.

Zu geschützten Arten siehe auch Kap. 2.2.2.5.3.

Bewertung gemäß Bestandserfassungen 2003

Auch für die Gruppe der Heuschrecken stellen die Trockenhänge östlich des
Rauschbarts die artenreichsten Lebensräume dar. Die überregionale bis landes-
weite Bedeutung (Wertstufe 8) der weitgehend offenen Teilflächen in den Gewan-
nen Lauterbrunnen und Froschlache im Osten begründen sich hier vor allem durch
das individuenstarke Auftreten der vom Aussterben bedrohten Italienischen
Schönschrecke (Calliptamus italicus), die hier ihr einziges Vorkommen im Natur-
raum besitzt. Als weitere wertgebende Arten wurden hier Verkannter Grashüpfer
und Westliche Beißschrecke - beide Arten sind landesweit gefährdet - nachgewie-
sen.

Die Probeflächen im Bereich des Brückenkorridors stellen dagegen vergleichs-
weise artenarme Heuschreckenlebensräume dar. Dabei kann die Probefläche 3
östlich des Hundeheims (vgl. Abb. 27), die noch in den 1990er Jahren von der Rot-
flügeligen Ödlandschrecke besiedelt wurde und die im Verbund zu den östlich
angrenzenden Trockenhängen steht, zumindest als regional bedeutsamer Heu-
schreckenlebensraum betrachtet werden. Eine lokale Bedeutung (Wertstufe 6)
wird den Magerrasen unterhalb der Rauschbart-Gaststätte zugesprochen (P 1, vgl.
Abb. 27), während der weitgehend verbuschte Trockenhang westlich des Hunde-
heims (P 2) eine untergeordnete Bedeutung als Heuschreckenlebensraum besitzt
(verarmt, Wertstufe 5).

Bewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung können die vorliegenden Ergeb-
nisse und somit auch die darauf aufbauenden Flächenbewertungen bestätigt wer-
den.

Bewertung
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2.2.2.5.2.8 Spanische Flagge

Ergebnisse der Bestandserfassungen 2010

Bei einer Begehung im August 2010 wurde im stark durchforsteten Bereich der
Neckartal-Nordhänge unterhalb der B 32 die Spanische Flagge (Callimorpha qua-
dripunctaria) nachgewiesen. Auf den Schlagfluren haben sich neben großen
Beständen des Drüsigen Springkrauts (Impatiens glandulifera) auch kleinere
Bestände vom Wasserdost (Eupatorium cannabinum) etabliert, deren Blüten von
der Art bevorzugt als Nektarquelle genutzt werden. Bei der Begehung wurden im
mittleren Hangbereich allerdings nur zwei Tiere beobachtet.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung 2014 konnte das 2010 erfasste kleine Vor-
kommen der Spanischen Flagge bei einer Begehung zur Hauptflugzeit der Art
Anfang August nicht mehr bestätigt werden. Als Ursache für die fehlende Bestäti-
gung kommt die gegenüber 2008 fortgeschrittene Gehölzsukzession und der damit
verbundene Verlust von Wuchsorten des Wasserdosts in Frage. Es kann allerdings
nicht ausgeschlossen werden, dass die Art dort auch aktuell ein sehr kleines Vor-
kommen besitzt.

2.2.2.5.2.9 Sonstige Arten

Ergebnisse früherer Bestandserfassungen

Bei den Bestandserhebungen 2003, 2008 und 2010 wurden keine weiteren, für die
Beurteilung relevanten Arten nachgewiesen. Nach einer Auswertung einer Liste
aller in Baden-Württemberg nachgewiesenen streng geschützten Arten (vgl.
TRAUTNER et al. 2006) sind im Bereich der geplanten Brückenquerung auch keine
weiteren Vorkommen relevanter Arten zu erwarten.

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 2014

Bei den Übersichtsbegehungen im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ergaben sich
keine Hinweise auf Vorkommen/Lebensstätten weiterer europarechtlich streng
geschützter Arten. Vorkommen beispielsweise des Nachtkerzenschwärmers (Pro-
serpinus proserpina) können aufgrund fehlender Wuchsorte geeigneter Raupen-
nahrungspflanzen ausgeschlossen werden.
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2.2.2.5.2.10 Gesamtbewertung Fauna (vgl. Karte 9b)

Gesamtbewertung gemäß Erfassungen 2003, 2008 und 2010

Die Gesamtbewertung des Untersuchungsraums ergibt sich in der Zusammen-
schau der Einzelbewertungen zu den verschiedenen Tiergruppen. Dabei wird die
jeweils höchste Wertigkeit, die eine Teilfläche für eine untersuchte Tiergruppe
erlangt, herangezogen. Eine Verrechnung von Werten erfolgt nicht.

Die Ergebnisse der Gesamtbewertung sind in Tab. 19 zusammengefasst und in
Karte 9b dargestellt. In die Gesamtbewertung fließen die Ergebnisse von Über-
sichtsbegehungen, die über die oben dargestellten Einzeluntersuchungsgebiete
hinausgehen und Analogieschlüsse an Hand der Lebensraumausstattung / -kom-
plexe ein. 

Aus faunistischer Sicht kommt den Neckartal-Südhängen zwischen Horb und
Mühlen eine herausragende überregionale bis landesweite Bedeutung zu, die
bereits in früheren Untersuchungen hervorgehoben wurde (KRAMER et al. 1993)
und die durch die Untersuchungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung
bestätigt wurde (STOCKS & KRAMER 2004). So ist die Gesamtzahl von 56 aktuell
nachgewiesenen Tagfalter- und Widderchenarten, darunter eine stark und acht
gefährdete Arten, im Vergleich mit anderen Kalkmagerrasengebieten der Oberen
Gäue und des Oberen Neckartals als hoch einzustufen. Zwei der nachgewiesenen
Arten sind im Naturraum sogar extrem selten: Das Hufeisenklee-Widderchen
(Zygaena transalpina) und der Kreuzdorn-Zipfelfalter (Satyrium spini). Die überre-
gionale Bedeutung der Neckartal-Südhänge wird besonders eindrucksvoll durch
die hohe Anzahl nachgewiesener Wildbienenarten unterstrichen. Unter Berück-
sichtigung früherer Erhebungen (Z.B. KRAMER et al. 1993) und zahlreichen weite-
ren privaten Exkursionen wurden in diesem Raum insgesamt 108 Bienenarten
nachgewiesen, darunter sechs landesweit stark gefährdete sowie 16 gefährdete
Arten mit charakteristischer Begleitfauna. Ebenfalls von landesweiter Bedeutung
ist das Vorkommen der Italienischen Schönschrecke, die in Horb ein extrem iso-
liert gelegenes Vorkommen besitzt. Die nächsten Vorkommen dieser xerothermo-
philen Art befinden sich im Hegau, die wenigen weiteren Fundmeldungen verteilen
sich auf Trockenlebensräume am nördlichen und südlichen Oberrhein und auf das
Taubertal. Neben dieser landes- und bundesweit vom Aussterben bedrohten Art
weisen insbesondere die Trokkenlebensräume im Gewann Lauterbrunnen und am
Rauschbart eine nahezu vollständige Begleitfauna mit Vorkommen mehrerer
gefährdeter Arten auf. Noch vor etwa zehn Jahren bestand in einem Steilhang im
Gewann Lauterbrunnen ein Vorkommen der Rotflügeligen Ödlandschrecke, die
hier mittlerweile aber ausgestorben ist. 

Die Mager- und Trockenrasen unterhalb der Rauschbart-Gaststätte weisen auf
der Grundlage der Ergebnisse der Wildbienenerfassung ebenfalls eine überre-
gionale Bedeutung auf (Wertstufe 8), die sich durch das (wahrscheinlich exclu-
sive) Vorkommen der landesweit stark gefährdeten Französischen Mauerbiene
(Osmia ravouxi) begründet. Die Fläche stellt zugleich einen regional bedeutsamen
Tagfalter- und einen lokal bedeutsamen Heuschreckenlebensraum dar und ist
zudem Bestandteil lokal bedeutsamer Jagdgebiete für Fledermäuse.

Im Untersuchungsraum der geplanten Brückenquerung befinden sich zwei Teilflä-
chen, die in der Gesamtbewertung eine regionale Bedeutung erhalten und auf
Karte 9b abgegrenzt sind (Wertstufe 7). Es handelt sich einerseits um die offenen
Teilflächen der Trokkenhänge unterhalb von Horb-Hohenberg, die ihre regio-
nale Bedeutung auf der Grundlage der Ergebnisse der Tagfalterkartierung erlan-
gen. Die zweite regional bedeutsame Teilfläche befindet sich auf der südlichen
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Talseite des Neckars und umfasst alte Schlucht- und Buchenwaldbestände
östlich der B 32. Die Wälder werden von einer artenreichen Brutvogelgemein-
schaft besiedelt, wobei als wertbestimmende Art die landesweit gefährdete Dohle
hervorzuheben ist, deren Vorkommen eine hohe Schutzpriorität auf regionaler
Ebene aufweist. Weitere wertgebende Arten der Teilfläche sind Hohltaube,
Schwarz- und Grünspecht. 

Die übrigen Wälder am Neckartal-Nordhang sowie die Wälder der nördlichen Tal-
seite (Neckartal-Südhang) weisen aus avifaunistischer Sicht eine lokale Bedeu-
tung auf. Wie die Untersuchungen auf Probeflächen zeigen, stellen die Wälder im
Untersuchungsraum auch lokal bedeutsame Jagdgebiete für Fledermäuse dar.
Diese Bewertung gilt auch für Sukzessionsflächen, sofern für diese aus keiner
anderen Gruppe eine höhere Wertigkeit belegt ist. 

Schließlich werden die Neckaraue östlich von Horb sowie die landwirtschaftlichen
Nutzflächen westlich und östlich von Nordstetten mit der Wertstufe 6 belegt. Wäh-
rend sich die Bewertung der Neckaraue auf Untersuchungen zur Brutvogel- und
Fledermausfauna stützt, erfolgte die Bewertung der Feldflur bei Nordstetten auf
Grundlage einer Übersichtsbegehung im Frühjahr 2008.

Gesamtbewertung gemäß Plausibilitätsprüfung 2014

Nach den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung haben sich im Planungsraum
keine strukturellen Veränderungen ergeben, die sich wesentlich auf das faunisti-
sche Arteninventar ausgewirkt haben. Es ist daher davon auszugehen, dass die
Datengrundlagen für alle relevanten Tierartengruppen, auf denen die Gesamtbe-
wertung basiert, auch aktuell zutreffend sind. Dies konnte für die Gruppe der
Vögel durch stichprobenartigen Kontrollen 2014 bestätigt werden.

Bewertung nicht vertieft untersuchter Bereiche

Die Feldflur westlich und östlich von Nordstetten wird auf der Grundlage einer
Übersichtsbegehung 2008 als lokal bedeutsamer Lebensraum bewertet, wobei als
wertbestimmende Kriterien einzelne Nachweise der gefährdeten Feldlerche sowie
im Bestand rückläufiger Arten (Dorn- und Klappergrasmücke, Goldammer) ange-
führt werden können.

Der Fachbeitrag Fauna zur Umfahrung Horb-Hohenberg im Zuge der B 28 neu
(vgl. Dipl.-Biol. M. Kramer, Tübingen, Sept. 2008, dokumentiert in Unterlage 12.1 /
LBP / Anhang C) gibt Hinweise zur Bewertung der nördlichen Randbereiche des
Untersuchungsraumes: Danach weist das Gewann Rosengarten am nördlichen
Rand des Untersuchungsraumes aus avifaunistischer Sicht eine lokale Bedeutung
(Wertstufe 6) auf. Das Gebiet ist zwar strukturreich und beherbergt daher nur
geringe Bestände der Feldlerche; die Beurteilung stützt sich aber auf die Nach-
weise zahlreicher im Bestand rückläufiger Arten der Vorwarnliste (z.B. Klapper-
und Dorngrasmücke, Feldsperling, Bluthänfling und Goldammer).

Die Bewertung des Gewanns Rosengarten kann auch auf benachbarte Gewanne
südlich der B 14 (Mühlenberg, Haugenstein) übertragen werden, wo vergleichbare
Brutvogelgemeinschaften anzutreffen sind (a. a. O., S. 38). 
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Tab. 19 Zusammenfassende Bewertung des Untersuchungsraums (vgl. Karte 9b)

Gruppe wertbestimmende Kriterien Einzelbewertung Gesamtbewertung

weitgehend offene, südexponierte Trockenhänge im Osten der Neckartal-Südhänge (Gewanne Lauterbrunnen und Froschlache)

Wildbienen Nachweis einer artenreichen Wildbienenfauna (108 Arten) mit Vorkommen zahlreicher 
stark gefährdeter und gefährdeter Arten mit hoher Schutzpriorität auf regionaler und 
Landesebene

überregional 
bedeutsam

8
überregional 
bedeutsam

Tagfalter Nachweis einer überdurchschnittlich artenreichen Tagfalterfauna mit Vorkommen einer 
stark gefährdeten und 8 gefährdeten Arten. Die Teilfläche beherbergt ca. 90% der im 
Naturraum Obere Gäue nachgewiesenen Arten von Halbtrocken- und Trockenrasen

überregional 
bedeutsam

Heuschrecken Vorkommen der landesweit vom Aussterben bedrohten Italienischen Schönschrecke 
sowie der gefährdeten Arten Westliche Beißschrecke und Verkannter Grashüpfer mit 
artenreicher Begleitfauna

überregional 
bedeutsam

Mager- und Trockenrasen unterhalb der Rauschbart-Gaststätte

Wildbienen Vorkommen der stark gefährdeten Französischen Mauerbiene (Osmia ravouxi) mit 
artenreicher Begleitfauna

überregional 
bedeutsam

8
überregional 
bedeutsam

Tagfalter artenreiche Tagfaltergemeinschaft mit vier gefährdeten und neun im Bestand rückläufigen 
Arten

regional bedeutsam

Heuschrecken durchschnittlich artenreiche Heuschreckengemeinschaft mit Vorkommen der gefährdeten 
Westlichen Beißschrecke

lokal bedeutsam

weitgehend offene Trockenhänge unterhalb Horb-Hohenberg 

Tagfalter Nachweis einer artenreichen Tagfaltergemeinschaft mit Vorkommen zahlreicher im 
Bestand gefährdeter und rückläufiger Arten regional bedeutsam

7
regional bedeutsam

Wälder und Sukzessionsflächen der Neckartal-Südhänge 

Vögel artenreiche, den lokalen Erwartungswerten entsprechende Brutvogelgemeinschaft mit 
Vorkommen einzelner, im Bestand rückläufiger Arten der Vorwarnliste (Grauschnäpper, 
Neuntöter, Klappergrasmücke, Goldammer), Teillebensraum von Schwarz- und 
Grünspecht

lokal bedeutsam 6
lokal bedeutsam

Fledermäuse Jagdgebiet von insgesamt sieben Fledermausarten lokal bedeutsam
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Gruppe wertbestimmende Kriterien Einzelbewertung Gesamtbewertung

Schlucht- und alte Buchenwälder am Neckartal-Nordhang östlich der B 32

Vögel Brutvorkommen der landesweit gefährdeten Dohle mit hoher Schutzpriorität auf 
regionaler Ebene, Brutvorkommen der im Bestand rückläufigen Hohltaube sowie 
Revierzentren von Schwarz- und Grünspecht

regional bedeutsam 7
regional bedeutsam

Fledermäuse Jagdgebiet von insgesamt fünf Fledermausarten lokal bedeutsam

sonstige Laub-Mischwälder am Neckartal-Nordhang 

Vögel artenreiche, den lokalen Erwartungswerten entsprechende Brutvogelgemeinschaft mit 
Vorkommen einzelner, im Bestand rückläufiger Arten der Vorwarnliste (Grauschnäpper, 
Star), Teillebensraum von Schwarz- und Grünspecht

lokal bedeutsam 6
lokal bedeutsam

Fledermäuse Jagdgebiet von bis zu elf Fledermausarten lokal bedeutsam

Neckaraue

Vögel Brutvorkommen mehrerer im Bestand rückläufiger Arten (Neuntöter, Wacholderdrossel, 
Grauschnäpper, Girlitz)

lokal bedeutsam 6
lokal bedeutsam

Fledermäuse Jagdgebiet von insgesamt zehn Fledermausarten lokal bedeutsam

Feldflur westlich und östlich von Nordstetten (außerhalb vertieft untersuchtem Bereich)

Vögel Einzelne Brutvorkommen der landesweit gefährdeten Feldlerche und einzelner, im 
Bestand rückläufiger Arten (Dorn- und Klappergrasmücke, Goldammer) lokal bedeutsam

6
lokal bedeutsam
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Die Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme sowie
Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge aus faunistischer Sicht ori-
entiert sich an ihrer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. 

Eine sehr hohe Empfindlichkeit weisen die überregional und regional bedeutsa-
men Flächen im Bereich der weitgehend offenen, südexponierten Trockenhänge
im Osten der Neckartal-Südhänge sowie unterhalb Horb-Hohenberg, die Schlucht-
und alten Buchenwälder am Neckartal-Nordhang östlich der B 32 sowie der
Bereich der Mager- und Trockenrasen unterhalb der Rauschbart-Gaststätte auf. 

Aufgrund der flächig lokalen Bedeutung besitzen alle anderen untersuchten Berei-
che eine hohe Empfindlichkeit.

Die Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber Beunruhigung / Verlärmung orien-
tiert sich an der Bedeutung für die Avifauna. Der Bereich mit regionaler Bedeutung
für die Avifauna, d.h. die Schlucht- und alten Buchenwälder am Neckartal-Nord-
hang östlich der B 32, sind sehr hoch empfindlich, Bereiche mit lokaler Bedeutung
- und damit der gesamte Rest des Untersuchungsraumes - sind hoch empfindlich
gegenüber Verlärmung. 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge

Empfindlichkeit gegenüber Beunruhigung / Verlärmung 



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

110 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

2.2.2.5.3  Geschützte Arten

Geschützte Gefäßpflanzenarten wurden im Rahmen der Biotoptypenkartierung im
Bereich möglicher Trassierungen gezielt erfasst. 

Nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Verordnungen oder Richtlinien streng
geschützte Gefäßpflanzenarten konnten im Rahmen der Kartierung zur vorlie-
genden UVS nicht nachgewiesen werden. 

Es sind jedoch folgende besonders geschützte Gefäßpflanzenarten insbeson-
dere im zentralen Untersuchungsbereich vorgefunden worden: 

• Die Gewöhnliche Kugelblume (Globularia punctata) wurde 2008 im Rauschbart-
Steinbruch, am Galgenfeld und am Kreuzkapellenberg beobachtet und ist Cha-
rakterart der Volltrockenrasen. Mit ihren tief reichenden Wurzeln kann sie sich
an derartig extremen Wuchsorten halten. 

• Der Zarte Lein (Linum tenuifolium) charakterisiert ebenfalls Volltrockenrasen,
kommt auch in trockenen Ausprägungen der Magerrasen vor. Er konnte bei den
Begehungen 2003 und 2008 nicht, aber 2006 am Rauschbart nachgewiesen
werden; 1992 hingegen war er zudem mehrfach in den Weingassbergen und am
Galgenfeld gefunden worden. Gründe für diesen Unterschied können darin lie-
gen, dass entweder die Geländetermine 2003 und 2008 ungünstig lagen oder
dass – vor allem am Steilhang des Galgenfelds – Sukzessionsgehölze ehema-
lige Wuchsorte beschatten und somit den Zarten Lein zumindest bedrängt
haben. 

• Die Halbtrockenrasenart Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum)
konnte 1992 im oberen Bereich der Hangrippe unter der Bundesstraße 14 nach-
gewiesen werden. Möglicherweise kommt sie auch heute noch an dem durch
Sukzessionsgebüsche schwer zugänglichen Hang vor. 

• Im Bereich Galgenfeld-Weingassberge konnten mehrere Exemplare der Flie-
gen-Ragwurz (Ophrys insectifera) gefunden werden. Sie charakterisiert eben-
falls Halbtrockenrasen. 

• Die Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) kommt in trockenen rasi-
gen Gesellschaften vor und wurde im Gebiet 2003 nur an der Hangrippe unter-
halb der Bundesstraße 14 gefunden. Sie kommt wahrscheinlich auch noch am
Galgenfeld und vereinzelt am Lauterbrunnen und am Kreuzkapellenberg vor.

• Die Arten Ästige Graslilie (Anthericum ramosum) und Kartäuser-Nelke (Dian-
thus carthusianorum) finden sich an einem offenen Steilhang östlich der Hunde-
pension im Neckartal, letztere auch am Rande einer Magerweise im Saum einer
Hecke nahe der Siedlung Haugenstein. 

(Vgl. hierzu auch Koltzenburg, M., Juli 2008 und Mai 2014, dokumentiert in
Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B).

 Gefäßpflanzenarten
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Im Rahmen der faunistischen Bestandserfassungen sind folgende nach
BNatSchG in Verbindung mit weiteren Verordnungen oder Richtlinien besonders
sowie streng geschützten Arten nachgewiesen worden (vgl. hierzu auch „Fachbei-
trag Fauna“ in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang C):

• Vögel
Elf der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten sind nach BNatSchG
streng geschützt. Neben den sieben nachgewiesenen Greifvogelarten gehört der
Waldkauz sowie Eisvogel, Schwarz- und Grünspecht zu dieser Gruppe (vgl. Tab.
20). Alle übrigen nachgewiesenen Arten sind besonders geschützt. 
Im Gebiet wurden darüber hinaus insgesamt sieben Vogelarten erfasst, die im
Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie stehen (vgl.Tab. 20). Die Greifvogelarten
Wanderfalke, Wespenbussard, Rot- und Schwarzmilan sowie der Eisvogel
gehören zu den Nahrungsgästen, während Schwarzspecht und Neuntöter im
Gebiet brüten.

Tab. 20 Liste der nachgewiesenen streng geschützten Vogelarten sowie 
Arten nach Anhang 1 der EG-Vogelschutzrichtlinie (vgl. Karte 9b)

Erläuterungen:

Status B Brutvogel N Nahrungsgast
Br Brutvogel am Rand des Untersuchungsgebietes

BNatG Bundesnaturschutzgestetz
b besonders geschützt s streng geschützt

VSRL Vogelschutzrichtlinie
�z Art nach Anhang 1

 Tierarten 

Art BNatG VSRL

Teilfläche

Neckartal-
Südhang

Neckaraue
Neckartal-
Nordhang

Wespenbussard Pernis apivorus s �z N - -

Rotmilan Milvus milvus s �z N - -

Schwarzmilan Milvus migrans s �z N N N

Mäusebussard Buteo buteo s - Br N Br

Baumfalke Falco subbuteo s - N - -

Wanderfalke Falco peregrinus s �z - N -

Turmfalke Falco tinnunculus s - N N -

Waldkauz Stryx aluco s - - - B

Eisvogel Alcedo atthis s �z - N -

Grünspecht Picus viridis s - N N B

Schwarzspecht Dryocopus martius s �z N - B

Neuntöter Lanius collurio b �z - B -
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• Fledermäuse
Sämtliche nachgewiesenen Fledermaus-Arten (vgl. Tab. 21) sind nach nationa-
lem Recht streng geschützt und stehen im Anhang IV der FFH-Richtlinie. Das
Mausohr ist zusätzlich im Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet.

Tab. 21 Liste der nachgewiesenen Fledermausarten

• Tagfalter
Im Untersuchungsgebiet konnten keine streng geschützten Arten nachgewiesen
werden. Die folgenden 19 Tagfalter-Arten sind nach der Bundesartenschutzver-
ordnung besonders geschützt.

Tab. 22 Liste der nachgewiesenen besonders geschützten Tagfalterarten

Art

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii

Mausohr Myotis myotis

Wasserfledermaus Myotis daubentonii

Bartfledermaus Myotis mystacinus

Abendsegler Nyctalis noctula

Kleinabendsegler Nyctalis leisleri

Breitflügelfledermaus Epthesicus serotinus

Fransenfledermaus Myotis natteri

Zweifarbfledermaus Verspertilio murinus

Art

Thymian-Widderchen Zygaena purpuralis

Beilfleck-Widderchen Zygaena loti

Kleines Fünffleck-Widderchen Zygaena viciae

Hufeisenklee-Widderchen Zygaena transalpina

Sechsfleck-Widderchen Zygaena filipendulae

Schwalbenschwanz Papilio machaon ssp. gorganus

Hufeisenklee-Gelbling Colias alfacariensis

Wander-Gelbling Colias crocea

Rotklee-Bläuling Polyommatus semiargus

Silbergrüner Bläuling Polyommatus coridon

Himmelblauer Bläuling Polyommatus bellargus

Hauhechel-Bläuling Polyommatus icarus

Schlüsselblumen-Würfelfalter Haemaris lucina
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• Heuschrecken
Die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) ist nach der Bundesarten-
schutzverordnung besonders geschützt. Streng geschützte Heuschrecken
wurden im Gebiet nicht nachgewiesen und sind dort auch nicht zu erwarten.

• Sonstige Arten
Von den beiden streng geschützten Reptilienarten Schlingnatter und Zaun-
eidechse liegen aus früheren Kartierungen verschiedene Nachweise von den
Neckartal-Südhängen vor. 
In Bezug auf die Schlingnatter wurde auf eine zeitaufwändige Arterfassung
zugunsten einer Kartierung potentiell geeigneter Lebensräume verzichtet .
Dabei ist von Vorteil, dass die Schlingnatter und die Zauneidechse vergleich-
bare Habitatansprüche zeigen und somit gemeinsam betrachtet werden kön-
nen. Bei insgesamt fünf Begehungen zwischen Ende April und Anfang August
konnten jedoch weder Tiere der Zauneidechse noch Exemplare der Schlingnat-
ter in den trassennahen potenziellen Lebensstätten nachgewiesen werden.

Nach Auswertung einer Liste aller in Baden-Württemberg nachgewiesener streng
geschützter Arten (vgl. TRAUTNER et al. 2006) sind im Planungsraum keine weite-
ren rechtlich relevanten Arten/Artengruppen zu erwarten. 

Mögliche Beeinträchtigungen geschützter Arten werden in Unterlage 12.7 / Arten-
schutzrechtlicher Beitrag diskutiert; das Ergebnis ist in Kap.7.2 dieser UVS
zusammengefasst.

Art

Kaisermantel Argynnis paphia

Magerrasen-Perlmutterfalter Boloria dia

Kleiner Eisvogel Limenitis camila

Kleines Wiesenvögelchen Coenonympha pamphilus

Weißbindiges Wiesenvögelchen Coenonympha arcania

Rotbraunes Wiesenvögelchen Coenonympha glycerion
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2.2.2.5.4  Biotopverbund

2.2.2.5.4.1 Biotopverbund Offenland (vgl. Abb. 28 und Abb. 29)

Die Biotopverbundflächen Offenland / Baden-Württemberg unterscheiden einer-
seits zwischen 

- Biotopverbund trockener Standorte, 

- Biotopverbund mittlerer Standorte und 

- Biotopverbund feuchter Standorte, 

andererseits zwischen Kernraum und Kernfläche bzw. 500 m- und 1.000 m-Such-
raum. 

Im Untersuchungsraum kommen etliche eher kleine Kernräume und Kernflächen
von Biotopverbundflächen mittlerer Standorte vor. Schwerpunkte liegen am
Nordrand des Untersuchungsraumes, westlich von Haugenstein, im Neckartal, im
Gewann Rauschbart sowie am Fuß des Egelstales. 

Abb. 28 Biotopverbundflächen mittlerer Standorte
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014)
mit Markierung des Untersuchungsraumes
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Schwerpunkte von Biotopverbundflächen trockener Standorte liegen am Süd-
hang zum Neckartal. Hier sind großflächig Kernflächen und Kernräume ausgewie-
sen (vgl. Abb. 29). 

Abb. 29 Biotopverbundflächen mittlerer Standorte
(aus: LUBW, RIPS-Kartendienst, Stand April 2014)
mit Markierung des Untersuchungsraumes

Biotopverbundflächen feuchter Standorte kommen im Untersuchungsraum
nicht vor.

Kernflächen sind sehr hoch, Kernräume hoch empfindlich gegenüber Flächeninan-
spruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge. Die
Suchräume weisen, sofern die standörtlichen Voraussetzungen gegeben sind, ent-
sprechend mittlere Empfindlichkeiten auf. 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge
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2.2.2.5.4.2 Unzerschnittene Funktionsräume (vgl. Karte 9c)

Als Unzerschnittene Funktionsräume (UFR) werden Teilräume des Habitatver-
bundsystems der bundesweiten BfN-Lebensraumnetzwerke bezeichnet, die durch
Verkehrsinfrastruktur mit erheblicher Barrierewirkung begrenzt, aber selbst nicht
zerschnitten werden. Die UFR repräsentieren somit die naturschutzfachlich
bedeutsamen unzerschnittenen Restflächen eines bundesweiten Habitatverbund-
systems. 

Die UFR werden für vier Lebensraumgruppen dargestellt, für die die nationale
Datenlage hinreichend gut ist. Das sind derzeit

- die Feuchtlebensräume, 

- die Trockenlebensräume, 

- die naturnahen Waldlebensräume und 

- die Lebensräume der Großsäuger. 

Der Faktor der Ausbreitungsfähigkeit der jeweils relevanten Arten wird durch
Distanz- bzw. Konnektivitätsklassen berücksichtigt. Dabei hat sich in den assozi-
ierten F+E-Vorhaben gezeigt, dass die Bildung von jeweils zwei Distanzklassen
zweckmäßig ist. Neben einer Klasse, die die jeweils größeren überörtlichen
Zusammenhänge aufzeigt (1.000 bis 1.500 m), werden Kernräume auf der Basis
einer Distanzklasse von 250 m gebildet. Somit ergeben sich im Grundsatz zwei
Klassen von unzerschnittenen Funktionsräumen je Lebensraumgruppe: UFR-
Großräume und UFR-Kernräume (vgl. Tab. 23). 

Tab. 23 Klassen von Unzerschnittenen Funktionsräumen

Neben den unzerschnittenen Funktionsräumen (UFR) werden national bedeut-
same Lebensraumachsen für Wald-, Trocken- und Feuchtlebensräume sowie zu
den Lebensraumkorridoren für die Großsäuger dargestellt. Diese Achsen bzw.
Korridore kennzeichnen schematisch den großräumigen Zusammenhang der
Funktionsräume und überlagern diese Flächenkulisse als Netz linearer Strukturen. 

Dabei handelt es sich um linienhafte, idealtypische Achsen, die nicht im flächenkon-
kreten Sinne angewendet werden dürfen. Die Achsen bzw. Korridore kennzeichnen
die großräumigen, bundesweit bedeutsamen Biotopverbund-Zusammenhänge und
erhöhen dementsprechend die Bedeutung der in diesem Bereich befindlichen UFR
der jeweiligen Lebensraumgruppe. (zusammengefasst aus: Bundesamt für Natur-
schutz (2012), Hinweise zur Anwendung der Fachdaten zu den BfN-Lebensraum-
netzwerken im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung). 

Kernräume haben hohe Bedeutung für den Biotopverbund und sollten nicht in
Anspruch genommen werden. Großräume sind ggf. für den großräumigeren Biotop-
verbund relevant und sollten, sofern die standörtlichen Voraussetzungen gegeben
sind, ebenfalls weder in Anspruch genommen noch vom Kernraum getrennt werden. 

Lebensraumgruppe
Distanzklassen

UFR-Kernräume UFR-Großräume

Trockenlebensraum 250 m 1.500 m

Feuchtlebensraum 250 m 1.000 m

Waldlebensraum 250 m 1.000 m

Lebensraum Großsäuger -- 1.500 m
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Der gesamte Untersuchungsraum ist als 

- UFR Lebensraum für Großsäuger.

ausgewiesen. Darüber hinaus gehört der Untersuchungsraum zum 

- UFR Trockenlebensraum, 

der an den nach Süden orientierten Hängen zum Neckar hin kleinflächig als Kern-
raum (250m), sonst als Großraum (1.000m) erfasst ist. Ein 

- UFR Waldlebensraum 

ragt noch im Bereich des Egelstales in den Untersuchungsraum hinein. 

Aufgrund der starken Verkarstung im Untersuchungsraum fehlen dagegen Feucht-
lebensräume völlig. Auch nationale Lebensraumachsen kommen im Untersu-
chungsraum nicht vor. 

Kernräume sowie nationale Lebensraumachsen sind hoch empfindlich gegenüber
Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammen-
hänge. Großräume weisen, sofern die standörtlichen Voraussetzungen auf lokaler
Ebene gegeben sind, mittlere Empfindlichkeiten auf. 

2.2.2.5.4.3 Generalwildwegeplan

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hat mit dem
Generalwildwegeplan Baden-Württemberg eine Beurteilungsgrundlage für den
großräumigen Biotopverbund waldassoziierter Arten bereitgestellt, die bei Planun-
gen zu berücksichtigen ist. Die dort ausgewiesenen Wildtierkorridore und Que-
rungsabschnitte liegen jedoch alle außerhalb des Untersuchungsraumes.

2.2.2.6  Vorbelastungen

Die bestehende Lärmbelastungssituation entlang des Straßennetzes im Untersu-
chungsraum wird in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Die - unabhängig von verkehrsbedingten Zusatzbelastungen der in dieser UVS
betrachteten Straßen - vorhandene Schadstoff- / Schadgasbelastung der Luft ent-
steht durch die Überlagerung von Immissionen aus Industrie, Hausbrand, weiter
entfernt fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstof-
fen. Diese Schadstoffbelastung (die sog. Hintergrundbelastung), die aus Messda-
ten abgeleitet werden kann, liegt im Untersuchungsraum ohne Verkehr auf dem
relevanten Straßennetz vor. 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge

Verlärmung / Störung

Großräumige Schadstoff- und / oder Schadgasbelastung der Luft 
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Tab. 24 Für den Untersuchungsraum wird gemäß Unterlage 11.4 / 
Luftschadstoffuntersuchung / Kap. 4.3 von folgenden 
Hintergrundbelastungswerten ausgegangen:
Angesetzte Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet 2013 / 
2020

Die bestehende Luftschadstoffbelastungssitutation entlang des Straßennetzes im
Untersuchungsraum wid in Kapitel 3.2 dokumentiert.

Als Indikator für möglicherweise kleinräumig erhöhte Schadstoff-, Staub- und/oder
Geruchsbelastungen gelten vorhandene und geplante Gewerbeflächen (vgl. hierzu
Karte 1a „Realnutzung - Siedlungsstruktur“).

Zerschneidungseffekte bzw. Störungen funktionaler Zusammenhänge werden
sowohl durch Infrastrukturbauwerke selbst als auch durch die Intensität / Nut-
zungsfrequenz von Verkehren auf Infrastrukturbauwerken hervorgerufen.

Bei den im Untersuchungsraum gegeben Straßenzügen sind nutzungsbedingte Zer-
schneidungseffekte entsprechend der Verkehrsmengen unterschiedlich einzustufen.

Sämtliche Straßentrassen im Außenbereich stellen darüber hinaus für bodenge-
bundene Tierarten im Sinne einer Kleinklimabarriere eine Einschränkung des Akti-
onsraumes dar.

Diese Einschränkung durch Trenneffekte kann durch die jeweilige Verkehrsbela-
stung (Überfahrensgefährdung) massiv verstärkt werden.

Schadstoffkomponente Jahresmittelwert 98-Perzentilwert

NO2 18 µg/m3 60 µg/m3

PM10 18 µg/m3 ---

PM 2,5 13 µg/m3 ---

Schadstoffbelastung durch Verkehr 

Schadstoffbelastung durch andere Emittenten 

Zerschneidung / (Zer-)Störung funktionaler Zusammenhänge 

Trenneffekte für die Tierwelt



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung 119

Im Bereich landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen wie

- Sonderkulturen wie Baumschule und Weihnachtsbaumkultur,

- Feldgärten, aber auch 

- Ackerflächen (vgl. Karte 2 „Realnutzung - Biotopstruktur“)

ist - unter Umständen - mit erhöhten Belastungen durch 

- Biozideinsatz,

- Düngereinsatz und 

- intensive Bodenbearbeitung

und somit mit nachteiligen Folgen für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu
rechnen (Verarmungs- und Barriere- bzw. Isolationseffekte).

Landwirtschaftliche Intensivnutzung
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2.2.3  Boden (vgl. Karten 3, 4a - 4e und 5)

2.2.3.1  Werthintergrund

„Wesentliche gesetzliche Grundlagen zur Beschreibung des Schutzgutes Boden über die Begriffsbe-
stimmungen des § 2 des UVPG hinaus bilden das BNatSchG sowie das BBodSchG. Länderspezifi-
sche Regelungen sind in den Bodenschutzgesetzen der Länder formuliert (…).

Diese Grundlagen regeln den schonenden Umgang mit belebtem Boden sowie die nachhaltige
Sicherung bzw. Wiederherstellung der vielfältigen Bodeneigenschaften und -funktionen. Nach § 1
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Böden so zu erhalten, „dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfül-
len können. Natürliche oder von Natur aus geschlossene Pflanzendecken sowie die Ufervegetation
sind zu sichern. ... Bodenerosionen sind zu vermeiden“.

(aus RUVS, 2010, MB8.3)

Boden als abiotischer Bestandteil des Ökosystems ist das Ergebnis langer, bis
heute anhaltender Entwicklungsprozesse. Er nimmt innerhalb der Ökosphäre zahl-
reiche Funktionen wahr.

Nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) bzw. dem Gesetz zur Ausfüh-
rung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bodenschutz- und Altlastengesetz
Baden-Württemberg - LBodSchAG) ist der Boden 

• in seinen natürlichen Bodenfunktionen als 

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und
Bodenorganismen,

- Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen,

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere
auch zum Schutz des Grundwassers,

sowie in seinen 

• Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

zu erhalten und vor Belastungen zu schützen. Eingetretene Belastungen sind zu
beseitigen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt zu verhin-
dern oder zu vermindern. In den Empfehlungen der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Boden (LABO, 1998) wurden diese gesetzlich definierten Funktionen weiter
untergliedert. Hieraus ergeben sich die folgenden bewertungsrelevanten Boden-
funktionen:

- Sonderstandort für naturnahe Vegetation,

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit,

- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,

- Filter und Puffer für Schadstoffe,

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.

Darüber hinaus ist der Boden 

• als Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

zu berücksichtigen. 
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Weitere im Gesetz genannte Nutzungsfunktionen, darunter Boden als Fläche für
Siedlung und Erholung (siehe Kap. 2.2.1), als Rohstofflagerstätte oder als Stand-
ort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Ent-
sorgung (siehe Kap. 2.2.9), werden in anderen Zusammenhängen diskutiert.

Beeinträchtigungen der Boden- oder Nutzenfunktionen stellen insbesondere 

- Flächeninanspruchnahme mit weitgehendem bis völligem Verlust der Funk-
tionen durch Überbauung und/oder Bodenentnahme,

- Bodenverlust durch Bodenerosion,

- Veränderung der Bodenstruktur durch Verdichtung,

- Veränderung des Boden-Wasserhaushaltes sowie

- Schadstoffanreicherung im Oberboden, Versauerung (Eintrag mit der Luft,
Ablagerungen etc.) 

dar.

Dem Boden als unvermehrbarem Bestandteil des Ökosystems kommt eine zen-
trale Bedeutung im Naturhaushalt zu. Beeinträchtigungen des Bodens bzw. der
Bodenfunktionen können sich daher auch nachteilig auf andere Schutzgüter, ins-
besondere auf das Grund- und Oberflächenwasser sowie auf die Pflanzen- und
Tierwelt bzw. auf deren Lebensräume, auswirken. 

2.2.3.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes
Boden herangezogen:

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt 9 / LGRB: Bodenkarte von Baden-Würt-
temberg, M 1:50.000, digitaler Datensatz, Bereitstellung April 2014

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt 9 / LGRB: Digitale Bodenschätzungsda-
ten von Baden-Württemberg, digitaler Datensatz, Bereitstellung April 2014

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), 2010: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit, H.23

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW): Geotope, Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungs-
system (RIPS), Datenabruf Mai 2008 sowie Prüfung auf Aktualität im April
2014

- Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume
(LEL), April 2014: Digitaler Datensatz der Flurbilanz II / Wirtschaftsfunktionen

- Regionalverband Nordschwarzwald, 2005: Regionalplan Nordschwarzwald
2015 incl. 1. und 3. Änderung sowie Teilregionalplan Rohstoffsicherung

- Regionalverband Nordschwarzwald, 13. 09. 2013: Teilregionalplan Landwirt-
schaft 2015, Stand Beschlussvorlage

- Weller, F., 1990: Ökologische Standorteignungskarte für den Landbau in
Baden-Württemberg
Hrsg.: Ministerium für ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten Baden-Württemberg

- Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), Freiburg, Stand 2008:
Waldfunktionenkarte (FOGIS - digitaler Datensatz)
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2.2.3.3  Geschützte Gebietskategorien

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu - 

2.2.3.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

2.2.3.4.1  Flur / Landwirtschaft (vgl. Karte 5)

Die Flurflächen der Hochfläche werden überwiegend intensiv ackerbaulich
genutzt. In stark hängigem oder feuchterem Gelände sowie in Waldnähe kommen
auch Grünlandbereiche vor. Am Ortsrand von Nordstetten befinden sich einige
Streuobstwiesen; Weinkulturen, die früher in nennenswertem Umfang an den Süd-
hängen des Neckartales angebaut wurden, sind aufgegeben worden.

Gemäß „Ökologischer Standorteignungskarte für den Landbau in Baden-
Württemberg“1 liegen die Hochflächen des Untersuchungsraumes in einem
Gebiet der Wärmestufe „mäßig kühl“, das vorwiegend mittlere bis gute Eignung für
Ackerbau und Grünland aufweist. Das Neckartal liegt in der Wärmestufe „mittelmä-
ßig“ und besitzt nur mittlere bis geringe Eignung für Ackerbau- und Grünlandnut-
zung.

Die fachplanerische Bewertung der Böden für die landwirtschaftliche Nutzung
erfolgt auf Grundlage der neuen Flurbilanz / Wirtschaftsfunktionen der Landwirt-
schaftsverwaltung. Diese bilden auf regionaler Ebene die natürliche Eignung
(Boden, Topographie) verknüpft mit der agrarstrukturellen Eignung (Schlaggröße,
Wegenetz, Flurneuordnung sowie Betriebsgrößen, Betriebstypen, Aussiedlungs-
standorte) sowie sonstigen relevanten Besonderheiten (z.B. Flächennachfrage,
Großvieheinheiten je ha, Weinlagen oder sonstige Sonderkulturen, Beregnung,
Relief, Überschwemmungsgebiet) ab.

Gemäß Wirtschaftsfunktionenkarte umfasst der Untersuchungsraum ausschließ-
lich landbauwürdige Flächen der Vorrangflur Stufe II, Bereiche, in denen Fremd-
nutzungen nach Maßgabe der Landwirtschaftsverwaltung ausgeschlossen werden
sollten.

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald (REGIONAL-
VERBAND NORDSCHWARZWALD 2005) sind weite Bereich des Untersuchungsraumes,
nämlich der Mühlenberg südlich Bildechingen, Auenbereiche des Neckars sowie
der Flurbereich östlich Nordstetten als Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz
ausgewiesen. Diese umfassen Böden, die die Bodenfunktionen nach dem Bun-
desbodenschutzgesetz in besonderem Maße erfüllen. Sie sollen auf Dauer erhal-
ten werden. Darüber hinaus sollen besonders ertragreiche Böden für die
Landwirtschaft gesichert werden. Ihre Bodengüte soll dauerhaft bewahrt werden
(a.a.O., S. 46).

Es liegt der Entwurf zum Teilregionalplan Landwirtschaft 2015 (Stand
Beschlussvorlage 13. 09. 2013) vor, der sich mit Stand März 2014 in der öffentli-
chen Auslegung befindet. Vorgesehen ist, Teilflächen südlich von Bildechingen

1. WELLER ET AL., Hrsg.: Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Baden-Würt-
temberg, Stuttgart 1990 
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und östlich von Nordstetten als Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft auszu-
weisen. 

Weitere Ausweisungen bzgl. Landwirtschaft, wie z.B. zur Mindestflur, werden im
Regionalplan für den Untersuchungsraum nicht gemacht.

Die Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung ori-
entiert sich an der Bedeutung der Böden für die landwirtschaftliche Nutzung.

Den Vorrangfluren Stufe II sowie den Vorbehaltsgebieten für den Bodenschutz und
die Landwirtschaft kommt eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninan-
spruchnahme und Zerschneidung zu. 

Unabhängig vom Filter- und Puffervermögen der Böden sowie der Neigung von
Pflanzen / -teilen Schadstoffe aufzunehmen, ist ein Schadstoffeintrag in landwirt-
schaftliche Kulturen grundsätzlich negativ zu beurteilen, so dass von einer gene-
rell sehr hohen Empfindlichkeit auszugehen ist.

2.2.3.4.2  Wald / Forstwirtschaft (vgl. Karte 5)

Mittig im Untersuchungsgebiet zur UVS liegen die steilen Hangwälder zum Ne-
ckartal und dessen Seitentälern. 

Südlich des Neckars zieht sich entlang des Steilhangs ein ± geschlossener Wald-
streifen entlang, der zum großen Teil als Buchenwald ansprechbar ist. Auch der
Südhang nördlich des Neckars flussabwärts der Kläranlage ist mit Buchenwald
bestanden. Die Muschelkalkhänge am Rand der Ortslage von Horb, des Rausch-
barts und der ± nördlich exponierten Hänge nördlich von Nordstetten sind teilweise
mit naturfernen Waldbeständen bestockt. Die Bestände sind oft auch umgeben
von Sukzessionswäldern.

In der Waldfunktionenkarte ist der bewaldete Steilhang zum Neckar mit Schutzfunk-
tionen unterschiedlicher Art belegt. Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden /
Bodennutzung ist die Ausweisung als Bodenschutzwald zu nennen. Bodenschutz-
wald soll seinen Standort sowie benachbarte Flächen vor den Auswirkungen von
Wasser- und Winderosion, Steinschlag, Rutschvorgängen und Bodenkriechen
schützen. (Andere Schutzfunktionen des Waldes werden im Zusammenhang mit
den entsprechenden Schutzgütern diskutiert: Vgl. z.B. Schutzgut Mensch (Erho-
lungsnutzung) / Kap. 2.2.1 und Schutzgut Luft und Klima / Kap. 2.2.6).

Im Zusammenhang mit Vorrang- / Vorbehaltsgebieten bzgl. Forstwirtschaft wird
der Regionalverband Nordschwarzwald einen Teilregionalplan erstellen, der jedoch
noch nicht vorliegt.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
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Der Bodenschutzwald ist sehr hoch empfindlich gegenüber Flächeninanspruch-
nahme und Zerschneidung. Alle anderen Waldflächen weisen hohe Empfindlich-
keiten auf.

Unabhängig vom Filter- und Puffervermögen der Böden sowie der Neigung von
Pflanzen / -teilen Schadstoffe aufzunehmen, ist ein Schadstoffeintrag in forstwirt-
schaftliche Kulturen grundsätzlich negativ zu beurteilen, so dass von einer gene-
rell sehr hohen Empfindlichkeit auszugehen ist.

2.2.3.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen (vgl. 
Karten 4a - 4e)

Im Folgenden werden zunächst 

• die natürlichen Bodenfunktionen 

- Sonderstandort für naturnahe Vegetation,

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit,

- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 

- Filter und Puffer für Schadstoffe 

bewertet.

Anschließend wird die Bodenfunktion 

• Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

behandelt.

2.2.3.5.1  Natürliche Bodenfunktionen

Die Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen entspricht der Herangehens-
weise, wie sie im 2010 von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW) herausgegebenen Heft 23 „Bewertung von
Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ vorgeschlagen wird. Zur Beurteilung von
Bodenfunktionen in einem Maßstab < 1:25.000 ist eine Zusammenführung der
Bewertungen gemäß digitaler Datensätze zur Bodenschätzung sowie zur Boden-
karte von Baden-Württemberg, M 1:50.000 vorzunehmen.

Die Bewertung wird in einer 5-stufigen Skala dargestellt (vgl. Tab. 25):

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
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Tab. 25 Bewertungsklassen der natürlichen Bodenfunktionen nach Heft 23 
(LUBW 2010)

Die natürlichen Bodenfunktionen werden nachfolgend zunächst getrennt erörtert
(vgl. Karten 4a - 4d) und anschließend entsprechend der Vorgabe in o.g. Heft 23
als Gesamtbewertung dargestellt (vgl. Karte 4e). 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation (vgl. Karte 4a)

Für die naturnahe Vegetation - und damit für die Lebensgemeinschaften der Tier-
und Pflanzenwelt insgesamt - sind Bereiche extremer Standorteigenschaften (tro-
cken, nass, nährstoffarm, ...) von besonderer Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit
eines Bodens im Hinblick auf die naturnahe Vegetation wird damit durch den Was-
serhaushalt, die Gründigkeit und den Nährstoffgehalt bestimmt.

Gemäß Zusammenführung der Bewertungen nach den digitalen Daten der Boden-
schätzung (ALK/ALB) sowie der Bodenkarte von Baden-Württemberg, M 1:50.000
(BK50) sind im Untersuchungsraum vor allem Bereiche an den Südhanglagen zum
Neckartal (Rendzinen) als Sonderstandorte für naturnahe Vegetation sehr hoher
Funktionserfüllung anzusprechen. Am Nordhang sowie auf der Gäuhochfläche gibt
es dagegen deutlich weniger und nur kleinflächigere Sonderstandorte hoher Funk-
tionserfüllung (vgl. Karte 4a).

Darüber hinaus sind die Neckarhänge großflächig als Bereiche eingestuft (vgl.
Karte 4a: BK 50, Kartiereinheit g3, g4, g9), in denen zumindest teilweise mit ho-
her Bedeutung als Sonderstandort für naturnahe Vegetation zu rechnen ist (so-
genannter „Suchraum“ nach Heft 23). 

Alle anderen Böden spielen keine Rolle als Standort für die naturnahe Vegetation.

Natürliche Bodenfruchtbarkeit (vgl. Karte 4b)

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird nach Heft 23 im Wesentlichen durch den
Bodenwasserhaushalt, die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt bestimmt.
Darüber hinaus wird die Hangneigung bei der Bewertung berücksichtigt.

Wie in Karte 4b dargestellt, besitzt der Untersuchungsraum gemäß Zusammenfüh-
rung der Bewertungen nach den digitalen Daten der Bodenschätzung (ALK/ALB)
und der Bodenkarte Baden-Württemberg, M 1:50.000 (BK50) großflächig nur mitt-
lere natürliche Bodenfruchtbarkeit. Nur die Neckarniederung und die Tälchen und
Senken der Gäuhochfläche sind mit sehr hoher, die wenig geneigten (Ober-)Hang-
bereiche mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit bewertet. Kleinflächig kommen

Bewertungsklasse Funktionserfüllung

0 keine (versiegelte Fläche)

1 gering

2 mittel

3 hoch

4 sehr hoch
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auch Bereiche mit nur geringer natürlicher Bodenfruchtbarkeit vor; dabei handelt es
sich häufig um teils felsige Steillagen oder flachgründige Böden an den Südhängen
zum Nekkar, die bereits als Sonderstandort für naturnahe Vegetation identifiziert
wurden.

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (vgl. Karte 4c)

Unter „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ wird die Fähigkeit von Böden ver-
standen, durch Aufnahme und Rückhaltung von Niederschlagswasser den Abfluss
der auf die Bodenoberfläche fallenden Niederschläge zu verzögern bzw. zu ver-
mindern und das Wasser verzögert an das Grundwasser abzugeben oder den
Pflanzen gleichmäßig zur Verfügung zu stellen. Maßgebliche Bodeneigenschaften
sind hierbei die Faktoren „Wasserleitfähigkeit bei Sättigung“ und „nutzbares Was-
serspeichervermögen“. Zusätzlich wird gemäß Heft 23 das Relief sowie die Land-
nutzung berücksichtigt.

Die Bedeutung der Böden des Untersuchungsraumes als Ausgleichskörper im
Wasserkreislauf gemäß Zusammenführung der Bewertungen nach den digitalen
Daten der Bodenschätzung (ALK/ALB) sowie der Bodenkarte von Baden-Württem-
berg, M 1:50.000 (BK50) kann in Karte 4c abgelesen werden. Großflächig hohe
und / oder sehr hohe Bedeutung besteht im Bereich der Neckarniederung, in den
Senken der Gäuhochfläche bei Haugenstein sowie östlich Nordstetten. Im sonsti-
gen Bereich der Hochfläche überwiegt mittlere Bedeutung, während an allen stei-
leren Hanglagen geringe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf
vorherrscht.

Filter und Puffer für Schadstoffe (vgl. Karte 4d)

Im Stoffhaushalt bilden Böden ein natürliches Reinigungssystem, das - je nach Art
der Schadstoffe und Eigenschaften der Böden - in der Lage ist, eingetragene
Schadstoffe aufzunehmen, zu binden und in mehr oder weniger ausgeprägtem
Maße aus dem Stoffkreislauf der Ökosphäre zu entfernen. 

Betrachtet wird das Filter- und Puffervermögen des Oberbodens; dabei wird das
Verhalten der Böden gegenüber den drei Schadstoffgruppen Schwermetalle, orga-
nische Stoffe und Säuren kombiniert bewertet. Maßgebliche Bestimmungsfaktoren
sind die mechanische Filterung von Schadstoffpartikeln und die Pufferung von
gelösten Schadstoffen durch Adsorption an Tonminerale und Huminstoffe oder
durch chemische Fällung und Festlegung.

Die Rückhaltung von Schadstoffen ist allerdings begrenzt und kann langfristig eine
Gefahrenquelle darstellen, da bei einer Änderung bindungsspezifischer Parame-
ter, wie z. B. eine Absenkung des ph-Wertes im Boden, gebundene und angerei-
cherte Schadstoffe wieder kurzfristig freigesetzt werden und damit
pflanzenverfügbar sind bzw. eine u.U. rasche Verlagerung mit dem Sickerwasser
in das Grundwasser erfolgen kann. 

Die Bedeutung des Bodens im Untersuchungsraum als Filter und Puffer für Schad-
stoffe gemäß Zusammenführung der Bewertungen nach den digitalen Daten der
Bodenschätzung (ALK/ALB) sowie der Bodenkarte von Baden-Württemberg, M
1:50.000 (BK50) kann der Karte 4d entnommen werden. Danach kann im Bereich
der Breitenbaumhöfe, in den Senken und wenig geneigten Bereichen der Hochflä-
che sowie im Neckartal mit hohem oder sehr hohem Filter- und Puffervermögen
des Oberbodens gerechnet werden, während der Oberboden an den Neckartal-
hängen, um Haugenstein, südlich Bildechingen sowie um Nordstetten mittleres
oder geringes Filter- und Puffervermögen zeigt. 
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Gesamtbewertung der natürlichen Bodenfunktionen (vgl. Karte 4e)

Zur Ermittlung der Wertstufe eines Bodens wird gemäß Vorgabe des Heftes 23 die
Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen 

- natürliche Bodenfruchtbarkeit,
- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 
- Filter und Puffer für Schadstoffe 

zusammengefasst und mit den 
- Sonderstandorten für naturnahe Vegetation sehr hoher (BK50 und BSK) und

hoher (nur BSK) Funktionserfüllung

überlagert (vgl. Karte 4e). 

Danach ist im Neckartal, in den Senken der Gäuhochfläche sowie an den steilen
Hangbereichen zum Neckartal mit sehr hoher Funktionserfüllung zu rechnen. Vor
allem am Mühlenberg südlich Bildechingen sowie östlich von Nordstetten kommen
Böden hoher Funktionserfüllung vor. Der überwiegende Bereich des Untersu-
chungsraumes weist aber mit Bewertungsklasse 2 nur mittlere Funktionserfüllung
auf.

Generell entspricht die Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber Flächeninan-
spruchnahme der jeweiligen Funktionserfüllung der Böden. 

Damit ist der Untersuchungsraum mit wenigen Ausnahmen großflächig als mittel
empfindlich anzusprechen. Nur das Neckartal, die Senken der Gäuhochfläche
sowie die steilen Hangbereiche zum Neckartal weisen hohe oder sehr hohe Emp-
findlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme auf.

Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge
liegt bei grundwasserbeeinflussten oder -geprägten Böden vor. Im Untersuchungs-
raum gehört hierzu der kalkhaltige Auengley-Brauner Auenboden am Hangfuß
südlich des Neckars zwischen Nordstetten und Egelstal mit hoher Empfindlichkeit
gegenüber Zerschneidung (vgl. Karte 4e).

Die Bodenfunktion Filter und Puffer für Schadstoffe ist insbesondere im Hinblick
auf die Verfügbarkeit von Schadstoffen für Kulturpflanzen sowie den Eintrag von
Schadstoffen in das Grundwasser oder über die Bodenpassage in Oberflächenge-
wässer von Bedeutung. Vor dem Hintergrund der Remobilisierung gebundener
Schadstoffe sind Böden unabhängig von ihrem aktuellen Filter- und Puffervermö-
gen generell als sehr hoch empfindlich gegenüber Schadstoffeintrag einzustufen. 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme

Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
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2.2.3.5.2  Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (vgl. Abb. 30)

Die Bodenfunktion ‘Archiv der Natur- und Kulturgeschichte’ betrifft sowohl geologi-
sche und bodenkundliche Besonderheiten, wie z. B. Höhlen, Erdfälle oder seltene
Böden, als auch kulturgeschichtliche Urkunden spezieller Bewirtschaftungsfor-
men, wie Wölbäcker oder Hohlwege. Darüber hinaus sind Bereiche mit hohem
Informationswert für die Bodenkunde, wie z. B. Standorte des Bodenmessnetzes
oder Bodenaufschlüsse, von Bedeutung. 

Als geologisch-bodenkundliche Besonderheiten kann folgendes Geotop, südlich
Haugenstein unmittelbar östlich der B 14 genannt werden:

• Geotop Nr. 823702 „Felswand im Haugenloch östlich Horb“ (vgl. Abb. 30)
geol. Einheit: Mittlere Trias

geol. Merkmal: Wichtige Schichtfolge
Beschreibung:

In einer mächtigen Felswand (ehem. Steinbruch) sind die Nodosus- (mo2) und Semipartitus-

Schichten (mo3) des Oberen Muschelkalks erschlossen. Die Wand ist teilweise durch natürlichen
Pflanzenbewuchs wieder begrünt. Der Aufschluss ergibt einen guten Einblick in die die Gäuland-

schaft aufbauenden Gesteinsschichten. In der gegen das Neckartal steil abfallenden Felsschlucht

sind noch die Trochitenkalke (mo1) des Oberen Muschelkalks sowie Mittlerer Muschelkalk
erschlossen.

Status: schutzwürdig

Abb. 30 Geotop Nr. 823702 „Felswand im Haugenloch östlich Horb“ 
(aus: LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-

WÜRTTEMBERG / RIPS-Kartendienst, Stand Sommer 2008)

Die Lage des Geotops kann der Übersicht in Abb. 31 entnommen werden.

Die kulturgeschichtlichen Aspekte des Untersuchungsraumes werden im Kapitel
4.8 „Kulturgüter“ thematisiert.



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung 129

Gegenüber Flächeninanspruchnahme sind alle geologisch-bodenkundliche
Besonderheiten - hier das Geotop „Felswand im Haugenloch“ - hoch empfind-
lich.

Abb. 31 Bodenfunktion „Boden als landschaftsgeschichtliche Urkunde“: 
Lage des Geotops im Untersuchungsraum

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme

Geotop Nr. 823702
Felswand im Haugenloch
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2.2.3.6  Vorbelastungen

Durch Versiegelung und Überbauung gehen alle wertvollen Flächenfunktionen von
Landschaft und Naturhaushalt, darunter auch die natürlichen Bodenfunktionen, die
Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie die Nutz-
funktionen wie Land- und Forstwirtschaft unwiederbringlich verloren. 

Je höher der Versiegelungsgrad ist, desto höher ist auch der Verlust der Flächen-
funktionen; insofern können Flächennutzungen gemäß Flächennutzungsplan als
Indikator für den Funktionsverlust herangezogen werden (vgl. hierzu Karte 1 ).

Hohen Versiegelungsgrad und damit eine hohe Vorbelastung weisen im allgemei-
nen gewerbliche Bauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen (Sonder-
gebiet Großflächiger Einzelhandel und Bund / Kaserne), Flächen für den
Gemeinbedarf, Flächen für Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsflächen auf.

Mittlerer Versiegelungsgrad bzw. mittlere Vorbelastung bestehen bei Wohnbauflächen
oder Außenbereichsbebauung mit vergleichsweise höherem Grünanteil.

Geringer Versiegelungsgrad bzw. geringe Vorbelastung treten bei Grünflächen,
z.B. bei Friedhöfen, Dauerkleingärten u.a., auf.

In Zusammenfassung der Ergebnisse einer Forschungsarbeit des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN, 2003) ist davon auszugehen, dass an (Außerorts-)Straßen
eine erhöhte Bodenbelastung durch unterschiedliche Schadstoffgruppen - vor
allem bedingt durch Spritzwasser, Oberflächenwasserabfluss, Schadstoffanlage-
rung an Stäube, Salzgischt, Bremsen- und Reifenabrieb etc. - gegeben ist. Mit
zunehmender Entfernung zur Straße nimmt die verkehrsbedingte Schadstoffakku-
mulation im Boden kontinuierlich ab. 

Aufgrund des derzeit noch lückenhaften Kenntnisstandes bzgl. der Reichweite ein-
zelner Schadstoffkomponenten werden in konservativer Abschätzung folgende
Zonen für stoffliche Belastungen des Bodens entlang von Verkehrsstraßen
genannt:

Tab. 26 Belastungen des Bodens durch Schadstoffe entlang von Straßen
(aus: BfN, 2003, S.115)

Somit ist - angesichts der gegebenen Verkehrsbelastungen - entlang der Außer-
ortsabschnitte der B 14, der B 32 und der L 355b mit über 10.000 Kfz/24h in einem
Streifen von beidseits 75 m, entlang des übrigen klassifizierten Straßennetzes in
einem Streifen von beidseits 25 - 50 m von Schadstoffanreicherungen im Oberbo-
den auszugehen (vgl. Abb. 32).

Verlust wertvoller Flächenfunktionen durch Überbauung / Versiegelung 

Schadstoffanreicherung im Oberboden entlang von Verkehrswegen

Kfz/24h Reichweite von Schadstoffbelastungen des Bodens

< 5.000 25 m

5.000 - 10.000 50 m

10.000 - 50.000 75 m

50.000 - 100.000 100 m

> 100.000 100 - 200 m
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Abb. 32 Schadstoffanreicherung im Oberboden entlang von Verkehrswegen im 
Außerortsbereich

Altlasten, Altablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen sind gemäß histori-
scher Altlastenerhebung des Landkreises Freudenstadt in Karte 14  „Sachgüter“
dargestellt. Im Rahmen der konkreten Trassenplanung müssen potentiell betrof-
fene Altlastenflächen detailliert untersucht werden.

Altlasten 

Schadstoffanreicherung im 
Oberboden

beidseits 75 m 

beidseits 50 m

beidseits 25 m
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2.2.4  Wasser / Grundwasser (vgl. Karte 6a und Karte 7)

2.2.4.1  Werthintergrund

„Wesentliche gesetzliche Grundlagen zur Beschreibung des Schutzgutes Wasser über die Begriffs-
bestimmungen des § 2 des UVPG hinaus bilden das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als Rahmenge-
setz des Bundes sowie das BNatSchG (§§ 1 und 2). Länderspezifische Regelungen, die die
Bestimmungen des WHG konkretisieren, sind in den Wassergesetzen der Länder formuliert.

Nach § 1a WHG sind die Gewässer (Grund- und Oberflächenwasser) als Bestandteil des Naturhaus-
halts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern und nachhaltig zu entwickeln. Vermeid-
bare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen von Gewässern und der direkt von ihnen
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt haben zu
unterbleiben. Bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können,
ist die erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaus-
halts zu erhalten sowie eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.

Um den genannten Anforderungen Folge zu leisten, sind im Rahmen der Beschreibung des Schutz-
gutes Wasser die Teilaspekte

- Grundwasser

- Oberflächenwasser

jeweils separat zu erfassen und entsprechende naturhaushaltliche Wechselwirkungen darzulegen.“

(aus RUVS, 2010, MB8.4)

In Kap. 2.2.4 wird zunächst der Themenkomplex „Grundwasser“ betrachtet; der
Themenkomplex „Oberflächenwasser“ folgt in Kap. 2.2.5.

Neben der Darstellung der wasserwirtschaftlichen Nutzung ist das Grundwasser
im Hinblick auf die Bedeutung vorkommender Grundwasserleiter, der Grundwas-
serneubildung (quantitative Aspekte) und der Schutzwirkung der Grundwasser-
überdeckung (qualitative Aspekte) zu bewerten. 

2.2.4.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Was-
ser / Grundwasser herangezogen:

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), Stand April 2014:
Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS):
- Wasserschutzgebiete

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt 9 / LGRB: Bodenkarte von Baden-Würt-
temberg, M 1:50.000, digitaler Datensatz, Bereitstellung April 2014

- Regierungspräsidium Freiburg, Abt 9 / LGRB, 2000: Bodenkarte von Baden-
Württemberg M 1:25.000, Blatt 7518 Horb a. N.

- Ulrich, Dr.-Ing. G., Beratende Geologen - Geochemiker - Grundbauinge-
nieure, Leutkirch, Juli 1993: Umfahrung von Horb mit den Bundesstraßen
B 28 und B 32 - Hydrogeologisches Sondergutachten zur Umweltverträglich-
keitsstudie

- Smoltczyk & Partner, Stuttgart, 22. 05. 2009: Baugrund- und Gründungsgut-
achten Horb, B14 / B32: Neubau Neckartalbrücke (Unterlage 13.3 )

- Smoltczyk & Partner, Stuttgart, 30. 08. 2011: Hydrogeologisches Gutachten
Horb, B14 / B32: Neubau Neckartalbrücke (Unterlage 13.3 )
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2.2.4.3  Geschützte Gebietskategorien (vgl. Karte 7)

Die wasserwirtschaftliche Situation im Großraum Rottenburg, Herrenberg, Nagold,
Horb ist gekennzeichnet 

- durch mittleren Wasserbedarf der Region; 

- durch ungenügende Grundwasserneubildungsraten trotz des Karstgebietes
aufgrund der nur geringen Niederschlagsmengen (~ 750 mm/a) im Wind-
schatten des Schwarzwaldes;

- durch geringe Selbstreinigungskraft des Niederschlags- bzw. Grundwassers
aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeiten des Sickerwassers und des
Grundwassers im klüftigen Karstgestein des Muschelkalkes; die Selbstreini-
gung beschränkt sich überwiegend auf die mehr oder weniger mächtigen
Deckschichten über dem Karstgestein;

- durch Grundwasseraustritte in Schichtquellen des Neckar- und Nagoldtales;

- durch Grundwasserentnahmen, die überwiegend der eigenen Versorgung
dienen.

Die o.g. hydrologischen Verhältnisse erschweren die exakte Abgrenzung von Was-
serschutzgebieten, weshalb über Karst großflächige Ausweisungen vorgenommen
wurden.

Der gesamte Bereich nördlich des Untersuchungsraumes gehört zum rechtskräf-
tigen Wasserschutzgebiet „Talmühlequelle“  (WSG-Nr. 237...165 / LfU-Nr. 237-
216, Datum der Rechtsverordnung: 13. 07. 1989, Nutzer: Stadt Nagold-Hochdorf,
ZVB WV Gäugruppe). Die Talmühlequelle befindet sich nördlich Mühlen bereits
außerhalb des Untersuchungsraumes.

Hierzu führt das Hydrogeologische Gutachten (ULRICH, G., 1993) aus:

„Die Talmühlequelle tritt an der Ostseite des Eutinger Tals auf 398 m üNN aus. Ihre
Schüttung schwankt zwischen 206 l/s und 141 l/s nicht so stark wie die des ober-
halb gelegenen Lochbrunnens. Aus der Talmühlequelle wird das Trinkwasser der
Gäuwasserversorgung entnommen.

Das Einzugsgebiet der Talmühlequelle deckt sich mit dem des Lochbrunnens und
erstreckt sich nach Osten bis zum Gleisdreieck am Eutinger Bahnhof (...). Nach
Norden setzt sich das Einzugsgebiet weit über den Untersuchungsraum fort und
ist mit einem Färbeversuch im Laiblestal zwischen Göttelfingen und Hochdorf noch
belegt. Die Gesamtgröße des Einzugsgebiets von Lochbrunnen und Talmühle-
quelle ist aus den Schüttungen auf etwa 24 km2 zu beziffern und mit der Schutzge-
bietsgrenze der Schutzzone III, welche sich nach Westen und Norden über den
Untersuchungsraum hinaus fortsetzt, grob eingegrenzt.

Von hydrogeologischer Bedeutung ist ferner, dass am Lochbrunnen auch Quell-
wasser in die Talfüllung des Eutinger Tales übertritt, in dieser weiterfließt und an
der Ostseite des Tales wieder in den verkarsteten Muschelkalk eintritt, so dass es
in der Talmühlequelle zum zweiten Mal den Fels verlässt. Diese Zusammenhänge
sind mit den Färbeversuchen (...) geklärt worden. 

Der im hinteren Abschnitt des Eutinger Tals auf 410 m üNN gelegene Lochbrunnen
weist starke Schüttungsschwankungen zwischen 2,4 l/s und 160 l/s auf. Die Quelle
tritt etwas oberhalb der Schichtgrenze des Oberen zum Mittleren Muschelkalk als
Überlauf des Grundwasserreservoirs im Eutinger Graben auf einer Süd-Nord strei-
chenden Verwerfung aus. Das Einzugsgebiet des Lochbrunnens ist mit Färbever-
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suchen bis zum Mähdlesberg (...) nachgewiesen. (...)

Die Ausdehnung des Einzugsgebiets nach Südwesten, in den Raum Bildechingen
und Mühlenberg ist durch keine Färbeversuche belegt. Der westlich von Bildechin-
gen durchgeführte Versuch erbrachte in keiner Beobachtungsstelle einen Farb-
durchgang und hatte vermutlich keinen Anschluss an das Karstgrundwasser.
Aufgrund der vom Mühlenberg nach Norden einfallenden Schichtlagerung ist
jedoch anzunehmen, dass zumindest der südliche Ortsbereich von Bildechingen
[Lage innerhalb des Untersuchungsraumes] zum Einzugsgebiet des Lochbrunnens
gehört. (...)

Das Einzugsgebiet des Lochbrunnens und der Talmühlequelle ist (...) in zwei
unterschiedliche Bereiche zu gliedern: Einen westlichen Bereich, der mit weitge-
hend frei ausstreichenden Muschelkalkformationen einen 'nervösen' und hinsicht-
lich der Verschmutzung überaus empfindlichen Karstwasserablauf zum
Lochbrunnen erzeugt, und einen östlichen, der zum großen Teil durch Keuper-
schichten abgedeckt ist und daher einen ausgeglicheneren und gegen Verschmut-
zungen weniger empfindlichen Karstwasserabfluss zur Talmühlquelle aufweist. Die
Talmühlquelle erhält aber auch über die Füllung des Eutinger Tals vom Lochbrun-
nen her Zuflüsse, so dass hier das Wasser aus beiden Teilbereichen des Einzugs-
gebietes austritt." (gekürzt aus: ULRICH, G., 1993, S. 14ff) 

Der Bereich östlich und südlich Nordstetten gehört zu den beiden rechtskräftigen
Wasserschutzgebieten 

- „Bohrbrunnen Neckartal“  (WSG-Nr. 237...168, LfU-Nr. 237-221, Datum der
Rechtsverordnung: 01. 07. 1998, Nutzer: ZVB Nordstetter Wasserversor-
gungsgruppe), das im Neckartal östlich Nordstetten mit Schutzzone I / Fas-
sungsbereich und den überwiegenden Bereichen der Schutzzone II und III
innerhalb des Untersuchungsgebietes liegt (der Brunnen erschließt sowohl
Grundwasser aus Neckarinfiltrat als auch zuströmendes Karstwasser) sowie 

- „Egelstalquelle“ (WSG-Nr. 237...150, LfU-Nr. 237-27, Datum der Rechts-
verordnung: 18. 06. 1984, Nutzer: ZVB Nordstetter Wasserversorgungs-
gruppe), dessen Fassungsbereich im Egelstal bereits außerhalb des
Untersuchungsgebietes liegt. Die Schutzzone II liegt östlich Nordstetten tlw.
innerhalb des Untersuchungsgebietes; die südöstlichen Randbereiche der
Ortslage von Nordstetten sind Teil der für Karstgrundwasser typischen groß-
flächigen Abgrenzung der Schutzzone III. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Schadstoffeintrag der
im Untersuchungsraum liegenden Wasserschutzgebiete südlich und östlich von
Nordstetten wird aufgrund des hinsichtlich in Karstgebieten sehr schnellen Karst-
wasserablaufs in Zone I / Fassungsbereich und Zone II als „sehr hoch“ sowie in
Zone III als „hoch“ eingestuft.

Auch der über das Wasserschutzgebiet „Egelstalquelle“ hinausgehende, vermu-
tete Einzugsbereich des Lochbrunnen südlich Bildechingen wird aufgrund des
überaus sensiblen Karstwasserablaufs nördlich des Untersuchungsraumes einer-
seits und der direkten hydrogeologischen Zusammenhänge zwischen Lochbrun-
nen und der wasserwirtschaftlich genutzten Talmühlequelle andererseits als „sehr
hoch“ empfindlich eingestuft. 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Schadstoffeintrag
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2.2.4.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu - 

2.2.4.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen (vgl. 
Karte 6a)

2.2.4.5.1  Grundwasservorkommen (vgl. Karte 6a)

„Die auf der Gäuhochfläche anfallenden Niederschläge regnen zum großen Teil
über den Schichten des Lettenkohlenkeupers und der Lößlehmdecke, zum Teil
auch über dem Trigonodusdolomit des Oberen Muschelkalks ab. 

Auf der Lößdecke und der Verwitterungsdecke des Lettenkohlenkeupers laufen die
nicht von der Bodenzone und der Pflanzendecke verbrauchten Niederschläge
oberirdisch ab, bis sie in geklüftetem Felsuntergrund versickern können. 

Im Schichtverband des Lettenkohlenkeupers wirken die eingelagerten Sandstein-
und Dolomitschichten als Schichtwasserleiter. In diese Gesteinsschichten dringt bei
geringmächtig entwickelter Verwitterungsdecke oder über Klüfte ein Teil des Ober-
flächenwassers ein. Das Wasser läuft auf den stauenden Tonzwischenschichten im
Schichtfallen ab und tritt an schwach schüttenden Schichtquellen aus. Ein guter Teil
des eingesickerten Kluftwassers durchsickert über den Kluftraum den gesamten
Schichtverband des Lettenkohlenkeupers und erreicht den Trigonodusdolomit.

Die aus den Schichten des Lettenkohlenkeupers auslaufenden Quellgerinne, die
alle außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen, versickern meist schon nach
kurzer Fließstrecke bei Annäherung an den Ausstrich des Trigonodusdolomits.
Auch die auf dem Dolomit anfallenden Niederschläge sickern weitgehend ungehin-
dert in die Karsthohlräume ein.

Somit nimmt der verkarstete Obere Muschelkalk entweder direkt oder über den
Umweg von Bachversickerungen den großen Teil der Niederschläge auf der Gäu-
hochfläche auf und sammelt das Wasser auf der Karstwassersohlschicht des Mitt-
leren Muschelkalks. Der Anschnitt des Neckartals unterschneidet die
Karstwassersohlschicht und erzeugt dadurch Karstquellen. 

Im Bereich, der nördlich an den Untersuchungsraum angrenzt, ist die Oberfläche
des Mittleren Muschelkalks durch die Grabentektonik geprägt und weist dort im
sogen. Eutinger Graben tiefere Lagen auf als am Rande des Neckartals. Somit
wirkt der Eutinger Graben als Sammelreservoir für das Karstgrundwasser . Das
Eutinger Tal bei Mühlen östlich des Untersuchungsraumes schneidet sich von
Süden her bis zu diesem Reservoir ein und zapft über die Karstquellen Talmühle-
quelle (Quellschüttung von 141 - 206 Liter / Sekunde) und Lochbrunnen (Quell-
schüttung von 2,4 - 160 Liter / Sekunde) das Karstgrundwasser an.

Im Bereich des Neckartals und seiner tief eingeschnittenen Seitentäler bilden die
dem Mittleren Muschelkalk auflagernden Talfüllungen ein zweites Grundwasser-
system , das zum einen durch unterirdische Abläufe der Karstquellen und zum
anderen aus Niederschlägen gespeist wird (vgl. Tab. 27). Das niederschlagsab-
hängige Einzugsgebiet erstreckt sich dabei auf die Talböden und auch auf die
hangschuttbedeckten Talflanken, in denen der Mittlere Muschelkalk ansteht."

(ULRICH, G., 1993, S. 12)



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

136 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

Tab. 27 Im Untersuchungsraum liegende Karstquellen an der Schichtgrenze 
des Oberen Muschelkalkes

Das Kluftwasser des Lettenkohlenkeupers  liegt über dem Karstgrundwasserlei-
ter des Muschelkalks. Sie sind jedoch über Klufträume oder Bach-, Quellversicke-
rung miteinander verbunden. Die starken Schwankungen einiger Quellschüttungen
weisen auf ein Einzugsgebiet mit großer Wasserdurchlässigkeit des Bodens und
dadurch starker Niederschlagsabhängigkeit (Karstwasserablauf in Muschelkalkfor-
mationen), während ausgeglichenere Schüttungen auf ein durch Keuperschichten
abgedecktes Einzugsgebiet, das Niederschläge verzögert an den Karstgrund
abgibt, zurückzuführen sind.

Eine Grundwasserfließrichtung  kann, da es sich um Karstgelände handelt, nur
unter Vorbehalt genannt werden. Sie orientiert sich jedoch zumindest am Gefälle
des Grundwassernichtleiters, im Untersuchungsgebiet an der Karstwassersohl-
schicht des Mittleren Muschelkalkes. Normalerweise fallen die Schichten auf der
Gäufläche um 2 - 3 Grad Richtung Südosten ein. Durch das große Verwerfungssy-
stem 'Eutinger Graben' kippen die Schichten jedoch zum Grabenbruch (Riedgra-
ben, Nesseltal nördlich des Untersuchungsraumes), d.h. dass der Schichteinfall
südlich des Grabens bis zum Neckartal um 1 - 2, stellenweise 5 Grad in Richtung
Nord auf das Grabenzentrum hin gerichtet ist. Auch südlich des Neckartals ist
noch ein schwaches Gefälle Richtung Nord vorhanden.

Der Grundwasserspiegel  im Grundwasserleiter der Neckarkiese liegt gemäß
Baugrundgutachten „in der Neckaraue 3 – 4m unter Gelände bei etwas über 382m
üNN und korrespondiert mit dem Neckarwasserspiegel. (…) 
Am südlichen Talhang liegt der Grundwasserspiegel im Bereich des Oberen
Muschelkalkes so tief, dass er für das Bauvorhaben keine Bedeutung hat. 
Im unteren nördlichen Talhang, im ehemaligen Steinbruch im Haugenloch, wurde
das Grundwasser in der Bohrung BK 2 ca. 8m unter Gelände angetroffen. Der
Wasserspiegel stellte sich in der ab 10,4m Tiefe mit Wasserspülung nieder
gebrachten Bohrung rasch auf rund 6m unter Gelände ein und wurde täglich vor
Beginn und nach Ende der Bohrarbeiten auf etwa demselben Niveau eingemes-
sen. Bei einer Bohrtiefe von 35m trat ein vollständiger Spülverlust auf. Nach Ende
der Arbeiten stellte sich der Wasserspiegel dann nach dem Ziehen der Hilfsverroh-
rung in 5,9m Tiefe auf 404,60m NN ein. 
In der Bohrung BK 3, also etwa am geplanten Pfeiler 2, wurde bis 13,7m Tiefe kein
Grundwasser angetroffen. Mit dem Erreichen des Mittleren Muschelkalks und nach
Umstellen auf das Rotationskernbohrverfahren mit Wasserspülung stellte er sich in
den Arbeitspausen meist zwischen 9,5m und 10,5m Tiefe ein. Das Grundwasser
ist also hier unter den teilweise bindigen Deckschichten gespannt. Nach Erreichen
der Endtiefe (43,2m) und dem Ziehen der Hilfsverrohrung wurde der Wasserspie-
gel 10,3m unter Gelände bei 392,4m NN eingemessen. 
Das rasche Einspiegeln des Grundwassers während der Bohrarbeiten und der auf-

Name / Lage Quellschüttung

Starzelbachquelle oberhalb des Friedhofes Horb 25 Liter / Sek.

Haugenlochbrunnen unterhalb der DB- Linie 3 Liter / Sek.

Egelstalquelle 11 - 200 Liter / Sek.

div. Quellen westlich Egelstal 3 - 5 Liter / Sek.
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getretene Spülverlust sind ein Hinweis sowohl auf die starke Verkarstung des
Untergrunds als auch auf den damit verbundenen großen Wasserandrang“ 
(aus: Smoltczyk & Partner, Stuttgart, 22. 05. 2009, S. 16f / Unterlage 13.3 ).

Eine Empfindlichkeit der Grundwasservorkommen gegenüber Zerschneidung /
Störung funktionaler Zusammenhänge liegt nur bei 

• Anschneiden von Grundwasserleitern und drainierender Wirkung,

• Verminderung der vertikalen Durchlässigkeit durch Verdichtung, 

• Verminderung der horizontalen Durchlässigkeit durch als Barriere wirkende
Baukörper oder durch 

• den Grundwasserstrom ablenkende Baukörper 

vor. 

In Bereichen des Neckartals mit Auengley - Brauner Auenboden (BK50, Kartierein-
heit g82) steht das Grundwasser nur 0,4 - 0,8m MsGHW unter Flur an; hier beste-
hen hohe Empfindlichkeiten gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler
Zusammenhänge im Grundwasserkörper.

Im Bereich der geplanten Neckartalquerung (BK50, Kartiereinheit g74 / Brauner
Auenboden) wurden während der Baugrunderkundung 2008 Grundwasserstände
im Neckarkies in einer Tiefe zwischen 3,55m und 5,10m eingemessen (vgl. Smolt-
czyk & Partner, 22. 05. 2009 / Unterlage 13.3 ). 

Störungen des Kluft- oder Karstgrundwasserkörpers im übrigen Untersuchungs-
raum sind dagegen nachrangig. 

2.2.4.5.2  Grundwasserneubildung (vgl. Karte 6a)

Im Hinblick auf das Grundwasserdargebot einer Landschaft ist die Grundwasser-
neubildung aus Niederschlag ein wesentlicher Faktor. Maßgebliche Bestimmungs-
faktoren sind das Relief, der Bodenbewuchs, das Infiltrationsvermögen und die
Wasserleitfähigkeit des Bodens, der Grundwasserflurabstand sowie die Durchläs-
sigkeit der Grundwasserüberdeckung unterhalb der Bodenzone.

Betrachtet wird hier die Grundwasserneubildung aus dem Niederschlag, die ver-
einfacht als Differenz der langjährigen Werte von Niederschlag, Verdunstung und
dem Direktabfluss beschrieben werden kann.

Neben Höhe und Zeitpunkt des Niederschlags werden die geologischen Verhält-
nisse, die Bodenverhältnisse und die Art der Bodennutzung als Einflussfaktoren
der Grundwasserneubildung berücksichtigt:

• Hohe Grundwasserneubildungsraten ergeben sich bei hohen Niederschlägen
vornehmlich im Winterhalbjahr, wenn die Verdunstung durch die Vegetation
gering ist. Allerdings können starke Niederschläge im Karst auch während des
Sommerhalbjahres kurzzeitig Grundwasserneubildung bewirken, selbst wenn
die Feldkapazität der Bodenzone noch nicht erreicht bzw. überschritten ist.

Empfindlichkeit der Grundwasserleiter gegenüber Zerschneidung / Störung 
funktionaler Zusammenhänge 
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• Schwer durchlässige Bodenschichten und starke Hangneigung beeinträchtigen
durch höheren Oberflächenabfluss und stärkere Verdunstung die Neubildung.
Die Grundwasserneubildung wird ebenfalls durch eine geringe Durchlässigkeit
des anstehenden Gesteins erschwert.

• Bei sonst gleichen Bedingungen wird die Grundwasserneubildung in erhebli-
chem Maß von der Art der Vegetationsdecke, d.h. ihrer Rauhigkeit und ihren
unterschiedlichen Verdunstungseigenschaften beeinflusst.

Die zu erwartende Grundwasserneubildungsrate im Untersuchungsgebiet (Tab.
28) ist ausschließlich von der Niederschlagsmenge abzüglich der Verdunstung
abhängig. Oberflächenabfluss geht, da selbst bei Starkregen / Schneeschmelze
auf undurchlässigen Verwitterungsböden entstehende oberirdische Abläufe nach
kurzer Strecke im Muschelkalk versickern, nicht in die Berechnung ein:

Tab. 28 Berechnung der Grundwasserneubildungsrate 
(aus: ULRICH, G., 1993, S. 13)

„Die ganzjährige Grundwasserneubildung beträgt 335 mm, was flächenbezogen
ausgedrückt eine Grundwasserneubildungsrate von 10,6 I/s x km2 bedeutet. Diese
bei einem Jahresniederschlag von 752 mm relativ hohe Grundwasserneubildungs-
rate ist für Karstgebiete typisch." (ULRICH, G., 1993, S. 13)

Alle Böden weisen demnach eine hohe Bedeutung für die Grundwasserneubil-
dung  auf: Entweder sind sie stark durchlässig (z.B. Oberer Muschelkalk, Hang-
schuttdecken) und tragen so zur schnellen Auffüllung der Schicht- und
Grundwasserhorizonte bei oder sie halten Niederschläge länger zurück und führen
damit zu gleichmäßigerem Grundwasservorkommen / Quellschüttungen. 

Das Leistungsvermögen der Landschaft bzgl. Grundwasserneubildung ist deshalb
nicht weiter ausdifferenziert worden.

Grundsätzlich entspricht die Empfindlichkeit von Flächen bzgl. Verlust der Grund-
wasserneubildung der Bedeutung dieser Flächen für die Grundwasserneubildung.
Da im Untersuchungsraum die Bedingungen für die Grundwasserneubildung
jedoch großräumig ausgesprochen gut sind, wird die Empfindlichkeit gegenüber
Flächenversiegelung generell nur als 'mittel' eingestuft.

Mittlerer Jahresniederschlag: N = 752 mm / a

Mittlerer Niederschlag im Sommerhalbjahr (Mai - Oktober): NS = 426 mm

Verdunstung im Sommerhalbjahr: VS = 79 % von NS Vs = 336 mm

Grundwasserneubildung im Sommerhalbjahr: AS = 21 % von NS AS = 90 mm

Mittlerer Niederschlag im Winterhalbjahr (November - April): NW = 326 mm

Verdunstung im Winterhalbjahr: VW = 25 % von NW VW = 81 mm

Grundwasserneubildung im Winterhalbjahr: AW = 75 % von NW AW = 245 mm

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme 
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2.2.4.5.3  Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung (vgl. Karte 6a)

Im Hinblick auf die mit dem Straßenverkehr verbundenen Schadstoffemissionen
kommt der Schutzwirkung der Grundwasserüberdekkung hinsichtlich Schadstoff-
eintrag in das Grundwasser eine große Bedeutung zu. Sie ist im Wesentlichen
abhängig von den Filter- und Puffereigenschaften der oberen Bodenzone (siehe
hierzu auch Kap. 4.1.3.4), den Grundwasserflurabständen bzw. dem Grundwas-
sereinfluss sowie den das Grundwasser überdeckenden geologischen Schichten.

Filternde Deckschichten / Festgesteine über den Schicht- und Grundwasserhori-
zonten spielen im Untersuchungsraum aufgrund der starken Grundwasserver-
schmutzungsgefährdung im Karstgelände einerseits und wichtiger
Grundwasserentnahmestellen für die lokale Trinkwasserversorgung andererseits
eine große Rolle. 

Die Festgesteine / Deckschichten über den Schicht- und Grundwasserhorizonten
weisen folgende Barrierewirkungen auf (Auszug aus: ULRICH, G., 1993, S. 17 ff,
gekürzt):

„Gute Barrierewirkung

Eine gute Barrierewirkung bedeutet, dass im Untergrund wasserstauende bis
gering durchlässige Formationen mit mehr als 10 m Mächtigkeit anstehen. Im
Umfeld von Verwerfungen muss die Mächtigkeit dieser Schichten 20 m betragen.
Bei diesen Mächtigkeiten wird das Eindringen von Schadstoffen über versickern-
des Oberflächenwasser verhindert oder so stark verzögert, dass z.B. nach einem
Unfall Sanierungsmaßnahmen nur in oberflächennahen Bereichen ergriffen wer-
den müssen. ( ... )

Gute Barrierewirkung ist aus der hydrogeologischen Beschreibung der Schichten
heraus in folgenden Situationen gegeben:

- Gipskeuper mit Felszersatzzone und Deckschichten aus Tallehm

- Gipskeuper mit Felszersatzzone

- Oberer Lettenkohlenkeuper mit Felszersatzzone und Lösslehm bzw. Tallehm

- Oberer Lettenkohlenkeuper mit Felszersatzzone

- Unterer Lettenkohlenkeuper, mit Felszersatzzone, die mindestens 10 m
Mächtigkeit aufweist, zuzüglich mindestens 1,5 m Lösslehmdecke. ( ... )

Im Untersuchungsraum liegen nur kleinere Flächen guter Barrierewirkung im
Bereich nordöstlich der Breitenbaumhöfe sowie bei Bildechingen am nordöstlichen
Rand des Untersuchungsraumes. 

Befriedigende Barrierewirkung

Bei befriedigender Barrierewirkung stehen im Untergrund gering durchlässige
Schichten an, deren Mächtigkeit zwischen 5 m und 10 m, im Bereich von Verwer-
fungen 15 m bis 20 m beträgt. Das einsickernde Oberflächenwasser durchdringt
die Formationen nur langsam und wird dabei filtriert, wobei die in den Formationen
auftretenden Tonminerale schadstoffrückhaltend wirken. Weiter wird das Wasser
zunächst in kleinräumig verteilten Schichtwasserleitern gespeichert und tritt aus
diesen Schichtwasserleitern in Quellen aus, bzw. findet erst stark verzögert
Anschluss an den großräumigen Karstwasserleiter. ( ... )
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Befriedigende Barrierewirkung ist für folgende Schichtsituationen zu erkennen:

- Geklüftete Schichten des Oberen Lettenkohlenkeupers, die nicht von Löss-
lehm abgedeckt sind

- Schichten des Unteren Lettenkohlenkeupers zwischen 5 und 10 m Mächtig-
keit einschließlich ihrer Felszersatzzone

- Schichten des Unteren Lettenkohlenkeupers mit mindestens 3,5 m Mächtig-
keit zuzüglich einer Deckschicht aus Lösslehm von mindestens 1,5 m Mäch-
tigkeit

- Tallehm mit 5 m Mächtigkeit in geringer Ausstrichbreite über stark geklüfteten
Formationen des Keupers und des Muschelkalks.

Flächen mit befriedigender Barrierewirkung treten im Bereich südlich der Breiten-
baumhöfe sowie südlich Bildechingen auf. 

Ausreichende Barrierewirkung

Die Barrierewirkung ist dann noch ausreichend, wenn an der Geländeoberkante
noch zwischen 1,5 m und 5 m mächtige, gering wasserdurchlässige Formationen
anstehen. (...)

Ausreichende Barrierewirkung ist in folgenden Situationen gegeben:

- Unterer Lettenkohlenkeuper mit weniger als 5 m Schichtmächtigkeit ein-
schließlich der Felszersatzzone und evtl. einer Lösslehmdecke

- Lettenkohlenkeuper an Kluftzonen mit 5 m bis 10 m Mächtigkeit

- Trigonodusdolomit des Oberen Muschelkalks mit Auflage der Felszersatz-
zone und einer Lösslehmdecke von insgesamt mindestens 2,5 m Mächtigkeit

Es handelt sich um Zonen in den lössbedeckten oberen (hangenden) Bereichen
der Ausstriche von Trigonodusdolomit, welche an den Rändern der Gäuhochflä-
chen zu den Talanschnitten liegen. (...)

Schlechte Barrierewirkung

Die Barrierewirkung ist dann als schlecht einzustufen, wenn weniger als 1,5 m
starke Deckschichten auf wasserdurchlässigem Untergrund liegen. ( ... )

Schlechte Barrierewirkung ist in folgenden Situationen gegeben:

- Unterer Lettenkohlenkeuper mit weniger als 5 m Schichtmächtigkeit im
Bereich von Störungen

- Trigonodusdolomit des Oberen Muschelkalks mit weniger als 1,5 m starker
Verwitterungs- und Lösslehmdecke

(...)

Bereiche mit schlechter Barrierewirkung verteilen sich auf die Ausstriche des Tri-
gonodusdolomits am Rande der Gäuhochflächen (...). Es wird deutlich, dass sich
große Teile der Siedlungsbereiche von Horb (...) und Nordstetten auf dieser Risi-
kozone befinden.

Weiter verlaufen die Bundesstraße B 14 zwischen Horb und Bildechingen und die
Bundesstraße B 32 bei Nordstetten in Formationen mit schlechter Barrierewirkung.
(...)



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung 141

Sehr schlechte Barrierewirkung

Sehr schlechte Barrierewirkung ist dann gegeben, wenn auf durchlässigem Fels-
untergrund keine wasserstauenden Deckschichten anstehen, sondern nur noch
durchlässiges Material wie z.B. Hangschutt auflagert. Schadstoffe können dann
rasch über die durchlässigen Deckschichten die Klüfte bzw. Karsthohlräume des
Gesteins erreichen und sind dann von der Geländeoberkante aus nicht mehr
erreichbar. Der weitere Transport der Schadstoffe vollzieht sich über den Karst-
wasserabfluss zu den Quellen, in deren Einzugsgebiet der Schadstoffeintrag statt-
fand. ( ... )

Sehr schlechte Barrierewirkung ist in folgender Situation gegeben:

- Trigonodusdolomit, Nodosusschichten und Trochitenkalk mit Deckschichten
aus Hangschutt

(...)

Bereiche mit sehr schlechter Barrierewirkung sind in den Steilhängen der Talan-
schnitte (...) zu lokalisieren. Der Anstieg der Bundesstraße B 32 nach Nordstetten
verläuft in dieser Risikostufe im Einzugsbereich der am Talrand kartierten Hang-
schuttquellen. Die Bundesstraße B 14 steigt westlich des Haugenlochs im Ein-
zugsgebiet der Starzelbachquelle und des Haugenlochbrunnens in diesem
Risikoniveau auf. (...)

Barrierewirkung der Talfüllungen des Neckars

In den Talanschnitten treten auf dem wasserstauenden Mittleren Muschelkalk zwei
typische Schichtabfolgen auf: Erstens die kiesigen Talfüllungen, welche unter
einer Deckschicht aus Auelehm anstehen und zweitens die Hangschuttmassen.

Für die Ausstrichbereiche der Hangschuttmassen ist die Barrierewirkung als
schlecht  einzustufen. Der Hangschutt ist zwar durch Beimenung von feinkörnigen
Verwitterungsprodukten des Mittleren Muschelkalks etwas geringer durchlässig als
die Hangschuttdecke des Oberen Muschelkalks, gestattet aber immer noch das
Versickern von Oberflächenwasser und somit das Eindringen von Schadstoffen.
Bei Schadstoffeintrag ist daher mit einem raschen Absickern in der Hangschutt-
decke und einem Übertritt in die Talfüllung zu rechnen. ( ... )

Für die Talböden und die Schwemmfächer, in denen Talkies unter rund 2 m mäch-
tigem Auelehm ansteht, ist die Barrierewirkung als befriedigend  einzustufen.
Hier kann der Auelehm das Vordringen von Schadstoffen zum Talgrundwasser so
verzögern, dass Sanierungsmaßnahmen nach Unfällen noch oberflächennah
erfolgreich sind. Bei Eintrag von Schadstoffen in den Neckar ist das Risiko von
direkter Infiltration in den Talkies gegeben.

Große Teile von Horb einschließlich des Bahnhofsgeländes sowie die Ortschaft
Mühlen befinden sich in den Risikozonen des Talgrundwassers. Desweiteren ver-
läuft die Landesstraße L 370 überwiegend auf der Hangschuttdecke des nördli-
chen Neckartalrandes."

Die Einstufung der Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeintrag
erfolgt in Umkehrung der o.g. Einstufung der Barrierewirkung der Grundwasserüber-
deckung. Sie wird wie in Tab. 29 dargestellt definiert.

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag 
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Danach ist der gesamte Abfall zum Neckartal und damit der weitaus größte Teil des
Untersuchungsgebietes sehr hoch oder hoch empfindlich gegenüber Schadstoffein-
trag. 

Bei Verringerungen der Deckschichtenmächtigkeit über grundwasserführenden
Schichten z.B. durch Einschnitte, Tunnel- oder Gründungsbauwerke von Brücken
vergrößern sich die Gefahren des Schadstoffeintrags in das Grundwasser (vgl. Tab.
29). 

Tab. 29 Empfindlichkeiten des Grundwassers in Abhängigkeit der 
Barrierewirkung der Deckschichten über Grundwasser

2.2.4.6  Vorbelastungen

Altlasten, Altablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen können Grundwasser-
verunreinigungen zur Folge haben. Sie sind gemäß historischer Altlastenerhebung
des Landkreises Freudenstadt in Karte 14  „Sachgüter“ dargestellt (siehe hierzu
auch Kap. 2.2.9). Sind solche Bereiche bei der Trassierung betroffen, müssen sie
im Rahmen nachgeordneter Planungsebenen detailliert untersucht werden.

Aufgrund der geringen Verweildauer des Sickerwassers im Boden in Muschelkalk-
gebieten ist im Bereich landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen wie Ackerflä-
chen und Sonderkulturen (Baumschule, Weihnachtsbaumkultur) oder auch in
Feldgärten (vgl. Karte 2  „Realnutzung - Biotopstruktur“) durch den verstärkten
Biozid- und Düngereinsatz sowie die intensive Bodenbearbeitung mit Einträgen in
das Grundwasser zu rechnen (Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln, bak-
terielle Beeinflussung durch organische Düngung, Nitratbelastung u. ä.).

Empfindlichkeit gegenüber Verringerung der Deckschichten über Grund-
wasser 

Barrierewirkung

Empfindlichkeit gegenüber

Schadstoffeintrag
Verringerung 

der Deckschichten

gute Barrierewirkung gering mittel

befriedigende Barrierewirkung mittel hoch

ausreichende Barrierewirkung hoch sehr hoch

schlechte Barrierewirkung sehr hoch sehr hoch

sehr schlechte Barrierewirkung sehr hoch sehr hoch

Grundwasserverunreinigung durch Altlasten

Grundwasserverunreinigung durch intensive landwirtschaftliche Nutzung
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2.2.5  Wasser /Oberflächenw asser (vgl. Karte 6b und 7)

2.2.5.1  Werthintergrund

- siehe hierzu Kap. 2.2.4.1 - 

Im Vordergrund der Betrachtung des Aspektes Oberflächenwasser stehen

• die Oberflächenwasserrückhaltung der Landschaft aufgrund der pedo- und
hydrogeologischen Aufnahmekapazität von Niederschlägen sowie der
abflussverzögernden und -vermindernden Vegetationsstrukturen,

• die Oberflächen- bzw. Hochwasserrückhaltung durch Überschwemmungsflä-
chen (Retentionsvermögen in Zuordnung zu Fließgewässern) sowie

• die Gewässerstruktur und die Gewässergüte der (Fließ-)Gewässer.

2.2.5.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Was-
ser / Oberflächenwasser herangezogen:

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), Stand April 2014: Daten aus dem Räumlichen Informations- und
Planungssystem (RIPS): - Überschwemmungsgebiet

- WALD + CORBE, Vorabzug Mai 2008: HQ 100 im Bereich der Neckartalque-
rung, i.A. RP Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer

- Ulrich, Dr.-Ing. G., Beratende Geologen - Geochemiker - Grundbauinge-
nieure, Leutkirch, Juli 1993: Umfahrung von Horb mit den Bundesstraßen
B 28 und B 32 - Hydrogeologisches Sondergutachten zur Umweltverträglich-
keitsstudie

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP (dokumentiert in Unterlage
12.1 / LBP / Anhang B )

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor (dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B )

- Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg - LfU BW, 2004:
Gewässerstrukturkarte Baden-Württemberg

- Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg - LfU BW, 2004:
Gewässergütekarte Baden-Württemebrg

2.2.5.3  Geschützte Gebietskategorien (vgl. Karte 7)

Im Neckartal ist ein Überschwemmungsgebiet mit Rechtsverordnung vom 28. 01.
1982 ausgewiesen. 

Aktuelle Untersuchungen zur Überflutungssituation bei einem sogen. hundertjähri-
gen Hochwasser (HQ 100, dargestellt in Abb. 33)1 geben die Überschwemmungs-
gefährdung im Vorhabensbereich genauer wieder.

1. WALD + CORBE, Vorabzug Mai 2008, i.A. RP Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer
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Abb. 33 HQ 100 im Bereich der Neckartalquerung 
(Quelle: WALD + CORBE, Vorabzug Mai 2008, i.A. RP Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer)
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Rechtskräftige Überschwemmungsgebiete sind ebenso wie die Bereiche für das
aktuell berechnete HQ 100, das künftig für eine Neuabgrenzung des Überschwem-
mungsgebietes herangezogen wird, sehr hoch empfindlich gegenüber Flächenin-
anspruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge und
Schadstoffeintrag.

2.2.5.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen 
(vgl. Karte 7)

Im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (Mai 2005) ist das Neckartal in der Raum-
nutzungskarte als „hochwassergefährdeter Bereich“ eingetragen. 

Hochwassergefährdete Bereiche sind hoch empfindlich gegenüber Flächeninan-
spruchnahme, Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge und Schad-
stoffeintrag.

2.2.5.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

Die relevanten Aspekte bzgl. Oberflächenwasser (Oberflächenwasserrückhaltung
und Oberflächengewässer) werden nachfolgend getrennt erörtert und in Karte 6b
dargestellt.

2.2.5.5.1  Oberflächenwasserrückhaltung (vgl. Karte 6b)

Als Oberflächenwasserrückhaltevermögen wird die Fähigkeit eines Landschafts-
raumes verstanden, den Direktabfluss (Oberflächenabfluss und oberflächennaher
Abfluss) zu verringern, indem Niederschlagswasser durch

- die Oberflächenstruktur, insbesondere Wald,
- Bodeninfiltration und / oder 
- geeignete Überflutungsräume

zurückgehalten und zeitlich verzögert abgegeben wird.

Oberflächenwasserrückhaltung durch abflussdämpfende Wirkung der Vege-
tation

Waldflächen wird aufgrund des hohen Evapotranspirationsvermögens generell
eine sehr  hohe Bedeutung für die Oberflächenwasserrückhaltung  zugerech-
net. Darüber hinaus liegen die Waldflächen im Untersuchungsraum meist auf den
deutlich stärker geneigten Hängen oder Steillagen mit Hangneigungen > 18% und
verhindern insbesondere dort durch ihre Struktur schnellen Oberflächenabfluss.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge und Schadstoffeintrag

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge und Schadstoffeintrag
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Oberflächenwasserrückhaltung durch abflussdämpfende Wirkung des
Bodens incl. des geologischen Untergrundes

Bestimmungsfaktoren sind das Infiltrations- und Rückhaltevermögen von Böden,
die den Oberflächenabfluss in Abhängigkeit von Bodenart, Grund- oder Schicht-
wasserflurabstand und Relief beeinflussen. Darüber hinaus spielt in Karstgebieten
der geologische Untergrund resp. der an vielen Stellen offenliegende Muschelkalk
eine große Rolle. 

Insgesamt weist der Untersuchungsraum ein vergleichsweise hohes Retentions-
vermögen auf. Dieses korrespondiert mit der in Kap. 2.2.4.5.3 erläuterten Barrie-
rewirkung der Böden: Je schlechter die Barrierewirkung, desto höher das
Retentionsvermögen (vgl. Tab. 30). Das Relief spielt im Untersuchungsgebiet im
Zusammenhang mit dem Retentionsvermögen eine untergeordnete Rolle, da bei
allen stärkeren Hangneigungen (z.B. Hänge des Neckartales sowie der Seitentäler
zum Neckar) die Durchlässigkeit der Böden aufgrund des offenliegenden Muschel-
kalks bzw. des Muschelkalkhangschutts sehr hoch ist.

Tab. 30 Abflussdämpfende Wirkung des Bodens in Abhängigkeit der 
Barrierewirkung der Deckschichten über Grundwasser

Der gesamte Abfall zum Neckartal incl. Seitentäler besitzt ebenso wie der Bereich
beiderseits der B 14 hohe und sehr hohe Bedeutung für die Oberflächenwasser-
rückhaltung.

Nur die Gäuhochflächen am nördlichen Randbereich des Untersuchungsraumes
weisen eine vergleichsweise geringe abflussdämpfende Wirkung mit entsprechend
geringer Bedeutung für die Oberflächenwasserrückhaltung auf. Im Übegangsbe-
reich zum Steilabfall zum Neckar wird der Muschelkalk nur geringmächtig mit Löss-
lehm überdeckt; diese Flächen weisen mittlere Bedeutung für die Oberflächen-
wasserrückhaltung auf.

Oberflächenwasserrückhaltung durc h Überschwemmungsmöglichkeiten in 
Niederungsbereichen

Überschwemmungsflächen, die grundsätzlich sehr hohe Bedeutung im Zusam-
menhang mit der Oberflächenwasserrückhaltung haben, gibt es in der Neckarnie-
derung. Sehr hohe Bedeutung in diesem Zusammenhang haben neben dem
rechtskräftigen Überschwemmungsgebiet auch die Flächen, die nach aktueller
Untersuchung1 bei einem 100jährigen Hochwasser (HQ100) überflutet werden. 

Barrierewirkung der Deckschichten 
über Grundwasser

Abflussdämpfende Wirkung des Bodens

gute Barrierewirkung gering

befriedigende Barrierewirkung gering

ausreichende Barrierewirkung mittel

schlechte Barrierewirkung hoch 

sehr schlechte Barrierewirkung sehr hoch

1. WALD + CORBE, Vorabzug Mai 2008, i.A. RP Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer
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Die Flächeninanspruchnahme durch Bodenversiegelung und -verdichtung hat
ebenso wie die künstliche Erhöhung der Reliefenergie z.B. durch Geländeein-
schnitte oder Dammlagen beim Straßenbau oder wie der Verlust von Waldflächen
eine Verminderung der abflussdämpfenden Wirkung zur Folge. 

Die Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zer-
schneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge gibt die Tab. 31 wieder.

Tab. 31 Einstufung der Empfindlichkeit gegenüber einer Flächeninanspruch-
nahme und Zerschneidung / Störung funktionaler Zusammenhänge im 
Zusammenhang mit der Oberflächenwasserrückhaltung

2.2.5.5.2  Oberflächengewässer (vgl. Karte 6b)

Typisch für die stark klüftige und verkarstete Hochfläche des Untersuchungsrau-
mes ist die Armut an ständig wasserführenden Oberflächengewässern, es sei
denn, sie werden unmittelbar von Schichtquellen oder austretendem Karstwasser
gespeist.

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Neckars , der
gleichzeitig auch das einzige nennenswerte Fließgewässer ist. Der Neckar ist ein
Gewässer I. Ordnung. Am Fuß der Altstadt von Horb verläuft parallel zum Neckar
ein Mühlkanal .

Daneben gibt es nur noch einen kurzen namenlosen naturnahen Bachabschnitt ,
der vom Egelstal kommend in den Neckar fließt. Weitere kurze, aber künstlich
angelegte Kanäle  entwässern Flächen in der Neckaraue; sie sind tlw. nur episo-
disch wasserführend.

Darüber hinaus gibt es zerstreut im Gebiet weitere Gräben  in meist landwirtschaft-
lich genutzter Umgebung, die der Entwässerung dienen.

Am Fuß des Nordhangs zum Neckar unterhalb des Gewanns „Steinbühl“, in einer

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / 
Störung funktionaler Zusammenhänge 

Kriterien

Empfindlichkeit gegenüber 

Flächen-
inanspruchnahme

Zerschneidung

• Überschwemmungsgebiet

• Flächen des HQ 100
sehr hoch sehr hoch

• Waldflächen

• Flächen mit sehr hohem Rückhaltevermögen des Bodens
sehr hoch -

• Flächen mit hohem Rückhaltevermögen des Bodens hoch -

• Flächen mit mittlerem Rückhaltevermögen des Bodens mittel -

• Flächen mit geringem Rückhaltevermögen des Bodens gering -
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Gartenanlage südlich der Kleintierzuchtanlage sowie ca. 400 m südöstlich davon
liegen kleine, durch ergiebige Quellhorizonte / austretendes Karstwasser gespei-
ste, meist naturferne Teiche .

Ökomorphologischer Zustand der Fließgewässer

Gemäß Gewässerstrukturkarte Baden-Württemberg 2004 (Hrsg.: Landesanstalt
für Umweltschutz Baden-Württemberg - LfU BW, 2004) ist der Neckar innerhalb
des Untersuchungsraumes im Abschnitt des parallel verlaufenden Mühlkanals im
Westen des Untersuchungsraumes stark, östlich der Wiedereinleitung des Mühlka-
nals deutlich verändert. Per Definition ist die Gewässerstruktur im Westen „...
durch die Kombination von Eingriffen z.B. in die Linienführung, durch Uferverbau,
Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch
die Nutzungen in der Aue beeinträchtigt“ (a.a.O., S. 12) im Osten „durch verschie-
dene Eingriffe z.B. in Sohle, Ufer, durch Rückbau und/oder durch Nutzungen in der
Aue deutlich beeinflusst“ (a.a.O., S. 12). 

Gemäß Strukturtypenkartierung zur vorliegenden UVS1 ist der Neckar im Abschnitt
des Untersuchungsraumes als stark ausgebauter Flussabschnitt  erfasst: Er ist
begradigt, durch Uferverbauung vollständig festgelegt und ohne gewässerspezifi-
sche Dynamik. Abflussverhalten, Strömungsgeschwindigkeit und Wasserstands-
schwankungen sind durch künstliche Stauhaltung verändert. Gleiches gilt auch für
den parallel zum Neckar verlaufenden Mühlkanal .

Der kurze namenlose Bachabschnitt , der vom Egelstal kommend in den Neckar
fließt, ist als naturnah  erfasst worden. 

Darüber hinaus kommen im Untersuchungsraum nur künstlich angelegte und
episodisch wasserführende Kanäle oder Entwässerungsgräben  vor; letztere sind
nicht in Karte 6b dargestellt. 

Gewässergüte

Informationsgrundlage zur Gewässergüte ist die Karte „Gütezustand der Fließge-
wässer in Baden-Württemberg auf biologisch-ökologischer Grundlage“ (LfU BW,
2004).

Danach ist der Neckar mit Güteklasse II als mäßig belastet  bewertet. Solche
Gewässer weisen zwar noch mäßige Verunreinigung auf, zeigen aber gute Sauer-
stoffversorgung. Sie gelten als artenreiche Fischgewässer und besitzen eine sehr
gute Artenvielfalt und Individuendichte von Algen, Schnecken, Kleinkrebsen und
Insektenlarven. Die Wasserpflanzenbestände können größere Flächen bedecken.

Für alle anderen Gewässer liegen keine Angaben zur Gewässergüte vor. 

1. vgl. hierzu Koltzenburg, M., Juli 2008 und Mai 2014; dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B .
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Der naturnahe Bachabschnitt aus dem Egelstal sowie die naturfernen, aber in
unmittelbarer Benachbarung zu Quellen liegenden Teiche weisen sehr hohe, der
deutlich oder stark veränderte Abschnitt des Neckars hohe Empfindlichkeit gegen-
über Flächeninanspruchnahme und / oder Zerschneidung auf. 

Alle anderen Gewässer des Untersuchungsraumes wie der Mühlkanal, die sonstigen,
nur periodisch wasserführenden Fließgewässer (Kanäle in der Neckarniederung)
sowie die Teiche sind mit mittlerer Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruch-
nahmen und / oder Zerschneidung bewertet. Die Entwässerungsgräben in landwirt-
schaftlich genutzten Flächen sind gering empfindlich.

Gegenüber Schadstoffeintrag sind sämtliche Gewässer unabhängig vom ökomorpho-
logischen Zustand und der aktuellen Gewässergüte generell sehr hoch empfindlich,
da sie eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Milieuveränderungen aufweisen. 

2.2.5.6  Vorbelastungen

- siehe hierzu Einstufung der Gewässerstruktur und der Gewässergüte - 

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung / 
Störung funktionaler Zusammenhänge 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
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2.2.6  Luft und Klima (vgl. Karte 8)

2.2.6.1  Werthintergrund

„Neben § 2 UVPG bilden das BNatSchG sowie das BImSchG und die BImSchV die gesetzlichen
Grundlagen zur Beschreibung der Schutzgüter Luft und Klima. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG sind
Beeinträchtigungen des Klimas zu vermeiden. Wald und sonstige Gebiete mit günstiger klimatischer
Wirkung sowie Luftaustauschbahnen sind zu erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen.
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG sind zudem Luftverunreinigungen soweit zu verringern, dass auch
empfindliche Bestandteile des Naturhaushaltes nicht nachhaltig geschädigt werden. Grenzwerte für
Schadstoffkonzentrationen in der Luft werden von der 39. BImSchV festgelegt.“

(aus RUVS, 2010, MB8.5)

Das Klima hat Bedeutung

• als abiotischer Bestandteil des Ökosystems, z.B. über die Klimafaktoren Son-
neneinstrahlung, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit etc.

• als Lebensgrundlage des Menschen, z.B. für die Funktionen Wohnen und Erho-
lung oder als Einflussgröße in der Landwirtschaft.

Zu ermitteln und zu bewerten ist die Fähigkeit einer Landschaft bzw. von Teilräu-
men einer Landschaft, über lokale und regionale Luftaustauschprozesse sowie
raumstrukturelle Gegebenheiten klima- und lufthygienischen Belastungen (z.B.
Schwüle, Wärmebelastung, Luftverunreinigung, ...) entgegenzuwirken, sie zu ver-
mindern oder auch zu verhindern (klimatische Regenerations- und Regulations-
funktionen).

Unterschieden wird hierbei in

• klimaökologische Wirkungsräume (bebaute oder zur Bebauung vorgesehene
Räume), die einem klimaökologischen Ausgleichsraum zugeordnet sind und in
denen die im Ausgleichsraum erzeugten Leistungen zum Abbau von klimahy-
gienischen und lufthygienischen Belastungen führen und

• klimaökologische Ausgleichsräume, die einem benachbarten, belasteten
Raum zugeordnet sind und dazu beitragen, die in diesem Raum bestehenden
klimahygienischen Belastungen aufgrund von Lagebeziehungen und Luftaus-
tauschvorgängen abzubauen.

Klimaökologische Ausgleichsräume sind Bereiche,
- die aufgrund ihrer Ausbildung und räumlichen Lage eine besondere Bedeu-

tung für den Temperaturausgleich und den Luftaustausch besitzen wie z.B.
Kaltluftentstehungsflächen und deren Abfluss- bzw. Leitbahnen oder auch
größere, geschlossene Waldbestände mit einer Tiefe > 200m, die ein ausge-
prägtes Bestandsklima aufweisen und benachbarten, topographisch zuge-
ordneten Wirkungsräumen relativ kühle, relativ feuchte, relativ staub- und
schadstoffarme Luft, d.h. Frischluft zuführen können bzw. durch Verdun-
stungsleistung für vertikale Durchmischung von Luftmassen sorgen;

- die aufgrund ihrer räumlichen Lage und Strukturausstattung von besonderer
Bedeutung für die Luftreinhaltung sind. Dies sind ebenfalls vor allem Waldflä-
chen, Gehölze oder Schutzpflanzungen mit einer ausreichenden Bestands-
tiefe (Filterwirkung bzgl. Stäube etc.).
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2.2.6.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Luft
und Klima herangezogen:

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP 

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor

- Stadt Horb a.N.: Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Horb
a.N. (Empfingen - Eutingen i.G. - Horb a.N.) aus dem Jahr 1998 mit letzter
Änderung / Teilfortschreibung vom Juli 2006 

- Landesvermessungsamt Baden-Württemberg: Digitales Geländemodell (AZ:
2851.9-1/19)

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), 2006: Klimaatlas Baden-Württemberg

- Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu langjährigen, durchschnittlichen
Wetterdaten

2.2.6.3  Geschützte Gebietskategorien

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu -

2.2.6.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

In der Waldfunktionenkarte ist ein kleiner Bereich der Waldfläche am Neckarhang
südlich Rauschbart als Immissionsschutzwald  ausgewiesen. Immissionsschutz-
wald mindert schädliche oder belästigende Einwirkungen wie Lärm, Staub, Aero-
sole, Gase und Strahlen. Er schützt damit Wohn-, Arbeits- und Erholungsbereiche,
land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen sowie andere schutzbedürftige Objekte
vor nachteiligen Wirkungen dieser Immissionen, die im vorliegenden Fall von einer
Kläranlage im Neckartal ausgehen. 

Alle ausgewiesenen Immissionsschutzwälder sind generell hoch empfindlich
gegenüber Flächeninanspruchnahme, da bei Inanspruchnahme die Schutzfunktion
zugunsten benachbarter Nutzungen - hier: Erholungswald - entfallen oder einge-
schränkt würde.

2.2.6.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

Der Untersuchungsraum liegt im Klimabezirk „Oberes Neckarland“. Nach der
Wuchsklimakarte von Ellenberg ist das Gebiet in die Wärmestufe V - mäßig kühl -

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme
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einzuordnen. Das Klima, insbesondere der Niederschlag, wird durch den westlich
gelegenen Regenschatten des Schwarzwaldes beeinflusst. Die durchschnittlichen
Temperaturen  liegen im langjährigen Mittel um 8,3°C bei ca. 177 frostfreien Tagen
und die Niederschlagsverteilung  bei rd 750 mm (Mittelwert aus den Jahren 1961
- 1990 in der nahen Umgebung nach DEUTSCHER WETTERDIENST). Hauptwindrich-
tung  auf der Gäuhochfläche ist SW - SSW; im Neckartal folgt die Windrichtung
dem Verlauf des engen Flusstals.

Lokale Klimaräume

Kaltluft entsteht auf allen Flurflächen im Untersuchungsraum. Sie fließt bei Gefälle
langsam hangabwärts (Hangabfluss) und sammelt sich in Tälern (Luftaus-
tauschleitbahnen), die bei ausreichendem Gefälle besondere Bedeutung für den
Luftaustausch haben. Anhand der Topographie können lokale Klimaräume abge-
grenzt werden, die jeweils ein auf die gleiche Luftaustauschleitbahn gerichtetes
Hangabflusssystem aufweisen. Der Untersuchungsraum gehört vollständig zum
’Klimaraum Neckartal’.

Kaltluft- bzw. Inversionsgefährdung

Infolge nächtlicher Ausstrahlung bei anhaltenden Hochdruckwetterlagen entsteht
v.a. in der kalten Jahreszeit sogen. Strahlungsnebel. Dabei kommt es durch den
Sperrschichteffekt einer bodennahen Temperaturinversion zu Luftstagnation und
damit zu einer Anreicherung von Luftschadstoffen. Betroffen sind v.a. Bereiche, in
denen es auch häufig zu Kaltluftstaubildung kommt. Das Neckartal sowie die in der
Karte 8 markierten Bereiche in nördlicher Verlängerung des ’Haugenlochs’ im Zuge
der B 14 zwischen Hohenberg und Bildechingen weisen hohe Kaltluft- bzw. Inversi-
onsgefährdung auf.

Die Ortslagen im Untersuchungsraum, insbesondere diejenigen mit überwiegender
Wohnnutzung, sowie o.g. inversionsgefährdeten Bereiche sind auf folgende klima-
tische Ausgleichsleistungen angewiesen: 

Frischluftentstehungsflächen

Als Frischluftentstehungsfläche mit eigenem Bestandsklima gelten alle Waldflä-
chen mit einer Bestandstiefe von > 200m, die Frischluft (relativ kühle, relativ
feuchte, relativ staub- und schadstofffreie Luft) produzieren und diese den topo-
graphisch zugeordneten, tieferliegenden Siedlungsräumen bzw. Wirkungsräumen
zuführen. Solche Waldflächen, die hohe Bedeutung für die Frischluftproduktion
haben, kommen im Bereich der Neckartalhänge vor.

Kaltluftentstehungsflächen

Im Untersuchungsraum haben die Kaltluftentstehungsflächen rund um Hohenberg
über Hangabfluss bzw. westlich und südlich von Bildechingen, im Haugenloch sowie
im Neckartal über Luftaustauschleitbahnen direkten Bezug zu Siedlungsbereichen
und damit hohe Bedeutung. Aufgrund der durch Waldflächen behinderten Abfluss-
möglchkeiten der Kaltluft im Gewann Rauschbart sowie nördlich und östlich um
Nordstetten weisen diese Flächen nur mittlere Bedeutung auf.
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Luftaustauschleitbahnen

Das Talwindsystem Neckartal  hat aufgrund des Siedlungsbezuges einerseits und
der hohen Inversionsgefährdung andererseits sehr hohe Bedeutung als Luftaus-
tauschleitbahn. Die Luftaustauschleitbahnen  zwischen Bildechingen und Hau-
genloch sowie östlich Haugenstein haben aufgrund ihres Siedlungsbezuges hohe
Bedeutung. 

Weitere bedeutsame Luftaustauschbeziehungen  bestehen zwischen den bewal-
deten Neckartalhängen und dem besiedelten Neckartal.

Eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme weisen alle Wald-
flächen mit ausgeprägtem, eigenem Bestandsklima auf. Auch die landwirtschaft-
lich genutzten Flurflächen rings um Hohenberg und Haugenstein, westlich und
südlich von Bildechingen sowie im Neckartal besitzen im Zusammenhang mit der
Kaltluftentstehung hohe Empfindlichkeiten gegenüber Flächeninanspruchnahme.

Alle Flurflächen ohne direkten Siedlungsbezug sowie sonstige Flächen mit klimati-
scher oder lufthygienischer Ausgleichsfunktion wie Waldflächen ohne eigenes
Bestandsklima, Grünflächen innerhalb der Siedlungsgebiete sowie Gewässer / der
Neckar weisen dagegen mittlere Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruch-
nahme auf.

Eingriffe in Bereiche mit Relevanz für den Luftaustausch können zur Bildung von
Kaltluftseen, zu Schadstoffanreicherungen u.ä. führen.

Eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung weist die Luftaus-
tauschleitbahn Neckartal auf. Alle anderen Luftaustauschleitbahnen besitzen hohe
Empfindlichkeit.

Mittlere Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler Zusam-
menhänge wird bei den Hangabflussbereichen ohne direkten Siedlungsbezug oder
solchen, deren Abflussmöglichkeiten durch Waldflächen behindert werden, ange-
nommen. 

Hohe Empfindlichkeit weist das Neckartal mit Haugenloch Richtung Bildechingen
aufgrund der hohen Inversionsgefährdung auf.

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme

Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler Zusam-
menhänge

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag / Schadgasbelastung
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2.2.6.6  Vorbelastungen

Durch Versiegelung und Überbauung gehen alle wertvollen Flächenfunktionen von
Landschaft und Naturhaushalt, darunter z.B. auch die Fähigkeit Kaltluft zu produ-
zieren, unwiederbringlich verloren. 

Je höher der Versiegelungsgrad ist, desto höher ist auch der Verlust der Flächen-
funktionen; insofern können Flächennutzungen gemäß Flächennutzungsplan als
Indikator für den Funktionsverlust herangezogen werden (vgl. hierzu Karte 1 ).

Einen hohen Versiegelungsgrad und damit eine hohe Vorbelastung weisen im all-
gemeinen gewerbliche Bauflächen, gemischte Bauflächen, Sonderbauflächen
(Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel und Bund / Kaserne), Flächen für den
Gemeinbedarf, Flächen für Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsflächen auf.

Mittlerer Versiegelungsgrad bzw. mittlere Vorbelastung besteht bei Wohnbauflächen
oder Außenbereichsbebauung mit vergleichsweise höherem Grünanteil.

Geringer Versiegelungsgrad bzw. geringe Vorbelastung tritt bei Grünflächen, z.B.
bei Friedhöfen, Dauerkleingärten u.a., auf.

Als abflusshemmende Barrieren (Luftaustauschbarrieren) wirken z.B. Wälder,
Gehölze, Bebauung oder Straßen und Bahnlinien in Dammlage. Kaltluftentste-
hungsflächen, Hangabflussbereiche und Luftaustauschleitbahnen haben v.a. dann
hohe Bedeutung, wenn sie ungestörten und direkten Bezug zu Siedlungsgebieten
oder zu Teilen davon haben. 

Die - unabhängig von verkehrsbedingten Zusatzbelastungen der in dieser UVS
betrachteten Straßen - vorhandene Schadstoff- / Schadgasbelastung der Luft ent-
steht durch die Überlagerung von Immissionen aus Industrie, Hausbrand, weiter
entfernt fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstof-
fen. Diese Schadstoffbelastung (die sog. Hintergrundbelastung), die aus Messda-
ten abgeleitet werden kann, liegt im Untersuchungsraum ohne Verkehr auf dem
relevanten Straßennetz vor. 

Tab. 32 Für den Untersuchungsraum wird gemäß lufthygienischem Gutachten 
von folgenden Hintergrundbelastungswerten ausgegangen:

Verlust wertvoller Flächenfunktionen durch Überbauung / Versiegelung 

Luftaustauschbarrieren

Großräumige Hintergrundbelastung der Luft

Schadstoffkomponente Jahresmittelwert 98-Perzentilwert

NO2 18 µg/m3 60 µg/m3

PM10 18 µg/m3 ---

PM 2,5 13 µg/m3 ---
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Die bestehende Luftschadstoffbelastungssitutation entlang des Straßennetzes im
Untersuchungsraum wid in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Als Indikator für möglicherweise kleinräumig erhöhte Schadstoff-, Staub- und/oder
Geruchsbelastungen gelten vorhandene und geplante Gewerbeflächen (vgl. hierzu
Karte 1 „Realnutzung - Siedlungsstruktur“). 

Auf diesen Flächen und im engeren Nahbereich ist von einer potentiell mittleren
Vorbelastung auszugehen.

Schadstoffbelastung durch Verkehr 

Luftschadstoffbelastung durch andere Emittenten 



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

156 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

2.2.7  Landschaft (vgl. Karte 11)

2.2.7.1  Werthintergrund

„Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung sind die unmittelba-
ren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens (u. a.) auf das Schutzgut Landschaft zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Darüber hinaus bilden das BNatSchG, das BWaldG, das WHG
und das ROG die Grundlage der Thematisierung des Schutzgutes.

Das Schutzgut Landschaft beinhaltet folgende Teilaspekte (…):

- Naturräumlicher Aspekt: Ausdruck des spezifischen, strukturellen und funktionalökologischen
Zusammenspiels der Einzelkomponenten des Naturhaushalts, der sich als Einheit geografisch
abgrenzen lässt.

- Ästhetischer Aspekt: Ästhetischer Zusammenhang der Landschaft, der durch die Wahrneh-
mung des Menschen erlebbar wird.

- Kulturhistorischer Aspekt: Landschaft als Zeugnis historischer Landnutzungsformen.

Im Rahmen der Behandlung des Schutzgutes Landschaft steht in der üblichen deutschen Praxis der
landschaftsästhetische Aspekt des Landschaftsbildes im Vordergrund, da der funktional-strukturelle
Aspekt durch die Behandlung der anderen biotischen und abiotischen Schutzgüter einschließlich der
Wechselwirkungen weitgehend abgedeckt wird.
Im Rahmen des Schutzgutes Landschaft in der UVS ist es sinnvoll, ergänzend zum naturräumlichen
Aspekt des Schutzgutes die Thematisierung der 

- unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume

abzubilden.
Der ästhetische Aspekt beinhaltet auch die natürliche Eignung der Landschaft für die Erholung des
Menschen, deren Grundlage Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft sind. Neben dem Schutz
des Eigenwertes der Landschaft sieht das BNatSchG auch die Sicherung der Qualität der Landschaft
als Ressource der naturgebundenen Erholung des Menschen vor (§ 1 Nr. 4, § 2 Abs. 1 Nr. 13).
Gerade die enge Verknüpfung der Zielsetzung nach § 1 Nr. 4 mit der Erholung des Menschen lässt es
nicht zu, das Landschaftsbild ausschließlich optisch zu verstehen (…), vielmehr sind im Hinblick auf
das Landschaftserleben auch beispielsweise akustische und olfaktorische Faktoren einzubeziehen.“

(aus RUVS, 2010, MB8.6)

2.2.7.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Land-
schaft herangezogen:

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), Stand April 2014: Daten aus dem Räumlichen Informations- und
Planungssystem (RIPS) - Unzerschnittene Räume 2004

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP (dokumentiert in Unterlage
12.1 / LBP / Anhang B )

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor (dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B )

- Orthophotos

- Ortsbegehung
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2.2.7.3  Geschützte Gebietskategorien

- siehe hierzu unter Schutzgut Mensch / Erholungsnutzung, Kap. 2.2.1.3.2 - 

2.2.7.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

- siehe hierzu unter Schutzgut Mensch / Erholungsnutzung, Kap. 2.2.1.4.2 - 

2.2.7.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen 

2.2.7.5.1  Naturräumlicher Aspekt (vgl. hierzu Abb. 10 in Kap. 2.1.1)

Das Untersuchungsgebiet gehört zum Naturraum „Gäuplatten des Neckarlandes“
(Naturräumliche Einheit 12), Teileinheit „Obere Gäu“ (122). Die Landschaft im Ein-
zugsbereich des Neckars wird nach HUTTENLOCHER (1959) durch die tief eingegra-
benen Täler und scharf abgegrenzten Stufenränder geprägt. Die Gäue beginnen
an der Buntsandstein-Muschelkalkgrenze, die zugleich die Grenze zum Schwarz-
wald bildet. Die Gäuplatten differenzieren sich je nach Gestein in das westliche
Heckengäu bzw. in das östliche Korngäu. Der Name ’Heckengäu’ stammt von den
mit Hecken besetzten Lesesteinwällen zwischen den Äckern, während ’Korngäu’
sich von der Fruchtbarkeit der Böden ableitet.

Abgesehen vom nördlichen Randbereich liegt der Untersuchungsraum im Bereich
der Eyach-Gäuplatten (122.30), die aufgrund der Lettenkohlen- und Lössdecken
über Hauptmuschelkalk dem Korngäutypus zuzurechnen sind. Die Gäuplatte ist an
der welligen, von Flächen Mulden und Trockentälern belebten Hochfläche zu
erkennen, die durch die Kastentäler der Fließgewässer gegliedert wird. Beim
Übergang in den Muschelkalk werden die Täler wie z.B. das Neckartal, das ca.
120 - 150 m tief in die Hochfläche eingegraben ist, wieder weiter und gestreckter.
Die alten Talschlingen sind jedoch auch im Neckartal noch an zahlreichen Terras-
senresten zu erkennen.

2.2.7.5.2  Ästhetischer Aspekt (vgl. Karte 11)

Die Landschaft kann anhand der Parameter Reliefierung, Exposition, Land- bzw.
Realnutzung sowie der Landschaftsstrukturen in deutlich voneinander abgrenz-
bare Landschaftsräume unterteilt werden. Folgende dieser sogenannten Land-
schaftsbildeinheiten oder auch Raumstrukturtypen kommen abseits der
Siedlungsgebiete im Untersuchungsraum vor (vgl. hierzu Karte 11):

• der Bereich der Gewanne Buchenberg und Rosengarten westlich Bildechingen
mit zahlreichen abwechslungsreichen Einzelstrukturen wie Lesesteinwälle, Ter-
rassenstufen, Hecken, Baumreihen, Streuobstbestände etc. (Nr. 4),

• die Ackerlandschaft im Bereich der Breitenbaumhöfe nördlich Hohenberg (Nr. 5),

• das Haugenloch zwischen Hohenberg und Haugenstein, ein kurzes, tief einge-
schnittenes Seitentälchen des Neckars, dessen Hanglagen tlw. bewaldet sind
(Nr. 8),

• der strukturarme, überwiegend ackerbaulich genutzte Mühlenberg südlich Bild-
echingen (Nr. 9),
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• die steilen Südhänge zum Neckartal mit ständigem Wechsel von Wald, Sukzes-
sion, Magerwiesen, offenem Fels u.a. (Nr. 10),

• das enge und von Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur stark überprägte westli-
che Neckartal zwischen Horb und Nordstetten (Nr. 11),

• das weitere und überwiegend als Grünland genutzte östliche Neckartal (Nr. 12), 

• die steilen und vollständig bewaldeten Nordhanglagen zum Neckartal incl. Egels-
tal am Ostrand des Untersuchungsraumes (Nr. 13),

• die ausgeräumte, ackerbaulich genutzte Hochfläche im Gewann Steinbühl öst-
lich Nordstetten (Nr. 14),

• der vielfältig genutzte östliche Ortsrand von Nordstetten mit Nutz- und Ziergär-
ten, Streuobstwiesen, Grünland und kleinen Äckern (Nr. 15),

• die im Südwesten noch in den Untersuchungsraum hineinragende ausgeräumte
Ackerlandschaft auf der Hochfläche westlich Nordstetten (Nr. 16).

Da je nach Erfahrungshintergrund die Umwelt individuell verschieden wahrgenom-
men wird, sind anders als bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima und Pflanzen
/ Tiere quantitative Aussagen bei der Bewertung des Erholungspotentials einer
Landschaft nicht möglich. Qualitative Aussagen hinsichtlich Landschaftsbildbewer-
tung sind, da sie immer zu einem gewissen Grad subjektiv sind, nur bedingt möglich. 

Je weniger in einer Landschaft überprägende Nutzungseinflüsse erkennbar sind,
desto mehr fühlt sich der Erholungssuchende zu entsprechenden Bereichen hin-
gezogen. Bei der Bewertung, ob ein Raumstrukturtyp erholungswirksame visuelle
Qualitäten aufweist, ist deshalb einerseits maßgebend, inwieweit ein Raum (noch)
naturraumtypische Strukturen aufweist und ob diese überwiegend ausgeprägt, nur
noch reliktisch vorhanden oder stark überprägt sind. Andererseits kommt es darauf
an, wie vorhandene “kulturräumliche Strukturen“ bzw. Nutzungsstrukturen in die
Landschaft integriert sind, nämlich entweder überwiegend harmonisch, d.h. mit
nachvollziehbarer Entwicklungsgeschichte oder aber überwiegend überprägend,
d.h. aufgrund von Dimension, Art, Struktur oder Intensität nicht integrierbar.

Je ausgeprägter ein Landschaftsraum bzw. ein visuell erlebbarer Teilraum sein -
im Laufe der Jahrhunderte durch landschaftliche Entwicklungsgeschichte und eine
den Standortbedingungen entsprechende “In-Kultur-Nahme“ geprägtes - Profil
erhalten hat, ohne dass kurzfristige Nutzungsänderungen die naturräumlichen
Bedingungen völlig überprägt haben, desto interessanter ist dieser Landschafts-
raum für die landschaftsgebundene ruhige Erholung.

Darüber hinaus spielt die Vielfalt von Strukturen eine Rolle: Je mannigfaltiger die
Landschaftsstruktur, um so interessanter ist sie für den Betrachter.

Der flächendeckenden Bewertung der Landschaftsbildqualität in der Flur  liegt die
Bewertungsmatrix der Tab. 33 zugrunde.

Größere zusammenhängende Waldflächen  sind als begrenzende Kulisse für die
zu beurteilenden Flurflächen zu verstehen; Waldflächen werden an Hand ihrer
Binnenstruktur / Naturnähe im Hinblick auf das Landschaftsbild bzw. die Erlebnis-
qualität beurteilt: Naturnahe Laubwälder sind unter dem Aspekt Landschaftserle-
ben höher zu bewerten als eher naturferne Fichtenbestände oder standortfremde
Laubbaumbestände. Junge Aufforstungen haben dagegen nur wenig Qualität in
diesem Zusammenhang.
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Tab. 33 Bewertungsmatrix für die Landschaftsbildqualität der Flurflächen 

Die Bewertung der Landschaftsbildqualität zeigt, dass die steilen Hanglagen zum
Neckartal (Nr. 10 und 13) incl. der wichtigen Sichtachsen auf die / von der Altstadt
von Horb von sehr hoher bzw. herausragender  Bedeutung für das Landschafts-
erleben sind. Sehr hohe Bedeutung hat auch die östliche Neckarniederung (Nr. 12)
sowie der kleinstrukturierte Bereich zwischen Gewerbegebiet Hohenberg und Bil-
dechingen (Gewann Rosengarten, Nr. 4) für das Landschaftserleben.

Der Bereich um die Breitenbaumhöfe (Nr. 5), das Haugenloch (Nr. 8) sowie der
abwechslungsreiche östliche Ortsrand von Nordstetten (Nr. 15) sind mit hoher
bzw. ausgewogener  Bedeutung für das Landschaftserleben bewertet.

Alle anderen Bereiche, darunter die ausgeräumten Ackerlandschaften am Mühlen-
berg (Nr. 9), im Gewann Steinbühl (Nr. 14) und westlich Nordstetten (Nr. 16) sowie
der von Verkehrsinfrastruktur dominierte westliche Niederungsbereich des Ne-
ckars (Nr. 11), haben mittlerer Bedeutung für das Landschaftserleben.

Die Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung des Landschaftsbildes sowie Beunruhigung / Verlärmung und Schadstoffein-
trag erfolgt entsprechend der Einstufung der Bedeutung. Demnach weisen die
steilen Hanglagen zum Neckartal incl. der Sichtachsen von der / auf die Altstadt
von Horb, die östliche Neckarniederung sowie das kleinstrukturierte Gewann
Rosengarten sehr hohe, der Bereich um die Breitenbaumhöfe, das Haugenloch
und der östliche Ortsrand von Nordstetten dagegen hohe Empfindlichkeit auf. Alle
anderen Bereiche zeigen nur mittlere Empfindlichkeiten gegenüber Flächeninan-
spruchnahme, Zerschneidung / Störung des Landschaftsbildes sowie Beunruhi-
gung / Verlärmung und Schadstoffeintrag.

Kulturräumliche Strukturen / 
Nutzungsstrukturen

Naturraumtypische Strukturen / 
Naturnähe

überwiegend 
ausgeprägt

vorhanden
überwiegend 

überprägt

überwiegend harmonisch integriert, 
Entwicklungsgeschichte nachvollzieh-
bar

sehr hoch
(herausragend)

sehr hoch oder 
hoch

(ausgewogen)

je nach vorhandener Vielfalt
Abstufung

Aufstufung

sehr hoch oder 
hoch

(ausgewogen)

hoch oder mit-
tel

mittel oder 
gering

überwiegend überprägend,
aufgrund der Dimension / Intensität
nicht integrierbar

mittel oder 
gering

gering

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung / Stö-
rung funktionaler Zusammenhänge sowie Beunruhigung / Verlärmung und 
Eintrag von Schadstoffen / Schadgasen
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2.2.7.5.3 Kulturhistorischer Aspekt

Dieser Sachverhalt wird im Einzelnen unter „Kulturgüter“ in Kap. 2.2.7.5 diskutiert.

2.2.7.5.4  Unzerschnittene, verkehrsarme Räume (vgl. Abb. 34)

Der Untersuchungsraum ist insgesamt als stark zerschnittener Raum zu bezeich-
nen1: Die unzerschnittenen Flächen 2004 weisen südlich der L 355b / B14 Größen
von nur < 4 km² auf.

Abb. 34 Unzerschnittene Räume 2004 (aus: Daten und Kartendienst der LUBW; mit 

Markierung des Untersuchungsraumes zur UVS)

Nur die Gäuhochfläche nördlich der Linie L 355b / B14 besitzt immerhin noch eine
unzerschnittene Flächengröße von 4 – 9 km². Umso wichtiger ist es, hier weitere
Zerschneidungen der Landschaft weitest möglich zu minimieren.

1. vgl. „Unzerschnittene Räume 2004“ gemäß Räumlichem Informations- und Planungssystem (RIPS) der Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), Datenabruf Juni 2012
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In bisher unzerschnittenen Räumen von 4 - 9 km² besteht eine vergleichsweise
hohe Empfindlichkeit gegenüber (Neu-) Zerschneidung. Der übrige Außerortsbe-
reich mit bisher unzerschnittenen Räumen von < 4 km² weist allenfalls eine mitt-
lere Empfindlichkeit auf.

2.2.7.6  Vorbelastungen

Visuelle Störungen des Landschaftsbildes sind im Untersuchungsraum insbesondere

- durch die dominierenden, noch nicht ausreichend landschaftsgestalterisch
eingebundenen Gewerbeflächen am Hohberg sowie

- große Knotenpunkte wie z.B. der Knoten B 14 / L 355b 

gegeben.

Die bestehende Lärmbelastungssituation entlang des Straßennetzes im Untersu-
chungsraum wird in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Die - unabhängig von verkehrsbedingten Zusatzbelastungen der in dieser UVS
betrachteten Straßen - vorhandene Schadstoff- / Schadgasbelastung der Luft ent-
steht durch die Überlagerung von Immissionen aus Industrie, Hausbrand, weiter
entfernt fließendem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstof-
fen. Diese Schadstoffbelastung (die sog. Hintergrundbelastung), die aus Messda-
ten abgeleitet werden kann, liegt im Untersuchungsraum ohne Verkehr auf dem
relevanten Straßennetz vor. 

Für den Untersuchungsraum wird gemäß Unterlage 11.4 / Luftschadstoffunter-
suchung / Kap. 4.3  von folgenden Hintergrundbelastungswerten ausgegangen:

Tab. 34 Angesetzte Hintergrundbelastung für das Untersuchungsgebiet

Die bestehende Luftschadstoffbelastungssituation entlang des Straßennetzes im
Untersuchungsraum wid in Kapitel 4 / Vorhabenbeschreibung dokumentiert.

Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung / Störung funktionaler Zusam-
menhänge

Visuelle Störungen

Lärmbelastung durch Verkehr

Großräumige Schadstoff- und / oder Schadgasbelastung der Luft 

Schadstoffkomponente Jahresmittelwert 98-Perzentilwert

NO2 18 µg/m3 60 µg/m3

PM10 18 µg/m3 ---

PM 2,5 13 µg/m3 ---

Schadstoffbelastung durch Verkehr 
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2.2.8  Kulturgüter (vgl. Karte 13)

2.2.8.1  Werthintergrund

„Die im BNatSchG formulierten Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege beziehen
sich außer auf den Naturhaushalt und die Naturgüter auch auf die Erhaltung von historischen Kultur-
landschaften und von Landschaftsbestandteilen mit besonderer Eigenart einschließlich solcher mit
besonderer Bedeutung für geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmale
(BNatSchG § 2 Abs. 1 Nr. 14). Schutz, Erhaltung und Pflege der Kulturgüter im Einzelnen werden
darüber hinaus in den Denkmalschutzgesetzen der Länder geregelt.“

(aus RUVS, 2010, MB8.6)

Auch gemäß Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sind neben
den Auswirkungen eines geplanten Vorhabens auf Menschen, Tiere / Pflanzen,
Boden, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaft die Auswirkungen auf Kulturgüter zu
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 

Maßgebliche Kulturgüter im Untersuchungsraum sind in ihrer Lage - soweit dies
auf Grundlage vorhandener Unterlagen möglich ist - zu erheben. Im Mittelpunkt
der Betrachtung stehen folgende, kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte / Struk-
turen:

• Kulturdenkmale ebenso wie

• historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile und

• erdgeschichtliche Zeugnisse.

2.2.8.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung des Schutzgutes Kul-
turgüter herangezogen:

- Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Ref. 25 - Landesamt für
Denkmalpflege vom 18. und 21. 08. 2008

- Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege, Außenstelle Karlsruhe vom
31. 10. 1992

- Kartierung der Kleindenkmale

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Saxifraga - Büro für Botanik und Landschafts-
ökologie, Tübingen im Juli 2008: Neckartalhochbrücke im Zuge der B 32
neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation als Grundlage für die UVS (Überprü-
fung der Variantenentscheidung) und den LBP (dokumentiert in Unterlage
12.1 / LBP / Anhang B )

- Dipl.-Biol. M. Koltzenburg, Tübingen im Mai 2014: Neckartalhochbrücke im
Zuge der B 32 neu: Fachbeitrag Flora / Vegetation, Aktualisierung 2014,
Korridor (dokumentiert in Unterlage 12.1 / LBP / Anhang B )
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2.2.8.3  Geschützte Gebietskategorien

Kulturdenkmale im Sinne von § 2 Abs.1 DSchG sind Sachen, Sachgesamtheiten
und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen
oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Zu Kultur-
denkmalen gehören

- Bodendenkmale der Vor- und Frühgeschichte und der Mittelalterarchäologie,

- Bau- und Kunstdenkmale und

- sogen. Kleindenkmale (Wegkreuze, Grenzsteine, ...).

Gegenstand des Denkmalschutzes sind darüber hinaus Gesamtanlagen nach § 2
Abs. 3 DSchG, d.h. Straßen-, Platz- oder Ortsbilder u.v.a.m., an deren Erhaltung
aus den o.g. Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Bodendenkmale der Vor- und Frühgeschichte:
Entwicklungsgeschichte des Untersuchungsraumes

Die ältesten Funde als Hinweise auf Besiedelung oder Begehung im Untersuchungsgebiet gehen bis
in die mittlere Steinzeit (10.000 bis 4.500 v. Chr.) zurück. Bei Bildechingen und Eutingen sind alte
Siedlungsplätze gefunden worden, die zumindest vorübergehend genutzt wurden. Aus Bildechingen
sind auch Funde der Kupfer- und Bronzezeit (2.000 bis 1.200 v. Chr.) bekannt, die vermutlich aus
einem eingeebneten Grabhügel stammen.

Aus der Hallstattzeit (800 bis 500 v. Chr.) liegen die Reste von keltischen Ansiedlungen und einem
Grabhügel in der Nähe von Horb (Dießen, Ihlingen und Ahldorf) vor. In dieser Zeit wurde das He-
ckengäu als Siedlungsstandort dem eigentlichen Gäu vorgezogen. Während der Latenezeit (etwa
von 500 bis zum Beginn der römischen Herrschaft 74/85) siedelten die Kelten weiterhin vornehmlich,
aber nicht mehr ausschließlich im Heckengäu. Sie hinterließen aus dieser Zeit außer Siedlungen
sogenannte "Viereckschanzen", das sind Anlagen mit Wall und Graben mit quadratischem Grundriss
von 100 x 100 m Größe, die sie als Heiligtümer verehrten (ca. 1 km nördlich von Bildechingen).

Reste römischer Siedlungen (74/85 bis 259/269 n.Chr.) sind überall im Untersuchungsgebiet und
dessen näherer Umgebung zu finden (bei Nordstetten, Eutingen, Ahldorf usw.); dennoch scheint die
Besiedelung durch die Römer nur dünn gewesen zu sein. Die Römer bevorzugten im Gegensatz zu
den Kelten eher das Korngäu für ihre Siedlungen.
Um 260 n. Chr. wurden die Römer durch die Alamannen vertrieben. Durchzüge anderer germani-
scher Völker und der Hunnenkrieg verhinderten in der darauffolgenden Zeit eine ausgeprägte Sess-
haftigkeit. Am Ende des 5. Jhdts wurden die Alamannen von den Franken besiegt. Aus dieser Mero-
winger Zeit (frühes Mittelalter bis 8. Jhdt n. Chr.) sind an vielen Orten im Untersuchungsgebiet, z.B.
in Horb, Nordstetten und Mühlen Gräber und Grabfelder gefunden worden.
Die Siedlungstätigkeit der Alamannen ist noch heute an den Ortsnamen mit der Endsilbe „-ingen"
festzumachen (Eutingen, Bildechingen usw.). Nur wenig jünger sind die Orte mit der Endsilbe "-heim"
(Altheim usw.). Seit dem 7. und 8. Jhdt. wurde die Besiedelung des Gäus sowie des Heckengäus
immer stärker verdichtet, im Heckengäu wurde dabei der Wald immer weiter zurückgedrängt. Cha-
rakteristisch für Ortsgründungen dieser Zeit sind die Endungen der Ortsnamen auf -dorf, -hausen, -
stetten, -hofen, -bach, -hardt, -tal, -wangen. Die letzte starke Siedlungstätigkeit fand am Ende des 8.
Jhdt. mit Anlage der "Weiler-"Orte statt.

Gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Ref. 25 - Denkmalpflege
vom 31.10.1992 (damals noch Landesdenkmalamt, Außenstelle Karlsruhe) sowie
einer Bestätigung der Vollständigkeit vom 18. August 2008 per eMail befinden sich
im Untersuchungsraum die in Tab. 35 aufgelisteten archäologischen Denkmale der
Vor- und Frühgeschichte: 
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Tab. 35 Bodendenkmale / Fundstellen der Vor- und Frühgeschichte
(Lage / Nummerierung siehe Karte 13)

Bodendenkmale der Mittelalterarchäologie

Entwicklungsgeschichte des Untersuchungsraumes

Das Untersuchungsgebiet gehörte seit 1146 zum Herrschaftsgebiet der Pfalzgrafen von Tübingen.
Um die Mitte des 13. Jhdts wurde die Stadt Horb zum Sitz einer Nebenlinie der Pfalzgrafen, die
jedoch am Ende des Jahrhunderts erlosch. Damit kam der Raum um Horb für etwa 100 Jahre in den
Besitz der Grafen von Hohenberg.

Im frühen 12. Jahrhundert wurden planmäßig neue Städte gegründet. Im 13. Jhdt. befand sich diese
Welle auf dem Höhepunkt und auch Horb bekommt in der Mitte dieses Jahrhunderts Stadtrechte ver-
liehen. Der mittelalterliche Fernweg von Augsburg nach Straßburg führte ebenfalls über Horb. Diese
Zeit war für die Entwicklung des Raumes von großer Bedeutung. Eine Vielzahl von Burgen, Festun-
gen und Klöstern sind in dieser Zeit errichtet worden (Bellenstein, Eutingen, Dettingen, Isenburg,
Hohenberg) und auch kulturell hat sich das Land stark entwickelt.
1381 ging der Raum Horb durch Kauf an Österreich und gelangte erst 1805 in den Besitz des Kurfür-
sten von Württemberg.

Gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Ref. 25 - Denkmalpflege
vom 31.10.1992 (damals noch Landesdenkmalamt, Außenstelle Karlsruhe) sowie
einer Bestätigung der Vollständigkeit der Angaben vom 18. August 2008 per eMail
sind die weitaus häufigsten archäologischen Funde oder Befunde nach derzeiti-
gem Kenntnisstand dem Mittelalter zuzuschreiben (vgl. Tab. 36). 

Tab. 36 Bodendenkmale / Fundstellen der Mittelalterarchäologie
(Lage / Nummerierung siehe Karte 13)

Bodendenkmale / Fundstellen der Vor- und Frühgeschichte

Nr. Lage (siehe hierzu auch Ortsplan im Anlage B) Fund / geschütztes Objekt

1 "Haugenloch" Bereich Haugenstein

Schlagplatz der Jungsteinzeit mit Resten der 
Geräteherstellung von Feuersteinwerkzeugen 
(5. - 3. Jtsd. v. Chr.)

2 "Rauschbart" südlich Haugenstein 

3 "Stelle" 

südöstlich Haugenstein 

5 "Steinbühl" Nordstetten alamannischer Zeit (6.-7. Jhdt. n. Chr.)

Bodendenkmale / Fundstellen der Mittelalterarchäologie

Nr. Lage (siehe hierzu auch Ortsplan im Anlage B) und Fund / geschütztes Objekt

Horb

D "Stadtbereich Horb"

E "Katholische Liebfrauenkirche", Gutermannstr. 6

F "ehemalige Untere Burg (Burg Herrenberg)"; Reste der Burg am Gebäude Burgstall 9 (Krankenhaus) 
und am Chor der Liebfrauenkirche; zur Burg gehörig wohl auch das sog. "Sternhaus" Hirschgasse 11

G "ehemalige Wasserburg Hornau", Bahnhofsvorplatz in Horb 
(bei Bauarbeiten 1925 Südteil angeschnitten)

Egelstal

H Gut und ehemaliger Burgsitz Egelstal, ca. 1,5 km südwestlich von Mühlen
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Bodendenkmale besitzen eine hohe heimatgeschichtliche und wissenschaftliche
Bedeutung. Es ist deshalb unbedingt geboten, diese Denkmale und ihre Umge-
bung bei der Trassenführung zu berücksichtigen. Bei Betroffenheit durch die zur
Realisierung anstehende Trasse ist das Regierungspräsidiums Karlsruhe, Ref. 25
- Denkmalpflege zu beteiligen. Um eine fach- und sachgerechte Freilegung, Ber-
gung und Dokumentation in die Wege leiten zu können, bittet das Ref. 25 um früh-
zeitige Kenntnisgabe entsprechender Eingriffe.

Darüber hinaus können im Zuge von Bodeneingriffen bei Realisierung der Neckar-
talhochbrücke bisher nicht bekannte archäologische Befunde und Funde zutage
kommen. Auch diese sind umgehend dem Ref. 25 - Denkmalpflege zu melden. 

Bau- und Kunstdenkmale

Mit Schreiben vom 21. 08. 2008 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 25 -
Denkmalpflege eine vorläufige Liste der Bau- und Kunstdenkmale übermittelt. Alle
Flurstücke, für die in dieser Liste Bau- und Kunstdenkmale genannt werden, sind
in Karte 13  gekennzeichnet. 

Aus dem Mittelalter sind in Horb noch zahlreiche Baudenkmale  erhalten, die
gemeinsam mit Kulturdenkmalen der nachfolgenden Jahrhunderte Denkmalbe-
reiche von überregionaler bzw. besonderer Bedeutung darstellen. Es handelt
sich hierbei um die Altstadt von Horb mit hoher Flächenwirksamkeit in land-
schaftsbeherrschender Lage . 

Hinweis:

Sollten durch die Planung B 32 neu / Neckartalhochbrücke Horb die in Karte 13
dargestellten Boden-, Bau- oder Kunstdenkmale betroffen sein, ist das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, Ref. 25 - Denkmalpflege unverzüglich zu benachrichti-
gen. Gleiches gilt auch bei Betroffenheit von kartierten Kleindenkmalen wie
Wegkreuze, Bildstöcke o.ä.; auch dann ist das Regierungspräsidium Karlsruhe,
Ref. 25 - Denkmalpflege einzubeziehen, um die eventuell vorhandene Kulturdenk-
maleigenschaft abzuklären. Bauliche Maßnahmen an oder auch das Versetzen
von Kulturdenkmalen bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung.
Dies gilt grundsätzlich auch für Kleindenkmale mit Kulturdenkmaleigenschaft, die
bisher nicht in den sogenannten Denkmallisten aufgeführt sind.

Alle Bodendenkmale der Vor- und Frühgeschichte und des Mittelalters weisen
ebenso wie Bau- und Kunstdenkmale eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Flä-
cheninanspruchnahme auf. 

Nordstetten

I Schloss Nordstetten, Hauptstr. 56

J Katholische Pfarrkirche St. Mauritius, Hauptstr. 3

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme 

Bodendenkmale / Fundstellen der Mittelalterarchäologie

Nr. Lage (siehe hierzu auch Ortsplan im Anlage B) und Fund / geschütztes Objekt
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2.2.8.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu -

2.2.8.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

Darüber hinaus sind In Karte 13 sind im Untersuchungsraum vorhandene Klein-
denkmale (Bildstöcke, Kapelle ect.) nach eigener Kartierung eingetragen, deren
Kulturdenkmaleigenschaft vor Inanspruchnahme geprüft werden muss.

Historische Kulturlandschaften und kulturhistorisch interessante Land-
schaftsbestandteile geben im Sinne des § 1 (4) BNatSchG bzw. § 2 (1) Satz 13
NatSchG BW Zeugnis vom Umgang früherer Generationen mit Natur und Land-
schaft. Ihr Schutz ist vor allem aus kulturgeschichtlich-ökologischen Gründen
sowie zur Erhaltung der besonderen Eigenart notwendig.

Bei den im Sinne des §2 Abs.1 Nr.14 des Bundesnaturschutzgesetzes land-
schaftsgeschichtlich interessanten Landschaften oder Landschaftsbestandteilen
handelt es sich um 

• das Gewann Buchenberg / Rosengarten westlich von Bildechingen mit einer
Anhäufung von Lesesteinriegeln und Terrassensprüngen, sowie

• die alten, heute aufgelassenen Weinberglagen an den Südhängen zum Neckar-
tal sowie

• die Streuobstwiesen bei Nordstetten.

Erdgeschichtliche Zeugnisse sind für das Untersuchungsgebiet nicht bekannt.

Die erfassten Kleindenkmale weisen ebenso wie der Bereich mit einer Anhäufung
von Lesesteinriegeln und Terrassensprüngen in den Gewannen Buchenberg /
Rosengarten, die ehemaligen Weinberglagen an den Neckartal-Südhängen sowie
die Streuobstwiesen westlich Nordstetten eine hohe Empfindlichkeit gegenüber
Flächeninanspruchnahme auf. 

2.2.8.6  Vorbelastungen

Im Horb, Haugenstein sowie Nordstetten sind Bodendenkmale der Vor- und
Frühgeschichte und der Mittelalterarchäologie ausgewiesen, die zum Teil be-
reits überbaut sind. 

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu -

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme 

(Partielle) Überbauung von Bodendenkmalen 

Substanzielle Schädigung von Baudenkmalen 
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2.2.9  Sonstige Sachgüter (vgl. Karte 14)

2.2.9.1  Werthintergrund

Im Hinblick auf die Problematisierung von Sachgütern sind diejenigen raumbezo-
genen Nutzungsansprüche anzusprechen, für die durch eventuelle vorhabensbe-
dingte Auswirkungen ökonomisch negative Folgen zu erwarten sind. Zu
‘Sachgütern ’ gehören z.B. Gebäude, land- und forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen und Einrichtungen bzw. Flächenbelegungen der Ver- und Entsorgung wie
z.B. der Wasserwirtschaft oder der Energienutzung. 

Über die Erhebung des generellen Flächenverbrauchs hinaus, wie im Rahmen die-
ser UVS thematisiert, ist die Betroffenheit einzelner Grundeigentümer jedoch erst
im Zuge nachgeordneter Verfahrensebenen zu prüfen. 

Zudem ist es Aufgabe der jeweiligen Fachverwaltungen, im Rahmen ihrer Stel-
lungnahmen zum Verfahren auf mögliche sachliche und räumliche Konflikte durch
die Vorhabensvarianten hinzuweisen. Auch die Kommunalverwaltungen sollten im
Rahmen ihrer Stellungnahmen zum Verfahren etwaige weitere Betroffenheiten im
Hinblick auf Nutzungsausfall oder -einschränkungen - v.a. vor dem Hintergrund
bauleitplanerischer Funktionszuweisungen oder (verkehrs-)wirtschaftlicher
Aspekte - hinweisen. 

Darüber hinaus sind Flächen eingeschränkter Verfügbarkeit  wie bekannte
Abgrabungen, Aufschüttungen, Deponien oder potentielle Lagerstätten etc. zu
berücksichtigen.

2.2.9.2  Datengrundlage

Folgende Informationsgrundlagen wurden zur Bearbeitung der sonstigen Sachgü-
ter herangezogen:

- Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
(LUBW), Stand Sommer 2008: Daten aus dem Räumlichen Informations- und
Planungssystem (RIPS) - Altlastenkataster für den Landkreis Freudenstadt

- Stadtverwaltung Horb a.N.: Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemein-
schaft Horb a.N. (Empfingen - Eutingen i.G. - Horb a.N.) aus dem Jahr 1998
mit letzter Änderung / Teilfortschreibung vom Juli 2006 

- Stadt Horb a. N.: Leitungskataster (Auszug), Stand April 2008

- Sonstige Angaben der Stadtverwaltung Horb a. N.

2.2.9.3  Geschützte Gebietskategorien

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu -

2.2.9.4  Bereiche mit gesamt- und fachplanerischen Ausweisungen

- trifft im Untersuchungsraum nicht zu -
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2.2.9.5  Schutzgutausprägungen aufgrund gutachterlicher Erwägungen

Über die bereits angesprochenen und in anderen Zusammenhängen aufbereiteten
Sachgüter hinaus, wie Siedlungsbereiche und Erholungsnutzung (Kap. 2.2.1),
landwirtschaftliche Nutzungsaspekte (Kap. 2.2.3) oder wasserwirtschaftliche
Aspekte (Kap. 2.2.4), sind folgende Aspekte von Relevanz:

Landwirtschaft

Da Flächenverbrauch immer - direkt durch die Trasse oder indirekt durch Kompen-
sationsflächen - zu Lasten landwirtschaftlicher Flächen geht, ist schon bei Auswei-
sung der Trassenkorridore neben einem möglichst geringen Flächenverbrauch auf
die Schonung von sonderkulturfähigen und/oder zusammenhängend bewirtschaf-
teten Flächen sowie die Berücksichtigung der vorhandenen Flächenstruktur zu
achten (siehe Kap. 2.2.3.4.1 und Karte 5).

Forstwirtschaft

Forstwirtschaftlich genutzte Bereiche sind bei Realisierung der Neckartalhoch-
brücke insbesondere am Nordhang zum Neckartal betroffen. Hier muss sicher
gestellt werden, dass die Flächeninanspruchnahme nicht zur Restflächenbildung
führt, die u.U. windwurfgefährdet ist und deshalb zu weiteren Waldverlusten führen
kann.

Ver- und Entsorgungseinrichtungen:

Unter Umständen ist die Verlegung / Neuorganisation von Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen technisch problematisch und/oder mit erheblichem Aufwand verbun-
den. Sie sollten daher nach Möglichkeit von einer Trassierung ausgenommen
werden. Im Untersuchungsraum geben der Flächennutzungsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Horb a.N. aus dem Jahr 1998 sowie das Leitungskataster der Stadt
Horb u.a. Hinweis auf folgende Einrichtungen innerhalb der Trassenkorridore:

- Umspannstationen,

- Wasserwerk / Pumpwerk / Brunnen,

- Kläranlage,

- Anlage zur Abfallbeseitigung,

- Regenüberlaufbecken,

- Stromleitungen (Freileitungen, Erdkabel) im Bereich der Breitenbaumhöfe
sowie zwischen Haugenstein und Bildechingen,

- eine Gasfernleitung, die den Untersuchungsraum von Bildechingen über das
Gewerbegebiet Hohenberg nach Mühlen durchzieht,

- eine Erdöl-Pipeline zwischen Standortübungsplatz über die Breitenbaumhöfe
und das Gewerbegebiet Hohenberg Richtung Mühlen 

- eine Wasserleitung zwischen Industriegebiet Horb und Breitenbaumhöfe /
Hohenberg bzw. zwischen Haugenstein und Bildechingen 

- Kanäle sowie

- Hauptabwassersammler zwischen Horb Hohenberg/Haugstein und Neckartal
sowie im Neckartal.
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Bekannte trassennahe Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind in Karte 14  darge-
stellt; mit weiteren ist zu rechnen. Die in Karte 14  dargestellten Leitungstrassen
sind im Sinne einer Vorwarnfunktion zu verstehen; die genaue Lage und Art der
jeweiligen Leitungen ist im Zuge der technischen Straßenplanung zu verifizieren.

Bahntrasse

Bei Realisierung der Neckartalhochbrücke muss die elektrifizierte Bahntrasse
Tübingen - Horb in ausreichender Höhe überquert werden. 

Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen

Da Flächen mit Altlasten, Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen oder Alt-
standorte viele Unwägbarkeiten hinsichtlich Entsorgung, Gründung u.ä. bergen
oder bei Inanspruchnahme für eine Trassierung zu erheblichen finanziellen Mehr-
belastungen führen können, sollten sie für die Ausweisung von Trassenkorridoren
möglichst nicht in Anspruch genommen werden. 

Unter Umständen sind Altlastenfläche östlich der B 14 im Haugenloch (Bereich
Rauschbart-Parkplatz), im Neckartal sowie in der Klinge östlich Nordstetten bzw.
östlich der B 32 betroffen. Bei Realisierung der Neckartalhochbrücke müssen
betroffene Altlastenflächen detailliert erkundet und untersucht werden.

2.2.9.6  Vorbelastungen

- entfällt -
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2.2.10  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind quasi systemimma-
nent und berücksichtigt.

So sind beispielsweise Wechselwirkungen zwischen

• Boden und Grundwasser bzw. Oberflächenwasser über die

- Sickerwasserrate,

- geologische Überdeckung / Schutz- und Barrierewirkung,

- Retentionsfunktionen,

• Boden- und Wasserverhältnissen über die

- Vegetationsbedeckung, die Ausdruck dieser Ausgangsgrößen und der Nut-
zungseinflüsse ist,

• Vegetationsbedeckung und Fauna über die

- charakteristischen Lebenraumfunktionen

oder ...
- die Bedeutung von Vegetationskomplexen und Biotopstrukturen auch über

die charakteristischen und wertgebenden Arten,

• Vegetationsbedeckung / -struktur und Landschaftserleben über

- Eigenheit, Vielfalt und Charakter ...

erfasst.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind keine relevanten Wechselwirkungen im
Projektgebiet gegeben, die nicht über die Systematik der Schutzgüter, die eine
querschnittsorientierte Herangehensweise an die Raumanalyse darstellt, erfasst
werden.

2.2.11  Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Beschreibung der Umwelt 
und ihrer Bestandteile aufgetreten sind

Trifft im Rahmen der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie nicht zu.
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3  Übersicht über die wichti gsten vom Vorhabensträger 
geprüften Lösungsmöglichkeiten

Nachfolgend wird zum einen dargelegt, aus welchen Gründen die Neckartalbrücke
im Zuge der B 32 bei Horb in der gewählten Position bzw. Lage realisiert wird und
warum es im Hinblick auf die Linienführung keine diskussionswürdigen Alternati-
ven gibt (Kap. 3.1). Zum anderen werden die möglichen Varianten für die Knoten-
punkte 5 (Verknüpfung B 32 neu / B 14 am Brückenkopf Nord), 6 (Verknüpfung B
32 alt / B 32 neu am Brückenkopf Süd) und 7 (Anschlussstelle Nordstetten) ver-
gleichend beurteilt (Kap. 3.2).

Kap. 3.3 fasst die Erkenntnisse hinsichtlich der vom Vorhabenträger zur Planfest-
stellung vorgesehenen Vorzugsvariante zusammen.

3.1   Identifizierung und Auswahl ziel führender Altern ativen für die 
Lage der Neckartalbrücke  im Zuge der B 32 neu

Auf der Grundlage der ufmassenden Raumanalyse (vgl. Kap. 2 dieser UVS sowie
die Raumanalysekarten in Anlage A zu dieser UVS) sind verschiedene Sachver-
halte, die Relevanz für die Positionierung der Neckartalbrücke haben, klar
erkenntlich; diese werden nachfolgend erläutert.

3.1.1  Optionen zur Verschiebung der Neckartalquerung nach Westen

Der nachfolgende Kartenausschnitt aus Karte 1a / Siedlungsstruktur (Abb. 35)
zeigt, dass eine Verschiebung der Linienführung nach Westen, hin zur Ortslage
von Horb und Nordstetten auf Grund

• der unmittelbar angrenzenden Bebauung von Nordstetten,

• auf Grund der unmittelbar angrenzenden Bebauung von Horb / ehemaliges
Sondergebiet Bund / in Umnutzung befindlich

nicht funktioniert.

Ein wie auch immer geartetes Heranrücken der Trassierung am Neckartal-Nord-
hang an das ehemalige Sondergebiet Bund hätte zur Folge, dass der Knotenpunkt
in den Bereich des südexponierten Steilhanges geschoben würde.

Dies hätte deutlich umfänglichere Eingriffe in Natur und Landschaft (u.a. mit hoch-
wertiger Biotopausstattung und potenziellen Beeinträchtigungen von Natura 2000-
Belangen) zur Folge.

Eine in den 90er Jahren einmal diskutierte Linienführung durch den Bergsporn, auf
dem das ehemalige Sondergebiet Bund liegt, hätte eine Verschiebung des Knoten-
punktes 5 in Richtung Haugenstein (rückwärtige Verknüpfung), erhöhte Lärmbela-
stungen für die Siedlung Haugenstein, umwegige Verkehrsbeziehungen und
massive Eingriffe in die südexponierten Bergflanken oberhalb der bestehenden B
14 zur Folge.

Dies wiederum würde zu deutlich umfänglicheren Konflikten mit Natur und Land-
schaft sowie beispielsweise Natura 2000-Belangen führen.

Ein beleuchtetes Tunnelportal wäre zudem im Hinblick auf vorhandene Flederm-
ausvorkommen und nachtaktive Insekten in diesem Bereich kritisch einzuschät-
zen.
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Abb. 35 Siedlungsstruktur / keine Möglichkeit einer Verschiebung der 
Neckartalquerung nach Westen
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3.1.2  Optionen zur Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten

Eine Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten hätte zur Folge, dass der
Vorteil der Mitbenutzung des vorhandenen Straßennetzes, d.h.

• der Zubringerstrecke im Zuge der bestehenden B 14 von Norden her kommend
bis auf Höhe des „Rauschbart-Parkplatzes“,

• der Zuführungsstrecke im Zuge der bestehenden B 32 von Süden her kommend
bis auf Höhe der S-Kurve der B 32 unterhalb von Nordstetten

nicht mehr gegeben ist.

Beide Zuführungsstrecken nutzen die topographisch bedingten Kerbtalsituationen,
somit können die Brückenwiderlager am jeweiligen Ende dieser Kerbtalsituation,
die sich idealerweise gegenüberliegen, unmittelbar im Anschluss an das beste-
hende Straßennetz verortet werden.

Wenn der Querungsbereich nach Osten verschoben wird, bedeutet dies - vgl.
hierzu die nachfolgende Planskizze - dass die Trasse entweder zwischen den süd-
lich und nördlich des Neckartals liegenden Hochflächen „aufgespannt“ werden
muss; dies bedeutet die Realisierung eines wesentlich längeren Brückenbauwerks
und die Realisierung zusätzlicher Zuführungsstrecken von Nord nach Süd (wobei
die vorhandenen Streckenzüge der B 14 und B 32 aus netzsystemaren Gründen in
Nutzung bleiben müssen).

Dies wiederum bedeutet eine zusätzliche Zerschneidung des Landschaftsraumes
östlich von Horb - Haugenstein und Nordstetten.

Abb. 36 Verschiebung der Neckartalbrücke nach Osten

Würde man jedoch das Brückenbauwerk in der Dimensionierung (Lage und Höhe)
reduzieren, würde die Trassierung massiv seitlich in die Nord- und Südflanken des
Neckartales eingreifen.
Dies wäre nicht nur auf Grund des zusätzlichen Flächenverbrauchs dieser tiefen
Einschnittslage, sondern insbesondere auch wegen der hier betroffenen Funktio-
nen von Landschaft und Naturhaushalt ausgesprochen konfliktträchtig.

Bestehende Brückenplanung

Verschiebung der 
Neckartalbrücke nach Osten
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Dies soll an Hand exemplarischer Beispiele (unter Bezug auf die Raumanalyse /
Kap. 2  und die Raumanalysekarten in Anlage A ) verdeutlicht werden:

Wie aus dem nachfolgenden Kartenausschnitt (Abb. 37) deutlich wird, sind an den
Talflanken des Neckartales großflächig Bereiche abgegrenzt, die als Sonderstand-
ort mit sehr hoher Funktionserfüllung als Standort für die naturnahe Vegetation
definiert oder als „Suchraum“ ausgewiesen sind.

Diese Bereiche übernehmen wichtige Funktionen für die Sicherung bzw. Entwick-
lung schutzwürdiger, gefährdeter, seltener Vegetationseinheiten.

Eingriffe sind zu vermeiden oder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschrän-
ken.

Eine Verschiebung der Neckartalquerung aus der jetzt fixierten Lage nach Osten
hätte umfängliche, zusätzliche Konflikte durch entsprechende Eingriffe zur Folge.

Abb. 37 Verschiebung der Neckartalqerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Boden

Schutzgut Boden

Bedeutung des Bodens als Sonderstandort für naturnahe Vegetation

(Bewertung auf Grundlage der Kombination BK50 / BSK gemäß "Heft 23")

Sonderstandort sehr hoher Funktionserfüllung (BK50 / BSK: Bewertungsklasse 4)

Sonderstandort hoher Funktionserfüllung (BSK: Bewertungsklasse 3)

Suchraum "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" (BK50: Bewertungsklasse 3)
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Die nachfolgende Abbildung (Abb. 38) zeigt, dass eine Verschiebung der Neckar-
talquerung nach Osten erhebliche, zusätzliche Eingriffe in Waldbestände an den
nord- und südexponierten Talflanken (z.T. als Bodenschutzwald ausgewiesen) und
in Vorrangfluren der Stufe II (Flurbilanzstufe / Wirtschaftsfunktion), also hochwer-
tige landwirtschaftliche Flächen zur Folge hätte.

Zudem würden umfänglich in einen Bereich eingegriffen, der im Regionalplan als
Vorbehaltsflur für den Bodenschutz ausgewiesen ist.

Abb. 38 Verschiebung der Neckartalqerung nach Osten - Konflikte mit der 
Nutzung Land- und Forstwirtschaft

Nutzung Land- und Forstwirtschaft
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Die Talflanken beidseits des Neckars, großflächig insbesondere der Nordhang,
weisen eine sehr schlechte Barrierewirkung der Grundwasserüberdeckung auf.

Auch die beidseits des Tales anschließenden Hochflächen weisen eine schlechte
Barrierewirkung auf.

Zum Schutz des Grundwassers im allgemeinen und der räumlich eng zugeordne-
ten wasserwirtschaftlich genutzten Grundwasservorkommen sind Eingriffe in die
Deckschichten und Neutrassierungen in diesen Bereichen zur Vermeidung von
Risiken für die Ressource Grundwasser zu vermeiden (vgl. Abb. 39).

Die Abb. 40 verdeutlicht die Lage der Wasserschutzgebiete „Egelstalquelle“ bzw.
„Bohrbrunnen Neckartal“ südlich des Neckars und den vermuteten Einzugsbereich
für das Wasserschutzgebiet „Lochbrunnen“ im Eutinger Tal nördlich des Neckars.

Eine Verschiebung der Neckartalquerung würde deutlich näher an diese Bereiche
heranrücken oder in diese eingreifen.

Abb. 39 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Wasser / Grundwasser

Schutzgut Wasser / Grundwasser und Nutzung Wasserwirtschaft
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Abb. 40 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit der 
Nutzung Wasserwirtschaft

WSG E

WSG Bohrbrunne
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Die Neckartalhänge und anschließende Hochflächen weisen auf Grund der spezifi-
schen, sehr durchlässigen Bodenstruktur / -eigenschaften und der in Teilen vor-
handenen Waldbestände eine sehr hohe Bedeutung für die Rückhaltung von
Niederschlagswasser und somit die Dämpfung von Abflussspitzen (Retention) auf.

Eingriffe in solche Bereiche sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder auf das
unbedingt notwendige Maß zu minimieren.

Abb. 41 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Oberflächenwasser

Schutzgut Oberflächenwasser / Oberflächenwasserrückhaltung

II

Oberflächenwasserrückhaltung

Abflussdämpfende Wirkung 
durch Vegetation

Empfindlichkeit gegenüber 
Flächeninanspruchnahme

Abflussdämpfende Wirkung 
des Bodens

Abflussdämpfende Wirkung durch 
Überschwemmungsmöglichkeiten

sehr hoch

hoch

mittel

gering

Empfindlichkeit gegenüber 
Flächeninanspruchnahme

sehr hoch

sehr hoch

sehr hoch

hoch

mittel

gering

sehr hoch (Wald)
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An Hand der drei nachfolgenden Abbildungen (Abb. 42 bis Abb. 44) ist ersichtlich,
dass die Neckartalhänge

• eine sehr hochwertige Biotopstruktur,

• in Teilbereichen eine regionale bzw. überregionale Bedeutung auf Grund der
faunistischen Artenausstattung

aufweisen, und dass

• der südexponierte Neckartalhang großflächig als FFH-Gebiet mit Vorkommen
spezifischer FFH-Lebensraumtypen

abgegrenzt ist.

Eingriffe in diese Bereiche sind dem naturschutzrechtlichen Vermeidungs- bzw.
Minimierungsgebiet folgend unbedingt zu unterlassen.

Abb. 42 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Tiere,Pflanzen und biologische Vielfalt - Biotopstruktur

Schutzgut Pflanzen und Tiere / Naturschutz

Bewertung Biotopstruktur

hoch - sehr hoch / Gebiet von lokaler Bedeutung 
und guter Ausprägung

hoch / Gebiet von lokaler Bedeutung

mittel / Gebiet mit ökologischer Ausgleichsfunktion

gering / Gebiet ohne besonder ökologische Funktion

Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme 
und Zerschneidung
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Abb. 43 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt - Fauna
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Abb. 44 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Naturschutz - Rechtliche Festsetzungen
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Die nachfolgenden Abbildungen (Abb. 45 und Abb. 46) zeigen, dass die Neckartal-
hänge und anschließende Hochflächen - wie auch das Neckartal selber -

• als regionaler Grünzug,

• als Vorbehaltsgebiet für die Erholung (Regionalplan)

ausgewiesen sind.

Auf der Neckartalnordseite gibt es zudem großflächige Ausweisungen als Land-
schaftsschutzgebiet und als Erholungswald Stufe 2.

Zudem sind diese Bereiche den siedlungsnahen Freiräumen zuzuordnen und wei-
sen eine entsprechende Wegeinfrastruktur auf.

Eine Neutrassierung in diesen Bereichen hätte eine Komplettzerschneidung und
massive Entwertung ortsnaher Freiräume und Erholungsbereiche mit entsprechen-
der Infrastruktur zur Folge.

Abb. 45 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Mensch / Erholungsnutzung

Mensch / Erholungsnutzung (Erholungsinfrastruktur)
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Abb. 46 Verschiebung der Neckartalquerung nach Osten - Konflikte mit dem 
Schutzgut Mensch / Erholungsinfrastruktur
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Die Neckartalbrücke wurde lagemäßig so platziert, dass

• das vorhandene Netz (B 14 im Norden / B 32 im Süden) bestmöglich mitgenutzt
werden kann

• an den Brückenköpfen / Widerlagerbereichen keine größeren Eingriffe in die
Topographie / Talflanken notwendig sind, da das Bauwerk unmittelbar an den
Straßenbestand anschließt.

Durch die gewählte Lage bzw. Positionierung der Neckartalhochbrücke werden

• die Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur  einerseits

und

• die Auswirkungen auf maßgebliche Schutzgüter , wie z.B.

- das Grundwasser (hohe Bedeutung der Grundwasserkörper / sehr schlechte
Barrierewirkung und somit hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffein-
trag an den Talflanken),

- sowie die wasserwirtschaftliche Nutzung (Schutzgebiete Lochbrunnen /
Eutingen und Egelsbach),

- vorhandene hochwertige Biotopbestände an den Talflanken,

- hochwertige faunistische Inventare an den Talflanken,

- Schutzgebiete ,

- hochwertige landwirtschaftliche Flächen

so weit wie möglich minimiert. 

Eine diskussionswürdige Alternative zur Erreichung der mit dem Vorhaben
verbundenen Zielsetzung gibt es nicht.

Fazit
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3.2   Beurteilung von Knotenpunktsalternativen

Für die Ausformung der Knotenpunkte an den Brückenköpfen Nord (AS Nord)
und Süd (AS Süd) sowie für die Anschlussstelle B 32 / Nordstetten (AS Nord-
stetten)  wurden in fachgebietsübergreifender Zusammenarbeit der Planer aus
einer Vielzahl von Alternativen jeweils diejenigen Knotenpunkts-Varianten ermit-
telt, die

• einerseits leistungsfähig  und sicher  sind und der Streckencharakteristik ent-
sprechen,

• andererseits mit den vergleichsweise geringsten bzw. mit tolerablen Ein-
griffen in Landschaft und Naturhaushalt  verbunden sind.
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Abb. 47 Knotenpunkte entlang des Neubaustreckenzuges B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)
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3.2.1  Knotenpunkt B 32 neu / B 14 (Knoten 5 / AS Nord)

Die folgenden Knotenpunktsalternativen wurden im Sinne einer Machbarkeitsbe-
trachtung fachgebietsübergreifend beurteilt:

Beschreibung:

Die Fahrspur von Horb nach Bildechingen [4] wird durch eine Brücke unterhalb der
Hauptstrecke geführt, verläuft dann parallel zur B 32 neu und wird angeschlossen.

Die Fahrspur von der Talbrücke nach Horb wird über einen Linksabbiegestreifen
[3] plangleich geführt. Die restlichen Fahrbeziehungen [1], [2] erfolgen plangleich
über eine Einmündung.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.1.1 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 5-3):

• Erheblicher Eingriff in die südexponierten Hangbereiche südlich bzw. unterhalb
der bestehenden B 14 zur Absicherung der Verknüpfungsspur B 14 - B 32 in
Richtung Bildechingen durch eine talseitige Stützwand. Betroffenheit FFH-
Gebiet sowie von vorhandenen FFH-Lebensraumtypen.

• Erheblicher zusätzlicher Flächenbedarf und damit verbundener Eingriff in das
Schutzgut Boden auf der Ostseite der B 32 durch Parallelführung der Verknüp-
fungsspur B 14 - B 32.

• Erhebliche strukturelle und visuelle Überformung des südexponierten Hangbe-
reiches durch die talseitige Stützmauer und die Unterführung der Verbindungs-
rampe B 14 - B 32 unter der Talbrücke.

Visuelle Beeinträchtigungen mit großer Fernwirkung, die sich durch land-
schaftspflegerischen Maßnahmen nicht minimieren bzw. kompensieren lassen.

Variante 5-1: Teilplanfreier Anschluss mit Unterführung

          Parkplatz
[3]
Unterführung

[2]          [4]

[1]
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• (Bei der gewählten Lösung erfolgt eine teilweise Kaschierung der B 14 durch
die Baum- und Gehölzpflanzungen auf der zwischen der alten und neuen
Straße verbleibenden Restfläche/Verkehrsgrünfläche).

• Zusätzlicher Flächenbedarf durch notwendigen Ersatz für Parkplatz Rausch-
bart.

Beschreibung:

Untersucht wird ein teilplanfreier Anschluss mit Unterführung der B 14. Die Fahr-
spur von [4] und nach Horb [3] wird als Zubringer mit Unterführungsbauwerk
unterhalb der Hauptstrecke unterführt. Die Fahrzeuge von Bildechingen nach Horb
[1] erhalten eine Rechtsabbiegerrampe. Die Fahrspur Horb in Richtung Talbrücke
[2] wird über eine eigene Rampe mit Eckausrundung an die B 32 neu durch einen
Rechtseinbieger plangleich angebunden.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.1.2 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sich t (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 5-3):

• Erhebliche strukturelle und visuelle Überformung im Bereich der südexponier-
ten Neckarhänge durch die großflächige Überplanung mit Verkehrsflächen in
direkter räumlicher Zuordnung zum Erholungsschwerpunkt / Ausflugsschwer-
punkt Rauschbart.

• In Verbindung mit der Lärmbelastung sowie erschwerten Zugänglichkeit ergibt
sich eine erhebliche Entwertung des für die Horber Bevölkerung bedeutsamen
Erholungsschwerpunktes `Rauschbart`.

• Insgesamt sehr flächenintensive Lösung mit vergleichsweise sehr hohem Flä-
chenbedarf; für das Schutzgut Boden vergleichsweise größter Eingriff durch
Versiegelung und umfangreiche Bodenumlagerungen.

Variante 5-2: Planfreier Anschluss mit Unterführung

Unterführung
  Parkplatz [4]      [3]

[1] [2]
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• Im Knotenpunktbereich insgesamt höhere Fahrleistungen durch längere Weg-
strecken. Dies dürfte in Kombination mit dem unmittelbaren Heranrücken an
FFHLebensraumtypen im Bereich der Felsbildungen am Rauschbart zu ver-
gleichsweise höheren (und kritischeren) Stickstoffeinträgen (Zusatzbelastun-
gen) führen.

• Zusätzlicher Flächenbedarf durch notwendigen Ersatz für Parkplatz Rausch-
bart.

Beschreibung:

Die Einmündung ist signalisiert und mit Links- und Rechtsabbiegestreifen ausge-
stattet.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.1.3 .

Vorteile aus umweltfachlicher Sicht:

Dies ist die unter umweltfachlichen Gesichtspunkten vergleichsweise verträglich-
ste Lösung, da

• der Flächenverbrauch vergleichsweise gering ist,

• der Rauschbart-Parkplatz erhalten werden kann,

• die vergleichsweise geringsten baulich-konstruktiven Eingriffe bzw. strukturel-
len und visuellen Überformungen durch „Kunstbauwerke“ an den südexponier-
ten Neckartalhängen eintreten und gleichzeitig durch die Gestaltung und
Bepflanzung von Verkehrsgrünflächen eine landschaftsgerechte Einbindung der
B 14 gewährleistet werden kann,

• der vergleichsweise geringste flächenmäßige Eingriff in Bereiche des südlich /
unterhalb der bestehenden B 14 liegenden FFH-Gebietes mit entsprechender
Ausstattung an FFH-Lebensraumtypen eintritt,

Variante 5-3: Plangleicher Anschluss mit Lichtsignalanlage
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• die Umgebung des Erholungsschwerpunktes „Rauschbart“ vergleichsweise am
geringsten überformt wird.

Beschreibung:

Der Knoten wird als Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmesser von D = 55
m vorgesehen.

Die Anschlussfahrbahnen (Ein- und Ausfahrten) sowie die Kreisfahrbahn werden
jeweils 2-streifig ausgebildet. Fahrtrichtung Bildechingen in Richtung Horb ist als
Bypass vorzusehen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.1.4 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenüberstellung zur gewählten

Variante 5-3):

• Höherer Flächenverbrauch als Vorzugslösung 5-3; hinzu kommen notwendige
Ersatzflächen für die nur noch eingeschränkt mögliche Nutzung des Parkplat-
zes Rauschbart.

• Im Knotenpunktbereich insgesamt höhere Fahrleistungen durch längere Weg-
strecken. Dies dürfte in Kombination mit dem unmittelbaren Heranrücken an
FFH-Lebensraumtypen im Bereich der Felsbildungen am Rauschbart zu ver-
gleichsweise höheren (und kritischeren) Stickstoffeinträgen (Zusatzbelastun-
gen) führen.

Knoten 5-3 stellt den vergleichsweise  verträglichsten Lösungsansatz insbe-
sondere für die Schutzgüter „Naturhau shalt - Boden, Pflanzen und Tiere“
und für das Landschaftsbild dar und bietet die besten Möglichkeiten zur
landschaftlichen Einbindung des Knotenpunkts.

Variante 5-4: Kreisverkehrsplatz

Fazit zu Knoten 5 / AS Nord
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3.2.2  Knotenpunkt B 32 neu / B 32 (Knoten 6 / AS Süd)

Die nachfolgenden Knotenpunktsalternativen wurden im Sinne einer Machbar-
keitsbetrachtung fachgebietsübergreifend beurteilt:

Beschreibung:

Die Fahrbahn von [1] und nach [2] Horb (Zubringer) wird von Westen kommend
als gemeinsame Fahrbahn planfrei unter der B 32 neu hindurchgeführt und über
eine eigene Talbrücke an die B 32 neu angeschlossen. Die Fahrspuren von der
Talbrücke in Richtung Horb [3] und von Horb in Richtung A 81 [4] werden als
eigenständige Rampen jeweils mit Abbiege- und Beschleunigungsspur an die B 32
neu angebunden.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.1 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 6-4):

• Sehr flächenintensive Lösung, die für das Schutzgut Boden mit vergleichsweise
größtem Eingriff durch Versiegelung und umfangreichen Bodenumlagerungen
sowie mit umfänglichen Eingriffen in Waldflächen verbunden ist,

- die generell eine hohe vegetationskundliche Wertigkeit aufweisen,

- in Teilen (östlich angrenzende Klinge) als Biotopschutzwald ausgewiesen
sind,

- östlich angrenzend eine hohe Bedeutung / Lebensraumfunktion für die Avif-
auna

haben.

Variante 6-1: Planfreier Anschluss mit Unterführung des Zubringers zur B 32 neu

Talbrücke Zubringer

[1]  [2]
Unterführung

[3]
[4]
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• Erhebliche zusätzliche Störung / Verlärmung der östlich liegenden Waldberei-
che (Lebensräume Avifauna).

• Lösungsansatz, der mit massiven strukturellen, d.h. baulich - konstruktiven Ein-
griffen zu einer erheblichen Überformung der nordexponierten Neckartalhänge
führt.

Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb
und Erholungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar.

Beschreibung:

Die Fahrspur von Horb in Richtung Talbrücke wird von Westen kommend planfrei
unter der B 32 neu hindurchgeführt, verläuft dann parallel zur B 32 neu und wird
vor der Talbrücke angeschlossen.

Die Fahrspur von der A 81 in Richtung Horb wird östlich der B 32 neu parallel
abgeschwenkt, quert planfrei unter der Neckartalbrücke und schließt dann in Rich-
tung Horb an die B 32 alt an.

Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung Horb und Horb in Richtung A 81 werden als
eigenständige Rampen jeweils mit Abbiege- und eventuell Beschleunigungsstrei-
fen an die B 32 neu angebunden.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.2 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sich t (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 6-4):

• Diese Variante führt zu sehr umfänglichen zusätzlichen baulich-konstruktiven,
d.h. anlagebedingten Eingriffen in hochwertige Vegetations- und Waldbereiche
östlich und nördlich der bestehenden B 32.

Variante 6-2: Planfreier Anschluss mit Unterführung

A 81
     ------

Unterführung
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• Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb
und Erholungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar.

• Deutlich umfänglichere Eingriffe in die südlich / oberhalb der bestehenden B 32
(Hornaustraße) gelegenen Hangbereiche mit entsprechender baulich-konstruk-
tiver Absicherung notwendig; umfänglichere Flächeninanspruchnahmen, darun-
ter auch einer Mageren Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510).

• Voraussichtlich erhebliche zusätzliche Störungen der östlich angrenzenden
Waldbereiche (Lebensräume Avifauna). Erhöhung des Kollisionsrisikos für que-
rende Tiere bei Fledermäusen zu erwarten; mehrere Flugstraßen betroffen.

Beschreibung:

Die Fahrspur Horb in Richtung Talbrücke wird von Westen kommend unter der B
32 neu hindurchgeführt, verläuft dann parallel zur B 32 neu und wird vor der Tal-
brücke angeschlossen (wie Variante 2).

Die Fahrspur A 81 in Richtung Horb wird östlich der B 32 neu parallel abge-
schwenkt, quert mit eigener Unterführung die B 32 neu und schließt in Richtung
Horb an die Rampe Horb in Richtung Talbrücke an.

Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung Horb und Horb in Richtung A 81 werden als
eigenständige Rampen jeweils mit Abbiege- und eventuell Einbiegespuren an die
B 32 neu angebunden.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.3 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 6-4):

• Massive baulich-konstruktive Eingriffe durch die unterschiedlichen Rampen. Für
die Parallelrampe zur bestehenden B 32 (östlich der bestehenden B 32) müsste
die dort unmittelbar angrenzende, tief eingeschnittene Klinge quasi aufgefüllt
und mit Stützwänden verbaut werden. Betroffen wäre durchgängig Biotop-
schutzwald.

Variante 6-3: Teilplanfreier Anschluss mit 2 Unterführungen

[4]
[3]

Unterführungen

 [1]
 [2]

Darstellung: Fahrbahnen
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• Deutlich umfänglichere Eingriffe in die südlich / oberhalb der bestehenden B 32
(Hornaustraße) gelegenen Hangbereiche mit entsprechender baulich-konstruk-
tiver Absicherung notwendig. Wie bei V 6-3. umfänglichere Flächeninanspruch-
nahme, darunter auch einer Mageren Flachland-Mähwiese (FFH-LRT 6510).

• Die betroffenen Bereiche sind exponiert in Richtung historische Altstadt Horb
und Erholungsschwerpunkt Rauschbart und von dort aus gut einsehbar..

Beschreibung:

Alle Abbiegestreifen werden mit entsprechenden Links- und Rechtsabbiegestrei-
fen plangleich geführt. Der Knoten wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.4 .

Vorteile aus umweltfachlicher Sicht:

• Dies ist die unter umweltfachlichen Gesichtspunkten vergleichsweise verträg-
lichste Lösung, da

- der Flächenverbrauch mit Abstand am geringsten ist,

- die baulich-konstruktiven Eingriffe in die umgebende Topographie mit
Abstand am geringsten sind,

- die Inanspruchnahme hochwertiger Waldbereiche mit Abstand am geringsten
ist,

- die Störung östlich angrenzender hochwertiger Lebensräume für die Avif-
auna sowie das Kollisionsrisiko für querende Fledermäuse vergleichsweise
am geringsten ist,

Variante 6-4: Einmündung mit Lichtsignalanlage
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- die strukturelle Überformung der nordexponierten Hangbereiche mit direkter
visueller Zuordnung / Einsehbarkeit von bzw. Exponiertheit zur historischen
Altstadt und zum Erholungsschwerpunkt Rauschbart am geringsten ausfällt
und sich die besten Möglichkeiten zur landschaftlichen Einbindung des Kno-
tenpunktes bieten.

Beschreibung:

Der Knoten wird als Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmesser von D = 55
m vorgesehen.

Die Anschlussfahrbahnen (Ein- und Ausfahrten) sowie die Kreisfahrbahn werden
jeweils 2-streifig ausgebildet.

Fahrtrichtung Horb in Richtung A 81 ist als Bypass vorzusehen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.5 .

Nachteile aus umweltfachlicher Sicht (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 6-4):

• Vergleichsweise höherer Flächenverbrauch als Vorzugslösung 6-4.

• Massive Eingriffe in das angrenzende talseitige Gelände zur baulich-konstrukti-
ven Realisierung eines ausreichend dimensionierten Kreisverkehrsplatzes mit
den Folgen struktureller Überformung, Inanspruchnahme hochwertiger Waldbe-
reiche und zusätzliche Störung östlich angrenzender hochwertiger Lebens-
räume für die Avifauna.

Beschreibung:

Der Knoten wird als tief liegender Kreisverkehrsplatz mit einem Außendurchmes-
ser von D=45m vorgesehen.

Die B 32 neu wird mit einem Überführungsbauwerk über den Kreisverkehrsplatz
geführt.

Die Kreisfahrbahn wird 2-streifig ausgebildet.

Die Fahrbahn Horb in Richtung Kreisverkehrsplatz wird 2-streifig ausgebildet.

Die Fahrbahnen Kreisverkehrsplatz in Richtung A 81 und A 81 in Richtung Kreis-
verkehrsplatz werden einstreifig als Rampen ausgebildet.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.2.6 .

Variante 6-5: Kreisverkehrsplatz

Variante 6-6: Tiefliegender Kreisverkehrsplatz mit B 32 neu als Überflieger



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

196 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

Nachteile aus umweltfachlicher Sich t (in Gegenüberstellung zur gewählten
Variante 6-4):

• Vergleichsweise höherer Flächenverbrauch als Vorzugslösung 6-4.

• Massive Eingriffe in das angrenzende talseitige Gelände zur baulich-konstrukti-
ven Realisierung eines ausreichend dimensionierten Kreisverkehrsplatzes mit
den Folgen struktureller Überformung, Inanspruchnahme hochwertiger Waldbe-
reiche und zusätzliche Störung östlich angrenzender hochwertiger Lebens-
räume für die Avifauna.

Knoten 6-4 stellt den vergleichsweise  verträglichsten Lösungsansatz insbe-
sondere für die Schutzgüter „Naturhau shalt - Boden, Pflanzen und Tiere“
und für das Landschaftsbild dar.

Variante 6-4 bietet die vergleichsweise besten Voraussetzungen für die land-
schaftliche Einbindung des Knotens.

Fazit aus umweltfachlicher Sicht zu Knoten 6 / AS Süd
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3.2.3  Knotenpunkt B 32 neu / L 396 bei Nordstetten (Knoten 7 / AS 
Nordstetten)

Die nachfolgenden Knotenpunktsalternativen wurden im Sinne einer Machbar-
keitsbetrachtung fachgebietsübergreifend beurteilt.

Beschreibung:

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Überführungsbauwerk als
Zubringer planfrei über die B 32 neu geführt. Die Fahrspuren Talbrücke in Rich-
tung L 396 Nordstetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als
selbstständige Rampen geführt.

Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in
Richtung Talbrücke [4] werden über Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen
an die B 32 neu angeschlossen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.1 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Hoher Flächenverbrauch durch teilplanfreie Anschlusslösung. Die Betroffenheit
hochwertiger Funktionen von Landschaft und Naturhaushalt ist jedoch sehr
begrenzt. Von Relevanz ist lediglich der vergleichsweise schlechte Grundwas-
serschutz (was v.a. ein Grund für die Überführung des Anschlussastes ist), die
vergleichsweise hohe Retentionsfunktion (Grundwasserspende der betroffenen
Fläche) und die Einstufung der betroffenen Fläche als Vorbehaltsflur Stufe II der
Landwirtschaft.

Variante 7-1: Planfreier Anschluss, L 396 überführt

[3]

[4]

    Überführung

[1]     [2]
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• Durch Hochlage des Zubringers / Anschlusses an die L 396 von der A 81 kom-
mend erhöhte Verlärmung des Ortsrandes von Nordstetten. Die Lärmgrenz-
werte werden durch die Errichtung von Lärmschutzwänden an der B 32 und auf
dem Überführungsbauwerk der L 396 jedoch eingehalten.

Beschreibung:

Bei dieser Variante wird die L 396 als Zubringer mit einer Unterführung unterhalb
der B 32 neu unterführt. Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung L 396 Nordstetten
[1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbstständige Rampen
geführt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstet-
ten in Richtung Talbrücke [4] werden über Beschleunigungs- und Verzögerungs-
streifen an die B 32 neu angeschlossen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.2 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Vom Flächenverbrauch her vergleichbar zu Knoten 7-1.

• Die durch die Unterführung bedingte Einschnittslage ist auf Grund der schlech-
ten Barrierewirkung der Grundwasserdeckschichten und der unmittelbaren
räumlichen Zuordnung zum Wasserschutzgebiet Egelstalquelle (Zone II) im
Sinne des vorbeugenden Grundwasserschutzes (Risikovermeidung) kritischer
einzustufen als der Knoten 7-1.

• Aussage zur Verlärmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender
Daten nicht möglich.

Variante 7-2: Planfreier Anschluss mit Unterführung der L 396

       [4]  [3]

Unterführung

Trogbauwerk

        [1]  [2]
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Beschreibung:

Die Horber Initiative für Lärmschutz (HIL) legte eine eigene Variante für eine
Unterführung der L 396 vor. Bei dieser Variante wird die L 396 Fahrtrichtung Nord-
stetten – Horb [4] und A 81 – Nordstetten [3] durch ein Unterführungsbauwerk
planfrei unter der B 32 neu geführt und an die östliche Fahrspur der B 32 neu
angeschlossen.

Die L 396 Fahrtrichtung Horb – Nordstetten [1] und Nordstetten – A 81 [2] wird
plangleich an die westliche Fahrspur der B 32 neu angeschlossen. Der Knoten
„Ritterschaftsstraße“ [5] wird von einer Einmündung zu einem Kreisverkehrsplatz.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.3 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Langes Trogbauwerk mit Eingriffen in die Deckschichten in unmittelbarer Nähe
WSG Egelstalquelle (Zone II).

• Massive Geländeeinschnitte mit erheblicher Reduzierung der Deckschichten
östlich der B 32 in unmittelbarer Nähe WSG Egelstalquelle (Zone II).

• Eingriffe in Waldflächen östlich der B 32 mit regionaler Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz (Avifauna).

• Überformung / Aufschüttung im Bereich der steil abfallenden Klinge östlich der
B 32.

• Flächenzerschneidung und große Restflächenbildung (zwischen dem Weg
(Horber Gässle und dem Trog bzw. der L 396) und damit verbundene Entwer-
tung des Ortsrandes (zusätzlicher Freiraumverlust in unmittelbare Ortsrand-
lage).

Variante 7-3: Teilplanfreier Anschluss der L 396 mit Unterführung (Vorschlag HIL)

 [4]
[3]     Unterführung

  Trogbauwerk
   [1]       [2]
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• Aussage zur Verlärmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender
Daten nicht möglich.

Beschreibung:

Die Variante 4 ist eine Modifizierung der Variante 3 für eine tiefliegende Querung
der B 32 neu. Bei dieser Variante wird der Zubringer der L 396 in Fahrtrichtung
Nordstetten – Horb [4] und A 81 – Nordstetten [3] durch ein Unterführungsbau-
werk planfrei unter der B 32 neu geführt und an die östliche Fahrspur der B 32 neu
angeschlossen. Hierbei wird der Zubringer bis an den Rand der Bebauung nach
Süd-Osten verschwenkt. Die L 396 Fahrtrichtung Horb – Nordstetten [1] und Nord-
stetten – A81 [2] wird plangleich an die westliche Fahrspur der B 32 neu ange-
schlossen. Der Knoten „Ritterschaftsstraße“ [5] wird von einer Einmündung zu
einem Kreisverkehrsplatz.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.4 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Tiefe Einschnitte und somit erhebliche Eingriffe in die Grundwasserüberdek-
kung durch Trogbauwerk und Einschnittslage des Zubringers östlich der B 32 in
unmittelbarer Nähe des WSG Egelstalquelle (Zone II).

• Betroffenheit der Funktionen von Landschaft und Naturhaushalt bzw. der land-
wirtschaftlichen Fluren in vergleichbarer Art und Weise wie bei Knoten 7-1.

• Aussage zur Verlärmung des Ortsrandes Nordstetten auf Grund fehlender
Daten nicht möglich.

Variante 7-4: Teilplanfreier Anschluss der L 396 mit einer Unterführung (Vor-
schlag K REBS & KIEFER)

      [4]    [3]          Unterführung

Trogbauwerk
[1]         [2]

[5]
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Beschreibung:

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Überführungsbauwerk über
die B 32 neu geführt. Die Fahrspur Talbrücke in Richtung Nordstetten [1] wird als
Linksabbieger an die überführte L 396 angebunden. Der Fahrspur Nordstetten in
Richtung A 81 [2] wird als selbstständige Rampe geführt. Die Anbindungen A 81 in
Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in Richtung Talbrücke [4]
werden über Abbiege- und Einbiegespuren an die B 32 neu angeschlossen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.5 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Die betroffenen Funktionen und Flächenwertigkeiten östlich der B 32 entspre-
chen denjenigen von Knoten 7-1; allerdings wird der Flächenverbrauch durch
die gewählte Knotenpunktform reduziert.

• Auch der Wegfall des direkten Anschlusses B 32 von der Hochbrücke kommend
an die L 396 (Rechtsabbieger) führt zu geringerem Flächenverbrauch sowie zu
geringeren Eingriffen in direkter Ortsrandlage und Reduzierung von Verlärmung
in diesem Bereich.

• Allerdings wird die Gesamtverlärmung im Ortsrandbereich vermutlich zuneh-
men, da bei dieser Lösung alle Verkehre von der / auf die L 396 über die Über-
führung geführt werden. Genauere Angaben sind auf Grund fehlender Daten
nicht möglich.

Variante 7-5: Teilplanfreier Anschluss mit Überführung der L 396 

p g

[3]
[1]

[4]
      Überführung

[2]
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Beschreibung:

Die L 396 wird am Knoten Ritterschaftsstraße mit einem Kreisverkehrsplatz verse-
hen. An diesem werden die L 396, die Ritterschaftsstraße und die beiden Verbin-
dungsrampen zur B 32 neu angeschlossen. Die B 32 neu wird tiefer gelegt, um die
Höhenlage der L 396 im Überführungsbauwerk zu minimieren.

Die Fahrspuren von Nordstetten in Richtung Horb [4] und A 81 in Richtung Nord-
stetten [3] werden planfrei mit einer gemeinsamen Rampe auf einem Überfüh-
rungsbauwerk über die B 32 neu geführt. Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung
Nordstetten und Nordstetten in Richtung A 81 werden mit einer gemeinsamen
Rampe plangleich zwischen B 32 neu und dem Kreisverkehrsplatz geführt.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.6 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Diese Knotenpunktlösung zeichnet sich durch vergleichsweise höheren Flä-
chenverbrauch sowie die Bildung von Restflächen in Gegenüberstellung zu den
vom Prinzip her ähnlichen Lösungen 7-5 und 7-1 aus (zusätzliches Trogbau-
werk).

• Konflikte sind in erheblichem Maße durch die massive Reduzierung der Deck-
schichten im Bereich der tiefer gelegten B 32 in unmittelbarer Nähe zum WSG
Egelstalquelle (Zone II) gegeben.

Variante 7-6: Teilplanfreier Anschluss mit Überführung der L 396 und Kreisver-
kehrsplatz

[3]
[4]

Überführung
[2]

[1]
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• Lösung mit den stärksten Auswirkungen auf die städtebauliche Situation: Trenn-
wirkungen 
-> Zugang über Horber Gässle wird unterbunden. Ortrandgestaltung 
->Zubringer Rampen liegen in nächster Nähe zur Bebauung; 
`Schlossgärten` werden durchfahren; 
Restfläche zwischen Rampe und L 396

• Zur Verlärmung können auf Grund fehlender Daten keine Angaben gemacht
werden.

Beschreibung:

Alle Abbiegestreifen werden mit entsprechenden Links- und Rechtsabbiegestrei-
fen plangleich geführt. Der Knoten wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.7 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Dieser Lösungsansatz stellt den mit Abstand umweltverträglichsten dar, da

- mit dem geringsten Flächenverbrauch verbunden,

- keine Eingriffe in die Deckschichten in räumlicher Nähe zum WSG notwen-
dig.

• Lösung mit den geringsten Auswirkungen auf die siedlungsstrukturellen Gege-
benheiten; Schlossgärten bleiben erhalten, Horber Gässle wird aufrechterhalten
(keine zusätzliche Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung)

Variante 7-7: Einmündung mit Lichtsignalanlage
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• Durch die Lichtsignalanlage erhöhte Verlärmung des Ortsrandes von Nordstet-
ten, insbesondere im Nahbereich des Knotenpunktes (bis zu 100 m). Lärm-
grenzwerte werden durch die Errichtung von Lärmschutzwänden an der B 32
jedoch eingehalten.

Beschreibung:

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende um bis zu ca. 50 m von
Nordstetten abgerückt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Überführungsbauwerk planfrei
als Zubringer über die B 32 neu geführt. Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung L
396 Nordstetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als selbst-
ständige Rampen geführt. Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3]
und L 396 Nordstetten in Richtung Talbrücke [4] werden über Aus- und Einfahrten
an die B 32 neu angeschlossen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.8 .

Variante 7-8: Planfreier Anschluss mit Überführung der L 396 und Abrückung der 
B 32 neu

     [4] [3]

Überführung

[1]        [2]
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Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Diese Knotenpunktlösung ist - bedingt durch die Abrückung der B 32 von der
Ortslage Nordstetten - mit den flächenmäßig umfänglichsten Eingriffen verbun-
den. Betroffen sind hiervon insbesondere zum einen landwirtschaftliche Vorbe-
haltsfluren Stufe II und Waldflächen östlich der B 32 mit Funktion als
Biotopschutzwald und Lebensraum für die Avifauna.

• Die notwendige Aufschüttung der östlich der B 32 liegenden Klinge hätte erheb-
liche Konflikte mit dem Bodenschutz und eine massive strukturelle Überformung
der Landschaft zur Folge.

• Angaben zur Verlärmung des Ortsrandes von Nordstetten sind auf Grund feh-
lender Angaben nicht möglich.

Beschreibung:

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende um bis zu ca. 50 m von
Nordstetten abgerückt. Gleichzeitig wird die B 32 neu im Kreuzungsbereich um ca.
2 m tiefer gelegt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend als Zubringer mit einem Überführungs-
bauwerk planfrei über die B 32 neu geführt. Die Fahrspuren Talbrücke in Richtung
L 396 Nordstetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81 [2] werden als
selbstständige Rampen geführt.

Die Anbindung A 81 in Richtung L 396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in
Richtung Talbrücke [4] werden über Aus- und Einfahrten an die B 32 neu ange-
schlossen.

Variante 7-9: Planfreier Anschluss mit Überführung der L 396 und Abrückung 
und Tieferlegung der B 32 neu

[4]              [3]

Überführung

[1]  [2]
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Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.9 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Diese Knotenpunktlösung zieht - zusätzlich zu den im Zusammenhang mit Kno-
tenpunkt 7-8 benannten Konflikten - erhebliche zusätzliche Risiken durch groß-
flächige Minderung der Deckschichten im Kreuzungsbereich (Tieferlegung der
B 32) in unmittelbarer Nähe zum WSG Egelstalquelle (Zone II) nach sich.

• Angaben zur Verlärmung am Ortsrand von Nordstetten sind auf Grund fehlen-
der Daten nicht möglich.

Beschreibung:

Die B 32 neu wird zwischen Knoten 6 und dem Bauende in Bestandslage im Kreu-
zungsbereich mit der L 396 um ca. 2 m tiefer gelegt.

Die L 396 wird von Nordstetten kommend mit einem Überführungsbauwerk als
Zubringer planfrei über die tiefer gelegte B 32 neu geführt. Die Fahrspuren Tal-
brücke in Richtung L 396 Nordstetten [1] und L 396 Nordstetten in Richtung A 81
[2] werden als selbstständige Rampen geführt. Die Anbindung A 81 in Richtung L
396 Nordstetten [3] und L 396 Nordstetten in Richtung Talbrücke [4] werden über
Aus- und Einfahrten an die B 32 neu angeschlossen.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.10 .

Variante 7-10: Planfreier Anschluss mit Überführung der L 396 und Absenung der 
B 32 neu

[3]

Überführung [4]

[1]  [2]
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Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Die flächenbezogenen Konflikte dieses Lösungsansatzes entsprechen ± denje-
nigen des Knotenpunktes 7-5; bedingt durch die Tieferlegung der B 32 im Kno-
tenpunktbereich und die hiermit verbundene großflächige Deckschichtenmin-
derung in unmittelbarer Nähe des WSG Egelstalquelle (Zone II) treten jedoch
zusätzliche Konflikte hinzu.

• Angaben zur Verlärmung am Ortsrand von Nordstetten sind auf Grund fehlen-
der Daten nicht möglich.

Beschreibung:

Die Machbarkeit des Knotens mit einer Holländer-Rampe wurde ohne detaillierte
Ausarbeitung untersucht, da sich im Vorfeld bereits abzeichnete, dass die Einhal-
tung der zulässigen Höchstlängsneigung der Rampen von und zur Talbrücke nicht
möglich war. Bedingt durch die Topographie mit einer Längsneigung der Fahrbahn
der B 32 neu von bis zu 6,19 % zwischen Knoten 6 und Knoten 7 wären Rampen-
längen erforderlich, die bis in den Knoten 6 hinein reichen würden.

Vor- und Nachteile aus verkehrsplanerischer Sicht:

Siehe Machbarkeitsstudie mit Varianten für die Knoten 5 / 6 / 7 - Unterlage 1 /
Anlage 1 / Kap. 1.3.11 .

Einschätzung aus umweltfachlicher Sicht :

• Lösungsansatz technisch auf Grund zu beachtender Entwurfsparameter nicht
realisierbar (Lageplan liegt nicht vor); deshalb keine umweltfachliche Würdi-
gung.

Variante 7-11: Holländer-Rampen



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

208 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

Unter rein umweltfachlichen Aspekten  stellt die Knotenpunktvariante 7-7
sicherlich den mit Abstand verträglichsten Lösungsansatz dar, gefolgt von
der Knotenpunktvariante 7-5. Variante 7-1, d.h. derjenige Lösungsansatz für
den die Planfeststellung beantragt werden soll, liegt an Platz 3 des Rankings,
wobei die Unterschiede zwischen den Varianten 7-1 und 7-5 nicht gravierend
sind.

Die schalltechnisch untersuchten Varianten 7-1 und 7-7 weisen keine gravie-
renden Unterschiede bezüglich der Verlärmung des Ortsrandes von Nord-
stetten auf. Bei beiden Varianten sind zum Schutz der Bebauung
Lärmschutzwände an der B 32 vorzusehen. Für die Variante 1-1 ist zusätzlich
auf dem Damm und Überführungsbauwe rk der L 396 eine Lärmschutzwand
vorzusehen.

Alle anderen Knotenpunktvarianten (7-2, 7- 3, 7-4, 7-6, 7-8, 7-9, 7-10) sind aus
umweltfachlicher Sicht eindeutig als weniger verträglich einzustufen, d.h.
mit hohem Konfliktpotenzial behaftet.

Fazit zu Knoten 7 aus umweltfachlicher Sicht
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4  Beschreibung des Vorhabens sowie derjenigen Maß-
nahmen, mit denen erhebliche, nachteilige Umwelt-
auswirkungen vermieden und vermindert werden 
können

In Kapitel 4  wird das Vorhaben auf Grundlage der von Seiten des Referates 44 /
RP Karlsruhe benannten Vorzugsvariante  beschrieben.

Die Vorzugsvariante  besteht aus der Neckartalbrücke in der Position zwischen
Parkplatz Rauschbart im Norden und der Spitzkehre im Zuge der B 32 unterhalb
von Nordstetten im Süden.

Die Verknüpfung mit dem zugeordneten / nachgeordneten Netz erfolgt im Bereich

• Knotenpunkt 5 / AS Nord mittels Knotenpunktsvariante 5-3,

• Knotenpunkt 6 / AS Süd mittels Knotenpunktsvariante 6-4

• Knotenpunkt 7 / AS Nordstetten mittels Knotenpunktsvariante 7-1

Die Vorhabenbeschreibung wird hierbei folgendermaßen untergliedert:

Der jeweiligen vorhabenbedingten Merkmalen werden in den entsprechenden
Kapiteln Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Auswirkun-
gen auf die Umwelt zugeordnet, die Eingang in die vorliegende Planung gefunden
haben.

Auf der Grundlage der Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und der getrof-
fenen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Umweltauswir-
kungen werden sodann in Kap. 5 die verbleibenden erheblichen
Beeinträchtigungen von Landschaft und Naturhaushalt bzw. der auf die Umwelt
gerichteten Nutzungsansprüche ermittelt.

4.1 Anlage- und baubedingte Merkmale des Vorhabens

4.1.1 Baulich-konstruktive Merkmale

4.1.2 Merkmale der Bauabwicklung

4.2 Betriebsbedingte Merkmale des Vorhabens

4.2.1 Verkehrsbelastung auf dem Neubaustreckenzug und 
im zugeordneten / nachgeordneten Straßennetz

4.2.2 Trenneffekte auf dem Neubaustreckenzug und 
im zugeordneten / nachgeordneten Straßennetz

4.2.3 Luftschadstoffbelastung entlang des Neubaustreckenzugs und 
im zugeordnten / nachgeordnten Straßennetz

4.2.4 Lärmbelastungen entlang des Neubaustreckenzugs und 
im zugeordneten / nachgeordnten Straßennetz

4.3 Sonstiges
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4.1   Anlage- und baubedingte Merkmale des Vorhabens

4.1.1  Baulich-konstruktive Merkmale des Vorhabens

4.1.1.1  Lage / Knotenpunkte

Lagepläne mit Knotenpunkten der zur Planfeststellung vorgesehenen B 32 OU
Horb (Neckartalbrücke) sind in den Unterlagen 2, 3 und 7  sowie in Anlage G zu
dieser UVS  dokumentiert.

Erläuterungen zur Trassierung, zu Kreuzungen und Einmündungen, zu Ingenieur-
bauwerken, zur Neckartalbrücke und weiteren technischen bzw. baulich-konstruk-
tiven Anlagen und Merkmalen sind der Unterlage 1 / Erläuterungsbericht / Kap.
4 zu entnehmen.

Hervorzuheben sind

• die max. mögliche Mitbenutzung des bestehenden Straßenraumes (B 14 nörd-
lich des Neckartals / B 32 südlich des Neckartals),

• die Wahl der flächensparenden Knotenpunkte,

• die Positionerung der Brückenwiderlager unmittelbar im Anschluss an den Stra-
ßenbestand.

4.1.1.2  Höhenabwicklung / Ansicht

Höhenplan, Ansicht sowie Bauwerkskizze der zur Planfeststellung vorgesehenen
B 32 OU Horb (Neckartalbrücke) sind in den Unterlagen 4, 8 und 10  sowie in
Anlage G zu dieser UVS dokumentiert.

Erläuterungen zur Trassierung und zu Ingenieurbauwerken sind der Unterlage 1 /
Erläuterungsbericht / Kap. 4  zu entnehmen.

Hervorzuheben ist die Höhe des Brückenbauwerkes über Grund von ca. 70 m in
der Talmitte, die die uneingeschränkte Aufrechterhaltung aller funktionalen
Bezüge (Naturhaushalt / Nutzungen) zulässt.

4.1.1.3  Querschnitte

Querschnitte zur Verdeutlichung der konkreten Ausformung des neuen Netzbe-
standteils B 32 OU Horb (Neckartalbrücke) sind in Unterlage 6 , charakteristische
Querprofile in Unterlage 15.2  dokumentiert; Erläuterungen hierzu finden sich in
Unterlage 1 / Erläuterungsbericht / Kap. 4 .
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4.1.1.4  Entwässerung

Das belastete Straßenoberflächenwasser wird im Neubaubereich komplett gesam-
melt und aus dem Bereich des FFH-Gebietes verbracht. Es erfolgt keine Entwäs-
serung über die Böschungen oder Ausleitung in die tieferliegenden Flächen.

Die Entwässerungseinrichtungen sind so positioniert, dass sie innerhalb der
Trasse im unmittelbaren Randbereich der Trasse bzw. unmittelbar unterhalb des
eigentlichen Brückenbauwerkes verlaufen.

Details zur gewählten Entwässerungslösung sind in Unterlage 13.1 und 13.2
dokumentiert und in Unterlage 1 / Erläuterungsbericht / Kap. 4.5  erläutert.

4.1.1.5  Lärmschutz / Spritzschutz / Gleitschutzwände

Entlang der Strecke sind umfängliche Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Diese
sind in den Lageplänen (Unterlage 7 ) eingetragen und in Unterlage 11.2 / Schall-
technische Untersuchung  begründet und erläutert.

In Unterlage 1 / Erläuterungsbericht wird hierzu in Kap. 5.1 ausgeführt:

Auf Grundlage des Entwurfs der Neckartalbrücke zur Umfahrung des Zentrums
von Horb wurden die Schallauswirkungen aus dem Straßenverkehr auf die angren-
zenden schutzwürdigen Nutzungen ermittelt und anhand der Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV) bewertet. 

Bei Betrachtung der Schallauswirkungen im Bereich der Neckartalbrücke sind
während des Nachtzeitraums die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an 21
Gebäuden in Nordstetten Nord und an 8 Gebäuden in Nordstetten Süd überschrit-
ten. Grundsätzlich stellt der Nachtzeitraum aus schalltechnischer Sicht den kriti-
schen Zeitraum dar. 

Für Gebäude mit Grenzwertüberschreitungen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Neubaumaßnahme stehen, sind nach 16. BImSchV Schallschutz-
maßnahmen vorzusehen. 

Zur Reduzierung der Immissionen auf die Ortsbereiche von Nordstetten Nord und
Nordstetten Süd sind folgende Lärmschutzwände vorgesehen: 

Übersicht der Lärmschutzwände der Vorzugsvariante (LS-Variante 7)
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Mit den o.g. Lärmschutzwänden können in Nordstetten Nord 15 von 21 Gebäuden,
bei denen eine Grenzpegelüberschreitung vorlag, geschützt werden, so dass bei 6
Gebäuden im Bereich der Scheibenhalde Grenzpegelüberschreitungen verbleiben. 

In Nordstetten Süd können mit der o.g. Lärmschutzwand alle 8 Gebäude, an
denen eine Grenzwertüberschreitung vorlag, geschützt werden. 

Auf dem Brückenbauwerk selbst sind beidseits Gleitschutzwände mit einer Höhe
von ca. 0,90m vorgesehen; diese tragen merklich zur Reduzierung der Schallim-
missionen durch Abrollgeräusche bei; gleichzeitig dienen sie als Spritzschutz und
unterbinden bzw. minimieren diffuse Stoffeinträge in angrenzende Bereiche.

4.1.1.6  Verschattung durch das Brückenbauwerk

Die Verschattung durch das Bauwerk (Pfeiler / Brückenüberbau) wurde für den
südexponierten Neckartalhang simuliert.

Das Ingenieurbüro KREBS & KIEFER, welches die Verschattungssimulationen im
Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe / Abteilung 4 / Referat 44 im Jahr
2010 erarbeitete1, erläutert hierzu:

„Zur Darstellung des Schattenwurfes der Hochbrücke wurden der Sonnenstand am
21.03. (Frühlingsanfang) mit der Tag-Nachtgleiche und der 21.06. (Sommeran-
fang) mit dem Sonnenhöchststand des Jahres gewählt.

Die Zeitangaben für den 21.06. sind in Sommerzeit.

Für den 21.03. mit Sonnenaufgang 6:26 Uhr und Sonnenuntergang 18:39 Uhr
wurde die Abschattung von 7:00 Uhr bis 18:00 dargestellt. Für den 21.06. mit Son-
nenaufgang 5:32 Uhr und Sonnenuntergang 21:31 Uhr wurde die Abschattung von
7:00 Uhr bis 20:00 dargestellt. In der Zeit zwischen 5:32 Uhr und ca. 6:30 Uhr und
der Zeit zwischen ca. 19:30 Uhr und 21:31 Uhr wird das Gelände durch vorgela-
gerte Bergrücken abgeschattet.

Für diese beiden Tage wurde der Schattenverlauf im 1-Stundenraster jeweils für
den Überbau und die Doppelstützen im Bereich der FFH-Flächen ermittelt und
getrennt für Überbau (Plan 1 und 2) und Stützen (Plan 3 und 4) (...) dargestellt.
Um die Flächen im Bereich von Überlappungen besser zuordnen zu können, wur-
den die Umgrenzungslinien der Abschattungsflächen für die geraden Stundenan-
gaben mit durchgezogenen Linien, für die ungeraden Stundenangaben mit
strichlierten Linien dargestellt.

Bei der Ermittlung des Schattenbereiches wurde der Brückenkörper gemäß der
Bauwerkskizze des Brückenentwurfes mit Anpassung der Breite der Fahrbahn-
platte auf Grund der zusätzlichen Fahrspuren angesetzt. Je nach Höhe des Son-
nenstandes wurde die Oberkante der Randkappe bzw. die Unterkante der
Tragbalken als Bezugskante verwendet.

Die tatsächliche Abschattung der FFH-Flächen setzt sich demnach aus der
Abschattungsdarstellung des Überbaues und der Stützen des selben Tages und
der selben Stunde zusammen. (...).“

1. KREBS & KIEFER - BERATENDE INGENIEURE FÜR DAS BAUWESEN GMBH, Karlsruhe (Juli 2010):B 32 neu Neckartal-
hochbrücke bei Horb / Verschattungssimulationen für Brückenüberbau und Brückenpfeiler. Im Auftrag des
Regierungspräsidiums Karlsruhe.
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Die Verschattungssimulation wurde für die Monate März, Juni und September
erstellt, da diese repräsentativ für die Einstrahlungsdauer bzw. den entsprechen-
den licht- und wärmeenergetischen Bedarf der wärmeliebenden Arten(-gruppen)
sind. Die Verschattung wurde exemplarisch für den 21.03. (Frühjahr) und den
21.06. (Sommer) ermittelt; die Verschattung am 21.09. entspricht wiederum der für
den 21.03. anzusetzenden Verschattung (Zuschlag 1 Stunde).

Die Verschattungssimulationen sind in Anhang 3  dokumentiert; beispielhaft ist
nachfolgend (Abb. 48) die kombinierte Verschattungssituation durch Brückenüber-
bau und Brückendoppelpfeiler am 21.03. um 9.00 Uhr dargestellt.

Nachfolgend:

Abb. 48 Verschattungssituation exemplarisch am 21.03. um 9.00 Uhr / 
Kombination aus Schattenwurf Brückenüberbau und Doppelpfeiler.
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4.1.1.7  Flächenbedarf

Im Unterlage 1 / Erläuterungsbericht / Kap. 3.3.4.4  wird zum Flächenbedarf Fol-
gendes dargelegt:

Die Trassierung der B 32 folgt weitgehend der Linienführung der bestehenden
Fahrbahnen der B 14 und B 32, so dass hieraus kein wesentlicher zusätzlicher
Flächenbedarf entsteht. Dieser entsteht durch die Verbreiterung der Fahrbahn
wegen zusätzlicher Überhol-, Ein- und Abbiegestreifen und damit verbundene
Damm- und Einschnittsböschungen. 

Für die beiden neu entstehenden Knotenpunkte 5 und 6 wurden jeweils die Varian-
ten gewählt, die sich am Besten in die Topographie einfügen lassen und den
geringsten Flächenverbrauch haben. Für den Knoten Nr. 7 wurde die Variante
gewählt, die die größte Verkehrsqualität bietet, jedoch einen größeren Flächenbe-
darf hat. 

Der Flächenverbrauch wurde durch die Anordnung von Stützbauwerken und Ein-
schnitte mit Steilböschung und Felssicherung weiter optimiert. 

Durch diese Maßnahmen kann der Verbrauch von privaten Flächen relativ gering
gehalten werden. Lediglich für den planfreien Knoten Nr. 7 ist größerer Bedarf an
privater landwirtschaftlich genutzter Fläche notwendig. 

Flächenbedarf 

Der zusätzliche Flächenbedarf für die Baumaßnahme stellt sich folgendermaßen
dar (vgl. Unterlage 12.1 / Übersicht 7.3 ):
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4.1.1.8  Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung nachteiliger 
Auswirkungen durch anlagebedingte Effekte auf die Umwelt, die im 
Rahmen der Planung Berücksichtigung gefunden haben

Baulich-konstruktiv, d. h. anlagebedingt sind folgende Maßnahmen zur Vermei-
dung / Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen bereits integraler Bestand-
teil der Vorhabensplanung:

• Platzierung des Brückenbauwerks mit unmittelbarem Anschluss an das beste-
hende Straßennetz beidseits des Neckartals (vgl. Kap. 3.1);

• Wahl flächensparender Knotenpunktsformen ohne größere Bauwerke am nördli-
chen und südlichen Brückenkopf (Knoten 5 und 6 - vgl. Kap. 3.2);

• Wahl einer Knotenpunktsform an Knoten 7 (AS Nordstetten), die - im Vergleich
zu anderen Lösungsansätzen - ohne größere Eingriffe in relevante Deckschich-
ten über dem Grundwasserkörper auskommt (vgl. Kap. 3.2);

• Bauliche Maßnahmen an der Trasse

Durch die erforderlichen Anschlüsse an die bestehenden Straßen und die damit
verbundenen Abbiege- und Verflechtungsspuren sind dennoch bauliche Ein-
griffe in die bestehende Topographie im Bereich der Talflanken des Neckartales
nicht zu vermeiden. Zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme erfolgen
baulich-konstruktive Böschungssicherungen (Stützwände oder Felssicherung). 

• Platzierung der Brückenpfeiler zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für
Belange von Natura 2000 im FFH-Gebiet „Horber Neckarhänge“; siehe hierzu
ausführliche Darlegungen in Unterlage 12.9 / FFH-Verträglichkeitsprüfung /
Kap. 1.

Des Weiteren wurden die Pfeilerstandorte so gewählt, dass nicht in Gewässer-
randstreifen eingegriffen und lediglich am äußeren Rand des Hochwasserge-
fahrenbereiches HQ 100 gebaut wird.

• Bei Gründung der Widerlager Nord und Süd sowie der Brückenpfeiler 1 - 5 sind
die spezifischen Vorgaben des Hydrogeologischen Gutachtens (Smoltzyk &
Partner, Stuttgart, Aug. 2011 / Anlage H zu dieser UVS / Kap. 7 / Fragestellung
3) zu beachten, damit keine Grundwassersohlschichten durchbohrt bzw. Was-
serwegigkeiten verändert werden.

• Umfängliche baulich-konstruktive Lärmschutzmaßnahmen (siehe hierzu Kap.
4.1.1.5)

• Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des (wasserwirtschaftlich)
genutzten Grundwassers

Der bauzeitliche Eingriff beinhaltet temporäre Baugruben und Schächte bzw.
Pfahlbohrungen für die Gründung der Brückwiderlager und –pfeiler. Eine gene-
relle Grundwasserverschmutzungsgefährdung der Quellaustritte am südlichen
und nördlichen Neckarhang besteht immer dann, wenn im Zusammenhang mit
Trassierungsarbeiten wassergefährdende Stoffe bzw. verschmutztes Oberflä-
chenwasser in die Schichten des Oberen Muschelkalkes eindringen können.
Dies ist vor allem bei Arbeiten an der Widerlagern Nord und Süd sowie am Pfei-
ler 5 durch eine entsprechende Arbeitsweise nach klaren Vorgaben analog zur
RiStWag auszuschließen. Bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Trassierung
der weiteren Strecken nördlich und südlich der geplanten Neckarbrücke besteht
ebenfalls eine Grundwasserverschmutzungsgefährdung. Diese Gefährdung
bezieht sich auf mögliche Einträge wassergefährdender Stoffe oder ver-
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schmutztes Oberflächenwasser über die Deckschichten des Oberen Muschel-
kalks. Durch Maßnahmen in Anlehnung an die RiSt-Wag können evtl.
Beeinträchtigungen ebenfalls vermieden werden. Dies gilt insbesondere auch
für die verschiedenen Baustelleneinrichtungsflächen entlang der Trasse und für
die Lagerung von boden- und grundwassergefährdender Stoffe (vgl. hierzu
auch Smoltzyk & Partner, Stuttgart, Aug. 2011 / Anlage H zu dieser UVS / Kap.
7 / Fragestellungen 1 und 2) .

• Baulich-konstruktive Maßnahmen in Wasserschutzgebieten

Die Straßenbaumaßnahme B 32 neu liegt von km 1+680 bis km 1+850 wie
schon die bisherige B 32 im Gebiet der Wasserschutzzone II. Hier wird die
Fahrbahn und somit der Einschnitt teilweise für eine zusätzliche Abbiegespur
verbreitert. 
Die Längsneigung der Gradiente ist jedoch so, dass das anfallende Oberflä-
chenwasser aus dem Wasserschutzgebiet heraus geführt wird. Die Baumaß-
nahme wird in diesem Bereich entsprechend den Vorgaben der Richtlinien für
bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten ausgeführt
(vgl. hierzu auch Smoltzyk & Partner, Stuttgart, Aug. 2011 / Anlage H zu dieser
UVS / Kap. 7 / Fragestellung 6). 

• Entwässerungskonzeption, die stoffliche Einleitungen in die Umgebung weites-
gehend ausschließt (vgl. Kap. 4.1.1.4); Das vorliegende Entwässerungskonzept
entspricht dem Vorschlag im Hydrogeologischen Gutachten von Smoltzyk &
Partner, Stuttgart, Aug. 2011( vgl. Anlage H zu dieser UVS / Kap. 7 / Fragestel-
lungen 1 und 2). Ergänzend sei auch auf Folgendes verwiesen:

Die Neckartalbrücke wird beidseitig mit Betongleitwänden (mit einer Höhe von
ca. 90 cm) ausgestattet. Durch die Wände werden mögliche diffuse Schadstof-
feinträge und Verunreinigungen, insbesondere durch Spritzwasser, bei den
naturschutzfachlich hochwertigen Biotopkomplexen auf den Hängen des Neck-
artales weitgehend vermieden. 

• Wiederherstellung von Wegebeziehungen mit Relevanz für die Erholungsnut-
zung

Der bestehende straßenbegleitende Gehweg an der Stuttgarter Straße (B 14)
wird durch eine Fußgängerunterführung mit anschließender Freitreppe auf den
Parkplatz beim Rauschbart geführt und damit die Verbindung von der Kernstadt
Horb zum Aussichtspunkt `Rauschbart` aufrecht erhalten.
Der vorhandene Wanderweg, der vom Sportplatz an der Kreuzerstraße den
Hangbereich hinunter auf die B 14 führt und diese bisher ungesichert quert,
wird durch den neuen Anschluss der B 14 unterbrochen. Da im Bereich des
Anschlusses keine Querung mehr vorgesehen bzw. möglich ist (Steilhang), wird
der Weg in Richtung Norden bis zur bestehenden Fußgängerunterführung am
Knoten `Haugenstein` geführt. Zwischen dem Wohngebiet `Haugenstein` und
dem Parkplatz Rauschbart wird ein parallel zur B 32 verlaufender Gehweg
angelegt und somit die Anbindung an den Aussichtspunkt mit Gaststätte
`Rauschbart` gewährleistet.



Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) - B 32 OU Horb (Neckartalbrücke)

218 Dipl.-Ing. B. Stocks - Umweltsicherung und Infrastrukturplanung

4.1.2  Merkmale der Bauabwicklung

4.1.2.1  Massenbewegungen

Das Bauvorhaben erfordert folgende Massenbewegungen (Angaben nach Krebs +
Kiefer Ingenieure / Mitteilung vom 12. 03. 2015):

- Abtrag von Massen: 80.452m³

- Auftrag von Massen: 31.268m³

- Massendifferenz / -überschuss: 49.184m³

Die überschüssigen Massen müssen abtransportiert und anderweitig deponiert
werden.

4.1.2.2  Baufelder

Zur Abwicklung der Bautätigkeiten werden beidseits der Baustrecke standardmä-
ßig Flächen (sogen. Baufelder) bauzeitlich in Anspruch genommen und anschlie-
ßend wieder rekultiviert. 

Bei Vorhandensein besonders schutzwürdiger Biotop- oder Artenschutzausstat-
tung müssen die Baufelder jedoch eingeschränkt werden (siehe hierzu Kap.
4.1.2.3).

4.1.2.3  Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung nachteiliger 
Auswirkungen durch baubedingte Effekte auf die Umwelt, die im 
Rahmen der Planung Berücksichtigung gefunden haben

• Reduzierung der Arbeitsstreifen und Flächen für den Baubetrieb zum Erhalt von
FFH-Lebensraumtypen sowie Schutz der Lebensräume während der Bauzeit
gemäß RAS-LP 4 (Absperrung gegenüber dem Baufeld) in folgenden Berei-
chen:

- B 14 alt/Stuttgarter Straße (rechts), etwa Bau-km 0 + 080 bis 0 + 160 Schutz
des Trocken- und Halbtrockenrasens (FFH-LRT 6210) im Hangbereich
unmittelbar unterhalb der bestehenden Straße 

- B 32 neu (links), etwa Bau-km 0 + 200 bis 0 + 290, 0 + 415 bis 0 + 425:
Schutz der Trocken- und Halbtrockenrasen (FFH-LRT 6210) sowie Kalkfel-
sen mit Felsspaltenvegetation (FFH-LRT 8210) unterhalb des 'Rauschbart', 

- B 32 neu (rechts), etwa Bau-km 0 + 350 bis 0 + 390 Schutz des Trocken- und
Halbtrockenrasens (FFH-LRT 6210) im Hangbereich unterhalb der B 14 alt/
Stuttgarter Straße. 

[Die Eingrenzung der Baufelder ist Gegenstand der Plandarstellung in Unter-
lage 14.1 sowie Unterlage 12.5] 

• Um einen umweltschonenden Baubetrieb zu gewährleisten, werden folgende
Vorkehrungen und Regelungen getroffen:

- Schutz der durch Planeintrag gekennzeichneten Biotope, Gehölzbestände
und Bäume während der Bauzeit. Die erforderlichen Schutzvorkehrungen
und -maßnahmen ergeben sich aus den Regelungen der RAS-LP 2 bzw.

ELA1 sowie der RAS-LP 4, 

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der betroffenen Vogelarten, 
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- Schutz der Fischfauna, insbesondere der Groppe (Art nach Anhang II der
FFH-RL) im Neckar vor Bodenabschwemmungen, Verunreinigungen und
Schadstoffeinträgen aus dem Baufeld und -betrieb, 

- fachgerechte Behandlung und Lagerung des Oberbodens, 

- fachgerechter Wiedereinbau des (zwischengelagerten) Oberbodens und
sorgfältige Rekultivierung der während der Bauphase vorübergehend bean-
spruchten Flächen, 

- fachgerechte Handhabung boden- und wassergefährdender Stoffe, 

- Koordinierung der Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung unter Berück-
sichtigung arten- und naturschutzfachlicher Gesichtspunkte (Umweltbaube-
gleitung). 

[vgl. Unterlage 1 / Erläuterungsbericht / Kap. 5.3.2.5 und 5.3.2.6 ]

• Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des (wasserwirtschaftlich)
genutzten Grundwassers

Der bauzeitliche Eingriff beinhaltet temporäre Baugruben und Schächte bzw.
Pfahlbohrungen für die Gründung der Brückwiderlager und –pfeiler. Eine gene-
relle Grundwasserverschmutzungsgefährdung der Quellaustritte am südlichen
und nördlichen Neckarhang besteht immer dann, wenn im Zusammenhang mit
Trassierungsarbeiten wassergefährdende Stoffe bzw. verschmutztes Oberflä-
chenwasser in die Schichten des Oberen Muschelkalkes eindringen können.
Dies ist vor allem bei Arbeiten an der Widerlagern Nord und Süd sowie am Pfei-
ler 5 durch eine entsprechende Arbeitsweise nach klaren Vorgaben analog zur
RiStWag auszuschließen. Bei Arbeiten im Zusammenhang mit der Trassierung
der weiteren Strecken nördlich und südlich der geplanten Neckarbrücke besteht
ebenfalls eine Grundwasserverschmutzungsgefährdung. Diese Gefährdung
bezieht sich auf mögliche Einträge wassergefährdender Stoffe oder ver-
schmutztes Oberflächenwasser über die Deckschichten des Oberen Muschel-
kalks. Durch Maßnahmen in Anlehnung an die RiSt-Wag können evtl.
Beeinträchtigungen ebenfalls vermieden werden. Dies gilt insbesondere auch
für die verschiedenen Baustelleneinrichtungsflächen entlang der Trasse und für
die Lagerung von boden- und grundwassergefährdender Stoffe (vgl. hierzu
auch Smoltzyk & Partner, Stuttgart, Aug. 2011 / Anlage H zu dieser UVS / Kap.
7 / Fragestellungen 1 und 2) .

• Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Hochwasserabflusses 

Die Baustelle ist so zu organisieren, dass keine Baustelleneinrichtungen, insbe-
sondere solche in denen Fahrzeuge geparkt, Container aufgestellt oder Mate-
rialien gelagert werden, innerhalb des Hochwassergefahrenbereiches zu liegen
kommen.
Die Baustelle ist so zu organisieren, dass im Hochwasserfall die temporär dort
arbeitenden Maschinen kurzfristig aus dem HQ 100 - Bereich verbracht werden
können.

1. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) (2013): Empfehlungen für die landschafts-
pflegerische Ausführung im Straßenbau (ELA). 
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4.2   Betriebsbedingte Merkmale des Vorhabens

Unter betriebsbedingten Merkmalen werden die 

• Verkehrsbelastung

• verkehrsbedingten Trenneffekte

• verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastungen sowie

• verkehrsbedingten Lärmbelastungen

auf bzw. entlang des Neubaustreckenzuges und im zugeordneten / nachgeordne-
ten Straßennetz subsummiert.

4.2.1  Verkehrsbelastung auf dem Neubaustreckenzug und im 
zugeordneten / nachgeordneten Straßennetz

Die Verkehrsbelastungen auf den Neubaustrecken und im zugeordneten bzw.
nachgeordneten Netz sind in Unterlage 11.1.1 / Verkehrsuntersuchung  doku-
mentiert.

In Unterlage 11.1.2 wird im Rahmen einer verkehrlichen Stellungnahme dargelegt,
dass die für das Prognosejahr 2025 ermittelten Verkehrsbelastungen auch für das
Prognosejahr 2030 herangezogen werden können.

Unterlage 1 / Anlage 3  fasst die Verkehrsuntersuchung in allgemeinverständ-
licher Form  zusammen (AVZ VU). Auf diese Unterlage sei - zur Vermeidung
umfänglicher Wiederholungen - verwiesen.

Die wesentlichen Planungfälle sind der 

• Analysefall 2008

• Vergleichsfall (2025) sowie - in Gegenüberstellung - der Planfall / Variante 1
(2025)

• Vergleichsfall 1 (2025) sowie - in Gegenüberstellung - der Planfall / Variante 1a
(2025)

• Vergleichsfall 2 (2025) sowie - in Gegenüberstellung - der Planfall / Variante 7a
(2025)

In Unterlage 11.1.1 / Verkehrsuntersuchung  sind u.a. die Belastungspläne für
die genannten Planungsfälle (durchschnittlicher täglicher Verkehr und Schwerver-
kehr) sowie Differenzbelastungspläne dokumentiert.

In Unterlage 1 / Anlage 3  (Allgemeinverständliche Zusammenfassung der Ver-
kehrsuntersuchung / AVZ VU ) sind die genannten Planfälle der Verkehrsuntersu-
chung kurz und kompakt definiert und an Hand von Skizzen erläutert. Am Ende der
AVZ VU werden die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens wie folgt zusammenge-
fasst (die in Tab. 37 genannten exemplarischen Querschnitte können über die
nachfolgende Abb. 49 verortet werden):
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„Ergebnisse

Zur verkehrlichen Beurteilung der Netzvarianten wurde an ausgewählten Quer-
schnitten im Straßennetz von Horb und Umgebung ein Belastungsvergleich zwi-
schen der Variante 1 mit dem Vergleichsfall, zwischen der Variante 1a mit dem
Vergleichsfall 1 und zwischen der Variante 7a mit dem Vergleichsfall 2 sowohl für
den Gesamtverkehr als auch den Schwerverkehr durchgeführt. Dieser ist in den
Abbildungen 43 und 44 der Verkehrsuntersuchung dargestellt. Ein Auszug erfolgt
in der angefügten Tabelle.

Aus dem Belastungsvergleich können folgende Erkenntnisse gezogen werden:

• Die Neckartalbrücke führt zu deutlichen Verkehrsentlastungen auf den Christo-
phorusbrücken und der Stuttgarter Straße (Querschnitte 7 und 9).
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 14 Christophorusbrücken Entlastung um 11.200 Kfz/24h (rd. 50 %)
B 14 Stuttgarter Straße Entlastung um 5.800 Kfz/24h (rd. 44 %)

• ����Die B 32 im Bereich von Nordstetten (Querschnitte 4 und 5) wird deutliche
Mehrbelastungen erfahren.
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 32 nördlich der Einmündung der L 396 Mehrbelastung um 3.200 Kfz/24 (rd. 21%)

• Die B 14 im Bereich zwischen Parkplatz „Rauschbart“ und Haugenstein (Quer-
schnitt 10) wird deutliche Mehrbelastungen erfahren.
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 14 zw. Knoten 5 u. Haugenstein Mehrbelastung um 8.100 Kfz/24 (rd. 79%)

• Ebenso wird die L 396 in Nordstetten (Querschnitt 6) höher belastet werden.
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
L 396 Hauptstraße in Nordstetten zwischen Knotenpunkt B 32/L 396 und Ritterschaftsstraße

Mehrbelastung um 900 Kfz/24h (rd. 12 %)

• Eine Verkehrsentlastung wird auch auf der B 14 in den Ortsdurchfahrten von
Bildechingen und Eutingen eintreten (Querschnitte 12 und 25 – 27).
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 14 im westlichen Bereich der OD Bildechingen Entlastung um 800 Kfz/24h (rd. 5 %)
B 14 im nördlichen Bereich der OD Bildechingen Entlastung um 300 Kfz/24h (rd. 2 %)
B 14 im westlichen Bereich der OD Eutingen Entlastung um 700 Kfz/24h (rd. 6 %)
B 14 im östlichen Bereich der OD Eutingen Entlastung um 800 Kfz/24h (rd. 8 %)

Aus dem Belastungsvergleich können folgende Erkenntnisse für den Schwerver-
kehr gezogen werden:

• Die Neckartalbrücke führt zu deutlichen Schwerverkehrsentlastungen auf den
Christophorusbrücken und der Stuttgarter Straße (Querschnitte 7 und 9).
Ebenso in der Gutermannstraße (Querschnitt 8).
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 14 Christophorusbrücken Entlastung um 1.300 Fz/24h (rd. 69%)
B 14 Stuttgarter Straße Entlastung um 970 Fz/24h (rd. 85 %)
B 14 Gutermannstraße Entlastung um 180 Fz/24h (rd. 25 %)

• Die B 32 im Bereich von Nordstetten (Querschnitte 4 und 5) wird deutliche
Mehrbelastungen erfahren.
Beispielshalber bei der Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall:
B 32 nördlich der Einmündung der L 396: Mehrbelastung um 130 Fz/24 (rd. 10 %)
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• Die L 396 in Nordstetten (Querschnitt 6) wird bei der Variante 1 gegenüber dem
Vergleichsfall eine Reduzierung der Schwerverkehrsbelastung erfahren, bei der
Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1 und bei der Variante 7a gegenüber
dem Vergleichsfall 2 eine Erhöhung der Schwerverkehrsbelastung.
L 396 Hauptstraße in Nordstetten zwischen B 32 und Ritterschaftsstraße
Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall: Entlastung um 200 Fz/24h / rd. 30%,
Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1: Mehrbelastung um 120 Fz/24h /rd. 35 %,
Variante 7a gegenüber dem Vergleichsfall 2: Mehrbelastung um 180 Fz/24h /rd. 50 %

• Auf der B 14 in den Ortsdurchfahrten von Bildechingen und Eutingen (Quer-
schnitte 12 und 25 – 27) wird hinsichtlich des Schwerverkehrs bei der Variante
1 gegenüber dem Vergleichsfall überwiegend eine Mehrbelastung eintreten, bei
der Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1 und bei der Variante 7a gegen-
über dem Vergleichsfall 2 eine Entlastung.
Beispielshalber B 14 im westlichen Bereich der Ortsdurchfahrt Bildechingen:
Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall: Entlastung um 180 Fz/24h / rd. 13 %,
Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1: Entlastung um 60 Fz/24h / rd. 4 %,
Variante 7a gegenüber dem Vergleichsfall 2: Entlastung um 150 Fz/24h / rd. 10 %;

Beispielshalber B 14 im nördlichen Bereich der Ortsdurchfahrt Bildechingen:
Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall: Mehrbelastung um 120 Fz/24h /rd. 12%,
Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1: Entlastung um 70 Fz/24h / rd. 6 %,
Variante 7a gegenüber dem Vergleichsfall 2: Entlastung um 80 Fz/24h / rd. 6 %;

Beispielshalber B 14 im westlichen Bereich der Ortsdurchfahrt Eutingen:
Variante 1 gegenüber dem Vergleichsfall: Mehrbelastung um 50 Fz/24h / rd. 5 %,
Variante 1a gegenüber dem Vergleichsfall 1: Entlastung um 100 Fz/24h / rd. 9 %,
Variante 7a gegenüber dem Vergleichsfall 2: Entlastung um 110 Fz/24h / rd. 9 %

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Neckartalbrücke zu einer massiven
Verkehrsentlastung insbesondere in der unteren Altstadt von Horb führt und somit
aus verkehrlicher Sicht nicht nur sinnvoll, sondern unbedingt erforderlich ist.

Hinweise
Zur Darstellung der einzelnen Varianten aus der Verkehrsuntersuchung in den
anderen Fachbeiträgen der Planfeststellungsunterlagen (Landespflege, Lärm,
Luftschadstoffe) wurden teilweise anstelle von Variante die Begriffe Planfall, Pla-
nungsfall oder Planungsvariante verwendet. In den einzelnen Gutachten wurde
die Bedeutung dieser Begriffe jedoch hinreichend erläutert.“
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Tab. 37 Vergleich von Verkehrsmengen an exemplarischen Qerschnitten (Angaben in Kfz/24h)
























































































































































































